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Erste Sitzung 1

Verhandlungen
Die Landessynode hat ihre Verhandlungen durch bie von ihr bestellten Schriftführer unb burch Stenographen aufzeichnen 

lassen. Hiernach erfolgte bie nachstehende Bearbeitung ber Verhandlungen.

Die Landessynode tagte im Bibelheim Bethanien in Langensteinbach.

Erste öffentliche Sitzung
Langensteinbach, Montag, ben 16. Oktober 1950, 16 Uhr.

Tagesordnung

I.
Eröffnung ber Synode durch ben Herrn Präsidenten.

II. /
Bekanntgabe der Entschuldigungen. 1

III.
Bekanntgabe von Veränderungen im Bestand ber Synode.

IV.
Verpflichtung ber neueintretenden Synodalen.

V.
Ansprache des Herrn Landesbischof.

VI.
Bekanntgabe unb Verteilung ber Eingänge.

VII.
Ergänzung ber Ausschüsse unb des Büros ber Synode.

VIII.
Geschäftsordnung: Reden im Plenum vom Pult aus.

I.

II.
Es wird Werauf bie Anwesenheit ber Mitglieder ber Lan- 

dessynode festgestellt. Infolge Krankheit ober anderweitiger 
dienstlicher Verpflichtungen haben sic entschuldigt bie Syno- 
dalen Birk, Rudi, D. Dr. Schlink, Weber. (Die Synodalen 
D. Dr. von Dietze, Heib, D. Dr. Ritter, Dr. Schlapper konn- 
ten bei ber erften Sitzung nicht teilnehmen, sind aber im Lauf 
ber Tagung eingetroffen.)

III.
Präsident Dr. Umhauer: Seit unferer letzten Tagung sind 

folgende Veränderungen eingetreten: Herr Lic. Mülhaupt ift 
ausgeschieden; an feiner Stelle wurde Herr Dekan Dürr 
gewählt. Herr Philipp Trautmann ift gleichfalls zurück- 
getreten; an feiner Stelle ift Herr Oberstudiendirektor Eugen 
Meyer gewählt worden. Herr Stubienrat Uhl ift zurückge- 
treten; an feine Stelle tritt Herr Oberstudiendirektor 
Dr. Friedric Lampp. Anstelle von Herrn Professor D. Hup- 
feld ift Herr Professor Dr. Hahn getreten (Herr Professor 
D. Hupfeld nimmt als beratendes Mitglied an ber Synode 
teil).

IV.
Es erfolgt bie Verpflichtung ber neugewählten bzw. neu- 

ernannten Synodalen Türr, Dr. Hahn, Dr. Lampp, Meyer.

Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Sitzung.
Abgeordneter Mondon spricht das Eingangsgebet.
Präsident Dr. Umhauer: Meine verehrten Herren Syno- Sie mich zum Beginn unferer Arbeit, wie ich es für meine 

dalen, liebe Brüber! Was ich vorhin schon inoffiziell getan Pflicht halte, mit einigen kurzen Strichen bie Lage unferer 
habe, möchte ich hiermit offiziell wiederholen. Ic begrüsze Sie Äirche zeichnen. Ich kann es am beften tun, indem ic auf 
herzlich unb freue mich, dasz entgegen ber Befürchtungen, bie solche Borgänge hinweise, bie für baS Sehen unferer evange- 
ic vor Tisch hatte, doch so viele von Ihnen wieder hierher lischen Äirdhe von Bebeutung sind.
gefunden haben. Wir freuen uns, dasz wir in diesem schönen Zu diesen Borgängen gehört bie Bewegung ber Theologie 
Heim wieder einen Platz finden unb bauten bem Hause für ber Gegenwart. Zwar ziehen Ereignisse wie ber Kirchentag 
feine Gastlichkeit. von Essen unb bie Auseinandersetzungen über bie Fragen

Wir haben in biefer Tagungsperiode sehr wichtige Auf- nm bie Wiederaufrüstung ben Blick stärker auf sich, aber biefe 
gaben, bie insbesondere auf finanziellem Gebiet liegen. Es Dinge haben nur aktuellen Charakter. Was auf bem Gebiet 
wäre äuszerst erwünscht, dasz mir bis am Freitag abend mit ber Theologie geschieht, geht in bie Blutbahn ber Kirche. Unb 
unseren Beratungen fertig mürben. Wir hatten deshalb im mas geht hier vor sich? Ein groszes Fragen, aber ein Fragen, 
Altestenrat beschlossen, dasz bie Ausschüsse ihre Aufgaben baS oft beängstigend ift, weil es eine Unsicherheit — ober 
möglichst heute Nachmittag noch nach Beenbigung ber • beffer eine Ungewiszheit über baS Fundament beS Glaubens 
Plenarsitzung aufnehmen unb morgen unb übermorgen zu m

V.
Landesbischof D. Bender: Verehrte, liebe Brüder! Lassen

Cjjen und bie Auseinandersetzungen über bie Fragen

Ende führen sollten. Es war ber Wunsch geäuszert worden, 
dasz bie Beratungen des Hauptausschusses und des Finanz- 
ausschusses nicht gleichzeitig fein sollten, damit möglichst viele 
ber Synodalen auch an ben Beratungen des Finanzaus- 
schusses wenigstens als Zuhörer teilnehmen könnten. Die 
Herren Vorsitzenden ber Ausschüsse werden miteinander hier- 
wegen ins Benehmen treten.

bekundet. Wenn Calvin mit feinem Satz: verbum basis fidei 
est, b. h- „das Wort ift das Fundament des Glaubens" wirk-
lic recht hat, und er hat recht, bann befinbet sic unfere 
Theologie in einer Krisis. Nicht als ob Christen keine Fragen 
im Blick auf das Wort ber Schrift hätten ober haben bürften, 
aber das Fragen dessen, ber glaubt, unterscheidet sic spezifisch 
von bem Fragen beffen, ber nicht, noch nicht, nicht mehr 
glauben kann. Der eine fragt, wie das Wort ber Schrift in
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diesem oder jenem Zug zu verstehen fei, der andere fragt, 
ob und was Wort Gottes überhaupt sei, und ob mir nicht 
bisher zu harmlos, zu naiv, vielleicht auch zu furchtsam dem 
Wort der Schrift gegenübergestanden mären. Ehrliches Fra- 
gen |oll nicht verdächtigt werden. 3c weis nm das Gewicht 
der Fragen, die uns mit der Geschichtlichkeit der Offenbarung 
aufgegeben sind, d. h. die uns aufgegeben sind mit der Tat- 
sache, das unser Glaube nicht auf religiösen Ideen und 
Idealen ruht, sondern auf der Person Jesu Christi, geboren 
in Bethlehem, gestorben in Jerusalem und nach drei Tagen 
aus feinem Grab auferstanden, und auf dem Zeugnis, das 
Menschen — aber Menschen getrieben vom hl. Geist — von 
diesem unferem Herrn Jesus Christus gegeben haben. Aber 
ebenso muß in einer Kirche, die Christi Namen trägt, die 
Verantwortung dafür vorhanden fein, das die theologische 
Arbeit — um mit dem Apostel zu sprechen, „aus Glauben in 
Glauben" geschieht und nicht „auszerhalb des Glaubens aus 
dem Glauben hinaus". Wenn in einem jüngst erschienenen 
Aufsatz über die Bedeutung der historisch kritischen Methode 
am Schlusse vorbeugend davor gewarnt wird, das man den 
kirchlichen Auswirkungen dieser historisch kritischen Theologie 
nicht mit dem Verdikt des Rationalismus und Liberalismus 
ober gar dem Ruf nach einem Ketzergericht begegnen möchte, 
fo möchte ich meinerseits dazu einfach und deutlich sagen: Die 
Äirche ehrt bie theologische Wissenschaft, solange unb sofern 
fie Gottes Wort unb feine gottseligen Geheimnisse ehrt unb 
nicht Sklavin eines diesseitigen Wissenschaftsbegriffes wird. 
Die Kirche ist ihren theologischen Lehrern, bie fie zur Selig- 
feit weisen, herzlich zugetan unb banfbar, aber fie kann unb 
barf sic nicht einer Theologie ausliefevn, bie einreiszt statt 
zu bauen. Wenn dieser Standpunkt gleichgesetzt werden sollte 
mit einer — ich zitiere — „Simplifizierung durch drängen 
auf pietistische Erbaulichkeit", bann müßte bie Kirche biefen 
Vorwurf lieber tragen als ben, das fie Gottes Wort nicht 
behalten hat. Gott bewahre uns davor, das bie Gemeinde 
Jesu Christi unb bie theologische Wissenschaft nocheinmal so 
auseinandertreten unb gegeneinanber gestellt werden, mie das 
im vergangenen Jahrhundert weithin ber Fall mar. Mehr 
in biefem Augenblick zu sagen, ist nicht nötig unb auch nicht 
möglich, solange bie angekündigten „kirchlichen Auswirkun- 
gen" biefer eben skizzierten Theologie nicht greifbarer hervor- 
treten, b. h. folange nicht 3. B. ein nach biefen historisch- 
kritischen Grundsätzen unb Erkenntnissen revibierter Bibel- 
text vorgelegt wird. Für uns alle aber ift bie innere Auf- 
merksamkeit geforbert, das mir nicht im verbotenen Sinne 
„richten" unb mit ber Weitschaft des Glaubens uns ben 
Fragen stellen, bie an uns gerichtet werden, das mir aber 
einer Tyrannis ber Problematik bie Herrschaft in uns unb 
in ber Kirche um des einen mähren Herrn ber Kirche willen 
nicht verstatten.

Von ben kirchlichen Ereignissen musz an erster Stelle ber 
Essener Kirchentag genannt werden. Allen Berichten von 
Teilnehmern nach mar biefer Kirchentag eindrucksvoll, nicht 
nur im Blick auf bie starke Teilnahme aus allen Kirchen- 
gebieten des Westens — bie Teilnahme aus ber russisch 
besetzten Zone mar infolge ber Paszschwierigkeiten faft ganz 
unterbunden. Es mürbe auf bem Kirchentag gearbeitet. Es 
ift interessant zu sehen, wie in' ben sog. Arbeitsgemeinschaften, 
denen einzelne Sachgebiete zur Bearbeitung aufgegeben 
waren, neue Formen kirchlicher Beratung sic bilden. Das 
grosze Positivum dieses Kirchentages, bem man mit manchen 
Fragen entgegensehen muszte, ift wohl biefeS, das er nicht zu 
einem evangelischen Massenaufmarsch nach politischem 
Muster, fonbern zu einer Versammlung ber Gemeinde murbe, 
weil Gottes Wort im beherrschenden Mittelpunkt gestanden 
hat. Wichtiger als bie Entschlieszungen zu ben einzelnen 
Unterthemen beS Kirchentages, bie eine spezifisch evangelische 
Konturierung nicht besitzen, maren gewisz bie persönlichen

Anregungen zum Nachdenken über bie heute bewegenden 
Fragen, bie bie Teilnehmer empfangen haben.

Was unfere Kirche heute am stärksten bemegt unb bedroht, 
sind bie Fragen, bie um bie jog. Remilitarisierung kreisen. 
8c sage, biefe Frage bemegt nicht nur unfere Kirche, son- 
bern bedroht ihre Einheit, denn über das vorsichtige unb ber 
Schwere bes Problems nach allen Seiten hin rechnung- 
tragende Wort beS Rates ber ED Vom August b. 8. hinaus 
hat ein Kreis innerhalb ber Bekennenden Kirche in einem 
Brief an ben Bundeskanzler und neuerdings in einem Auf- 
ruf an bie Gemeinden feine ablehnende Stellung gegen eine 
Beteiligung an ber militärischen Sicherung beS Westens gegen 
einen Angriff von Osten bis hin zur Aufforberung zur 
Kriegsdienstverweigerung kundgetan. Auszerdem hat Kirchen- 
Präsident Niemöller in einem offenen Brief an ben Bundes- 
kanzler biefen zu einer Volksabstimmung über bie Frage ber 
Remilitarisierung resp. zu einer Auflöfung unb Neuwahl 
bes Bunbestages aufgeforbert.

Dazu möchte ich sagen: Die Frage, ob bie westdeutsche 
Republik Anspruch auf staatliche Souveränität erheben kann 
ohne bie Bereitschaft, ihren Staat gegebenenfalls gegen 
Terror Von auszen ober innen zu schützen, ift auf jeden Fall 
eine schwere, weil besonders für Westdeutschland komplexe 
Frage. Es ift eine verschiedene Entscheidung in biefer Frage 
durchaus möglich, aber ich halte es nicht für möglich, bie eine 
Entscheidung als Gehorsam gegen Gott, bie anbere als Un- 
gehorsam gegen Gott anzusehen. Dies letztere märe nur mit 
einer grundsätzlichen Ablehnung Von staatlicher Gewalt- 
anwendung zu rechtfertigen. Eine solche Ablehnung ift aber 
durch Gottes Wort nicht zu begründen und mürbe, radikal 
geübt, zur Auflöfung des Staates überhaupt führen.

Ic bebaure, das durch bie offenen Briefe von Kirchen- 
präsident Niemöller unb bes vorhin erwähnten Kreises von 
Pfarrern in unferem Bolt ber Eindruck entsteht, als ob hier 
bie evangelische Kirche gesprochen hätte, unb ich bebaure, das 
Kirchenpräsident Niemöller als Mitglied beS Rates ber ED 
nicht mit ben Brübern beS Rates zusammen eine Stellung-- 
nähme ju biefer Frage gesucht hat. Wozu haben mir eine 
ERD unb einen Rat ber ERD, wenn in fo schwierigen poli- 
tischen Fragen einzelne ihren eigenen Weg gehen. Das märe 
boch nur bann geboten, wenn eine gemeinsame Urteilsbildung 
nicht möglich märe. So wird ber Welt gegenüber baS Bilb 
einer in einer so wichtigen Entscheidung uneinigen evang. 
Kirche geboten werden.

Durch bie im Vordergrund stehende Auseinandersetzung 
über bie politische Frage einer evangelischen Beteiligung 
Deutschlands am Schutze Westeuropas droht bie eigentlich 
kirchliche Frage nach den Brübern unb Schwestern in ber 
Ostzone verdeckt zu werden. Die Not ber Kir Che brüben ift 
bie Not bes evangelischen Gewissens. Wer nicht Von Herzen 
baS Wesen bes Staates unb Staatsregiments bejahen kann, 
ift in bie Gewissensnot gestoszen, denn es ift ben Menschen 
brüben nicht erlaubt, zu schweigen, sie müssen reben unb 
mer nicht so rebet, mie eS ber Staat meint, ift StaatSfeinb. Auf 
bie Frage, ob ein Christ heute noch mit unverletztem Gewissen 
brüben Lehrer, Beamter, ja auch nur Schüler fein kann, 
murbe mir mit Achselzucken geantmortet. Tief bemegt hat 
mich bie Nachricht, das Superintenbent Ringhandt Von See- 
lom in ber Mark Brandenburg, ein tapferes Mitglied ber 
Bekennenden KirChe in ber vergangenen Zeit Vor 14 Tagen 

abgeholt worden ift, fein Verbleib ift unbekannt.
Es zeichnet sic immer deutlicher bie Kirchenpolitik ber 

SED ab; fie ähnelt völlig ber bes Nationalsozialismus unb 
ber in Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bul­
garien betriebenen Kirchenpolitik beS kommunistischen Staa- 
teS. Neuerdings haben bie Regierungen Vom Land Sachsen 
unb Von Branbenburg versucht, einen Keil in bie Pfarrer- 
schaft zu treiben. Nur verschwindend menige Pfarrer haben 
sic zum Vorspann ber SED gegen ihre Kirchenleitungen
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machen lassen. Offenbar trägt sich ber Staat mit ber Absicht, 
bie Kirche zu „demokratisieren", b. h. durch Neuwahl ber 
kirchlichen Körperfchaften bie ihnen im Wege stehenden 
jetzigen Kirchenleitungen „wegwählen" unb mit progressiven 
Christen besetzen zu Lassen. Nachdem bie politischen Wahlen 
am 15. Oktober durchgeführt sind, mirb ber Staat brühen 
wohl mehr als bisher aus feinen Reserven gegenüber ber 
Kirche heraustreten. Um fo mehr wollen mir ber Gemeinden 
in ber abgetrennten Zone gedenken unb für fie beten, bafe 

z Gott fie bewahre in ber Sage, bie mir hier im Westen nicht
einmal ganz nachdenken tönnen.

Zuletzt mufe ich noch ein Wort über bie katholische Kirche 
fagen. Wie Sie wohl alle wissen, mirb ber Papst beim dies- 
jährigen Allerheiligenfest ben neuen Glaubenssatz von ber 
leiblichen Himmelfahrt ber Maria verkündigen. Dieses neue 
Dognta hat eine lange Vorgeschichte, bie bis ins sechste Jahr- 
hundert zurückreicht. Es ift biefe Sehre innerhalb ber katho- 
lischen Kirche nicht unumftritten, aber ber römische Stuhl hat 
bie Fragen unb Bedenken beiseitegeschoben. Was geschieht am 
30. Oftober biefeS Jahres, wenn baS neue Dogma von ber 
leiblichen Himmelfahrt ber Maria veröffentlicht mirb? Es

/ kommt bamit jener Prozeß zum Abschluß, durch ben Maria
aus ber Unterorbnung unter Christus in bie Nebenordnung - urteil über bie Lehre von ber leiblichen Himmelfahrt, baS
neben Christus gerückt wird. Wie Christus ohne Sünde, weil 
durch ben hl. Geist empfangen, so ift auch Maria, feine Mut- 
ter, sündlos empfangen worden, — hat bie römische Kirche 
1854 durch bie Bulle „Deiparae virginis" verkündigt. Wie 
Christus in feiner verklärten Geistlichkeit aufgenommen 
wurde in bie Herrlichkeit Gottes, fo auch Maria — wird sie jetzt 
verkündigen. Damit schrumpft ber Abstand Marias von Gott 
selbst zu einem nicht mehr wahrnehmbaren zusammen, vor 
allem für bie praktische Frömmigkeit. Dafür wird ber Ab- 
stand zur Wahrheit ber Schrift hin noch weiter als bisher.

Es ift aber wichtig, bafe wir als Synode einer evangelischen 
Kirche bie Ablehnung biefeS neuen katholischen Dogmas nicht 
nur aussprechen, fonbern auch richtig begründen. Es liegt 
bem Bestreben, Maria aus ber Sphäre ber fünbigen Mensch- 
heit heraus zu fonbern, baS religiös verständliche Anliegen 
zu Grunde, Christus felbft zu ehren. Es hat ja ein katho- 
lischer Theologe unferer Tage es geradezu ausgesprochen, bafe 
Mariologie eigentlich Christologie fei. Fällt nicht ein Schatten 
auf Christus, wenn feine Mutter in Sünden empfangen ift 
wie mir alle? Gott breitet um Christus nicht nur im Himmel, 
fonbern auch auf Erden ben Mantel ber Reinheit unb Heilig- 
feit. Darum ift es ein Postulat ber Ehre Christi, bafe feine. 
Mutter an feiner Heiligkeit teilhabe, unb eS erforbert bie 
königliche Macht unb Siebe beS Sohnes, bafe er auch baS 
letzte, feine Himmelfahrt mit ber Mutter teile. Es soll — baS 
müssen mir ber römischen Kirche glauben — Maria fein 
eigenes Licht besitzen, aber über fie foil bie bolle Glorie beS 
Sohnes strahlen — zur Ehre beS Sohnes.

Musz man, mie bie katholische Schuldogmatik zu fagen 
pflegt, eine solch wirklich fromme Intension, mufe, ja barf 
man eine solche, wenn auch indirekte Ehrung Christi wirklich 
ablehnen? Ja, unb nocheinmal ja. Gott fragt nicht nach 
unferem Opfer, fonbern nach bem Opfer, baS er felber 
gebracht hat. Gott fragt nicht nach ben Gaben unfereS guten 
Willens, fonbern nach ben Gaben beS Gehorsams. „Gehorsam 
ift besser als selbsterwählte Opfer", unb Christus foil nicht fo 
geehrt werden, mie Menschen es sich, wenn auch mit noch 
fo gutgemeinten Gedanken, zurechtlegen, fonbern so, mie Er 
es mill. Nach bem Gesamtverständnis beS Neuen Testaments 
aber mirb durch biefe Nebenordnung Marias nicht Christus 
geehrt, fonbern im Gegenteil: es mirb ihm fein Ruhm, ber 
Heiland aller Menschen zu fein, genommen. Indem Maria 
neben ben Sohn erhöht mirb, mirb in Wahrheit Christus er- 
niebrigt. So lehrt uns baS Zeugnis ber Schrift, unb baS ift 
ber letzte zusammenfassende Grund, ben mir biefem neuen 
Dogma Roms entgegenhalten: durch dieses Dogma mirb bie

Geltung ber Hl. Schrift beiseitegeschoben zugunsten einer 
unkontrollierbaren Trabition unb einer frommen Eigen- 
mächtigkeit. Dieses Dogma widerspricht bem ..sola gratia" mie 
cs dem „sola scriptura" widerspricht, bem „allein aus Gnaden" 
unb ber alleinigen Autorität ber Hl. Schrift.

Es soll aber bicfer Gericht nicht enden mit bem Blick auf 
bie Nachbarkirche unb ohne uns bie Frage darzulegen, maS 
eS für bie Kirche ber Reformation bedeutet, bafe nach 400- 
jährigem Zusammenleben bie römische Kirche dieses Dogma 
überhaupt verkündigen kann? Es merben auf evangelischer 
Seite für biefeS neue römische Dogma mancherlei Gründe 
gesucht unb gefunden merben, Gründe, bie sicherlich etwas 
richtiges an sich haben, z. B. bafe bie römische Kirche ben 
Traben zwischen sich unb allen anberen Kirchen noch breiter 
machen müsse, um allen ökumenischen Brückenschlag unmög- 
lic zu machen. Wir aber finb durch biefe Entwicklung beS 
katholischen Dogmas in Wirklichkeit tief gebemütigt. Hat baS 
reformatorische Zeugnis von ber Alleinherrlichkeit Tesu Christi 
fo menig Glanz in ben vergangenen vier Jahrhunderten be- 
sessen, hat eS ben katholischen Brüdern fo menig in bie Augen 
unb ins Herz gestrahlt, bafe fie diesen Weg gehen konn- 
ten? Es mirb gut fein, wenn mir zu bem Verwerfungs-

„Herr, erbarme dic über uns" hinzufügen, über unsere 
evangelische Kirche, über unsere evangelischen Pfarrer und 
bitten: Safe doch Dein Licht auslöschen nicht bei uns allhier 
auf Erden, „damit die evangelische Wahrheit stärker strahle 
und allen leuchte, die im Hause sind".

Präsident Dr. Umbauer: Wir bauten bem Herrn Landes- 
bischof für feine auszerordentlich interessanten Ausführungen.

(Auf Wunsch ber Synodalen soll — wenn es zeitlich mög- 
lic ift — an einem Abend eine Aussprache über bie in bem 
Referat des Herrn Landesbischof aufgeworfenen Fragen statt- 
finden.)

VI.
Der Präsident gibt bie Eingänge unb Vorlagen bekannt, 

bie ben einzelnen Ausschüssen überwiesen merben. Ein An- 
trag Dr. Sampp, im Auftrag ber Bezirkssynode Weinheim 
geftellt:

„Das Ev. Diakonissenmutterhaus Frankenstein/Schlesien 
Wertheim/ Main-Reinhardshof erbittet von ber Landes- 
synode ber Vereinigten Evang.-prot. Landeskirche Badens 
bie Bewilligung einer Kirchenkollekte für baS Kirchenjahr 
1950/51"

mirb, ba cS nicht Sache ber Landessynode ift, Kirchenkollekten 
zu bewilligen, ohne Diskussion bem Evang. Oberkirchenrat 
übermiefen.

VII.
Anstelle von Stilbienrat 11hl mirb Pfarrer Zitt zum 

Schriftführer ber Synode gewählt (1 Stimme dagegen, 1 Ent- 
haltung).

In ben Hauptausschusz merben auf Vorschlag bes Ältesten- 
rats gewählt anstelle von Studienrat Ahl: Oberstudien- 
direktor Dr. Sampp, anstelle von Pfarrer Lic. Mülhaupt: 
Dekan Dürr, anstelle von Prof. D. Hupfeld: Prof. Dr. Hahn.

Präsident Dr. Umhauer: Im Altestenrat murbe geltenb 
gemacht, eS märe inSbefonbere gegenwärtig, wo eS sic um 
Entlastung ber Groszstadtgemeinden von ben schweren Saften, 
bie ber Krieg auf ihre Schultern gelegt hat, handelt, er- 
wünscht, wenn mehr Vertreter von Groszstadtgemeinden im FA 
mären. Man hat gemeint, es märe zweckmäszig, wenn von 
Freiburg unb Mannheim je ein weiterer Abgeordneter unb 
auszerdem ein Vertreter von Pforzheim dazukämen. Herr 
Bürgermeister Schneider als Vorsitzender bes Ausschusses 
mar leider nicht ba, an feiner Stelle wirkte Herr Odenwald 
als stellvertretender Vorsitzender mit. Ich meife nicht, ob er 
auch bie Wünsche unb Intensionen beS Herrn Bürgermeister 
Schneider gekannt unb entsprechend geltenb gemacht hat.
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Jedenfalls hat ber Altestenrat sic bamit einverstanden er-
Härt. Sc wäre aber, bevor ic über eine Zuwahl abstimmen des Ausschusses lassen.
laffe, bafür dankbar, wenn Herr Bürgermeister Schneider M........-
feine Meinung äuszern würde. (Als neue Ausschussmitglieder 1
werden genannt bie Synodalen Kühlewein, Joest, Specht.) glieder Ihres Ausschusses fein.

Abgeordneter Schneider: Ic habe an unb für sich nichts, 
dagegen, weil ja eine Majorisierung nicht stattfinden kann. liegenden Antrag. 
Scfinde es nur etwas eigenartig — ic bitte baS zu ent- Abgeordneter Dr. Kuhn: Nur zu biefem Antrag ber Grosz- 
schuldigen —, dasz man gerabe jetzt, wo ein Sonderantrag stadtgemeinden, bei besonderer Berücksichtigung im Haushalt,
mit weitgehenden finanziellen Folgerungen feitenS ber Grosz- r .............. ........
stadtgemeinden gestellt wird, man eine Mehrheit ber Grosz- 
stadtgemeinden zu schaffen sucht. Ic persönlich habe nichts angenommen.
bagegen — wir werden baS prüfen —, wenn man biefe brei
Mitglieder zuwählt, ober aber sie werden in ben Ausschusz 
als beratenbe Mitglieder gewählt; das wäre vielleicht baS 
gegebene. Mir aber ift jebe Regelung gleich. Aber ic nehme nung, wir sollten grundsätzlich unfere Reden vom Redner-
an, eS wird nachher im Plenum entschieden werden. pult aus halten, unb zwar mit Rücksicht auf bie Stenographen

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ich habe felbft auch nichts unb bie Schriftführer, benen eS fonft fehr schwer fällt, bie
bagegen. ES gilt für biefen Ausschuß dasselbe wie fürs 9luSführungen festzuhalten, wenn aus irgend einer Ecke ge-
Plenum. Es ift nämlich verschiedentlich von biefen schwer sprochen wird. Der Altestenrat ift auch ber Meinung, das
betroffenen Gemeinden bie Zusammenstellung ber Synode eine solche Masznahme erzieherisch wirke, infofern sich bie
kritisiert worden mit ihrem Anteil von Land unb Stabt. Ic Redner präziser unb kürzer fassen, fo das bie Verhandlungen
habe schon gefühlsmäßig gemeint, daß ein solches Bedenken weniger lange bauern, als wenn fie in ein Hin- unb Herreden
unnötig ift. Unb ic habe mir einmal einen Überblick gemacht ausarten.
über bie zahlemmäszige Zusammensetzung. Ich habe fie jetzt Del Präsident stellt feft, dasz ber Wunsch beS Altestenrats 
nicht hier-. Sie hat mic barin bestärkt, dasz biefeS Bedenken einstimmig gebilligt wird.
unnötig ift. Nach kurzer Aussprache stellt ber Präsident feft, dasz bie

Abgeorbneter Schneider: 3c würde vorschlagen, dasz wir Synodalen bamit einverstanden sind, wenn bie Steuersynode 
eS bei ber jetzigen Zusammensetzung beS Finanzausschusses auf Donnerstag, ben 19. Oktober angesetzt wird.
belassen; benn je größer um fo schwieriger bie Arbeit. — Wir Die Sitzung wird sodann mit Gebet, baS Pfarrer Specht 
wollen aber Bon uns aus zu ben Beratungen beS Ausschusses spricht, geschlossen.

die drei Herren dazunehmen, im allgemeinen aber die Grösze

Präsident Dr. Umhauer: Also sind Sie ber Meinung, bie 
brei Herren sollen nur beratende, nicht beschlußfähige Mit-

Abgeordneter Schneider: "Und nur ju diesem jetzt vor-

Abgeordneter Dr. Kuhn: Nur ju diesem Antrag der Grosz-

Der Vorschlag des Abgeordneten Schneider wird zum An-
trag erhoben und gegen 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen

VIII.
Präsident Dr. Umbauer: Der Ältestenrat war der Mei-

Der Präsident stellt fest, das der Wunsch des Ältestenrats

Die Sitzung wird sodann mit Gebet, das Pfarrer Specht

Zweite öffentliche Sitzung
Langensteinbach, Tonner Stag, ben 19. Oktober 1950, 9 Uhr

Tagesordnung
Steuersynode

Voranschlag ber Vereinigten Evangelisch-protestantischen 
Landeskirche Badens für bie Rechnungsjahre 1951, 1952, 

unb 1953.
Berichterstatter: Bürgermeister Schneider.

Präsident Dr. Umbauer: Die heutige Sitzung ber Landes- 
synode ist gleichseitig eine Sitzung ber Steuersynode. Ich er- 
kläre sie für eröffnet.

Abgeordneter Voest spricht das Eingangsgebet.
Präsident Dr. Umbauer: Ich begrüsze bie Herren Vertreter 

ber beiben Unterrichtsministerien, Herrn Ministerialdirektor 
Dr. Fleig unb Herrn Oberregierungsrat Kiefer von Frei- 
burg, Herrn Oberregierungsrat Silber unb Herrn Landrat 
Baer aus Karlsruhe. Wir erblicken in Ihrem Erscheinen 
nicht nur bie Ausübung eines Ihnen gesetzlich zustehenden 
Rechts, sondern wir glauben, barin auch ben Ausdruck Ihres 
Interesses für unsere Arbeit erblicken zu dürfen. Seien Sie 
uns herzlich willkommen!

Ministerialdirektor Dr. Fleig: Herr Landesbischof! Herr 
Präsident! Hohe Synode! Als wir vor kurzem bie Einlabung 
für hier bekamen, ba schaute icmeinen Kollegen Kiefer in Frei- 
burg groß an unb fagte ihm: Schon wieder ein Jahr vorbei! 
Denn tatsächlich war unfere Teilnahme an ber letztjährigen 
Jagung fo einprägsam gewesen, das es mir ift, wie wenn cS 
erft kürzlich gewesen wäre. ES überstürzen sic ja allerdings

auch bie Ereignisse. Aber es geht barauS doch hervor, wie 
unter ber Vielfalt alles dessen, was auf uns einstürmt, eine 
solche Tagung für einen Eindruck uns hinterläszt. Nun ift es 
uns ja gerabe innerstes Anliegen, hier beiwohnen zu fönneu, 
wo doch bie Grundlage bafür wieder geschaffen wird, das 
wir unfere Jugend, insbesondere aber auch unser ganzes Volk 
auf bem Christusweg halten. Unb wenn heute bie Steuer- 
Beratung stattfindet, ja, bann möchte ic boch an bas Wort 
beS großen Heiligen Augustin von Hippo erinnern, ber leiber 
zu Recht gefagt hat: „Nächst ber Gnade Gottes ift nichts fo 
wichtig wie baS Geld." Unb wir müssen auch hier natürlich 
barum kämpfen, das wir alle Mittel, auch alle materiellen 
Mittel, zur Verfügung stellen können, um baS höchste Ziel, 
baS wir auf Erben haben, zu verwirklichen, in allen unseren 
Herzen EhriftuS lebendig zu erhalten. In biefem Sinne 
unfere beften Wünsche für ben weiteren Erfolg!

Oberregierungsrat Silber: Herr Landesbischof! Herr Prä- 
sident! Hohe Synode! Im Auftrag von Herrn Ministerial- 
direktor Dr. Franz danke ich Ihnen für bie Einlabung unb 
überbringe feine beften Wünsche für ben Verlauf Ihrer 
Sitzung. ES ift mir persönlich eine hohe Freude, daß ic zum 
ersten Mal auch in Ihrer Mitte weilen kann, unb es ift mir 
ein Bedürfnis, hier dabei zu sein; denn nicht nur eine Pflicht 
ruft unS hierher, sondern baS Bedürfnis mitzuhelfen, ber 
Kirche ben Weg zu bereiten. Jesus EhriftuS, ber Eckstein, an 
bem sich baS Schicksal von jebem einzelnen, baS Schicksal auch 
unseres ganzen Volkes entscheidet. ES ift eine Tragik, das wir 
zur Erfüllung unserer ?lufgaben, ber geistlichen Aufgaben, 
auch des materiellen Gewandes bebürfen. Unb ich wünsche

/



1 Zweite itzung 5

Ihnen, das Sie hier in Ihren Beratungen ben Weg finden, 
ber ben Weg auch frei macht für baS Wirken beS Geistes, auch 
bort, wo baS Materielle ihm entgegenstehen will. Meine 
beften Wünsche auch für Ihre Beratungen!

Präsident Dr. Umhauer: Herr Ministerialdirektor Dr. Fleig, 
Herr Oberregierungsrat Silber, ic danke Ihnen namens ber 
Landessynode für die freundlichen Worte, bie Sie uns unb 
unserer Aufgabe gewidmet haben.

Lassen Sie unS nun in bie ordentliche Tagesordnung ein- 
treten. Es steht zur Verhandlung ber Bericht beS Finanzaus- 
schusses über ben Haushaltsplan. Berichterstatter Herr Bür- 
germeister Schneider. Ic bitte ihn, baS Wort zu nehmen.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Siebe Brüber! 
Der vor uns liegende Voranschlag trägt nach wie vor an sic 
bie Merkmale ber noch allgemein ungeklärten wirtschaftlichen 
Verhältnisse wie auch ber besonderen Notlage, in ber sic bie 
Kirche befindet. Es kommt unS gerabe an diesen äuszeren 
materiellen Dingen immer wieder zum Bewusztsein, wie sehr 
unfer Stehen in ber Welt unsicher unb täglich bedroht ift, 
während mir doch so gerne alles auf Jahrzehnte sichern unb 
unterbauen möchten.

Es ift ein geheimes Angesprochenwerden von Gott her, 
wenn mir als „Ungesichert" im Leben stehen müssen, ein An- 
gesprochen-werden, welches unS zum täglichen „Auf Gott 
werfen ber Sorgen unb ber Nöte" ruft. Wer biefeS Ange- 
sprochenwerden in feinem persönlichen Leben gehört hat unb 
im Gehorsam befolgt, erfährt baS Wunder, das er bamit eine 
viel größere Sicherheit, als Geld unb Gut fie bieten, emp- 
fängt, unb noch mehr als baS, nämlich baS Getrostsein unb 
ben Frieden beS Herzens.

Auch bie Kirche darf unb foil dieses Angesprochensein hören 
unb soll ihren Haushalt auch mit bem Wissen aufstellen unb 
prüfen, das auch für ihre finanzielle Grundlage baS Ja von 
Gott her fommen musz.

In unseren Beratungen ift nun mit Ernst um eine flare 
unb gründliche Überprüfung gerungen morben. Die Aus- 
gangSpunfte waren mannigfach unb oft aus örtlichen Ver- 
hältnissen bestimmt. Ebenso ftarf mar aber auch bie Erkennt- 
nis ber Gesamtlage, welche in ihrem ganzen Ernst sic in ber 
Tatsache eines Jahresdefizits in Höhe von rund 1,4 Mil- 
lionen DM, baS unfer Haushalt ausweist, ausdrückt.

Dieses Defizit gab Anlasz, bei jeder einzelnen Ausgabe- 
position zu prüfen, ob nicht eine Kürzung möglich märe. Da- 
bei muszte festgestellt werden, das ber allergröszte Teil ber 
Ausgaben in Gehalts-, Ruhestands- unb Hinterbliebenen- 
vergütungen besteht, bie nicht mehr verkürzt werden fönnen. 
Das Opfer unserer Bediensteten ber Landeskirche, bie 6%ige 
Gehaltskürzung, welche schon vor über Jahresfrist bei Staats-
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unb Gemeindebeamten und Angestellten aufgehoben murbe, 
noch- weiterhin ju verlangen, ift einfach unmöglich. Der 
Finanzausschuß stimmte deshalb ber
rat veranlaszten Aufhebung ber Kürzung auch im Bereich ber 
Kirche ab 1. Oftober b. 3. zu.

Die Einsparungsversuche muszten sic deshalb auf wenige 
Sondergebiete des kirchlichen Dienstes beschränken, wobei 
aber auch eine sehr enge Begrenzung sichtbar wurde. 41 400 
DM bei Männer- und Frauenwerk und der Jugendarbeit 
waren das ganze Ergebnis, dessen Auswirkung übrigens auf 
diese wichtigen Arbeitsgebiete sic nicht übersehen läszt.

Gerade bei diesen Positionen der kirchlichen Werke fand 
eine grundsätzliche Aussprache ftatt, bei der das Problem 
freie kirchliche Arbeit ober Verbeamtung ernst und eingehend, 
ja, wir wollen offen sagen, auch mit gewissen Spannungen 
erörtert wurde. Es ift feine Frage, das bei all bem Dienst 
biefer Werke baS Ideal fein musz, durch freiwillige ehrenamt- 
liche, aus ber Gemeinde herausgewachsene Kräfte ben Dienst 
zu tun. Wir leben aber vielleicht noch alle aus ber Vor-
stellung unferer Jugendjahre, bie unS in blühenden bün-

dischen Organisationen Gemeinschaft unb christliche Heimat 
boten.

Nun aber einfach baS mieber fopieren ober erzwingen zu 
wollen, mas bamals mar unb möglich murbe, märe derselbe 
Trugschlusz, mie menn Politiker einfach mieber an 1933 an« 
knüpfen wollten, als märe inzwischen nichts geschehen.

Evangelischer missionarischer Dienst unb Gemeinschaft bil- 
benber Zusammenschluß hat heute anbere äußere Voraus- 
setzungen als bamals. Das Zerschlagenwerden so mancher 
unserer Organisationen im Dritten Reich unterbrach bie 
natürliche Entwicklung beS Mitarbeiternachwuchses unferer 
kirchlichen Werke. Revolutionäre Übergangszeiten brauchen 
notwendig eine flare zentral gesteuerte Ausrichtung ber Ar- 
beit. Die Umstellung auf vermehrte freiwillige Mitarbeit 
braucht Zeit unb innere Entwicklung. Der FA beschloß daher, 
bie angeregten Kürzungen bei ben Werken ber Kirche erft ab 
1. 4. 1952 durchzuführen, biefe aber jetzt schon ben Werken 
mitzuteilen, bamit bie Übergangszeit zur Neugliederung unb 
zur Heranziehung freiwilliger Kräfte ausgenützt merben 
fann.

Die Bauaufgaben im Bereich ber Landeskirche waren vor 
allen Dingen auf Grund eines Antrages ber Städtekonferenz 
ber evang. Groszstadtgemeinden Gegenstand eingehender hef- 
tiger Debatten. Es murbe vor allen Dingen bemängelt, baß 
bie im Haushalt 1949/50 vorgesehenen 500 000 DM Bau- 
beihilfen nur zu knapp einem Drittel zur Auszahlung ge- 
langten.

Als Begrünbung hierfür gab Herr OR Dr. Bürgy befannt, 
baß bie Kassenlage feine Vollausschüttung geftattet habe unb 
man bei ber Entscheidung: Gehälter ober Bauhilfe ben 
ersteren ben Vorzug geben mußte. Die Anregung, ben fehlen- 
ben Differenzbetrag bei späterer befferer Kassenlage noch 
nachzubezahlen, murbe angenommen. Die Bauhilfe mit jähr- 
lic 500 000 DM bleibt auch weiterhin eingesetzt. Sie fann 
aber mit diesem Betrag in feiner Weise auch nur ben 
dringendsten Baubedürfnissen im Bereich ber Landeskirche 
genügen. Es murbe deshalb eingehend ber Vorschlag, 5 Mil- 
lionen Kredit für Bauzwecke aufzunehmen, besprochen unb 
gutgeheißen. Entsprechender Antrag an bie Synode mirb 
vorgelegt..

Auch die Frage der Rücküberweifungen an bie Gemeinden
aus bem Einkommensteueraufkommen murbe lebhaft disku- 
tiert. Das ganze Problem bebarf einer eingehenden Über- 
prüfung. Als vorläufige Verbesserungen für bie Gemeinden 
murbe empfohlen, im Falle von Überschüssen aus vermehrten 
Steueraufkommen ben Rückvergütungssat mit 25% bei ben 
Überschüssen anzunehmen ftatt bem Durchschnitt von 16,7% 
bei ber allgemeinen Überweisung.

Die Frage des Steueraufkommens murbe eingehend be- 
sprochen. Wohl läszt bie Entwicklung ber allgemeinen Wirt- 
schaftslage bie Annahme zu, baß ber Rückschlag, welchen bie 
16%ige Einkommensteuerermäszigung ab 1. 1. b. 3. auch uns 
im laufenden Rechnungsjahr brachte, wieder ausgeglichen 
werden kann. Es barf aber nicht übersehen werden, baß in 
ber allgemeinen Lohn- unb Sozialpolitik das Beftreben 3. 8t. 
sichtbar mirb, ein höheres Lohnniveau zu erreichen, unb vor 
allen Dingen, baß auch bie feit bem Jahre 1928 unverändert 
gebliebenen Ansätze ber Beamtenbesoldung erhöht werden 
sollen. Dies mürbe angesichts ber Tatsache, baß ber aller- 
größte Teil ber Ausgaben unseres Haushaltes aus Gehältern, 
Ruhegehalts- unb Hinterbliebenenbezügen besteht, unserem 
Etat aufs neue eine ungeheure Belastung bringen, unb zwar 
zu bem jetzt noch bestehenden Defizit von rund 1,4 Millionen. 
Dieses Defizit kann auf bie Dauer gewissensmäszig einfach 
nicht mehr verantwortet werden. Der FA hat deshalb mit 
großent Bebauern davon Kenntnis genommen, baß ber 
Wunsch unb Antrag ber Herbstsynode 1949, ber o® wolle 
bei ben zuständigen staatlichen Stellen eine Erhöhung beS
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Steuerfuszes von 8 auf 10% vorschlagen und dort erwirken, 
von diesen abgelehnt wurde. Ic habe laut Sitzungsprotokoll 
bei bet Beratung des letzten Voranschlages unter Zustim- 
mung ber Hohen Synode vor einem Jahr folgendes aus- 
geführt:

„Der Finanzausschuß ist ber Auffassung, das eine ge- 
ordnete Haushaltplanung auf ber Grundlage des jetzigen 
Steuerfuszes mit 8 v. H. nicht möglich ist ... Es musz doch 
grundsätzlich heute schon bie absolute Notwendigkeit einer 
Steuerfuszerhöhung festgestellt werden, — sagte ic vor 
einem Jahr — wenn bie Kirche ihre stets wachsenden Auf- 
gaben nicht vernachlässigen soll. Wir verkennen bie Trag- 
weite eines solchen Schrittes nicht, wenn auch barauf hin- 
gewiesen werden musz, das früher auch schon höhere Steuer- 
säte bestanden. — Und wir fagten auch damals, unb ic
barf eS heute wiederum ju unseren Gästen bon ben staat- 
lichen Behörden sagen —, wir bitten besonders bie Herrenlichen Behörden jagen
Staatsbertreter, bie heute unter uns weilen, dafür Ber- 
ständnis aufzubringen, das gerabe bie Kirche in heutiger 
Zeit mehr benn je ihre Arbeit tun muB, nicht nur in Frei- 
heit, sondern auch in bescheiden gesicherter wirtschaftlicher 
Existenz. Wenn bie christliche Botschaft bem Volke ver- 
kündigt, bem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, bann 
ift wohl bie Bitte an ben Staat — seitens ber Kirche — 
nicht unbescheiden, auch bie Fortsetzung dieses Wortes 
gelten zu lassen, nämlic Gott zu geben,, was Gottes ift 
unb das dadurch zu praktizieren, das ber Staat wenigstens 
bie Genehmigung gibt, dastz bie Glieder ber Kirche biefe 
wirtschaftlich tragen können."
Dieser damals gegebene eindringliche, offen unb ehrlich 

gemeinte Appell ift leider unberücksichtigt geblieben. Die staat- 
lichen Behörden haben einen Eintrag des Oberkirchenrats, ben 
Steuerfus von 8 auf 10% zu erhöhen, abgelehnt. Ja, man 
ift felbft bem Begehren auf Wiederinkraftsetzung beS Art. 13 
des Ortskirchensteuergesetzes vom 30. 6. 1922, das eine ganz 
reale Wiedergutmachungsforderung ift, nicht nachgekommen. 
Damit es uns klar wird, worum es hier geht bei biefer 
Wiedergutmachungsforderung, möchte ic ebenfalls noch ein- 
mal unseren Antrag, ben wir vor Jahresfrist gestellt haben, 
hier zur Verlesung unb in Erinnerung bringen. Er lautete:

„Die Landessynode nahm mit Genugtuung Kenntnis 
von bem Antrag des ox vom 26. 10. 1949 an bie zustän- 
bigen staatlichen Stellen von Nord- unb Südbaden, ben 
Art. 13 des Ortskirchensteuergesetzes vom 30. 6. 1922 über 
Erhebung ber Bausteuer von fog. Ausmärkern, juristischen 
Personen usw. wieder in Kraft zu setzen.

Es handelt sich babei um eine eindeutige Wiedergut- 
machungsforderung, ba bie seinerzeitige Aufhebung dieses 
Steuerartikels eine einseitige, gegen bie Kirche bewuszt ge- 
richtete Masznahme des nationalsozialistischen Staates war 
unb biefe Aufhebung f. Zt. auch offen bamit begrüntet 
wurde, das er mit ben nationalsozialistischen Grundsätzen 
nicht in Einklang stehe.

Die Synode weisz um bie wirtschaftliche Not unserer Ge- 
meinben gerabe zufolge ihrer notwendigen Bauaufgaben. 
Sie ersucht bie staatlichen Stellen dringend um beschleu- 
nigte Wiederherstellung beS alten Rechtes unb hat baS Ver- 
trauen, das ber heutige Staat biefe berechtigte Wiedergut- 
machungsforderung umgehend erfüllt."
Man fagt oft, man solle feine Rede nicht im voraus 

machen, unb ic habe mir vorhin, als Herr Ministerialdirek- 
tor Dr. Fleig sprach, überlegt, ob ic diesen Abschnitt meines 
Berichts noch beriefen soll. Aber eS war ja gut, wenn man 
ihn in Erinnerung rief. Nun möchte ich aber doch hinzufügen, 
das auch ein sehr gutes Wort gesprochen wurde, baS eS mir 
erlaubt, meine Fortsetzung, bie davon sprach, baft unser Ver- 
trauen enttäuscht worden ift, ein wenig anders zu formu-

lieren. Sie haben, sehr berehrter Herr Ministerialdirektor, 
gefagt, nächst ber Gnabe Gottes ift nichts fo wichtig als baS 
Gelb. (Dr. Fleig: Augustins Wort!) Der Gnabe Gottes ge- 
tröften wir uns, aber wegen bes Gelbes wenden wir uns an 
Sie, Herr Ministerialdirektor!

Ic kann nicht eindringlich genug bie Herren Staatsver- 
treter auch heute noch einmal bitten, biefe unfere dringend- 
ften Steueranliegen, — Erhöhung beS Steuerfuszes unb 
Wiedergutmachung burch Aufhebung ber durch ben nazisti- 
schen Staat erfolgten Sperre beS Art. 13 — sic bor Augen 
zu führen. Die Synode unb baS evangelische Kirchenvolk 
wird an ber Stellungnahme bes Staates gegenüber biefen 
dringendsten Anliegen, bie wir erneut stellen unb erheben, 
baS Interesse feststellen, welches man unferer evangelischen 
Kirche entgegenbringt. Wir wollen biefe Hilfe beftimmt nicht, 
um Gelb zu horten, jondern um unseren Haushalt in Ord- 
nung zu bringen unb ber Äirche bie wirtschaftliche Grunblage 
zu ihrer ja auch bon Ihnen anerkannten wichtigen Arbeit zu 
geben.

Wir bitten, auch ben Oberkirchenrat, mit allem Nachdruck 
bie Verhandlungen mit ben staatlichen Stellen weiterzu- 
führen; unb wir bitten bie Herren Staatsbertreter, in ben 
zuständigen Ministerien ihrerseits baS Verständnis für unfere 
Anträge zu wecken unb eine baldige entgegenkommende Rege- 
lung zu erwirken.

ES soll bann mit Dank vermerkt werden, baft burch den 
Oberkirchenrat rechtzeitig ber Haushaltvoranschlag borgelegt 
wurde, b. h- in der Herbstsession ber Synode bor Beginn bes 
Haushaltjahres am nachfolgenden 1. April. Das ift eine Er- 
scheinung, bie man sonst sehr feiten, fei eS in Staat ober Ge- 
meinde, finbet. Über bie Laufzeit beS Haushalts wurde ein- 
gehend beraten. Auch ber FA wünscht, baft baldmöglichst bie 
in ber Verfassung unferer Bad. Landeskirche vorgesehene drei- 
jährige Frist wieder eingeführt werden kann. Für biefen 
Haushaltsvoranschlag war man aber ber Meinung, baft ber 
noch ungeklärten wirtschaftlichen Verhältnisse wegen nur eine 
zweijährige Laufzeit durch baS Gesetz feftgelegt werden soll 
mit bem Hinweis, baft, falls keine wesentlichen Verände- 
rungen in biefen zwei Jahren eintreten, bie Verlängerung 
um 1 Jahr erfolgen soll.

Wir wünschen unb hoffen, baft ber jetzt vorliegende Vor- 
anschlag ber Übergang zu Zeiten einer gesicherteren Existenz- 
grundlage unferer Kirche werden barf. So fehr wir darum 
wissen, baft letzten EnbeS auch bie äuszeren Dinge ber Kirche 
Gabe Gottes finb, haben wir uns doch darum bemüht, nach 
beftem menschlichen Ermeffen bie wirtschaftlichen Grunblagen 
entsprechend ben heutigen Möglichkeiten zu ordnen, bamit 
bie Kirche ihren Dienst zum Segen unseres Volkes tun kann.

(Auf Vorschlag beS Präsidenten unterbricht Abgeordneter 
Schneider an biefer Stelle ben Bericht, um erft später zu ben 
einzelnen Positionen beS Haushaltplanes Stellung zu 
nehmen. Der Präsident eröffnet bie Generalaussprache.)

Abgeordneter Dr. Schmechel: Liebe Herren unb Vrüber! 
Unfer Freund Schneider hat uns in feiner Berichterstattung 
einen guten Überblick über bie Hauptfragen gegeben, bie uns 
bewegen im Blick auf ben Voranschlag, unb ich kann mich 
infolgedessen beschränken auf bie Herausstellung einiger Ge- 
sichtspunkte, bie zweckmäszig ben Überlegungen über bie 
Einzelteile bes Voranschlags vorausgeschickt werden. Vei ber 
Anführung ober Erläuterung biefer Gesichtspunkte will ic 
möglichst wenig Zahlen bringen, aber einige Zahlen lassen sic 
nicht vermeiden, um baS klar darzustellen, um was eS uns bei 
diesem ersten Punkt, ben ic anführe, gegangen ift. Sie er- 
innern sich gewisz baran, baft ber Voranschlag ber Landes- 
kirche 1949/50 abschlosz mit Mehrausgaben in Höhe von 
1 660 000 DM. Unb Sie erinnern sic baran, baft bor einem 
Jahr unb auch schon vorher fehr ernfte Erwägungen an- 
gestellt Würben im Hinblick auf bie kommende Steuerreform 
unb bie bamit verbundene Minderung ber Steuereinkünfte,
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Heute wissen wir, daß diese Sorge nur allzu berechtigt war. 
Wir wissen durch den Finanzreferenten, das allein in den 
Monaten April/September 1950 eine Differenz, eine auszer- 
ordentliche Differenz entstanden ist allein aus dem Unter- 
schied von Ablieferung der Finanzämter und Besoldung®- 
aufwand, nämlic die auszerordentliche Ziffer: — ich will die 
Zahl nennen — Besoldungsaufwand 3 870 000 DM, Abliefe- 
rung ber Finanzämter von April/September 2 197 000 DM, 
also ein Unterschied von über 1 Million. Dazu die Mehr- 
ausgaben nach dem Voranschlag mit 1660 000 DM, ins- 
gesamt also über 2,7 Millionen DM. Eine Katastrophe, nicht 
wahr! Gehälter wurden eingestellt, muszten eingestellt wer- 
den. Oder hat man eine grosze Anleihe aufgenommen? ober 
hat ber Staat einen großen Überbrückungskredit gegeben, um 
das zu vermeiden? Nichts Don alledem, gar nichts davon. Was 
ift geschehen? Der Fehlbetrag Don 1949/50 Don faft 1,7 Mil- 
lionen DM hat sic verwandelt in einen Überschuß Don 1,1 
Millionen DM, was eine Differenz Don faft 2,8 Millionen 
DM ausmacht gegenüber ben ursprünglichen Überlegungen.

Ein kurzer Blick auf biefen Betrag ift wichtig für unsere 
Praxis bei ber Haushaltsüberlegung. Nun müffen mir gleich 
sagen: Es ift selbstverständlich feine Schande, wenn man vor- 
sichtig ift in feinen Annahmen. Wie es auch gar feine Schande 
ist, wenn man fagt, das biefer Überschuß nicht fo ganz Don 
selbst entstanden ift, sondern dadurch, das Drosselungen vor- 
genommen mürben bei ben Ausgaben in Höhe Don 854 000 
DM. Wobei unsererseits bann gefagt wird: Das mar ja 
eigentlich unser Wunschtraum; das ift ber Wunschtraum jedes 
Finanzausschusses! Drosseln! Wir haben nicht an 800 000 DM 
gedacht, aber wenigstens etwa 200 000 DM zu drosseln, hat 
un§ vorgeschwebt. Wir haben vorhin von unserem Freunde 
Schneider gehört, das gelinge faft nie. Wer sollte sic nicht 
freuen, das es tatsächlich gelungen ift, 854 000 DM zu dros- 
seln! Warum führe ich das an? 3c tue es deswegen so aus- 
führlich, weil sic bei näherer Durchsicht boCh herausstellt, baft 
das nicht ganz fo gegangen ift, mie mir uns das gedacht 
haben unb mie mir uns das vorstellten, wenn mir hätten 
drosseln fönnen. Es hat sic nämlic ergeben, baft Don biefen 
gedrosselten 854 000 DM leiber faft 400 000 DM Gelder finb, 
bie nach unferer Meinung unter feinen Umständen hätten ge- 
drosselt werden dürfen. Es finb nämlich faft 400 000 DM Don 
jenen Aufbaumitteln für bie zerbombten Stäbte, Don benen mir
glauben, baft fie ein Herzstück beS ganzen Etats bilben. Denn 
eS ift boch fo: Der Punkt, an Idem das ganze Elend unserer
Zeit, bie ganze Katastrophe des verlorenen Krieges, Don bem 
man immer fagt, ber Dreissigjährige Krieg fei ein Kinder- 
spiel bagegen, sich konzentriert unb sichtbaren Ausdruck finbet, 
das finb unfere Trümmerkirchen unb -Pfarrhäuser.

Unb ausgerechnet an bem Punkt ift nun gebroffelt morben, 
fo baft ber Wiederaufbau völlig ftoeft. Man kann eben nicht 
jagen, das liegt an ben Verhältnissen, ba mar nichts zu 
machen! Nun ic führe das nicht an, um zu fagen, ba hat ber 
Oberkirchenrat einen ganz graften Fehler gemacht! Der Fester 
liegt auch bei uns, bei ber Synode! Wir hätten das früher 
merfen müffen unb uns nicht bamit abfinden sollen. Das finb 
eben bie Verhältnisse. Der Antrag beS Städtetages, Don bem 
vorhin unser Freund Schneiber sprach, betr. ber Fünf- 
millionenanleihe hat Bewegung in diese Lage gebracht, aber 
es ist hoch fo, baft bie Schmierigfeit, langfristige Darlehens- 
mittel zu erhalten, fein Grund hätte zu fein brauchen, einen 
solchen Antrag nicht auch schon früher zu stellen. Die Ge- 
meinden haben ja darum ersucht. Wenn bie Geldbeschaffung 
jetzt aufgehört hat, so nicht deswegen, weil feine Darlehens- 
mittel zu bekommen waren, sondern weil Mannheim fagte, 
mehr als eine Million DM unb Pforzheim mehr als eine 
halbe Million DM fönnen mir nicht aufnehmen, weil mir 
feine Sicherheit mehr bieten fönnen. Wir müffen nun fagen: 
Zweifellos ift bem Oberkirchenrat baS Kompliment zu 
machen, er ift über biefe schauerliche Situation auszerordent-

lic elegant hinweggekommen, aber mit einer Eleganz, bie 
einen Pferdefusz hat. Das ift meine Meinung.

Ganz kurz noch ein Wort barüber, warum biefer Wieder- 
aufbau auszerordentlich wichtig ift. Konnte man nicht lang- 
sam unb sicher fiel) ben Möglichkeiten anpaffen? Warum muß 
gepumpt fein? Können mir Don bem, was uns übrig bleibt, 
nicht peu i peu bie Sache machen? — Das geht nicht. Die 
Ruinen bleiben nicht emig wiederaufbaufähig. Ic bin über- 
zeugt, baft ber Winter 1950/51 eine ausschlaggebende Rolle 
spielt, unb baft im nächsten Frühjahr Diel verloren fein mirb 
Don bem, was hätte gerettet werden fönnen. Zwei weitere 
Punkte: 1. Das Bauen mar 1949/50 fo günstig, mie eS nie- 
malS mieber merben mirb. Das mirb uns noch zum Bewuszt- 
fein fommen. Wir merben bereuen, baft mir nicht groszzügiger 
Dorgelegt haben, wenn mir nun in pekuniäre Schmierigfeiten 
beim Wiederaufbau fontmen. 2. Man kann nicht Don einer 
wirklichen Aktivierung beS kirchlichen Lebens sprechen, menu 
babei eben einkalkuliert merben musz, baft mir unter freiem 
Himmel tagen müffen, weil bie Räume fehlen. Das geht 
auf bie Dauer nicht!

Wenn mir auf solche Dinge fommen, bann merfen mir, 
baft uns etwas gefehlt hat, nämlich eine voraussehende Pla- 
nung. Das fage ich nicht anklagend, sondern ic ftimme Ober- 
kirchenrat Dr. Bürgy zu, baft baS, maS vielleicht bisher noch 
entschuldbar mar, in Zukunft nicht mehr entschuldbar fein 
mirb. Es muft an eine gröftere Planung im Blick auf bie 
Voranschlagsverhältnisse gebaCht werden. Ich ftimme Ober- 
fircbenrat Dr. Bürgy zu, wenn er fagt: Unter allen Um- 
ständen muft angefaszt merben: Anderung bes Kirchensteuer- 
gesetzes unb bes Ortskirchensteuergesetzes. Diese finb nicht in 
Ordnung. Sie finb zu einer ungünftigen Zeit gemacht morben 
unb nicht fo, mie sie hätten gemacht merben müffen. Es ift 
unbedingt erforberliCh ber Finanzausgleich zwischen Landes- 
fir Che unb ben Kirchengemeinden. Es ift fein Mensch in ber 
Kirche heute mehr mit ber gegenwärtigen Verteilung bes • 
Aufkommens ber Einkommensteuer einverstanden. Das muft 
grundlegend angefaszt merben. Auch anscheinend kleine Dinge, 
bie boch Don Wichtigkeit finb: Die 4%ige Verwaltungsgebühr, 
bie bem Staat gegeben mirb für bie Erhebung ber Kirchen- 
steuer, fann zu einem erheblichen Teil eingefpart merben 
burCh unmittelbare Abführung ber Lohnkirchensteuer an bie 
Landeskirchensteuerkasse. Das muft borbereitet merben, baS 
muft propagiert merben. Eine Vereinfachung bes kirchlichen 
Kassen- unb Rechnungswesens ift ja schon im Gange. Diese 
muft tatfräftig zu Ende geführt merben. Die systematische 
Bearbeitung beS Wiederaufbaus kirchlicher Gebäude erforbert 
ja Diel mehr Zeit, als bisher baran gesetzt merben konnte. 
Die Bearbeitung ber Krebitfrage nimmt eine ganz auszer- 
ordentliche Zeit in Anspruch. Wenn heute gefagt mirb, ba 
unb ba märe Geld zu kriegen, warum habt ihr eS nicht ge- 
nommen?, fo ift zu fagen: Es mirb übersehen, baft Zeit unb 
Einblick in bie bestimmten Verhältnisse dazu gehören, bie nicht 
immer aufgebracht merben konnten. Also, ic bin ganz ber 
Meinung Don Oberkirchenrat Bürgy, Daft es höchste Zeit ift, 
bie Dinge energisch anzufassen. Ic fann ihn verstehen, wenn 
er fagt, baft er sich jebeS Jahr mit einem neuen Voranschlag 
herumplagen muft unb nun einen breijährigen Voranschlag 
Don uns genehmigt haben mill. Freilich, so berechtigt biefer 
Wunsch ift, eS stehen auch bringenbe Gründe bem entgegen. 
Ic schliesze mich bem Berichterstatter an, wenn ic fage, bie 
Situation ift noch reichlich unübersichtlich, fo baft man für 
brei Jahre wohl noch nicht gut planen fann. Ich stehe nicht 
an zu fagen, baft eben bie Einbehaltung biefer 400 000 DM 
ber Wiederaufbauhilfe bod) fo etwas mie böfeS Blut gemacht 
hat, obwohl bieS eigentlich gar nicht berechtigt ist; benn mir 
hätten baS Diel eher selber merfen müffen unb uns mehren. 
ES ift nicht bamit getan, baft mir uns jetzt entrüsten. Immer- 
hin, Tatsache ift, baft hier ein gemiffeS Misztrauen entstanden 
ift, unb ich glaube nicht, baft mir eS anberS machen fönnen,
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als höchstens eine zweijährige Saufzeit bem Voranschlag 
geben.

Aber ich darf meine Bemerkungen nicht zu weit aus- 
dehnen. Ic möchte nur folgendes auf Grund biefer Situa- 
tion fagen: Wir hätten in ber Synode ruhig etwas aktiver 
fein können, wenn ic auch immer mieber bie Entschuldigung 
höre, dasz bie Situation unübersichtlich mar, unb baß es 
heute leichter ist, am 19. Oktober, als vor zwei Monaten. 
Eine gewisse Planung unb Vorsicht hätten mir haben können. 
Zwei Punkte, bie realisierbar fein könnten, fehe ich. Ich 
führe fie nur als Beispiele an unb nicht deshalb, dasz man 
auf fie beschränkt fein sollte —: Man sollte in Ruhe weiter- 
verfolgen ben Weg, ben mir im FA begonnen haben, inbem 
mir einmal uns mit ben Fragen ber Drosselung ber Aus- 
gaben mehr befassen. Ich nenne baS hervorragende Beispfel 
beS Oberkirchenrats, inbem es ihm gelungen ift, abgesehen 
von ber Wiederaufbauhilfe 450 000 DM einzusparen. Wir 
sollten baS noch einmal unter feiner Anleitung probieren 
unb unter ber Anleitung früherer sparsamer Jahrgänge. 
Wir haben einen solchen herausgepickt, unb zwar ben 
Jahrgang 1933 unb haben sehr brauchbare Ergebnisse 
gefunden, zum Beispiel: — ic mill feine ermüdenden Zahlen 
mehr nennen, ich mill nur furz antippen — im Jahre 1933 
wurden im Voranschlag vorgesehen 5000 RW für Porto unb 
Fracht. Augenblicklich ift biefer Betrag nicht baS Doppelte 
= 10 000 DM, auch nicht baS Dreifache = 15 000 DM ober 
baS Vierfache = 20 000 DM, fonbern baS Fünffache = 
25 000 DM. Vielleicht gibt es noch anbere Positionen, bie 
man sic einmal ansehen müszte, um festzustellen, ob viel- 

/leicht nicht irgendwo gedrosselt werden fönnte. Ic hörte, das 
unfer Freund Odenwald einen Antrag einbringen mill, 
einen Rechnungsprüfungsausschusz — fo mirb er es wohl ge- 
nannt haben — von Fachleuten Odenwald, Jlzhöfer, Siegel 
Zu bestimmen, um bie Rechnungsergebnisse unb bie Fonds- 
rechnungen nachzuprüfen. Diefe fönnten bei ber Gelegenheit 
Einblick nehmen in diese Position, unb vielleicht fommt auch 
ba etmaS babei heraus. Vielleicht ift schon bie Tatsache eines 
solchen Prüfungsausschusses geeignet, ben Oberkirchenrat, 
bie leitenben Herren, bie ja sicher guten Willens sind, barin 
Zu unterstützen. Die gute Absicht allein genügt manchmal 
nicht, eine entsprechende Handhabe muß eben auch ba fein.

Dann noch etmaS über ein Schlagwort, baS in ber letzten 
Zeit plötzlich unter uns umgegangen ist. Sie sehen es an ben 
Aussprachen über bie Werke in ben vergangenen Jahren. 
Diefe Aussprachen standen alle unter ber Überschrift: Es ift 
doch — mit meinen Worten gefagt — großartig, dasz mir 
bie Werke haben, das es eine junge Front gibt, einen akti- 
vistischen Teil, bie Kirche fommt in Schwung — ic brücfe 
mich einmal massiv aus — unb plötzlich hat sic ein Schlag- 
wort eingestellt, baS gar nichts mit biefer Begeisterung zu 
tun hat: „Aufblähung ber Werke". Nun ift eine Besinnung 
im Gange, von ber unfer Freund Schneider gesprochen hat: 
Männerwerk, Jugendwerk, Frauenwerk. Es ift zu überlegen, 
maS an diesem Schlagwort bran ift. Dazu möchte ich kurz 
einiges fagen. — Ic glaube, dasz baS noch in ben allge­
meinen Teil ber Debatte hineingehört. — Wenn mir uns 
flar merben wollen, maS ift ba zu fparen, bann ift es doch 
fo, eS geht im letzten um bie Frage: freie kirchliche Tätigkeit 
ober schlagwortmäszig auSgebrücft „Verbeamtung". Wir sind 
uns alle barin einig, mir brauchen fo etmaS mie eine Anreger- 
tätigteit ber Werke, mir brauchen einen aktiven Mobilisie- 
'rungStrupp, ber vor bem Gros, baS ein biszchen schwerfällig 

ift, ober vor ber noch schwerfälligeren Nachhut — baS gibt eS 
ja auch im kirchlichen Sehen — aktiv vorstöszt, bie schnellen 
Einheiten gegenüber bem Heeresgros, vielleicht Panzer- 
truppen in ber Kraft beS Glaubens.

Aber nun miffen mir alle, das ja auch eine Befürchtung 
Platz greift, nämlich, das bie Stäbe zu stark anwachsen. Es 
sind manchmal mit einem Mal grosze Stäbe ba. Diefe Gefahr

wird gesehen, und sie ist vielleicht nicht ganz von der Hand 
zu weisen. Also, wir müssen ganz ehrlich überprüfen, nach- 
dem diese Sache einige Jahre im Schwung ist — im Jahre 
1946 war es ein Fünftel, bann zwei Fünftel, jetzt ist es fünf 
mal so viel im Stab —, ob ber Apparat nicht etwas zu stark 
angewachsen ist, ob nicht zuviel Stenotypistinnen ba sind. 
Überall, wo bie Zahl ber Stenotypistinnen anwächst, lauert 
bie Gefahr. Das sollte man nun aber nicht im Affekt machen, 
das sollte man in Ruhe überdenken unb nicht einer vor- 
schnellen Stimmung nachgeben. Der Berichterstatter hat das 
befonbere Verdienst, das er uns im Finanzausschuß in 
ruhiger, sachlicher Weise geführt hat. Wir werden das in 
ben Werken jetzt betreiben, besonders auch unter bem Ein- 
druck von Essen, wo uns deutlich geworden ift, ber Wille zur 
Mitarbeit bei Laien ift ba, er muß nur richtig gelenkt 
werden.

Damit bin ich am Schlusz. Es ift ein ganz wichtiger Punkt, 
daß mir erkennen, es ift ber Wille zur Mitarbeit ba, wenn 
biefer Wille richtig gelenkt wird. Darin scheint mir das 
Hauptproblem ber Pfarrerarbeit unb ber kirchlichen Arbeit 
zu liegen, das es gelingt, Pfarrer unb hauptamtliche Mit- 
arbeitet in ben richtigen Kontakt unb bie richtige Zusammen- 
arbeit mit ben nebenamtlichen, ehrenamtlichen Mitarbeitern 
zu bringen. Das Entscheidende ift wohl, das irgendwelche 
Aktivität auch 3. B. im Männerwerk feinen Sinn hat, wenn 
es nicht gelingt, bie Pfarrer mit einzubeziehen. Jede Männer- 
woche unb wenn fie noch fo grosz aufgezogen ift, ift zum 
Scheitern verurteilt, wenn bie Arbeit nicht geschehen ift in 
Tuchfühlung mit bem Pfarrer. Wir haben kürzlich wieder 
etwas gehört, wo sic das gezeigt haben tönnte. Es musz bei 
ben Laien unb ben Pfarrern innerstes Anliegen fein, zu 
biefer engen Zusammenarbeit zu tommen.

Wir haben uns sehr freundlich, mitunter auch sehr heftig 
und impulsiv unterhalten im Finanzausschuß. 3c glaube 
aber, mir haben im groszen unb ganzen bie Linie babei ge- 
wahrt, bie ic für unerläßlich halte, bie in abgeänderter Form 
hier für bie Synode gilt mie für Männerwerk, Frauenwerk 
unb Jugendwerk, das bei aller nüchternen Kritik, bie not- 
menbig ift, eben nicht blosz aus Opposition gerebet unb ver- 
handelt mirb, sondern das mieber in gegenfeitigem Vertrauen 
gearbeitet mirb, inbem babei einkalkuliert mirb, das nicht 
blosz ber anbere schuld ift, fonbern ic vielleicht auch mit 
schuld bin, unb dasz ic mic bemühe, in ein Gespräch mit ihm 
Zu fommen.

Ic tönnte mir benfen, wenn das beachtet mirb, was ic 
versucht habe barzulegen, dasz es bann auch gelingt, ber 
schweren Fragen Herr zu werden, bie vor uns stehen, unb dasz 
es bann auch gelingt, uns bie Freude an ber Arbeit im 
Finanzausschuß unb in ber Synode an ben Voranschlags- 
beratungen zu erhalten.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Siebe Herren unb Brüder! Fürch- 
ten Sie nicht, das ic Ihre Aufmerksamkeit zu lange in An- 
spruc nehmen musz. Aber es scheint mir nötig, dasz auch 
Nichtmitglieder des Finanzausschusses zu Wort tommen. Sie 
wissen, ich gehöre bem Hauptausschusz an, aber was im 
Finanzausschuß behandelt worden ift, das bedarf doch auch 
ber Unterstützung, ber Kräftigung, ber Stellungnahme ber 
Synode. Man tönnte ja nun fagen, beim Finanzausschuß 
mar alles in befter Ordnung, ber FA mar hervorragend ge- 
leitet. Ic glaube, Sie zeihen mich feiner Indiskretion, Herr 
Präsident, wenn ich hier fage, gestern haben ber Präsident 
unb ic uns dahin geeinigt, dasz ber FA mit ganz bewunders- 
merter Geschicklichkeit geleitet morben ift, dasz mir es aber 
nicht nur ber Erfahrung zuschreiben, bie unfer Bruder 
Schneider hat, es auch nicht auf das Konto Routine setzen, 
fonbern dasz mir — unb das begrünbet unfer Vertrauen, das 
mir zu ihm haben — feststellen bürfen, er hat nun in ber 
Kenntnis unb in ber sachlichen reifen Abgewogenheit des Ur- 
teils über baS kirchliche Leben unb über bas, maS kirchlich
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möglich ist, diese Verhandlung geleitet und ist stets Herr der 
Lage gewesen; auch wo ein kleines Flämmlein züngeln wollte, 
hat er es rasch ausgepatscht. Wir bauten ihm. Ic darf als 
einer, ber nicht dem Finanzausschuß angehört, das sagen, — 
ein Dank an ben Vorsitzenden ist im FA nicht ausgesprochen 
worden. Ic glaube, vielleicht wäre das auch eine ganz gute 
Übung, aber, wenn ic mic recht entsinne, haben wir es 
gestern Abend im Hauptausschus um 10 Uhr auch vergessen. 
Das sei übrigens an dieser Stelle hiermit nachgeholt.

Die Nuszerungen unseres Freundes Schmechel würden mich 
auch auf ben Plan gerufen haben. Ic bin ihm dankbar, dasz 
er sic zum Mund ber Städte-Konferenz gemacht hat; benn 
aus feinem Munde ift es mir möglich zu hören, was bie 
Städte-Konferenz hier vorbringt. Es war nicht immer so, das 
ic auf bas, was bie Städte-Konferenz in unserer Landeskirche 
fagte, gut hören tonnte. Es ift mir oft sehr schwer gefallen. 
Und man darf vielleicht auch daran erinnern, das aus bem 
Kreise ber Städte-Konferenz vor 20—30 Jahren bie Sache 
fo dargestellt worden ift: Landeskirche, baS sind wir. Wir 
zahlen 50,70 ober noch mehr Prozent Landeskirchensteuer. Es 
ift auch einmal 1919 baS böse Wort gefallen von bem Paga- 
nismus auf bem Lande. Das steckt mir noch in ber Erinne- 
rung als einem, ber an bem Leben ber Landeskirche schon 
feit langem inneren Anteil nimmt. Und barum bin ic froh, 
das bas, was bie Städte-Konferenz nun forberte, von un« 
serem Freund Schmechel hier vertreten worden ift.

Ic kann nicht sagen, das ic den Überschuß beS Rechnungs- 
jahres 1949/50 begrüsze. Ic möchte allerdings auch nicht 
sagen, ic bedaure ihn; benn wo wären wir, wenn nicht biefer 
Überschuß damals erwirkt worden wäre. Es ift Ihnen eben 
gefaßt worden, 2 Millionen etwa fehlen, tlaffen zwischen ben 
Bedürfnissen ber Landeskirche vom 1. April bis zum heutigen 
Tage unb bem wahren Einkommen. Der Herr Oberkirchenrat 
Bürgy, wo wäre er, wenn er biefen Überschuß nicht erzielt 
hätte. Sch kann alfo nicht sagen, ic bebaure eS. Ich habe 
allerdings bas zu fagen, man müßte es, wenn eS nicht — ic 
möchte fagen — providentiell so getommen wäre, tatsächlich 
bedauern; benn zweifellos sind Abstriche, Drosselungen, sehr 
starker Art borgenommen worden unb gewisz nicht immer an 
Dingen, wo wir eS ohne weiteres ruhigen Herzens — baS 
tonnte ja vielleicht überhaupt nicht in Frage tommen — hin- 
nehmen. Es ift doch so, dasz ber Voranschlag scharf durch- 
geprüft worden ift. Das Ergebnis war, dasz für baS kom- 
menbe Jahr teine Abstriche möglich sind. So ist doch die Lage, 
auch wenn 1952/53 110 000 DM wegfallen, knapp 10%, nein 
8% ber Lücke, bie klafft. Es ift ein Fehlbetrag in unferem 
Haushalt.

Ic muß auf bie Ausführungen unseres Freundes Schnei- 
ber zurückkommen über bie Wünsche, bie wir an ben Staat 
haben. Der Fehlbetrag ift ba, unb ein forgfamer Hausvater 
hat rechtzeitig dafür zu sorgen, dasz er beseitigt wird. Eine 
andere Möglichkeit als bie, dasz uns bie Erhöhung beS Steuer- 
fuszes geftattet wird, sehe ic nicht, unb — ic bin in voller 
Übereinstimmung mit Ihnen, Herr Bürgermeister — bie 
Sache ift doch bie, im dritten Reich hat man Ortskirchen- 
steuer unb Landeskirchensteuer in einen Topf geworfen. Zweck 
ber Übung War Herabsetzung ber Steuer, beS Steuerfuszes, 
Beschränkung ber Kirche auch auf bem finanziellen Gebiet. 
Wir haben bann noch baS Glüc ber Finanzabteilung ge- 
nossen, unb bann kommt bie Steuergesetzgebung von 1946 
hinzu. Diese Steuergesetzgebung, bie ja nicht vom Staat er- 
lassen Worben ift, bie hat natürlich wiederum zu einer Herab- 
setzung beS Kirchensteuerfuszes geführt; benn bie Steuersätze 
Waren fo exorbinat hoch, dasz die Stirpe nun natürlich wesent- 
lich herabgehen muszte. Aber bie Steuerfestsetzung ift ja nun 
uns Wieber übergeben, unb bie staatlichen Sätze sind einiger- 
maszen herabgemindert. Jetzt musz ber Kirche bie Freiheit 
Wieber gegeben Werben auf finanziellem Gebiet, beren fie 
bebarf unb bie zweifellos auch ber Staat ihr gewähren will.

Der Steuerfusz musz erhöht Werben, unb wenn eine Zeitlang 
wohl hauptsächlich wirtschaftliche Bedenken im Blick auf bie 
Gesamtwirtschaft unseres deutschen Volkes dagegen gestanden 
haben mögen, fo ift doch andererseits zu sagen, unsere Landes- 
kirche musz mit ber Trümmerbereinigung beginnen, ber 
Trümmer, die aus ben letzten Jahren stammen, vor bem 
Krieg, während beS Krieges — ich meine nicht bie Trümmer, 
bie in unseren Großstädten liegen, sondern bie Trümmer im 
gesamten Kirchengebiet im übertragenen Sinn — unb biefe 
Trümmerbereinigung musz nun eben ber Kirche ermöglicht 
werben. Darum ergeht bie herzliche Bitte an ben Staat, bie 
gesamten wirtschaftspolitischen Bedenken nach Möglichkeit 
zurückzustellen. Es wirb ja auch so fein, Wenn auf bem Ge- 
biet ber Kirche bie Ordnung wieber herrscht, bie in finan- 
zieller Hinsicht herrschen musz, daß bann eben auch ein Stürf 
jur Konsolidierung beS gesamten Lebens unseres Volkes ge- 
leiftet ift. Wenn wir feststellen, die Schwierigkeiten auf finan- 
ziellem Gebiet liegen vor allem barin begründet, dasz wir 
noch nicht ben Steuerfusz haben, ben Wir brauchen, fo ift da- 
mit schon ein wesentlicher Punkt gegeben, insbesondere auch 
für unsere Groszstadtgemeinden, ber ihnen erklärt. Warum 
bie Landeskirche ihnen nicht mehr geben kann, als baS ber 
Fall ift unb als fie wünschen.

3c habe schon davon gesprochen, dasz ich sehr misztrauisch 
bin — ober war, will ich fagen — gegen bas, was bie Städte- 
Konferenz uns gelegentlich zu bieten wuszte. Das hängt wohl 
auch bamit zusammen, dasz hier von Rechten ber Kirche bie 
Rede War. Ich kann nicht jugeben, baß eS Rechte in ber 
Kirche gibt! — Es gibt bie Ordnung beS Rechts! — Ja! 
Gewisz, unb es ift ganz flar, dasz alles, was in ber Kirche 
geschieht, in Ordnung zu geschehen hat; aber darauf kommt eS 
eben an! Es barf nicht so fein, baß etwa bie Synode erklärt, 
„Wir haben bie oberfte Macht, Wir haben bie letzte Entschei- 
dung". Wir haben einen Dienst ju leiften.

Siebe Konsynodalen! Wir Wollen ber Kirche ben Dienst 
leiften, ben fie von unS zu forbern hat. Gewaltentrennung in 
ber Kirche? Nein! Aber Ordnung! Wir haben auch ben Aus- 
druc Verfassung durch „Grundordnung" ersetzt. Das ift fein 
Wortspiel, sondern hat feinen tiefen Sinn. Es ift bamit, dasz 
ic sage. Rechte gibt eS nicht, vielleicht auch schon flar ge- 
worben, dasz ic anders denke in Bezug auf bie bisher zum 
Ausdruck gebrachten Meinungen in ber Frage beS vorläu- 
figen kirchlichen Gesetzes jur Aufhebung ber sechsprozentigen 
Kürzung. Der Beschluß ber Synode, dasz im Herbst, alfo in 
biefem Herbst, bie Synode wieber entscheiden wolle, ob bie 
Kürzung Wieber aufgehoben Werben fönne, hatte doch 
nicht ihre Spitze gegen ben Oberkirchenrat. Hier ift nicht 
unterfaßt, biefe Kürzung aufzuheben, wenn es möglich ift, 
sondern eS füllte bloß ben Beamten und Angestellten, bie an 
bie Synode herangetreten sind, bie Versicherung gegeben 
Werben: Ihre Anliegen stehen bei unS in guter Erinnerung, 
wir Werben seinerzeit barauf zurückkommen. ES sollte nicht 
ausgeschlossen fein nach meiner Meinung — unb ic habe jWei 
Mitglieder beS Erweiterten Oberkirchenrats gesprochen, bie 
mir barin beipflichteten — dasz ber ErW. Oberkirchenrat, 
wenn er bie Mittel baju hat, ben Beamten unb Angestellten 
bie 6% wieber geben foil. Ic möchte fagen, bie Mitglieder 
beS ErW. Oberkirchenrats haben ja biefem Beschlusz, foweit 
ich unterrichtet bin, alle jugeftimmt. Das synodale Element 
War vertreten. Unb bie synodalen Mitglieder finb zweifellos 
auch bereit, bie Verantwortung für biefen Beschlusz ju tra- 
gen. Sie ift auch leicht ju tragen, benn eS ging nicht um bie 
Tatfache selbst, sondern nur um bie Frage beS Zeitpunktes.

3c hoffe, dasz etwaige Differenzen, bie hier entftehen könn- 
ten, im Keime erstickt werben fönnen, durch eine Anregung, 
bie ich geftern im Privatgespräc gab, Herrn Oberkirchenrat 
Dr Bürgy ju veranlassen, in dringenden Fällen ben Finanz- 
ausschuß nach Karlsruhe ju rufen. ES hat natürlich nach 
meiner Meinung feinen Sinn gehabt, im August bie Finanz-
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kommission nac Karlsruhe zu rufen, um die 6%ige Kürzung 
aufheben zu lassen. Die synodalen Mitglieder des Oberkirchen- 
rats genügen nac meinem Ermessen dafür. Jc sehe also hier 
feinen Kompetenzkonflikt und möchte sagen: Ic bin bent 
Erw. Oberkirchenrat dankbar, das er so gehandelt hat.

Das Hauptanliegen ber Städte-Konferenz, bas bejahe ic 
durchaus. Es ift ber Wiederaufbau ber Kirchen. Ic möchte 
jetzt noch etwas sagen, was ic aus Ihrem Munde gerne ge- 
hört hätte, Freund Schmechel. Der Hauptgrund liegt mit 
barin, das wir ben Groszstadtgemeinden das Evangelium 

-schuldig sind unb dasz in ber Tat eine Gottesdienststätte, bie
ihre Mängel hat, nicht genügt. Sch benfe ba an die Säle und
Barackenkirchen unb was es sonst noch gibt, ic fenne fie von 
Karlsruhe (Zuruf: bie überhaupt fehlen) — baS ift ein furcht- 
barer Notbehelf. Es handelt sic barum, das wirklich bie 
Kirche ben Auftrag hat, auch unsere Landeskirche, möglichst 
schnell zu bauen. Unb nun, bie finanziellen Möglichkeiten finb 
beschränkt. Die 500 000 DM im jährlichen Voranschlag finb 
ein Tropfen auf einen heiszen Stein. Auch biefe 5-Millionen- 
Anleihe, bie mir nachher beschlieszen werden, ijt eS nicht min- 
ber, obwohl mir fie ja noch gar nicht haben. Wir haben fie 
noch nicht, unb eS ift noch keineswegs ausgemacht, mir finb 
nicht zu sehr Optimisten, das mir fie friegen. Hoffen mir eS.

Unb nun barf ich noch ein ganz kurzes Wort fagen zu ben 
Kollekten. Sie hängen ganz eng mit bem bisher Behandelten 
zusammen. Unsere Kollekten müffen in ber Häufigfeit, mie fie 
erbeten merben, bleiben. Wir dürfen fie unseren Gemeinden 
nicht ersparen. Ich habe geftern im Ausschuß als Zaungast 
davon gerebet, dasz hier ein ganz wesentliches Mittel zur Er- 
ziehung unferer Gemeinden besteht. Unfere Gemeinden 
müffen zur Gebefreudigkeit erzogen merben; benn ihr Chri- 
stentum hat sic barin zu bewähren, baß ber eine beS anbern 
Saft zu tragen hat nac ber Meinung beS Apostels Paulus. 
Ic möchte zu ben Ausführungen beS Herrn Landesbischofs 
hierzu, für bie ich auszerordentlic banfbar bin, noch einiges 
hinzufügen. Der Wert unb bie Bedeutung ber Kollekten ift 
vor allem auch anzusehen als Gelegenheit zu einem Dank- 
opfer. In aller Stille fann ber Christ fein Dankopfer in ben 
Kasten legen. Unb „Wer Dank opfert, ber preiset mich; unb 
ba ift ber Weg, das ic ihm zeige baS Heil Gottes". Auf bie 
Bedeutung ber Kollekte für einen uns niemals erwünschten, 
aber gewisz eines Tages einmal — niemanb fann fagen mann 
— aufgezwungenen Übergang zur Freiwilligkeitskirche habe 
ic geftern hingewiesen. Ic wiederhole ben Hinweis, unb mir 
finb nun hier in ber Frage ber Kollekte mitten an einem Be- 
reich innerften Lebens ber Landeskirche angekommen, unb eS 
zeigt sich, dasz eben baS Seben ber Landeskirche nicht besteht 
im Dividieren unb im Finanzgebahren einerfeits — das liegt 
meit ab von allem anbern kirchlichen Seben. Dasz eS fo nicht 
gehandhabt mirb, bafür bin ic unserem Freund Schneider 
herzlich banfbar. Es mirb unS flar: Wir haben jetzt unfere 
Mahlzeiten hier in biefem Saal eingenommen: „Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein"; „Wirket Speife, bie nicht ver- 
gänglic ift", mie mir eS hier lesen. Unb mir merben bann 
baran erinnert an ben Herrn ber Herrlichkeit, ber von sic 
selbst fagt: „Ich bin baS Brot bes Lebens". Darin liegt fein 
Anspruch an uns, barin liegt feine Herrlichkeit unb Gnabe. 
Daß mir in feinem Dienst stehen bürfen, baS ift doch etwas, 
maS unS immer mieber froh unb freubig machen musz. Wir 
wollen auch meiter freubig in feinem Dienst stehen unb wollen 
unS als rechte Hausväter ermeifen unb haushalten mit ben 
mancherlei geistlichen Gaben, bie unS gegeben finb.

Abgeordneter Kühlewein: Ich musz nac ben ausführlichen 
grundsätzlichen Erwägungen, bie mir jetzt gehört haben, zu- 
rücklenken zu ben ganz einfachen Dingen unseres Voran- 
schlages unb möchte nur zu einer Frage Stellung nehmen, 
nämlich zu bem Beschluß beS FA, dasz bie Haushaltperiode 
für 2 Jahre beschlossen werden foil. Dieser Beschluß ift im 
Grunbe ein Kompromisz, nämlich zwischen bem Vorschlag bes

O8 einer dreijährigen unb bem Wunsch einiger Synodaler 
und auch ber Städtekonferenz nac einer einjährigen Periode. 
Nun musz ein Kompromiß selbstverständlich ganz unb gar 
nicht etwas Schlechtes fein. Aber trotzdem erheben sich bie 
größten Bedenken gegen eine zweijährige Laufzeit des Bor- 
anschlags. Das mürbe ja bedeuten, das mir bis zum Früh- 
jahr 1953 heute schon feftlegen mürben, welche Ausgaben zu 
tätigen finb. Zwei Gründe möchte ic dagegen anführen: Ein- 
mal, das tatsächlich bie Sage fo ungesichert ift, das mir heute 
ja nicht sagen fönnen, mie es bann aussehen mirb, unb wenn 
bem entgegengehalten mirb, man fann nachträglich ändern 
unb Zusätze anbringen, bann ift solches Flickwerk m. E. nicht 
fo gut, als wenn man bann wirklich einen völlig neuen Vor- 
anschlag hat. Die Synode muß eS sic doch sehr überlegen, ob 
sie sic auf so lange Zeit heute schon feftlegen mill. Unb ber 
anbere Grund ift meiner Ansicht nach noch dringlicher: Wir 
haben schon gehört in bem, maS Dr. Schmechel gejagt hat, 
daß ber Ausgleich zwischen Landes- unb Ortskirchensteuer 
unbebingt kommen musz, unb zwar ift baS — ich musz hier 
leiber Herrn Uhrig widersprechen — wirklich eine rechtliche 
Sache. Die Kirchengemeinden haben ein Anrecht barauf, das 
fie diesen Anteil haben, ber ja in ben Kirchensteuergesetzen 
verankert ift. (Abg. Uhrig: Das habe ich nicht bestritten.)

Wenn für 2 Jahre ber Voranschlag beschlossen mirb, also 
bie ganze Sache bis Frühjahr 1953 fo läuft mie bisher, bann 
schiebt fich ber Ausgleich mieber für lange Zeit hinaus. Unb 
eS ift unser dringender Wunsch, im Interesse aller Gemein- 
ben, nicht nur ber betroffenen unb kriegsgeschädigten, dasz 
biefer Ausgleich balbigft fommt, dasz mir bie Möglichkeit 
haben, hier mit festen Beträgen zu rechnen, nämlich mit bem 
Aufkommen aus ber Steuer, bie ber einzelnen Gemeinde zu- 
steht. Wenn gesagt mirb, baS fei nur möglich, menn ber Vor- 
anschlag für lange Zeit jetzt schon beschlossen mirb, bann 
möchte ich meinen, dasz bei ber Zahl ber Verwaltungs- 
beamten es möglich fein musz, ba ber Rahmen beS Vor- 
anschlags feftliegt, auch einen Voranschlag zu machen, ohne 
dasz ber Finanzreferent fo sehr bafür in Anspruch genommen 
mirb. Ich möchte also bitten, dasz mir noch einmal uns über- 
legen, ob mir uns nicht begnügen sollten, biefen Voranschlag 
für ein Jahr zu beschlieszen.

Abgeordneter Zitt: Hohe Synode! Siebe Herren unb Brü- 
ber! In bem Bericht ift bargelegt morben, dasz bie Verhand-
Lungen bes ginanzausschujjes dieses Mal mehr als bisher in 
einem starken Ringen unb zum Seil in heftigen Diskussionen 
sic bemegt haben. In biefem Zusammenhang murbe gefagt, 
baß bie Standpunkte, bie von ben fog. Stürmern vertreten 
morben finb, von ben örtlichen Verhältnissen mitbestimmt 
morben feien. Damit legt fich ber Verdacht nahe, als ob biefe 
Nuszerungen ber Ausdruck einer mehr ober weniger begrenz- 
ten Perspektive gemefen feien. Dem musz nun mit aller Ent- 
schiedenheit entgegengetreten werden. „Wenn ein Glied 
leibet, bann leiben alle Glieder mit." Es fann gar fein 
Zweifel bestehen, das ber Mangel an Kirchen unb mürbigen 
Gottesdiensträumen in Groszstädten eine offene Wunde am

Kirchen und würdigen

Leib unserer Kirche ift, an ber sie unter Umständen verbluten 
kann. Alle geschichtlichen Entscheidungen fallen an bestimmten 
Schwerpunkten, in welchem Bereich es auch immer fei, ob 
im Krieg, ob in ber Kirche ober in ber Kultur- unb Geistes- 
geschichte. Unb biefe Schwerpunkte in ber Moderne sind bie 
Grozstädte. Das hat gar nichts zu tun mit irgenbeiner demo- 
kratischen Zahlenarithmetik, fonbern das ift geschichtliche 
Dynamik. Der Anspruch ber Städtekonferenz sollte darum 
gehört unb mit einem besonderen Gewicht vernommen wer- 
ben. Er entspringt in gar feiner Weise „demokratisch" be- 
grünbeten Rechtsansprüchen, fonbern ber Einsicht in bie ge- 
schichtliche Wirklichkeit. Es wird genügen, wenn ic baran 
erinnere, das ber Nazismus in bem Augenblick gesiegt hatte, 
al§ er bie Stabt erobert hatte. Unb wenn es uns nicht ge- 
lingt, ber Verödung des mobernen Menschen in ber Stabt
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311 steuern, bann mirb uns morgen ber Kommunismus auf- 
gefressen haben, ob Amerika feinen Schild bor uns hält ober 
nicht. Wenn in einem Organismus ein wunder Punkt ift, 
bann konzentriert ber Körper feine ganzen Kräfte auf dessen 
Heilung. Wenn mir darum in ben Diskussionen beS Finanz- 
ausschusses fo einseitig eingetreten finb für biefeS „Thema I" 
bes Wiederaufbaues unferer Kirchen, bann erklärt sic baS 
aus ber Erkenntnis, das unfere Kirche ihre gefamte innere 
unb äuszere Kraft auf biefen wunden Ort am Leib unferer 
Kirche lenfen musz. Unb eS gilt hier wirklich ber Aufruf 
Bodelschwinghs: „Nicht fo langsam, Brüder, sie sterben fonft 
darüber."

Ic bebaute barum erneut, dasz sich ein Gesetz für kirch- 
lichen Lastenausgleich nicht schaffen unb verwirklichen liesz. 
Wir müffen bann aber ben Haushalt unferer Kirche fo ein- 
richten, das eS praktisch auf einen solchen Lastenausgleich 
hinauskommt. Denn, liebe Brüder, bie Kirche hat in biefer 
Welt zwei „Mandate": fie hat sic einzusetzen für bie rechte 
Anbetung Gottes unb für bie rechte Gestaltung bes Gemein- 
schaftslebens. Sie verhalten sic zueinander wie zwei Pole, 
bie mit gleicher Kräftigteit ihre Wirkungen in baS Kraftfelb 
ber Kirche hinaussenden müffen. Nur in dem Masze, mie bie 
Anbetung ber Kirche in Ordnung ift, tann auch bie Gestal-
tung des Gemeinschaftslebens in Ordnung sein. Und unt- 
gekehrt! Beachten wir, welche Anstrengungen die Kirche ge- 
macht hat, unserem so schwer notleidenden Gemeinschafts- 
leben zu helfen. Da sind bie jährlichen Sammlungen für bie 
Innere Mission; ba sind bie jährlichen Sammlungen für das 
Evang. Hilfswerk. Aber ic frage, hat die Kirche bis heute 
dieselben Anstrengungen gemacht, bie Mittel aufzu- 
bringen, um ihre Gottesdiensträume und Kirchen wieder 
aufzubauen? Ich stelle biefe Frage ohne Zorn unb Eifer. Ic 
weisz, das mancherlei getan worden ift, unb es ift uns von 
Oberkirchenrat Dr. Bürgy in ben Ausschuszsitzungen eindrück- 
lic gemacht worden. Aber wir haben das Recht, Ihre Blicke 
auf das zu lenten, was noch nicht getan ift. Unb das ift sehr, 
sehr viel mehr! Für alle sozialen Masznahmen unb für jeden 
sozialen Einsatz finbet bie Kirche auch jederzeit das Verständ- 
nis unb bie Anerkennung des Staates. Aber auch hier stelle 
ich die Frage ohne Zorn unb falschen Eifer, ob ber Staat für 
das Mühen ber Kirche um rechte Anbetung dasselbe Ver- 
ständnis hat wie für ihren sozialen Einsatz, unb ob er auch 
seinerseits das Seine getan hat bis zur Stunde? Er hat nach 
christlicher Sicht für bie äuszere Ermöglichung ber rechten 
Anbetung mitzusorgen. Unb hat ber Staat wirklich alles 
getan, was in feinen Kräften unb Machtbefugnissen liegt, 
wenn mir feststellen müffen, das in ben heutigen Groszstädten 
bie Kinos in größerer Zahl vorhanden sind als 1939, unb 
wenn in einer Stabt das theater hergerichtet unb betriebs- 
fähig ift unb mit beachtlichen Zuschüssen, bie fo ober fo ber 
Volksgemeinschaft entzogen werden, betrieben wird, während 
in derselben Stabt noch zwei Kirchen völlig in Trümmer 
liegen unb barum Tausende unb Abertausende von Seelen 
feine Möglichkeit zur rechten Anbetung haben?

Aber, liebe Brüder, bie Kirche hat auf biefem Weg bem 
Staat voranzugehen, sie hat ihm ein unübersehbares Bei- 
spiel zu geben, das es sic hier wirklich um eine Lebens- unb 
Existenzfrage nicht nur ber Kirche, fonbern des modernen 
Menschen überhaupt handelt. Von ba her bitte ich es zu ver- 
stehen, wenn mir „Stürmer" uns dafür eingesetzt haben, 
dasz ber Haushaltsplan mehr unb mehr ein Gesicht befommt, 
das biefer zentralen Aufgabe des Wiederaufbaus unferer 
Kirchen Rechnung trägt. Mein Vorvorredner meinte, dasz im 
Haushaltsplan feine wesentliche Abstriche möglich gewesen 
feien. Immerhin haben mir es doch möglich gemacht, Aus- 
gaben von rund 100 000 DM zwar nicht zu fparen, — fo 
möchte ic gar nicht.verstanden fein —, fonbern fie zu ver- 
lagern; barum ging es mir: fie zu verlagern auf ben Etat- 
poften „Wiederaufbau". Ic musz Ihnen für meine Person

bemerken, dasz das auf biefer Synode erst ein erfter Vorstoß 
gemefen ift. 8c musz barum meinem unmittelbaren Vor- 
redner, fo sehr mir fonft eines Herzens unb auch eines Sinnes 
finb (Abg. Schneider: Auch Stürmer!), an einem Punkte 
widersprechen. Ic bin für eine zweijährige Periode bes 
Haushaltsplanes, damit nämlich biefe Einsparungen, bie für 
bas zweite Jahr ber Haushaltsplanperiode eingesetzt finb, 
fofort durch Beschluß verankert werden; anderenfalls fönnen 
mir eS erleben, daß mir vor ber nächsten Haushaltsberatung 
vom Jugendwerk, vom Männerwerk, vom Frauenwerk — 
davor fürchte ic mich am meisten — her einem Sturm- 
angriff ausgesetzt und in biefem ersten Schritt ber Aus- 
gabenverlagerung beirrt werden. Unb wenn mir Gott baS 
Leben erhält unb ich nicht inbes zwischen den Mühlsteinen 
zerrieben merbe, dasz ic zwar ber Vertreter eines ländlichen 
Kirchenbezirks bin, aber heute eine „theologische Existenz" als 
Groszstadtpfarrer führe — wenn ich alfo bei ber nächsten 
Steuerberatung fein merbe, bann — ich möchte unferen sehr 
verehrten unb tüchtigen Vorsitzenden beS Finanzausschusses 
beizeiten darauf borbereiten — mirb ber Sturm noch heftiger 
fein.

Abgeordneter Hausz: Verehrte Herren! Siebe Brüder! Die 
Stimme unfereS Freundes Zitt ift schon im Vorjahr sehr 
beweglich erschollen, unb baS Protokoll gibt ja Zeugnis da- 
bon. Aber was für eine Wirkung hat fie gehabt? Deshalb 
möchte ic nicht haben, dasz er eine Stimme eines Predigers 
in ber Wüste bleibt, alfo ein Einzelfall, über ben man sic 
bald mieber beruhigt. Ic halte eS für meine Pflicht, baS, 
was unfere beiden Vorredner gesagt haben, noch einmal ftart 
zu unterstreichen unb zu unterstützen: Es finb bie Mittel, bie 
bon ber Synode beschlossen maren, bie 500 000 DM, nur zu 
einem Heinen Teil ausbezahlt worden, unb bie Zentrale 
unferer Landeskirche hat ihren schwer gefährdeten Etat da- 
durch im Gleichgewicht erhalten, dasz fie hier an ber Aufbau- 
auSgabe unferer zertrümmerten Groszstadtkirchen gespart hat. 
Ic bin mit meiner Gemeinde im Kirchenbau davon un- 
mittelbar betroffen worden. Ic habe unfere arme Arbeiter- 
unb Eisenbahnergemeinde dazu bewegen fönnen, einen 
Kirchenbauring, einen Opferring, zu grünben, ber mit 
eigenen Sammelergebnissen in ben beiben ersten Jahren seines

s

Bestehens etwa 48 000 D9t aufgebracht hat. Wir maren da- 
durch, dasz bie Kirchengemeinde keinerlei Mittel hatte, an- 
gemiefen, das übrige, was mir inzwischen verbauen konnten, 
zu leihen. Wir haben eine Schuld von 80 000 DM auf uns 
geladen. Unfere Kirche hat jetzt brei Mauern, bie bis zum 
Dac reichen. Das Dacmusz unbebingt vor bem Winter auf 
bie Kirche gesetzt werden, sonst ist ber ganze Bauaufwand um- 
sonst gewesen. Was mar das für ein Schlag, als mir im 
April b. 8. bie Bauarbeiten einstellen muszten, weil einfach 
feinerlei Mittel zu befommen maren, eben dadurch, dasz bie 
besagten 500 000 DM zu brei Viertel gespart murben, um 
ben Etat zu balancieren unb es beburfte sehr großer Mühe, 
bie Opferwilligkeit ber Gemeinde in Gang zu halten, wenn 
ein halbes Jahr überhaupt nichts geschafft mirb am Kirchen- 
bau unb nichts geschafft werden tonnte. Wir haben Heine 
Leute, Arbeitslose, Kleinrentnerinnen mit 50 DM Monats- 
einkommen, bie 50 Pfg. geben jeden Monat unb für ihre 
Kirche opfern.

Meine Freunde, wenn solche Opfer von ben Kleinsten ge­
bracht werden, bann musz baS eine ansteckende Wirkung 
haben für bie ganze Kirche, dasz fie auch mit opfert. Ic bin 
sehr betrübt darüber, dasz bie Vertreter unferer Synode im 
Erw. Oberfirchenrat fo gleich unb so leicht über biefe Not 
hinweggegangen sind unb ihre Zustimmung dazu gaben, dasz 
biefe 400 000 DM nicht ausbezahlt worden sind unb nicht 
irgendwie auf bem Anleiheweg beschafft worden finb, um ben 
Haushaltsplan auszubalancieren, was ausdrücklich von ber 
Synode genehmigt worden mar. 8c möchte sehr barum 
bitten, das bie Vertreter ber Synode im Erw. Oberkirchen-
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rat auc die Beschlüsse der Synode durchzuführen suchen und 
mit ihrer Stimme dafür eintreten, ob die Schwierigkeiten 
groß ober klein sind. So barf das nicht weitergehen! Um ber 
Wahrheit, um ber Gerechtigkeit, um ber Sache willen ist auch 
manchmal scharfe Kritik nötig. Unb um biefe Kritik bemühe 
ic mich. Ich möchte nicht haben, das meine Brüder Zitt unb 
Kühlewein als Einzelfälle, gewissermaszen zur Erheiterung 
ber gemeinsamen Besprechungen, zur Kenntnis genommen 
werden, unb es bleibt alles beim alten. Unb wenn mir in 
einem Jahr wieder zusammenkommen, fängt bie Klage 
wieder an, unb man schämt sich, faft jedes Jahr immer das 
gleiche jagen zu müssen. Wir wollen hoffen, wenn mir in 
einem Jahr mieber zusammenkommen, das bie Synode auf- 
gewacht ijt, bie Kirche aufgewacht ijt unb ein allgemeiner 
Opferwille erwacht ijt. Alle haben baran mitzuwirken. Wenn 
unfere Landgemeinden ihre Glockenwünsche befriedigt haben, 
hoffen mir, dasz sie ihre Opferfreudigkeit unb ihre Geldmittel 
bem Wiederaufbau unferer Groszstadtkirchen zur Verfügung 
stellen.

Dann noch ein Zweites: Es erfüllt uns mit Sorge, dasz 
eine Zentralisation unferer kirchlichen Mitarbeiter, unferer 
kirchlichen Werke, immer mehr überhand nimmt, während. 
bie Gemeinden geschwächt werden. Es ift bie Tendenz, Auf- 
gaben, bie eigentlich ber Ortskirchengemeinde ober einem 
freien Werk gehören, auf bie Zentrale zu nehmen. Das ijt in 
mancher Hinsicht für eine Verwaltung bequemer, aber be- 
bäuerlich unb schädlich. Macht bie Ortsgemeinden stark unb 
gebt ihnen Mittel! Sie haben von ber Ortskirchensteuer, bie 
früher gang unb gäbe mar, Mittel gehabt, sich selbst zu ver- 
malten. Wenn bie Ortsgemeinden feine Mittel mehr haben, 
unb alles bei ber Zentrale erbitten müssen, erlahmt ihre Mit- 
arbeit. Dann musz bie Arbeit zentralisiert werden, unb biefe 
Zentralisation ift schädlich unb sehr teuer. Machen mir bie 
Gemeinden auch steuerlich stark unb wälzen mir kirchliche 
Aufgaben auf fie ab; benn am Ort können biefe Aufgaben 
beffer unb mit mehr Übersicht unb mit mehr Einblick erfüllt 
werden, als wenn fie von einer Zentrale ausgeführt werden 
müssen. Deshalb merbe ich sehr stark dafür eintreten, dasz bie 
fog. Werke in ihrer finanziellen Basis etwas bescheidener 
werden und ihre Aufgaben auf bie Gemeinden gelegt werden. 
Also auch hier feine Zentralisierung. ES handelt sich also 
nicht darum, dasz mir etwa weniger Mittel aufwenden wollen 
für alle biefe Aufgaben. Wir wollen fie mehr örtlich ansetzen, 
weil biefe Verteilung ber Last doch für ben Effeft ber Arbeit 
erspriezlicher ift. Vor allem fommt es unS barauf an, frei- 
willige Mitarbeiter zu erwecken unb Beamten zu sparen.

Ich bin nun am Schluß mit meinen 2lusführungen, unb ic 
hoffe, daß bie Frucht biefer Besprechung in ben fommenben 
Jahren in bem Wiederaufbau unferer Kirchen unb in ber 
Stärfung unferer Ortsgemeinden sichtbar werden fann.

Landesbischof D. Bender: Das Schwergewicht ber Erwä- 
gung, bie biesmal bie Erörterungen über bie Finanzlage unb 
Finanzgebarung ber Kirche beherrscht hat, mar bie Not ber 
Groszstadtgemeinden mit ihren zerstörten Kirchenräumen. 
Unb eS ift von borther — fie haben sich selber als „Stürmer 
unb Dränger" bezeichnet — ein Ton an unser Ohr gekom- 
men, ben man in baS Wort übersetzen fann: Ich flage an! 
ES foil feinem Hungrigen baS Recht verwehrt fein, nach 
Brot zu schreien. Aber, liebe Brüder, mer in biefem Zustand 
sich befinbet, steht in ber groszen Gefahr, nicht mehr billig 
unb gerecht zu denken. Unb es scheint mir, dasz mir biefer 
Gefahr nicht ganz entgangen sind. Nicht dasz hier sehr kon- 
fret bie Wirtschaftsgebarung ber Kirche unter bie Lupe ge- 
nommen wird; baS ift Ihre Pflicht, unb mir erhoffen davon 
auc eine Hilfe. Wir sind fehr banfbar, wenn unS von ber 
Synode unb von ernsten Gliedern unferer Kirche ein guter 
Rat gegeben werden fann. Allerdings nicht ein Rat ins all- 
gemeine, ber nützt nichts, sondern bann muß fonfret ge- 
sprochen werden. Denn, sehen Sie, verehrte Brüder, baS

Sipung

Allergefährlichste, bas, maS eine Kirche von innen heraus 
vergiftet, baS sind jene Hohlräume, bie bei ber Erörterung 
etwa ber Finanzlage unb -frage irgendwie faft mit einem 
Vorbedacht ausgespart bleiben, unb in biefen Hohlräumen 
bilden sic bann jene gefährlichen Stimmungen. Zu biefen 
Hohlräumen gehören Fragen mie bie: hat bie Kirche genug 
getan für ben Wiederaufbau? Hätte sie nicht, — mobei unter 
Atirche selbstverständlich bie Kirchenleitung gemeint ift — 
hätte bie Kirchenleitung nicht energischer unb rechtzeitiger 
unb früher für bie Bereitstellung von Mitteln Sorge tragen 
müssen, um wenigstens einmal hier biefer Not, bie jedermann 
sieht, Abhilfe zu schaffen. Ich musz mich barauf verlassen, 
was mir unfer Finanzreferent jagt, unb er hat auf bie Frage, 
ob eine 5-Millionen- Anleihe, mie fie bie Städtekonferenz ins 
Auge gefaszt hat, zu einem früheren Zeitpunkt möglich ge- 
wesen märe, geantmortet: „Sie mar nicht nur zu feinem 
früheren Zeitpunkt, sondern jie ist heute noch nicht möglich." 
Unb, liebe Brüder, menn mir so etwas hören, bann müssen 
mir unS baS fagen lassen; eS fei bennn, eS mürbe jemanb 
von Ihnen fommen unb fagen: ic weisz, mo mir biefe 5 Mil- 
lionen friegen können. Wenn baS aber nicht ber Fall ift, bann 
bürfen mir nicht anklagen. Klagen ja, aber nicht anklagen. 
In biefe gefährlichen Hohlräume, in benen sic bie Stim- 
mungen bilben, bie bann hinausgehen ins Land, in bie 
Kirchengemeinden, inS Bewusztsein unferer Kirchenglieder, 
gehören Fragen mie bie, ob nicht bie Werke einer gewissen 
Aufblähung unterworfen sind. Wir haben ja darüber uns 
reichlich ausgesprochen, unb dasz hier Gefahren sind, aber, 
liebe Brüder, Gefahren, bie, ja nicht nur bei ben Werken 
sind, bie doch ebenso, fagen mir, bei einem Verwaltungs- 
apparat beS Oberkirchenrats, bei ber Verwaltung einer 
städtischen Kirchengemeinde vorhanden finb. Denn eS ift ein 
geheimnisvolles Gesetz, dasz, fomie ein Verwaltungsapparat 
sic irgendwo festgesetzt hat, er immer neue Aufgaben sieht, 
unb er zur Bewältigung dieser neuen Aufgaben sic ver- 
gröszert, unb baS ift eine Schraube ohne Enbe. Unb eS ift oft 
gar nicht fo ganz leicht, zu sagen, wo diese Schraube nun auf- 
hören musz. „Aufblähung ber Werke, auc ihrer Büros bis 
hin zu ben Stenotypistinnen", murbe gefagt. Da muß ich 
fragen: welchen Wert hat es gehabt, dasz mir Bruder Herr- 
mann gebeten haben, hierher jn fommen unb uns zu fagen, 
wieviel Männer er auf bem Büro hat unb wieviel Frauen, 
menn mir biefen Angaben zustimmen muszten unb bann nach- 
her trotzdem fo inS allgemeine von ber Aufblähung beS Ju- 
gendwerks reben. Ic nenne baS bie Hohlräume, bie mir nicht 
ganz exakt mit unseren Blicken durchforschen unb in benen 
sic bann biefe nicht klaren Gedanken ober Stimmungen 
bilben.

Wenn gefagt worden ift, es fei hier ein Zentralismus deut- 
lic konstatierbar: bie Kirche wolle bie Aufgaben an sic 
ziehen, bie beffer bei ben Gemeinden aufgehoben finb, fo hat 
mir nur leib getan, dasz bas nicht wenigstens an ein, zwei, 
brei, Vier Beispielen fonfret unb präzis verdeutlicht worden 
ist. Mit solchen allgemeinen Andeutungen ift unS im Grunde 
wenig gebient. Man fann sich natürlich felber täufchen, menn 
man an biefer Stelle steht, aber ich glaube nicht, dasz mir 
biefem Zug zum Zentralismus unterliegen, sondern daß mir 
durchaus bereit sind abzugeben. Ich erinnere nur an baS 
Faktum beS neuen Pfarrwahlgesetzes.

Nirgends ift eS so schwer, bie innerste geistliche Haltung zu 
wahren als gerabe bei ber Erörterung Von Finanzfragen. 
Denn bie Finanzen haben etwas Von bem Elementar- 
gewicht Von Hunger unb Durst an sich, unb menn biefe 
Gewalten brängen, bann fann es leicht fein, daß auc 
bie Dämme ber geistlichen Haltung ins Wanken geraten. 
ES ift fo schwer, billig zu benfen, menn man hungrig 
ift, aber ic möchte al ben Brüdern von ben ausgebombten 
Stäbten wohl fagen: fo ift es doc nicht, dasz ber Wieder- 
aufbau biefer zerstörten Kirchen nur darum unterblieben ift,



Zweite Sitzung 18

weil es bem Oberkirchenrat, ber gesamten Kirche, ben un- 
geschädigten Gemeinden an ber nötigen Aufmerksamkeit unb 
am guten Willen gefehlt hätte. Liebe Brüder, menn mir biefe 
These verfechten, unb sie mirb eigentlich unausgesprochener- 
maszen verfochten, sonst müszte ber Ton in manchen Reihen 
anders fein, stellen mir unS bor: Diese Frage aus bem 
kirchlichen Raum in ben Staat hinausprojiziert z. B. auf bie 
Flüchtlingsfrage. Da ift derselbe Vorwurf: „Es fehlt ben 

• Deutschen im Westen bie wahre Bereitschaft zum helfen, es 
fehlt nur am guten Willen, endlich einmal bie Not zu stillen, 
in bie mir 8—10 Millionen Entwurzelte unb Heimatlose unb 
Vertriebene geraten sind." Dasz eS in bielen Stücken gefehlt 
hat, ift ganz sicher. Aber ic bebaure, — unb baS mürbe ic 
auch ben Vertretern beS Staates jagen — ich bebaure, dasz 
selbst ber Staat für mein Gefühl nicht ben Mut hat zu sagen, 
eS gibt Not, bie zu lindern über bie Kraft geht.

Wenn gefagt worden ift, eS ift nicht recht, das man ben Ge- 
meinden baS Brot genommen hat unb hat eS ber Landes- 
kirche gegeben, es ift nicht recht, das man bie 500 000 DM 
für bie zerstörten kirchlichen Gebäude nicht boll zur Aus- 
Zahlung gebracht hat, eS ift nicht recht, dasz bie Landeskirchen- 
steuer nicht in bem wünschenswerten Ausmaß ben Orts- 
gemeinben zugekommen ift, bann möchte ic nur fagen: ich 
bin ja ein Laie in diesen ganzen Finanzfragen, aber so viel 
ift mir deutlich, dasz mir bie Bedürfnisse ber Kirche ins- 
gefamt abbieren müssen; maS bie Kirche als Ganzes zu 
leiften hat, muß fie eben leiften. Unb menn bann gefagt wor- 
ben ift, warum hat man bann nicht bie 500 000 DM aus- 
bezahlt unb Schulden gemacht, bann fommt man an bie 
Frage, bie eingangs erörtert wurde: Manchmal möchte man 
Schulden machen, aber man fann nicht, mit bem beften 
Willen nicht, weil man niemand findet, ber einem leiht. Das 
mar unfere Lage.

Liebe Vrüber! Wir wollen unb müssen, selbst menn eS 
schwer fällt, bie Not ber zerstörten Gemeinden wirklich aufs 
Herz nehmen; baS ist bei ber letzten Synode auch zum Aus- 
druck gebracht worden, aber mir wollen, so gut mir können, 
in biefer Situation ber Gefahr widerstehen, aus biefer Not 
heraus unrichtig zu denken. Hier muß sic ber Christ bon 
ber Welt unterscheiden. Am Beispiel beS Nationalsozialis- 
mus murbe nachgewiesen, welche Bedeutung heute ben 
Stäbten zukomme. Die Stäbte feien bie Ausgangspunkte ber 
politischen Bewegung gewesen; fie mürben eS auch für kirch- 
liche Erneuerung fein. Darum baut Kirchen in ben Stäbten, 
murbe uns zugerufen. Demgegenüber musz aber bedacht wer- 
ben, daß eS in ber Zeit beS aufkommenden Nationalsozialis- 
muS nicht an Kirchen in ben Stäbten gefehlt hat. Wir wollen 
über bem Klagen um bie zerbombten Kirchen nicht vergessen, 
dasz über uns unb unfer Volf unb unfere Stäbte ein Gottes- 
gericht gegangen ift, fo schwer, dasz mir eS nicht fo schnell 
kompensieren können, mie mir fonft bie Gottesgerichte in 
unferem persönlichen Leben möglichst rasc zu kompensieren 
versuchen. Wenn mir schon anklagen, liebe Vrüber, bann fei 
es eine ernste Frage: men zuerst unb men zuletzt?

Abgeordneter Bernlehr: Hochverehrte Herren! Meine lie- 
ben Vrüber! Es fommt barauf an, mit welchen Augen man 
einen Voranschlag betrachtet! Wenn jemanb bie Gesamt- 
fumme ber Ausgaben in Höhe von 11 807 744 DM ansieht, 
— namentlich drauszen im Lande — könnte er erschrecken. Ic 
möchte aber eines unterstreichen, was von Herrn Bürger- 
meister Schneider in seinem Bericht schon angebeutet worden 
ift: In biefer Summe stecken nicht nur bie Gehälter für bie 
Pfarrer, Religionslehrer, Gemeindehelferinnen, für Beamte 
unb kirchliche Bedienstete usw., sondern in biefer Summe 
stecken auch grosze Soziallasten ber Kirche.

Ich barf furz diese Soziallasten aufführen: Da stecken u. a. 
drin: 1055 000 DM Ruhegehälter; für Unterstützungen: 
69 300 DM, für Hinterbliebenenversorgung 947 000 DM.

Unter dem Posten „Allgemeiner Aufwand" auf Seite 3 
((XVII) steckt auch eine solche Soziallast, die eine Folge des 
Krieges ist, nämlic ein Aufwand für die Ostpfarrerver- 
sorgung (Unterstützungen an nicht verwendete Ostpfarrer und 
an Hinterbliebene bon solchen usw.) in Höhe von 225 000 
DM. Diese Soziallasten und die erhöhte Hinterbliebenenver- 
sorgung, die eine Folge des Krieges sind, muß unfere Kirche 
tragen. Sie betragen zusammen: 2 296 300 DM. Rechnet man 
dazu noch andere Leistungen der Kirche, die unumgänglich 
sind, so die Umlage der ERD mit 65 124 DM, bie 4% ige 
Hebegebühr her Finanzämter an ben Staat mit 280 000 DM, 
von ber mir herzlich und dringend wünschen, es möge er- 
mögen merben, ob diese von feiten des Staates nicht auf 
2% herabgesetzt merben könnte, ba könnten 140 000 DM ge- 
spart merben, mo mir in ber Synode um jede Mark kämpfen, 
um irgendwie tausend Mark sparen ju fönnen, — ba könnte 
vom Staat geholfen merben, menn bie Hebegebühr ermäszigt 
mürbe im Blick auf bie wichtige Aufgabe ber Kirche! — 
rechnet man zu dieser bereits genannten Summe bon 
2 296 300 DM noch bie bereits genannte Umlage an bie 
ERD unb bie 4%igc Hebegebühr hinzu, fo erhöht sic ber 
Betrag auf 2 641 424 DM. Also eine unumgängliche Lei- 
stung, bie unfere Kirche leiften musz! Dann must bie Landes- 
kirche abführen an bie Kirchengemeinden: (S. 1 beS Vor- 
anschlags): 1171 000 DM. Mit biefer Summe erhöht sic 
ber Betrag auf 3 812 424 DM. Rechnet man dazu ben Auf- 
wand für bie Gemeindeseelsorge im allgemeinen, Gehälter 
für bie Pfarrer, Aufwand für ben Religionsunterricht — 
bie letzten Posten zusammen mit 5 506 500 DM — fo kommt 
man auf bie beträchtliche Summe bon 9318 924 DM bei 
einer Gesamtausgabensumme bon 11 807 744 DM.

Nun geht man an bie Werke unb fagt, hier könne gestrichen 
merben! Ic möchte furz ein Wort jagen zu ben Werken, bie 
unS alle fo sehr am Herzen liegen: Wir bom Lande sind un- 
endlich banfbar für ben Dienst, ben bie Werke tun, ben fie 
in zweifacher Hinsicht tun, nämlic einmal zur Verlebendi- 
gung unserer Gemeinden unb bann meiter zur Gewinnung 
bon Mitarbeitern unb Mitarbeiterinnen. Was bebeutet es, 
menn bon einer Frauenfreizeit Frauen zurückkommen, nicht 
nur äuszerlic erholt, sondern innerlich lebendig gemacht, unb 
menn fie sich bann, mie vorhin gewünscht mürbe, freiwillig in 
ben Dienst in ber Gemeinde stellen! Was bebeutet es, menn 
durch Freizeiten angeregt, junge Menschen zurückkommen unb 
ganz anders in ihrem Jugendkreis stehen unb wirken mie 
bisher! Die Freizeiten ber Werke fönnen nicht nur bon frei- 
willigen Helfern gehalten merben. Hier mirb Rettungsdienst 
getan an unferer Männerwelt im Männerwerk, an ben 
Frauen durch baS Frauenwerk, für bie Jugend im Jugend- 

werk. Unb mer bon unS möchte bie Ev. Akademie missen? Es 
ift hier in ben letzten Jahren ein Gespräch ber Kirche zu- 
standegekommen, ber Kirche mit ben Stänben. Also, bei allem 
Hinmeis auf bie Gefahren, bie ba möglich sind, möchte ic 
bitten, diesen Rettungsdienst zu erhalten. Jawohl, mir müssen 
sparen. Wir haben barum gerungen. Wenn bie Rettungsboote 
hinausfahren in bie wild bemegte See bon heute unb baS 
aufgeregte Meer unferer Zeit, um zu retten, fei eS durch ben 
Dienst ber Akademie, fei eS durch ben Dienst beS Landes- 
jugendpfarramtes, Männerwerk, Frauenwerk usw., lassen 
mir diese Rettungsboote meiter hinausfahren! Die Kirche 
weisz sehr wohl, baS Hauptgewicht liegt in ber Predigt unb 
in ber Seelforge. Ich glaube, dasz in jeder Predigt etwas- 
geschieht, menn ber heilige Geist wirkt! Ich glaube aber auch, 
dasz etwas geschieht durch ben Dienst unferer Werke, unb 
dasz Menschen zugerüstet merben zum Werk beS Dienstes, 
mie eS im Epheserbrief steht. Ich möchte bitten, biefe Seite 
auch zu beachten.

Zum Schlusse fei noch einmal erinnert an bie Ausgabe- 
summe bon über 9 Millionen Marf für Gehälter unb un- 
umgängliche Soziallasten. Wir wissen, daß ba feine Ver-
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Lagerung erfolgen kann. Wir sind dankbar, das uns die Not 
der Kirchengemeinden, die kriegszerstörte Kirchen haben, ge- 
zeigt wird. Wenn der Geist ber ersten Zeugen immer mehr 
erwacht, unb auch durch bie Volksmission aufgerufen wird, 
werden mir Mittel unb Wege finden, um auch hier ber bren- 
nenben Not zu fteuern!

Abgeordneter Frank: Als einer, ber in feiner Gemeinde 
Donaueschingen 4% Jahre ber Kirche entbehrte unb fie nun 
feit knapp einem Jahr — Gott fei Dank — mieber haben 
barf, möchte id, hier ein Wort sagen. Damit möchte ic mich 
nicht in bie Reihe ber Stürmer, meiner Freunde, einreihen, 
weil ic fürchte, baft ic das Tempo nicht ganz mithalten 
mürbe (Heiterkeit!). Mit bem, was ic fagen will, möchte ic 
mich aber doch auch als ein stiller Mahner hinter fie stellen. 
Es ift gewisz eine ber ganz groszen Nöte unferer Kirche: bie 
Not ber zertrümmerten Kirchen in ben gröszeren Städten. 
Unb bie 130 000 DM, von beuen mir gehört haben, finb nicht 
nur einige Tropfen auf einen heiszen Stein, sondern — ic 
glaube fogar — ein Tropfen in einen brennenden Wald. Aber 
niemand mirb das schmerzlicher mitempfinben als gerabe bie 
Kirchenleitung unb unfer Finanzreferent zusammen mit 
an ben Pfarrern, bie um biefe Not ganz besonders wissen. 
Weit schlimmer als bie äufteren Trümmer unb Ruinen, bie 
uns in ben groften Stäbten begegnen, sind doch bie mensch- 
ließen Seelen, bie irgendwie ausgebrannten Kratern gleichen. 
Denn ohne Gottes Wort unb ohne baS Sakrament nehmen 
eben Menschen Schaden an ihren Seelen. Das miffen mir aus 
ber Erfahrung ber eigenen Gemeinde. Aber ic möchte doch 
zum anbern fagen, baft doch jeher Pfarrer im Lande, ber in 
feinem Orte ben Dienst beS Evangeliums treibt unb als 
solcher ja auch auS ben Mitteln ber Kirche besoldet mirb, in 
irgenbeiner Weise auch an dieser Front arbeitet mit bem 
Ziel, bie inneren Trümmer zu beseittgen. Wir wollen unS 
barum hüten, vor einer einseitigen Überspitzung dieser Sache 
allein in ben Groszstädten.

Ic möchte aber gleichzeitig von biefer Stelle aus bie herz- 
liche Bitte an bie Vertreter beS StaateS richten, unS im 
Dienst ber Kirche zu helfen, baft auch biefe Not ber äufteren 
Trümmer befeitigt merbe unb dadurch auch gleichzeitig an 
ber inneren Trümmerbeseitigung meitergearbeitet merben 
kann. Helfen Sie uns mit, baft Schleusen geöffnet merben, 
unb baft ber brennenbe Wald zu einem Stückweit gelöscht 
merben kann. Unb wenn baS geschieht, mirb auch von bort 
her unferer Kirche dazu geholfen, gerabe im Blick auf ihren 
Haushaltsplan mieber, zu bem zurückzukehren, baft er drei- 
jährig aufgestellt merben kann, nicht nur um ben Referenten 
zu entlaften, unb nicht nur um zu ben gesetzlichen Ordnungen 
zurückzukehren, fonbern um auch bie Synode zu entlasten 
von biefer Aufgabe; benn es ift nun fo, baft mir in jebem 
Jahr 1—2 Tage belastet finb mit biefen äufteren Aufgaben, 
unb baft anbere Aufgaben immer mieber zurückgestellt merben 
müssen unb zurückgestellt merben, weil dazu nicht genügenb 
Zeit unb Raum ist. Ic nenne nur brei Aufgaben, bie mir 
wichtig erscheinen: bas Gesangbuch, bie Lebensordnung unb 
bie Grundordnung ber Kirche.

Aber nun möchte id) ben Blick noch ein klein menig in eine 
anbere Richtung lenken im Blick auf ben Wiederaufbau ber 
zerbombten Kirchen. Wenn allgemein von ben rund 130 000 
DM, bie von feiten ber Landeskirche kriegsgeschädigten Ge- 
meinden zugewendet wurden, gesprochen mirb, fo tönnte drau- 
szen im Lande ein falsches ober ein verkürztes Bild von bem 
entstehen, maS bisher vom Oberkirchenrat unb von ber Landes- 
kirche für diejenigen Gemeinden getan murbe, bie durch ben 
Krieg ihre Kirchen unb Gemeindehäuser verloren haben. 
Fernerstehende tönnten fagen, baft es kümmerlich ift, maS 
eine ganze Landeskirche bisher für biefe Gemeinden getan
hat. Und darum möchte ic der Gerechtigkeit wegen auf ein 
dreifaches hinweisen: —

1. Seit Jahren mürben unb merben kriegsgeschädigten Ge- 
meinben Ianbesto1 I etten gemährt, bie jeweils ein 
beachtliches Ergebnis haben.

2. Für viele Gemeinden hat bie Landeskirche bei Aufnahme 
Von Darlehen bie Bürgschaft übernommen unb 
ihnen dadurch geholfen.

3. Einer ganzen Reihe Von Gemeinden mürben aus bem 
Von ber Kommunalen Landesbank zur Verfügung gestellten 
Globalkredit gröftere Darlehen gemährt. So murbe — nur 
um Ihnen ein Beispiel zu nennen — unferer Donaueschin- 
ger Gemeinde jur Wiederinstandsetzung ihrer schwer geschä- 
bigten Kirche mit einem Gesamtkostenaufwand von über 
100 000 DM ein Darlehen von 35 000 DM auS bem Global- 
kredit zur Verfügung gestellt, ohne das wir unfer Vorhaben 
nicht hätten durchführen lönnen.

Vielleicht gibt ber Herr Referent ber Synode einmal eine 
Auskunft barüber, in welcher Höhe bie Landeskirche Bürg- 
schaften übernommen unb Darlehen gemährt hat.

Unb bann zum Schluß noch ein Wort: Es ift ja nicht Usus 
unter Männern, bie im Dienste ber Kirche unb ber Gemeinde 
Jesu stehen, Dankesworte auszusprechen. Es bürfte aber doch 
wohl im Einverständnis mit sehr vielen ber Synodalen ge- 
schehen, wenn ic eS an biefer Stelle einmal ausspreche: Wir 
finb bantbar bafür, baft mir bie Finanzen unferer Kirche ver­
trauensvoll in ben Händen unfereS Finanzreferenten, Herrn 
OR Dr. Bürgy, miffen bürfen. (Bravo!) Denn mir sehen in 
ihm einen Mann, ber in schweren kritischen Jahren aus ber 
Sicht Vom Evangelium her in groszer Sachkenntnis unb 
immer neuer Einsatzbereitschaft baS Sdjiff ber Kirche in 
finanzieller Hinsicht an manchen gefährlichen Klippen vorbei- 
gesteuert hat. Wir möchten wünschen, baft ihm bieS auch 
weiterhin, auch in ber Zusammenarbeit mit ber Synode, 
geschenkt merbe.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Meine Herren! Der Sturm, 
ber heute mit noch gröfterer Heftigkeit losgebrochen ift mie 
in ben Sitzungen beS Finanzausschusses, erfüllt mich mit 
Sorge. Die Ausführungen ber Herren Pfarrer Zitt, Kühle- 
mein unb Hausz‘haben einen groften Eindruck auf mich ge- 
macht; benn ich weisz, baft hinter biefen Ausführungen eine 
genaue Kenntnis ber Verhältnisse in ben Groszstadtgemeinden 
fteht unb eine ehrliche Sorge. Ebenso groften Eindruck hatten 
schon bie Ausführungen von Herrn Pfarrer Zitt in ber letz- 
ten Synode auf mich gemacht. Die Sorge, bie ich gegenüber 
biefem Sturm empfinde, ift deshalb fo grosz, weil ic auf ber 
einen Seite bie riesengrosze Aufgabe sehe, bie gestellt ift, unb 
auf ber anberen Seite bie leere Kaffe, bie ic ju vermalten 
habe unb bie sehr, sehr beschränkten finanziellen Möglich- 
feiten, bie unS jur Verfügung stehen. Die Herren, bie ben 
Beratungen beS Finanzausschusses zugehört haben, haben 
schon Von ber Feststellung Kenntnis genommen, bie ic ba 
getroffen habe, baft nach unferer letzten Gehaltszahlung noch 
200 000 DM in ber Kaffe finb, baft Von biefen 200 000 DM 
in biefen Tagen 90 000 DM an Steuern, Notopfer, Sozial- 
beiträgen usw. abgeführt merben müssen unb baft ferner in 
biefem Betrag von 200 000 DM noch bie fog. Fremdgelder 
schwimmen, b. h. diejenigen Beträge, bie bie Landeskirche 
mieber an bie Destinatäre abführen musz, z. B. Kollekten- 
gelber an bie Gemeinden unb Werke, für bie fie erhoben 
wurden. Ist baS alles mieber meg, bann ift praktisch nichts 
mehr in ber Kaffe, unb mir sehen mieber mit Zittern unb 
Zagen bem nächsten Termin entgegen, an bem bie Gehälter 
bezahlt merben müssen. Das ift bie Kaffenlage.

Der FA hat bie grofte Not ber Groszstadtgemeinden er- 
kannt unb will ihr fteuern. Er mirb ber Synode einen Be- 
schlusz jur Genehmigung vorlegen, nach welchem von ber 
Landeskirche ein Darlehen von 5 Millionen DM aufgenom- 
men merben soll, um bamit ben Groszstadtgemeinden ju 
helfen. Ic murbe gefragt, ob ic biefer Darlehensaufnahme 
mit gutem Gewissen zustimmen könne. Ic habe mit Ja ge-



Zweite Sitzung 15

antwortet, obwohl ic mir die nicht leicht zu beantwortende 
Frage vorlegen musz, ob es möglich sein werde, die Ver- 
zinsung und Tilgung dieses Darlehens durch die Landes- 
kirche zur gegebenen Zeit auch durchzuführen. Die Mitglieder 
der Städtekonferenz haben immer wieder darauf hinge- 
wiesen, das wir von dem im Haushaltsplan her Landeskirche 
vorgesehenen Betrag für Beihilfen an Kirchengemeinden im 
Jahre 1949/50 nur einen verhältnismäszig kleinen Teil aus- 
geschüttet hätten. Dazu hat uns die Kassenlage gezwungen. 
Der Erw. Oberkirchenrat war einverstanden. Nun aber wird 
verlangt, dasz mir die Verzinsung und Tilgung eines Kredits 
von 5 Millionen DM übernehmen. Der FA limitiert den 
Zinssatz, zu dem mir das Darlehen aufnehmen dürfen, auf 
6%. Sechs Prozent ergeben für dieses Kapital 300 000 DM 
Zinsen. Wenn mir nur 200 000 DM an dem Darlehen tilgen, 
bann haben mir jährlich die halbe Million, bie mir jetzt in 
dem Etat als Beihilfe drin haben, für Verzinsung und Til- 
gung des Kredits aufzuwenden. Solange mir aus Etats- 
mitteln Beihilfen gemähren, tonnen mir in einer kritischen 
Situation bie Auszahlung unterlaffen. Handelt es fich aber 
um bie Verzinsung unb Tilgung von bei Banken aufge- 

. nommenen Geldern, bann mirb uns eine Jahresschuld von
500 000 DM unter Umständen lähmen, dieser Betrag von 
500 000 DM musz termingemäß an bie Bank gezahlt wer- 
ben. Wenn ic trotzdem zu ber Darlehensaufnahme Ja ge- 
fagt habe, bann deswegen, weil ic mich der optimistischen 
Grundhaltung des Finanzausschusses hinsichtlich ber Entwick- 
lung des Steueraufkommens in ben kommenden Jahren an- 
geschlossen habe. Entwickelt sic aber dieses Aufkommen nicht 
so günstig wie-wir annehmen — unb in einer labilen Wirt- 
schaft muß man auch mit Rückschlägen rechnen — bann ift 
bie Aufnahme eines Kredits von 5 000 000 DM für ben 
landeskirchlichen Etat eine gefährliche Angelegenheit. Also: 
3c sehe einerseits das berechtigte Anliegen ber Groszstadt- 
gemeinden — ich merbe durch meine Besuche immer mieber 
an ihre Notlage erinnert, unb fie bürfen versichert fein, ber 
Wiederaufbau ber Groszstadtgemeinden ift bem Oberkirchen- 
rat ein genau so ernstes Anliegen mie ihnen auch unb ic 
sehe andererseits bie Grenzen, bie bem Willen zu helfen 
gesteckt sind. Wenn bem Anliegen ber Groszstadtgemeinden 
nicht in bem Umfang entsprochen murbe, mie es nötig ge- 
wesen märe, bann ausschliesslich aus biefer Begrenzung 
unferer Möglichkeiten.

3c möchte aber zu einem anberen Punkte noch eine kurze 
Bemerkung machen: Es hat bereits im FA zu Kritik Anlasz 
gegeben, dasz unfer Voranschlag 1949/50 mit einem Fehl- 
betrag von 1,5 Millionen DM abgeschlossen hat unb dasz bie 
Rechnung mit einer Mehreinnahme von 1,1 Millionen DM 
abgeschlossen hat. Herr Dr. Schmechel hat, wenn ich mich 
recht erinnere, ben erfteren Umstand als eine schauerliche 
Situation bezeichnet unb bemerft, dasz mir mit „Eleganz" 
über biefe hinweggekommen feien: Richtig: Das mir jenen 
Voranschlag mit einem Fehlbetrag von 1,5 Millionen DM 
aufstellen muszten, mar eine gefährliche Situation, genau fo 
gefährlich ift auch bie jetzige Situation mieber. Herr Dr. Uhrig 
hat gefagt, er bedauere es, dasz bie Rechnung mit einer Mehr- 
einnahme abgeschlossen hat. Ic nehme an, er meint durch 
diesen Abschlusz fei ein falscher Eindruck bei ber Synode ent- 
standen. Mit biefer Meinung hat er recht unb weil biefer 
falsche Eindruck bei ber Synode entstanden ift unb weil er 
vielleicht auch bei den Herren Staatsvertretern entstehen 
könnte, muß ich an biefer Stelle noch einmal auf biefe Mehr- 
einnahme nach bem Abschluß ber 1949/50er Rechnung ein- 
gehen.

Die Rechnung hat auf 31. März 1950 mit einer Mehrein- 
nähme abgeschlossen. Von biefer Mehreinnahme müffen von 
vornherein in Abzug gebracht werden, einmal eine Mehr- 
auSgabe, bie mir aus bem rückliegenden Rechnungsjahr von 
ber Währungsreform an mitschleppten, andererseits

Rückzahlungen in bem auf 31. März 1950 abgeschlossenen 
Rechnungsjahr, bie nicht in ber laufenden Rechnung, son- 
dern in ber sog. Grundstocksrechnung bewirkt murben. Es 
handelt fich um die Rückzahlung beS Restes beS Staats- 
kredits, ben mir aufgenommen haben, um über bie Kassen- 
krise nach der Währungsreform wegzukommen. Unb eS han- 
belt sic weiter um bie Anlage von rund 100 000 DM auf 
ein Sonderkonto zu Gunsten ber Errichtung eines Prediger- 
seminars, inSgefamt um rund 400 000 DM. — Gestatten 
Sie, dasz ich jetzt mit runben Zahlen operiere, benn ich habe 
bie genauen Zahlen nicht bereit —. Diese 400 000 DM wur- 
ben in ber Grundstodsrechnung verausgabt, murben
unserer Kasse entnommen, haben also deren Bestand ge- 
mindert, sie sind aber nicht durch die laufende Rechnung 
gegangen, deren Abschluszergebnisse Ihnen im Haushaltsplan- 
entwurf vorliegen. Um diesen Betrag musz deshalb die rech- 
nungsmäszige Mehreinnahme vermindert werden. Als
Drittes kommt hinzu, das nach Rechnungsabschluß die 
Auswirkung des Gesetzes über die Änderung des Einkommen- 
steuergesetes und des Körperschaftssteuergesetzes bei uns
fühlbar murbe. Sc habe Shnen im Finanzausschuß dar- 
gelegt unb Herr Dr. Schmechel hat eS vorhin auch nochmals 
betont, dasz bie Einnahmen an Landeskirchensteuer in ben 
Monaten April bis September, also für 6 Monate, über 
1 Million geringer waren als in ben entsprechenden Mona- 
ten beS Vorjahres unb dasz fie über 1 Million geringer waren 
als ber Aufwand, ben mir nur für Besoldungszwecke zu be- 
streiten hatten. Diese Mehrausgabe an Besoldung musz aber 
irgendwo herkommen. Wir haben fein Geld aufgenommen, 
sondern unfere Mehreinnahmen aus bem Jahre 1949/50 
murben aufgezehrt von ben Mehrausgaben im laufenden 
Rechnungsjahr unb baS EnbergebniS ift, maS ic vorhin mit 
dürren Worten kennzeichnete, eine leere Kasse.

Während ber Aussprache murbe mehrfach barauf hin- 
gewiesen, das ber fog. Finanz- unb Lastenausgleich eine nicht 
mehr aufschiebbare Aufgabe ber Landeskirche fei unb des- 
megen einer längeren Dauer beS Voranschlags als 1 Jahr 
nicht zugestimmt werden fönne. Dasz eS sic hier um eine 
vordringliche Aufgabe handelt, steht fest. Unb biefe vordring- 
liche Aufgabe mirb auch in Angriff genommen. Ic fann aber 
nicht einsehen, dasz bie Inangriffnahme biefer Aufgabe 
irgendetwas mit ber Dauer ber Voranschlagsperiode zu tun 
haben foil. Um maS handelt es fich bei ber Frage beS Lasten- 
ausgleichs ober beS Finanzausgleichs? Doch einmal barum, 
das im Jahre 1937 unb bann mieber im Jahre 1946 bie 
frühere Ortskirchensteuer vom Einkommen unb bie Landes- 
kirchensteuer vom Einkommen zusammengelegt murben zu 
einer gemeinsamen Kirchensteuer vom Einkommen unb dasz 
biefe Zusammenlegung einen Finanzausgleich zwischen Ge- 
meinden unb Landeskirche notwendig machte.

Dieser Finanzausgleich murbe im Jahre 1937 bereits auf 
eine bestimmte Grundlage gestellt unb zwar auf Grund einer 
Anordnung beS damaligen MinifterS beS Kultus unb Unter- 
richts. Nach biefer Anordnung murbe ein Schlüssel gebilbet 
unb nach biefem mirb noch heute baS Aufkommen an biefer 
gemeinfamen Kirchensteuer vom Einkommen Verteilt. Nun 
sagen bie Gemeinden, maS im Jahre 1937 richtig mar, baS 
ift unter den heutigen veränderten Verhältnissen eben nicht 
mehr richtig. Die Verhältnisse haben sich bei ben Gemeinden 
unb bei ber Landeskirche geändert. Wenn man biefe Tatsache 
berücksichtigt, bann mirb mindestens bie Schwere beS Pro- 
blems beS Finanzausgleichs zwischen Landeskirche unb 
Kirchengemeinden klar werden. Im Jahre 1937, als eine 
gemeinsame Kirchensteuer Vom Einfommen geschaffen murbe, 
murbe aus ben Hebesätzen ein einheitlicher Hebesat für bie 
gemeinsame Kirchensteuer vom Einfommen gebilbet. Bereits 
bamalS haben bie Vertreter beS Oberkirchenrats bem Staat 
gegenüber, ber diesen Hebesat verfügt hat, deutlich zum Aus- 
bruef gebracht, dasz er nicht genüge. ES mar nicht möglich,
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mit diesem damals gebildeten Hebesat für bie gemeinsame 
Kirchensteuer vom Einkommen das Aufkommen an Kirchen- 
(teuer zu erzielen, baS erzielt morben wäre, wenn bie Kirchen- 
gemeinden nach ihren Hebesätzen unb bie Landeskirche nach 
ihrem Hebesatz hätten Kirchensteuer Vom Einkommen erheben 
tonnen. An dieser unzulänglichen Höhe bes Hebesatzes für bie 
gemeinsame Kirchensteuer Vom Einkommen trantt bie Rege- 
lung von 1937 unb trantt auch biejenige Von 1946. Der Staat 
hat sic aber unseren Einwendungen verschlossen unb er- 
klärt: Der genehmigte Hebesatz muß ausreichen. Begreif- 
licherweise haben an bem Finanzausgleich, ber bann konstru- 
iert morben ist, meber bie Landeskirche noch bie Gemeinden 
eine Freude gehabt. Die Kirchengemeinden fühlen sic auf 
Schritt unb Tritt benachteiligt. Unb bie Landeskirche? Sie 
musz aus bem gegenüber 1937 rückläufigen Ertrag ber San- 
deskirchensteuer Ausgaben beftreiten, bie allgemein gröszer 
gemorben finb unb Ausgaben, bie zu ben alten neu hinzu- 
getreten finb. Von ben gröszer gewordenen Ausgaben mill ic 
nur bie ermähnen, bie sic auffällig veränbert haben. Der 
Aufwand für bie Gemeindeseelsorge im allgemeinen wuchs 
in ber Zeit Von 1946 bis 1951 an von rund 3,5 Millionen 
DM auf rund 5 Millionen DM, für ben Religionsunter- 
richt Von runb 217 000 DM auf 490 000 DM, für ben Dienft 
an ber Gemeindejugend von runb 51 000 DM auf runb 
144 000 DM, für Ruhegehälter von runb 847 000 DM auf 
runb 1 055 000 DM unb für ben sogen, allgemeinen Auf- 
wand Von 583 000 DM auf runb 808 000 DT. Vei diesen 
Positionen beträgt bie Ausgabenvermehrung bereits runb 
2% Millionen DM.

An neuen Ausgaben tarnen feit 1937 hinzu: 
Die Übernahme ber Dotationen mit
ber Aufwand für bie Gemeindehelferinnen
für das Rechnungsprüfungswesen
ber Aufwand für bie Veranlagung, Feststellung 
und Erhebung ber Kirchensteuer vom Grund- 
vermögen unb Gewerbebetrieb
für.im Interesse ber Kirchengemeinden abge-
schlossene Versicherungen
für bie Ostpfarrerversorgung
für bie ESD
für bie Durchführung des Osthilfeplanes
für bie Errichtung eines Predigerseminars
für bie Anschaffung von Kraftwagen durch 
Pfarrer unb jur Behebung von Notständen 
wurden bis jetzt jährlich etwa
ausgegeben. —

260 000 DM,
405 000 DM,
105 000 DM,

74 000 DM,

5 000 DM,
225 000 DM,
65 000 DM,
54 000 DM,
50 000 DM,

100 000 DD

Zusammen ergeben diese neuen Ausgaben 1 343 000 DT 
und mit ber oben entzifferten Vermehrung ber
alten Ausgaben 2 225 000 D0

3 568 000 DT.

Diefe Zahl mufe beachtet merben, wenn ber Finanzaus- 
gleich zwischen Landeskirche unb Kirchengemeinden auf eine 
andere Grundlage gestellt merben mirb. Man kann baS Auf- 
kommen an ber gemeinsamen Kirchensteuer vom Einkommen 
verteilen unb babei von bem jetzigen Hebesat unb ben ge­
nehmigten Ausgaben ber Landeskirche ausgehen, man kann 
mit einem erhöhten Hebesat einen höheren Ertrag unb bamit 
höhere Anteile herbeiführen ober man kann bei gleichbleiben- 
bem Hebesat bie Ausgaben ber Landeskirche zu Gunsten ber 
Gemeinden abbauen. Die strukturelle Veränberung ber 
landeskirchlichen Bedürfnisse, bie in ben angegebenen Zahlen 
zum Ausdruck kommt, muß aber bei ber Regelung beS an- 
gestrebten Finanzausgleiches berücksichtigt merben. Der falsche 
innere Aufbau beS derzeitigen Finanzausgleichs musz hin- 
genommen merben, bis geklärt ift, ob mir mieber zu bem 
alten System Orts- unb Landeskirchensteuer zurückkehren 
merben, ober ob es bei ber gemeinsamen Kirchensteuer Vom

Einkommen bleibt, unb ob — wenn letzteres ber Fall ift — 
bie Aufgaben anberS als bisher verteilt werden. Die neue 
Regelung beS Finanzausgleichs hüngt von Umständen ab, 
auf bie mir feinen Einfluß haben, auch 3. V. davon, wie sic 
baS Einkommensteuerrecht entwickeln wird, ob mir wieder, 
wie man in ben letzten Tagen lesen konnte, zu einer Steuer- 
satzerhöhung kommen, ober ob bie grosze Einkommensteuer- 
reform kommt, bie baS Einkommensteuerrecht auf eine ganz 
neue Basis stellt. Sie hängt meiter davon ab, was bie beiden 
Kirchen wegen ber Kirchensteuerreform beschlieszen werden. 
Die Rechtsgültigkeit ber Bestimmungen, bie feit bem Jahre 
1946 auf bem Gebiet beS Kirchensteuerrechts erlassen mürben, 
wird bekanntlich bestritten. Ein Prozetz am Verwaltungs- 
gerichtshof ift deswegen anhängig. DaS Landesfinanzamt 
hält für erforderlich, Vorsorge zu treffen, das in Zukunft 
eine unanfechtbare gesetzliche Grundlage für bie Erhebung 
ber Kirchensteuer vorhanden ift. Wir verhandeln zur Zeit 
barüber, das biefe Grundlage geschaffen mirb. Solange alles 
in ber Schwebe ift, ift es schwierig, eine endgültige Regelung 
bes Finanzausgleichs zu treffen. Herr Pfarrer Frank hat 
eine Lanze für ben Oberkirchenrat gebrochen. Das hat mir 
gut getan. Ic danke ihm! Er hat zwei Fragen an mich ge-. 
richtet, bie ic beantworten möchte:

Er mill wissen, inmiemeit ber Globalkredit, ben bie Lan- 
deskirche Zu Gunsten ber kriegsgeschädigten Gemeinden auf- 
genommen hat, in Anspruch genommen morben ift. Diefer 
Kredit von 1 Million DM wurde bis jetzt bis zu etwa 
800 000 DM in Anspruch genommen. Wir haben geftern ben 
Beschluß gefaszt, dasz bie Brüdergemeine Königsfeld auS 
diesem Kredit 40 000 DM bekommen füll. Auch Anträge von 
Gemeinden müffen noch berücksichtigt werden. Der Kredit 
mirb bald voll in Anspruch genommen fein, unb mir müffen 
mit ber kommunalen Landesbank erneut über bie Erhöhung 
biefeS Kredites verhandeln. Ic hoffe, dasz er in bescheidenem 
Umfang meiter erhöht werden mirb. An Bürgschaften hat 
bie Landeskirche bis jetzt auf Grund ber Ermächtigung im 
Etatgesetz insgesamt 1 330 000 DM geleistet. Der FA hat 
beschlossen, bem Oberkirchenrat bie Ermächtigung zu erteilen, 
Bürgschaften bis zum Betrage von 2 Millionen zu über- 
meifen. Auch bamit merben ben Gemeinden Hilfen, wenn auch 
bescheidener Art, geleistet. Aus ben Briefen, bie eingekommen 
finb, haben mir vielen Dank ersehen unb feststellen können, 
daß biefe Bürgschaften ben betreffenben Gemeinden geholfen 
haben, Kredite zu erhalten. Ohne biefe Bürgschaft märe ber 
Kredit nicht gegeben morben. Nehmen Sie Globalkredit, 
Bürgschaften, Kollekten unb Beihilfen zusammen, bann wer- 
ben Sie anerkennen können, das bie Hilfe ber Landeskirche 
für ben Wiederaufbau recht beachtlich ist. Ic möchte ab- 
schlieszend erklären: Was mir für ben Wiederaufbau tun 
können, baS merben mir tun. Aber erlauben Sie uns auch, 
dasz mir bei aller Bereitwilligkeit bazu auch im Auge haben, 
das bie Haushaltführung ber Landeskirche in Ordnung bleibt.

Präsident Dr. Umbauer: Die Rednerliste ift bamit er- 
schöpft. Dem Herrn Berichterstatter steht baS Schluszwort zur 
Generaldebatte zu.

Abgeordneter Schneider: Sc verzichte barauf.
(Auf Vorschlag des Präsidenten wird bie Sitzung 

12 Uhr unterbrochen und um 15 Uhr fortgesetzt.)
um

Präsident Dr. Umhauer: Wir wollen in unserer Tages- 
ordnung fortfahren. Wir sind heute morgen fertig geworden 
mit ber Generaldebatte. Ic schlage nun zur Abkürzung ber 
Formalitäten unb zur Vereinfachung folgendes Verfahren 
vor:

Ic rufe bie einzelnen Posten des Voranschlages auf. Diefer 
Aufruf gilt als Zeichen für ben Herrn Berichterstatter beS 
Finanzausschusses zur Fortsetzung seines Berichts über bie 
betreffenden Positionen, gilt aber auch als Aufforderung zu 
Wortmeldungen, falls ber Finanzausschuß nichts zu jagen 
hat.



Zweite Sitzung 17

Sind bie Herren bamit einverstanden?
Das Rednerpult mallen mir jetzt bem Herrn Berichterstatter 

reservieren. Ic bitte bann bie Herren, bie dazu zu reden 
haben, — ic nehme an, es handelt sich nur um kürzere Be- 
merkungen — dies Oon ihrem Platz aus zu tun — aus- 
nahmsweise!

3c rufe auf:
A. Lasten
1. Anteile ber Kirchengemeinden an ber Kirchensteuer Oom 

Einkommen.'
2. Abgänge.
3. Zinsen von Schuldigkeiten.
4. Öffentliche Abgaben.
Alle vier Positionen merben einftimmig angenommen.
5. Aufwendungen für Gebäude:
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Unter A. Saften 

08. 5 ift ber FA ber Auffassung, das ber angesetzte Setrag 
oon 70 000 DM zur Wiederinstandsetzung des Gebäudes 
Gartenstrasze in Karlsruhe nur einmalig für das Jahr 1951/ 
1952 bewilligt merben foll. Der entsprechende Antrag lautet:

„Es sollen gekürzt merben unter Ziff. 5 bei A. Saften 
70 000 DM ab 1. 4. 1952, ba ber Aufwand für das Haus 
Gartenstrasze nur einmalig im Rechnungsjahr 1951/52 er- 
scheinen soll."
Der Antrag des FA ift angenommen.
6. Leistungen aus besonderen Rechtsverpflichtungen ber 

Landeskirche.
7. Prozeszkosten.
8. Sonstige Saften.
Position 6—8 merben einftimmig angenommen.
B. Zweckausgaben.
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Sei B. Zweck-

ausgaben mirb allgemein gewünscht, daß in ber Gesamtber- diesem Sinne vorstellig zu merben. 
waltung ber Landeskirche alle Möglichkeiten zu Einsparungen 
ausgeschöpft merben. Unter Ie sollen gekürzt merben 10 000 
DM ab 1. 4. 1952. Die Kürzung mirb durch Einsparung an 
„sonstige Bedürfnisse" Ie Ii — das steht in ben Erläute-
rungen — erzielt. Über biefen Eintrag müßzte abgestimmt 
werden.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Die Erläuterung, bie ber 
Herr Berichterstatter gegeben hat, begreift in sic doch wohl 
bie Überprüfung ber anberen Ziffern a—h. Ic hatte schon 
bei ber Generaldebatte darauf hingewiesen, das es wünschens- 
wert fei, das ber wohl noch vorzuschlagende Rechnungsprü- 
fungsausschusz — ic hatte da bie Namen Odenwald, Ilzhöfer
unb Siegel genannt — sic auch befaszt mit einer Überprüfung
dieser fachlichen „Amtsunkosten", bie zusammengefaszt finb tion wurde grundsätzlich bie Frage behandelt, ob bie Rück-
unter dieser Ziffer. Ic nehme an, das baS auch in ben stellungen für baS Predigerseminar, welche mit jährlich 50 000
Worten des Herrn Berichterstatters lag. Ic wollte baS noch DM vorgesehen finb, angesichts ber dringenden Baubedürf- 
befonberS unterstrichen haben. nisse nicht vorübergehend unterbleiben sollten. Nac ein-

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: ES ift ein beson- gebender Alussprache fam der Fei zur Auffassung, daß in den
derer Eintrag.

Präsident Dr. Umbauer: ES ift ein Antrag eingegangen, 
unterschrieben Oon Lindenbach, 0. Gemmingen, Dr. Lüde- 
mann, Sier unb Odenwald. Einrichtung für ben Pfarrernachwuchs gestalten zu tönnen.

Abgeordneter Sohiveithart verliest ben Antrag: Der in der gleichen Position geführte Setrag oon 25 000 DM
„Der Landessynode finb bisher Nachweise über ben Voll- zur Unterbringung bebürftiger Theologiestudenten mirb als

Zug des Haushaltsplanes (Rechenschaftsberichte) unb über bringenb notwendig unb in ber angeforderter Höhe als be- 
bie ordnungsmäszige Prüfung Berechnungsnachweise (Rech- rechtigt anerkannt.
nungen) ber Landeskirchenkasse unb ber landeskirchlichen
Fonds nicht zugegangen. Die Synode beantragt, zur Be- angezeigt?
hebung dieses Mangels bie Bestellung eines Prüfungs- Abgeordneter Schneider: Nein!
ausschusses aus drei Mitgliedern ber Synode, beten Auf-.
gabe es fein soll, bie Prüfungserinnerungen ber ober- Stellungnahme beS Finanzausschusses merben gebilligt, 
kirchenrätlichen Prüfungsstelle an Hand ber geprüften Pos. IV Aufwand für bie Kirchenbezirke.
Rechnungen einer Überprüfung zu unterziehen und etwaige

Beanstandungen ber Synode in einem schriftlichen Bericht 
zur Kenntnis zu bringen.

Die Landessynode wird auf Grund dieses Berichts bie 
Entlastung des Oberkirchenrates erteilen.

Als Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vor- 
geschlagen: Regierungsamtmann Odenwald, Postamtmann 
Bizhöfer, Ingenieur Siegel."
Präsident Dr. Umhauer: Ic mürbe vorschlagen, Herrn 

Lindenbac noch hereinzunehmen. Er ist auch Steuerfach- 
mann.

(Da Abg. Lindenbac wegen Arbeitsüberlastung barum 
bittet, von ihm absehen zu wollen, ftimmt bie Synode dem 
Antrag einstimmig zu.)

Präsident Dr. Umhauer: Sanft noch Wortmeldungen? Das 
ist nicht ber Fall. Ich rufe also auf:

B. Zweckausgaben,
I. a) Umlage ber ERD.
Abgeordneter Dr. Schmechel: 8c möchte meine Anregung 

wiederholen, bie ich im Finanzausschuß gegeben habe, es 
möchten unfere Abgeordneten in ber Synode ber ERD barauf 
aufmerksam machen, daß ber von 41 000 auf 65 000 DM er- 
höhte Umlagebeitrag ber ERD für eine kleine Landeskirche 
wie Baden doch fehr erheblich ift. Vielleicht läszt es sich be- 
werkstelligen, was mir bei uns in ber Landeskirche versucht 
haben, nämlich auch eine. Drosselung ber auch bart anschwel- 
lenden Ausgaben herbeizuführen. Wir haben zwar gehört, 
das ein groszer Teil ber Ausgaben erfolgt als Umlageoer’ 
pflichtung für das Deutschtum im Ausland usw. Aber viel- 
leicht ift auch ba etwas zu machen, um ben bart mie überall 
sic vergröszernden Wasserkopf zu verringern.

Präsident Dr. Umbauer: Ic nehme an, das biefe An- 
regung Oon Ihnen gutgeheiszen wird. Wir merben ben Ober-
kirchenrat und unsere Abgeordneten zur ERD ersuchen, in

Scrufe auf: Unter B. Zweckausgaben:
I b) Umlage ber Landessynode unb ber Tagungen des 

Erw. Oberkirchenrates.
c) Verwaltungsaufwand des ORR.
d) 4%ige Hebegebühr ber Finanzämter.
e) Sachl. Amtsunkosten unb Verwaltungsaufwand ber 

bem ORR untergeordneten Dienststellen.
II Persönlicher Aufwand für ben Bezirksdienst ber landes- 

kirchlichen Vermögensverwaltung:
(Sämtliche Positionen merben einstimmig angenommen.)
III Aufwand für bie Ausbildung ber künftigen Geistlichen. 
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Bei dieser Posi-

nächsten Jahren sic mahl bie grundsätzlichen Fragen über bie 
Gestaltung des Predigerseminars abklären merben, fo das
dann genügend verfügbare Mittel vorhanden fein müssen, 
um biefe für unfere Landeskirche entscheidend wichtige

Präsident Dr. Umhauer: Es wird nicht eine Änderung

Abgeordneter Schneider: Nein!
Präsident Dr. Umhauer: Die Position einschliesslich der

Pos. IV Aufwand für die Kirchenbezirke.
Pos. V Aufwand für bie Gemeindeseelsorge im allgemeinen.
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Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Die Erhöhung 
dieser Position auf 5 016 000 DM ist durch die Aufhebung der 
bisher im Bereich der Landeskirche noch gültigen 6%igen 
Gehaltskürzung bedingt. Der FA begrüszt es, das die Kür- 
zung aufgehoben werden tonnte und nimmt in einem beson- 
beren Antrag hierzu noch Stellung. Dieser Antrag lautet:

„Die Synode wolle beschlieszen, bie Landessynode stimmt 
bet Verfügung bes Evang. Oberkirchenrats zu, wonach mit 
Wirkung ab 1. 10. 1950 bie 6%ige Gehaltskürzung bei 
allen kirchlichen Bediensteten in Wegfall kommt.

Diese Verfügung ift einem Beschluss bet Synode vom 
13. 5. 1950, welcher bie Überprüfung ber Frage durch bie 
Herbstsynode vorsah, vorausgeeilt. Da sachlich aber Über- 
einstimmung befteht unb ber Oberkirchenrat erklärte, das 
man in gutem Glauben gehandelt habe unb keinerlei 
Hintansetzung ber Rechte ber Synode beabsichtigt gewesen 
sei, wird kein Einspruch erhoben.

Die Synode erwartet aber für bie Zukunft bie Vermei- 
bung eines Übersehens ihrer Beschlüsse."
Präsident Dr. Umbauet: Darf ic bitten, zur Ergänzung 

ben Verfassungsausschusz zu hören.
Abgeordneter Dr. Kuhn: Hohe Synode! Der VA hat mich 

ermächtigt. Ihnen vorzutragen:
Der Erw. Evang. Oberkirchenrat hat gemäsz § 120 ber KV 

am 8. 9. 1950 durch vorläufiges kirchliches Gesetz ben Wegfall 
ber noch bestehenden 6%igen Gehaltskürzung ber Bezüge ber 
Geistlichen, Beamten unb Angestellten, des Ruhegehalts ber 
Geistlichen unb ber Versorgungsbezüge ber Witwen von 
Geistlichen unb ber Beamten unb ihrer Hinterbliebenen mit 
Wirkung ab 1. Oktober 1950 beschlossen. Da bie Landessynode 
auf ihrer Frühjahrstagung 1950 ben grundsätzlichen Wunsch 
auf Aufhebung ber Gehaltskürzung zum Ausdruck gebracht 
hatte, hielt ber Erw. Evang. Oberkirchenrat eine alsbaldige 
Aufhebung durch vorläufiges kirchliches Gesetz für geboten.

Der VA empfiehlt bie Einnahme des Gesetzes mit folgender 
Bemerkung:

Die Landessynode anertennt, das ber Schluszabsat ber Ent- 
schlieszung bet Landessynode vom 13. Mai 1950 zur Finanz- 
lage bet Kirche unb jur Besoldungsfrage ihrer Angestellten 
zu ber Erwartung berechtigte, baft bie Synode auf ihrer 
Herbsttagung bie Aufhebung ber Gehaltskürzung beschlieszen 
werde. Sie verkennt auch nicht, baft besondere Gründe zu 
einer alsbaldigen Regelung ber Frage vorlagen. Die Synode 
unterstellt aber, baft ber Erw. Oberkirchenrat in künftigen 
Fällen von ber Befugnis des § 120 KV, borläufige kirchliche 
Gesetze zu erlassen, nur in dringenden Fällen Gebrauch 
machen wird.

Soweit bie Stellungnahme des VA.
Ic glaube, hier noch einige Worte hinzufügen zu bürfen:
Es hat heute morgen ber Herr Landesbischof von einem 

Hohlraume gesprochen, ber vermieden werden müsse. Sc 
glaube, wenn das, was bet Finanzausschuß durch Herrn Ab- 
georbneter Schneider unb was bet Verfassungsausschusz so- 
eben durch mich empfahl, beschlossen wird, bann entfällt jede 
Veranlassung ju einem solchen Hohlraume.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic möchte nicht verfehlen, 
eine Anregung hier nn Plenum noch laut werden zu lassen, 
bie im FA gegeben war. Die ganze Sache mit bem Beschluß 
des Erw. OR, ber bon einigen Mitgliedern ber Synode als 
— sagen wir — zu boreilig angesehen worden ift, hängt ja 
wohl auch bamit zusammen, baft das Protokoll ber Sitzung, 
das gedruckte Protokoll, erft zu beginn ber Tagung in unsere 
Hände kam, so baft selbst bie Mitglieder des Erw. OR, bie sic 
an einen solchen Beschluss hätten halten wollen, es in Un- 
kenntnis bon ber Formulierung nicht tonnten. Ic gehe jetzt 
auf diesen Sachverhalt nicht ein. Ic benutze diesen Fall, um 
etwas zu wiederholen, was bor 2 Jahren in diesem Saal ein- 
gehend besprochen worden ift unb wovon keine Silbe in einem 
Protokoll zu finben ist. Ic bebaute, das in biefem Zusam-

menhang fagen zu müffen. Ich wiederhole, was damals gefagt 
worden ift: Wenn bie Synode wirklich hineinwirken foil in 
unfer kirchliches Leben, bann ift es unerläszlich, baft ber 
Synodalbericht fobalb als möglich in Druck gegeben wird, 
mindestens aber so früh, baft biefe Verhandlungsberichte bor 
beginn ber nächsten Synode rechtzeitig in ben Händen aller 
Synodalen finb unb nicht erft so kurz vorher, wie dies jetzt 
ber Fall ift. Kurz gefagt: Ich halte es für unnötig, baft etwa 
6 Monate bergeben, bis biefer Bericht gedruckt ift. Das müftte 
in brei Monaten längstens möglich fein.

Abgeordneter Specht: Hohe Synode! Sie hörten foeben ben 
Antrag des Verfassungsausschusses über ben Beschluss des 
Erw. Oberkirchenrats, bie 6%ige Gehaltskürzung mit Wir- 
fung vom 1. Oktober b. I. aufzuheben. Ich halte bie hier bor- 
getragenen Einwände für unbegründet. Die Synode hatte in 
ihrer Tagung bom November 1949 ber Kirchenleitung emp- 
fohlen, für ben ersten Teil des Haushaltsabschnittes vom 1. 4. 
1949 bis 31. 3. 1950 bon einer Streichung ber 6%igen Kür- 
zung abzusehen. Dagegen sollen für das 2. Haushaltsjahr 
Wege zur Deckung des erforderlichen Mehrbetrages gesucht 
werden, um ab 1. 4. 1950 für alle Mitarbeiter unb Gehalts- 
empfänger bie 6%ige Kürzung aufheben zu tönnen.

Die Kirchenleitung hatte bis zum 1. 4. 1950 feine Wege ge- 
funben, biefen Beschluss auszuführen unb tarn mit biefer un- 
gelöschten Hypothek zur Frühjahrstagung ber Synode im 
Mai b. 3. Nach einem eingehenden Bericht des Finanz- 
referenten, Herrn Dr. Bürgy, über bie Kassenlage ber Landes- 
kirche, wurde bem Oberkirchenrat Entlastung erteilt. Die 
Synode hat anerkannt, baft es tatsächlich unmöglich war, auf 
1. 4. 1950 ihren an bie Kirchenleitung gegebenen Auftrag 
auszuführen. Dagegen haben biefeS „Unmöglich" nicht an- 
ertannt bie betroffenen, benen bie 6%ige Kürzung nicht ab- 
genommen wurde. Unb gerabe ber Vorsitzende des Ver- 
fassungsausschusses, Herr Professor bon Dietze, ift fehr 
energisch für bie Angestellten unb Beamten beS Evang. Ober- 
kirchenrats eingetreten unb hat ber Kirchenleitung baS Recht 
beftritten, sic hinter ein „Unmöglich" zurückzuziehen..

Die Kirchenleitung tonnte damals nichts weiter tun, als 
ihren Angestellten baS Versprechen zu geben, bie 6%ige Kür- 
zung fobalb als möglich aufzuheben. Diese Möglichkeit ergab 
sic nach bem günstigen Abschlusz beS Rechnungsjahres 1949/ 
1950 unb nach Überwindung ber Krisis, bie in ben Monaten 
Mai—September durch bie Sentung ber Einkommensteuer 
entftanben war. Unb in biefem Augenblick muszte bie Kirchen- 
leitung handeln. Nicht nur Weil damals durch bie Masse ber 
Beschäftigten, vom Arbeiter bis zum Beamten, eine begreif- 
liche Erregung über bie fortwährend fteigenben Preise hin- 
durchging, fonbern auch, Weil fie verhüten muftte, baft ihr ge- 
gebeneS Versprechen „fobalb als möglich" in ben Augen 
ihrer Angestellten zu einem leeren Wort heruntersinkt. Sechs 
Wochen Weitere Verzögerung ber Angelegenheit hätten gewift 
nicht dazu beigetragen, baS Vertauen ber Angestellten zur 
Kirchenleitung zu stärken. Unb baft ber Wegfall ber Kürzung, 
damals, Anfang September, beschlossen wurde, hat manchem 
Angestellten die Sorgen wegen Beschaffung ber Wintervor- 
räte an Lebensmitteln unb Brennstoffen erleichtert.

Die Synode hatte im Frühjahr bem Oberkirchenrat nicht 
nur Entlastung erteilt, fonbern hatte sic auch vorbehalten, 
bei ber Herbsttagung zu ber Sache erneut Stellung zu 
nehmen. Dabei hätte bie Synode, bei schlechter Kässenlage ber 
Landeskirche bem Oberkirchenrat ein zweites Mal Entlastung 
erteilen, ober bei günstiger Kassenlage ihm fagen können: 
aber nun beeile dich. Der Oberkirchenrat hat sich vorher be- 
eilt, feinen klaren Auftrag vom November 1949 auszuführen, 
ehe er dazu gemahnt Werben muftte. Das ift ber einbeutige 
Sachverhalt, an bem ic nichts Tadelnswertes finbe.

Ich fönnte mir benfen, baft ber Verfassungsausschusz feinen 
Borwurf aufrecht hält. Ich Werbe bann nicht nocheinmal dazu 
fpreChen, fonbern will schon jetzt allem, WaS noch vorgebracht

/
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merben könnte, nur bie freundliche Vitte entgegenstellen: 
Wenn bie Synode einmal wünscht, baft ein früher gefaftter 
Beschluß aufgehoben fein foil, bann möge baS einbeutig fest- 
gestellt merben; nicht mit einer Wendung, bie fo unb anders 
ausgelegt merben kann, sondern mit klaren, unmiszverständ- 
lichen Worten.

Den Antrag ber Verfassungskommission bitte ich abzu- 
lehnen.

Abgeordneter Dr. Umhauer: Meine Herren Synodalen! 3c 
habe mich vom Präsidentenstuhl megbegeben, um sachlich zu 
biefem Punkt sprechen ju fönnen. Ich bin ja auch stark be- 
troffen durch ben Vorwurf, ber bem Erw. Oberkirchenrat ge- 
macht wird, er habe bie Kompetenz ber Synode an sic ge- 
rissen. Ic muft fagen, ic stehe völlig auf bem Standpunkt, 
ben Herr Oberstudiendirektor Dr. Uhrig heute morgen ver- 
treten hat. Ich habe ben Beschluß ber Synode vom Frühjahr, 
wonach bie Synode in ihrer Spätjahrssession erneut prüfen 
merbe, ob nicht bie 6%ige Kürzung wegfallen könne, nicht 
dahin aufgefaszt, baft nun etwa bie Befugnis beS Erw. Ober- 
kirchenrats nach ber ihm in ber Kirchenverfassung gegebenen 
Zuständigkeit, im Bedarfsfalle megen dringlicher Bedürfnisse 
ein borläufiges kirchliches Gesetz ju erlassen, ihm genommen 
merben sollte, sondern ic habe das fo aufgefaszt, baft bie 
Landessynode ben Antragstellern bie Beruhigung, bie Ver- 
sicherung geben wollte, fie merbe ihre Interessen weiter ver- 
folgen, ihr Wunsch, ihr Antrag fei nicht ju ben Akten genom- 
men morben, sondern die Landessynode merbe bei jeder sich 
bietenben Gelegenheit insbesondere auf ber nächsten Tagung 
nachprüfen, ob nicht biefem Wunsch, ben fie von Grund aus 
für berechtigt hielt, stattzugeben fei ober stattgegeben morben 
fei. Unb nun mar doch bie Situation fo: Es hat sic ganz all- 
gemein gezeigt, baft bie Lebenshaltungskosten ben Löhnen

.unb Gehältern borangeeilt maren, unb eS sind ba unb bort 
Streifs ausgebrochen, um bie Anpassung ber Löhne an bie 
gesteigerten Lebenshaltungskosten ju erzwingen. In einem 
solchen Zeitpunkt burfte m. E. bie Kirchenleitung nicht darauf 
verharren, baft gerade ihre Angestellten nun nicht nur nicht 
bie bisher als angemessen gehaltenen Bezüge befämen, son- 
bern davon fogar noch 6% sich abziehen lassen müftten. Unb 
menn auch nur noch einige Wochen, 6 ober 8 Wochen, bis jur 
nächsten Synode inS Land gehen mürben, fo muszte ber Erw. 
Oberkirchenrat m. E. handeln. 3c mar überrascht, als ic 
hier jetzt bei unferer Herbsttagung ben Standpunkt vertreten 
hörte, eS fei ba bom Erw. OR in eine bon ber Synode für 

sich selbst borbehaltene Kompetenz einqegriffen morben.
Ich möchte Sie bitten, bon bem Antrag beS Zinanzaus- 

schusses bie Absätze 2 unb 3 zu streichen.
Landesbischof D. Bender: Nur ein ganz kurzes Wort. Es 

geht ja im Grunde um bie Interpretation jenes Saftes, baft. 
die Herbstsynode über bie Frage ber Aufhebung ber 6% ver- 
handeln merbe. Die Interpretation kann ja nur geschehen aus 
ber intention beS Gesetzes. Aber bie Intention ift ja ganz 
klar durch bie Aussage ber Frühjahrssynode bon 1950 gegeben,

* ober vielmehr ber Herbstsynode 1949, nämlich dasz es der 
Synode darauf anfommt, baft fein Tag länger, als zu ver- 
antworten ift, nuferen Beamten unb Angestellten unb übri- 
gen Stellen, bie in ber Kirche arbeiten, bie 6% vorenthalten 
merben sollen. Unb ich glaube, baft baS bie eigentliche Mei- 
nung ber Synode gewesen ift (Zuruf: fehr richtig!).

Wenn im Frühjahr in ber Verhandlung mit ben Ver- 
tretern unferer Angestellten und Beamten gefagt morben ift: 
„Zwar mar bie Aufhebung ber 6%igen Kürzung am 1. April 
nicht möglich, mie mir eS erhofft unb vorgesehen hatten, aber 
bie Synode tritt ja im Herbst noch einmal zusammen, unb 
mir merben bann barüber weiter sprechen", fo kann ich baS nicht 
in bem Sinne auffassen, baft eine vorherige Regelung in 
biefer Frage burCh ben Erw. Oberkirchenrat ausgeschlossen 
fein soll, sondern es mar eine Versicherung an unsere Leute 
im OK: Ihr lieben Leute, mir sind auch noch ba, mir kommen

noch einmal zusammen, vielleicht sehen wir bis dorthin wei- 
ter, aber nicht in dem Sinn, als ob damit der Kirchenleitung 
bedeutet worden wäre: Wir behalten uns die Regelung vor 
und bitten, das, was im Herbst 1949 gesagt worden ist, als 
nicht gesagt anzusehen, nämlich so bald wie möglich die Kür- 
zung aufzuheben. Es geht um eine rechte Interpretation. Ic 
glaube, das ic die Auszerungen ber Herbstsynode 1944 unb 
ber Frühjahrssynode 1945 recht interpretiert habe unb baft 
ic ben Puten Glauben für bie Entscheidung des Erw. O® in 
Anspruch nehmen barf.

Abgeordneter Schneider: 3c möchte doch ben Sat noch 
einmal vorlesen, ber im Protokoll ber Maitagung hier in 
bicfer Frage festgestellt ift: Es heizt hier:

„Die Landessynode wird auf ihrer Herbstsession 1950 bei 
Aufstellung des neuen Haushaltsplanes erneut prüfen, ob 
ihr grundsätzlicher Wunsch auf Aufhebung ber Gehalts- 
kürzung, wenn irgenb möglich, verwirklicht werden kann." 
Wir wollen hier nicht rechthaberisch fein, aber es handelt 

sic hier um einen Fall, wo grundsätzlich geklärt werden muft, 
was das Recht ber Landessynode ift unb was das Recht des 
Erw. OR ift. Glücklicherweise sind mir in ber Sache völlig 
einig, fo baft es barüber feine Schwierigkeiten gibt!

Aber in ber Frage ber Ordnung ber Zuständigkeit muft 
hierzu ein offenes Wort gesagt werden. Ic mar allerdings 
bisher ber Auffassung bis jur jetzigen Erklärung des Herrn 
Landesbischofs, baft hier — ic möchte fagen — ber formale 
Fehler legalisiert ift, baft bei ber Beratung im Erw. Ober- 
kirchenrat eigentlich niemand gewuszt hat, baft im Protokoll 
biefer flare Vorbehalt (Zuruf: Klar ift es nicht gefagt!) — 
das ift Ermessensfrage — baft biefer nach meiner Auffassung 
flare Vorbehalt ber Synode nun tatsächlich zu beachten märe. 
Und wenn mir in nuferem Antrag nun noch hinzugefügt 
haben, baft mir wissen, baft ber Erw. Oberkirchenrat in gutem 
erlauben gehandelt hat unb keinerlei Hintansetzung ber 
Rechte ber Synode beabsichtigt hat, bann ift doch biefe An- 
gelegenheit völlig legalisiert. Nur wollten mir feststellen, — 
unb ich kann von mir aus ben Antrag des Ausschusses nicht 
ändern; bann müszte ich ben Ausschuß nochmals zusammen- 
rufen — baft, menn in einer fo entscheidenden Frage bie 
Synode sic öfters bamit befaszt hat unb — vergessen mir 
nicht — bie Synode sic vor ben Oberkirchenrat stellte immer 
unb immer mieber, folange ber OK glaubte, bie 6% nicht 
gemähren ju fönnen unb sic selbst mit eingeschaltet hat in 
die schwierigen Verhandlungen mit ben Vertretern unferer 
kirchlichen Bediensteten, — baft bann eben nun doch hier 
biefe 4 ober 6 Wochen nichts ausgemacht hätten, um bas 
Recht, baS sich bie Synode hier nach meiner Auffassung vor- 
behalten hat, nun auch zu mahren. Jc sehe aber im Antrag 
und im Wortlaut beS Antrages des FA keinerlei Schwierig- 
feit, bie irgendwie ben OR bedrücken könnte.

Abgeordneter Lindenbach: Meine lieben Brüder! Ic 
glaube, mir sollten uns über biefe Dinge nicht fo in ben ein- 
zelnen Worten verkrampfen, mie etwa zwei Rechtsanwälte 
wegen ihrer Auslegung eines Wortes ober Satzes. Wenn mir 
in christlichem Geist unsere Verhandlungen führen wollen, 
bann sollen fie brüderlich fein. Es mar ber Wunsch ber Shy- 
node, ben Leuten fo balb mie möglich baS Geld zukommen ju 
lassen. Der OK hat biefem Wunsch entsprochen. Damit bürfte 
ber Fall erlebigt fein.

Abgeordneter Dr. Schmechel: 3c ftimme bem ju, maS 
mein Vorredner gesagt hat, möchte aber nicht unterlassen, ju 
fagen, baft — menn ic auch ber Meinung bin, baft bei Vor- 
liegen dieses Protokolls eine Diskussion stattgefunden haben 
mürbe im Erw. Oberkirchenrat über bie Zulässigkeit dieses 
Vorgehens — doch durchaus zweifelhaft gewesen märe, ob ein 
Mangel ober ein Fehlen biefer Zusätze vorgelegen hätte. 
Dieser ganze Passus muft im Zusammenhang gesehen wer- 
ben. Man barf bann doch nicht bloß ben einen Sat „Die 
Landessynode wird...", mie es eben getan murbe, heraus-
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nehmen. 8c hätte wahrscheinlich Bedenken gehabt. Aber ic 
tann durchaus verstehen. Wenn Mitglieder beS Erw. Ober- 
kirchenrates sagen, die bie Herbstsynode mitgemacht haben: 
Der ganze Passus gibt durchaus nicht nur bie Möglichkeit, 
sondern bie Notwendigkeit, schnellstens zu handeln. Das bitte 
ic zuzugestehen. Wenn man im einzelnen auch anberer Mei- 
nung fein sollte, wie ich. Man musz ben Mitgliedern beS Erw. 
Oberkirchenrates zugestehen, fie haben pflichtgemäsz gehandelt 
unb nicht etwa ein Reservat ber Synode sich aneignen wollen.

Abgeordneter D. Dr. b. Dietze: Ic bin bei ber Verhand- 
lung im Erw. Oberkirchenrat im September leider nicht ge- 
wesen. Ic habe bolleS Verständnis bafür, dasz bie Synode 
barüber wacht, das ber Erw. Oberkirchenrat nicht auc mit 
guter Absicht Befugnisse, bie ber bollen Synode zustehen, an 
sic nimmt ober gar boreilig handelt. Aber ich glaube, biefer 
Punkt ift nun wirklich nicht bafür geeignet, nun ba eine 
prinzipielle Erklärung abzugeben, unb ich meine, wir könnten 
bie Auseinandersetzung barüber abschlieszen.

Stellvertr. Präsident Mondon: Halten Sie ben Antrag
aufrecht?

Abgeordneter Dr. Kuhn: Ic halte ben Antrag beS VA 
aufrecht; denn aucic kann für ben VA nicht plötzlich eine 
anbere Stellung einnehmen; es fei benn, dasz ber Ver- 
fassungsausschuß zusammentreten Würbe.

Abgeordneter D. Dr. b. Dietze: Ich beantrage, ben Antrag 
abzulehnen ohne Zusammentritt ber Ausschüsse.

Stellvertr. Präsident Mondon: Dann bitte ic ben Bor- 
sitzenden beS VA, ben Antrag nochmals kurz zu berlefen.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Der Verfassungsausschusz emp- 
fiehlt bie Annahme beS Gesetzes mit folgendem Bemerken:

Die Landessynode anerkennt, dasz ber Schluszabsat ber 
Entschlieszung ber Landessynode bom 13. 5. 1950 zur 
Finanzlage ber Kirche unb zur Besoldungsfrage ihrer An- 
gestellten ju ber Erwartung berechtigte, dasz bie Synode 
auf ihrer Herbsttagung bie Aufhebung ber Gehaltskürzung 
beschließen Werbe. Sie verkennt auch nicht, dasz besondere 
Gründe zu einer alsbaldigen Regelung ber Frage borlagen. 

(Die Synode unterstellt aber, dasz ber Erw. Oberkirchenrat 
in künftigen Fällen von ber Befugnis beS § 121 KV, vor- 
läufige kirchliche Gesetze zu erlassen, nur in dringenden 
Fällen Gebrauch machen Wirb.
Meine Herren! Ich glaube nicht, dasz hier bem Erw. Ober- 

kirchenrat auf bie Füsze getreten Werbe, wenn hier zum Aus- 
druc gebracht Wirb, dasz bie Synode unterstellt, dasz ber Erw. 
Oberkirchenrat künftig bon ber Befugnis beS § 120 KV, vor- 
läufige kirchliche Gesetze zut erlassen, nur in bringenben Fällen 
Gebrauch machen wird. Denn in § 120 steht ja bieS bereits 
darinnen. Ich darf ben § 120 Abs. 1 einmal vorlesen:

Die Kirchenregierung ift ermächtigt, — anstelle ber 
Kirchenregierung ift ber Erw. Oberkirchenrat getreten — 
Gesetze unb Verfügungen, bie ber Zustimmung ber Landes- 
synode bedürfen, borläufig ju erlassen, wenn fie dringend 
nötig unb unverschieblic sind, bie Berufung einer auszer- 
ordentlichen Landessynode aber nicht möglich ift ober sich 
durch bie Erheblichkeit ber Sache nicht rechtfertigen läszt. 
Wenn ber VA in feiner Empfehlung ber Sinnahme beS 

Gesetzes in feinem Bemerken darauf hinweist, dasz bie Synode 
unterstellt, das ber Erw. Oberkirchenrat künftig bon ber Be- 
fugniS beS § 120, SV, borläufige kirchliche Gesetze zu erlassen, 
nur in bringenben Fällen Gebrauch machen wirb, fo ift baS 
nichts anbereS als bem Ausdruck gegeben, dasz ber Erw. Ober- 
kirchenrat bie Bestimmung beS § 120 ftetS hochhalten Wirb.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Ic will ben An- 
trag beS FA noch einmal zur Verlesung bringen, Weil eS 
gewünscht Worben ift. Der Antrag beS FA lautet:

Die Synode Wolle beschlieszen:
Die Landessynode stimmt ber Verfügung beS Erw. Ober- 

kirchenrats zu. Wonach mit Wirkung ab 1. 10. 1950 bie

Sitzung

6%ige Gehaltskürzung bei allen kirchlichen Bediensteten in
Wegfall kommt. x

Diese Verfügung ift einem Beschluß ber Synode bom 
13. 5. 1950, welcher bie Überprüfung ber Frage durch bie 
Herbstsynode vorsah, vorausgeeilt. Da sachlich aber Über-

/

einstimmung besteht und der Oberkirchenrat erklärte, dasz 
man int guten Glauben gehandelt habe und keinerlei Hint- 
ansetzung der Rechte der Synode beabsichtigt gewesen fei, 
wird fein Einspruch erhoben.

Die Synode erwartet aber für die Zukunft die Ver- 
meidung eines Übersehens ihrer Beschlüsse.
3c musz dazu sagen, das ein Ablehnen dieses Antrags zum 

mindesten im elften Teil eigentlich einer Ablehnung des Ge- 
setzes gleich käme. Wir können dem Rat des Herrn Prof, 
v. Dietze in der Weise nicht folgen, das wir ben ganzen An- 
trag ablehnen. Der 2. Absatz ift m. E. völlig unverbindlich 
gegenüber bem Oberkirchenrat. Er beftätigt ja, das ba sach- 
liche Übereinstimmung besteht unb ber OR erklärte, dasz man 
im guten Glauben gehandelt habe unb, ohne Hintansetzung 
ber Rechte ber Synode beabsichtigt zu haben, gehandelt habe. 
Da ift eigentlich m. E. nichts bagegen zu feigen.

Den 3. Absatz:
„Die Synode erwartet aber für bie Zukunft bie Ver- 
meidung eines Übersehens ihrer Beschlüsse",

ben tonnte man weglassen, wenn man bieS will. Wir haben 
heute schon mancherlei militärische Reminiszenzen gehört. Es 
heiszt, wenn einer eine Beschwerde machen will, soll er 24 
Stunden barüber schlafen. Wir haben damals biefe 24 Stun- 
ben nicht geschlafen, als ber FA auch mit bem Herrn Kollegen 
Lindenbac einstimmig biefen Antrag guthietz. 3c habe nichts 
bagegen, wenn man biefen letzten Absat streicht. Der erfte ift 
absolut notwendig als Bejahung beS vorläufigen kirchlichen 
Gesetzes. Ic glaube, baS zweite wäre eine brüderliche Teilung 
nuferer beiderseitigen Ansichten.

Abgeordneter Dr. Umhauer: Ich möchte zur Geschäftsord- 
nung reben. — Ic möchte ben Antrag stellen, dasz über bie 
einzelnen Absätze beS FA abgestimmt wird. Ic bin ber Mei- 
nung, dasz bem Absatz 1 zugestimmt werden tann, unb bie 
Absätze 2 unb 3 fallen sollten. Ebenso bitte ich, über bie ein- 
zelnen Sätze beS Antrages beS Verfassungsausschusses abzu- 
stimmen, unb auc ba wäre ber Sat 1 anzunehmen, während 
ber Satz 2 fallen sollte.

Stellvertr. Präsident Mondon: Wir stimmen ab über bett 
Absatz. 1 ber Vorlage.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Darf ich noch 
eine Frage stellen? — Es ift mir nicht gegenwärtig, ob in 
bem vorläufigen kirchlichen Gesetz als Termin beS Wegfalls 
ber 1. 10. vorgesehen ift (Zuruf: 1950!) — Gut! Dann würbe 
ber Absatz 1 lauten — ich will ihn noch einmal vorlesen —:

Die Landessynode stimmt bem borläufigen Gesetz beS 
Erw. Oberkirchenrats zu, wonach mit Wirkung ab 1. 10. 
1950 bie 6%ige Gehaltskürzung bei allen kirchlichen Be-
diensteten in Wegfall kommt.
(Absatz 1 wird einstimmig angenommen.)
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Der Absatz 2 

lautet:
Diese Verfügung ist einem Beschluß der Synode vom 

13. 5. 1950, welcher die Überprüfung der Frage durch die 
Herbstsynode vorsah, vorausgeeilt. Da sachlich aber über- 
einstimmung besteht und der On erklärte, das man im 
guten Glauben gehandelt habe und keinerlei Hintansetzung 
der Rechte der Synode beabsichtigt gewesen fei, wird fein 
Einspruch erhoben.
(Absatz 2 wird mit 34 Stimmen gegen 9 bei 1 Enthaltung 

angenommen.)
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Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Der 3. Absatz 
lautet:

Die Synode erwartet aber für bie Zukunft bie Ver- 
meibung eines Übersehens ihrer Beschlüsse.

„Der FA wolle ber Synode borschlagen, 10 Praktikan- 
tinnenstellen für Gemeindehelferinnen zu errichten, bie 
einen Unterhaltszuschusz von 70—100 DM im Monat er- 
halten sollen."

(Albsat 3 wird mit 7 Stimmen gegen 25 bei 7 Enthaltungen 
abgelehnt.)

Abgeordneter Dr. Kuhn: Der Antrag des VA lautet: Der 
BA empfiehlt bie Annahme des Gesetzes mit folgendem Be- 
merken:

Die Landessynode anerkennt, das ber Schluszabsat ber 
Entschliessung ber Landessynode vom 13. 5. 1950 zur Finanz- 
lage ber Kirche und zur Besoldungsfrage ihrer Angestellten 
zu ber Erwartung berechtigte, das bie Synode auf ihrer

Der FA bittet bie Synode 311 beschlieszen:
„Die 10 Praktikantinnenstellen rönnen errichtet werden 

mit einer Vergütung bis zu 80 DM pro Monat unb Prak- 
tikantin, wenn diese Ausgabe bei Einzelposition V ein- 
gespart werden kann."
Wir sind zu dieser Formulierung des Antrags gekommen, 

weil OR Dr. Friedrich erklärte, baft das wohl möglich fein 
bürfte.

Präsident Dr. Umhauer: Ich eröffne bie Aussprache überHerbittagung bie 2lufhebung ber Gehaltskürzung beschlieszen
werde. Sie verkennt auch nicht, baft besondere Gründe zu diesen Antrag. — Es melbet sic niemand zum Wort. Ich darf 
einer alsbaldigen Regelung ber Frage, vorlagen. Die annehmen, baft er gut geheiszen wird.
Synode unterstellt- aber, das ber Erw. Oberkirchenrat 
künftig von ber Befugnis des § 120 KV, vorläufige kirch- 
liche Gesetze zu erlassen, nur in dringenden Fällen Ge- 
brauch machen wird.
Stellvertr. Präsident Mondon: Zur Erleichterung der Ab-

Pos. VI: Aufwand für bie Studentenseelsorge.
Bos. VII: Aufwand für den Religionsunterricht.
Pos. Vila: Aufwand für bas Volksmissionarische Amt.
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Bein Volks- 

missionarischen Amt ber Landeskirche wurde anerkannt, baft
stimmung, weil es nicht ganz klar ist, wo bie Sätze aufhören, mit verhältnismäszig geringen landeskirchlichen Zuschüssen 
möchte id) folgende Erwägung geben, baft ber Antrag des BA das Werk sic hauptsächlich aus eigenen Mitteln trägt. — 
in toto zur Abstimmung gestellt mirb, unter Streichung des Vielleicht barf ich gleich noch bei Vllb ergänzen:
letzten Satzes: „Die Synode unterstellt... Pos. Vllb: Aufwand für bie Ep. Akademie ber Landes-

Wäre ber %A mit diesem Vorschlag einverstanden? —
Abgeordneter Dr. Kuhn: Ic schlage vor, das wir zunächst 

barüber abstimmen, ob ber Vorschlag des VA in toto an- 
genommen wird ober nicht.

(Der Antrag des VA wird mit 18 gegen 22 Stimmen ab- 
gelehnt.)

Abgeordneter Dr. Schmechel: 3c glaube, es ift unnötig, 
jetzt noch über einen Rumpfparagraphen abzustimmen; benn 
durch bie Anahme ber FA Entschliessung ift bie Sache an sich 
bereinigt. Und mit bem Fallen dieses ganzen Paragraphen 
ift eigentlich auch das Anliegen, bas noch hätte vorliegen 
können, mit Weglassung des 3. Absatzes auch erledigt. Wir 
können uns das sparen!

kirche:
Im Laufe ber Aussprache mürbe bie Bedeutung ber Ev. 

Akademie ausdrücklich hervorgehoben unb babei betont, baft 
bod) bie Wiederumwandlung in eine ortsgebundene Arbeit 
mit einer hauptamtlichen Kraft im Auge behalten werden 
foil. — Das sind biefe beiden Positionen.

Präsident Dr. Umhauer: Wird das Wort gewünscht? — 
Das ift nicht ber Fall. Der Standpunkt des Ausschusses mirb 
gebilligt.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider:
Pos. VIII: Evang. Gemeindejugend.
An der Aussprache über diesen Punkt nahm auch der Lan-

Abgeordneter Dr. Umhauer: Zur Geschäftsordnung! 3c desjugendpfarrer Herrmann teil. Sein Bericht über bie
stimme bem durchaus bei, was Herr Dr. Schmechel gesagt Jugendarbeit gab ein umfassendes Bild dieses Dienstes an
hat. Materiell ist barüber entschieden. Es erübrigt sich, eine der Jugend. Der Hinweis, baft für bie weibliche Jugend eine
besondere Abstimmung über ben Antrag des BA vorzu- grosze Anzahl von Gemeindehelferinnen zur Perfügung stehe,
nehmen, ber nichts anderes zum Gegenstand hat als ber An- für die männliche bagegen aber nur 9 Jugendwarte unb fein
- *ib ~or -* o_- • ----* M Vorschlag, auf je zwei weibliche Gemeindehelferinnen wenig-

stens in ben gröszeren Gemeinden einen männlichen Diakon
trag beS FA auch. In Frage käme nur, ob Herr Prof, 
v. Dietze feinen Antrag formell zurückzieht.

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Wenn ber VA, an dessen 
Sitzungen ic nicht teilnehmen konnte, sich nicht dadurch etwa 
— es mürbe vorhin gesagt: auf die Füsze getreten fühlt — 
irgend mie bekümmert fühlt, baft fein Antrag nun in toto 
abgelehnt mirb, bin id) bamit einverstanden. Wenn ber BA 
ben Wunsch hat, baft mir von feinem Antrag etwas an- 
nehmen, mürbe ich beantragen, ben Antrag des BA unter 
Streichung des letzten Satzes, also bis: „Die Synode unter- 
stellt..." usw. anzunehmen.

Abgeordneter Dr. Kuhn: 8c bitte, über ben Antrag bes 
Herrn Prof. Dr. 0. Dietze abzustimmen.

Abgeordneter Dr. Umhauer: 8c ftelle ben Antrag, biefen 
Antrag durch bie Abstimmung über ben Antrag des VA für 
erlebigt zu erklären.

Stellvertr. Präsident Mondon: Wer ift für ben Antrag 
Umhauer? — 35. Gegenprobe? — Niemand. Der Antrag ift 
angenommen. Damit ift bie Sache wohl erlebigt!

(Präsident Dr. Umhauer nimmt ben Präsidentenstuhl 
wieder ein.)

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Zu ber Pof. V: 
„Aufwand für bie Gemeindeseelsorge im allgemeinen" ift 
noch ein Antrag zu erledigen, ber von Herrn OR Kat gestellt .

einzusetzen, ift eingehender Überprüfung wert. Besonders 811 
beachten ift, baft in ben letzten Jahren zwei Stützpunkte evan- 
gelischer Jugendarbeit geschaffen mürben mit den Jugend- 
heimen in Neckarzimmern und Ludwigshafen am Bodensee.

Bei biefer Position ift nun auch die Frage der Ein- 
sparungen besonders behandelt worden und zwar ift nach 
eingehenber Überprüfung vorgeschlagen worden, in ben Aus- 
gaben Pos. VIII Jugenddienst 20 000 DM einzusparen.

Ich kann gleich weiterfahren bei
Pos. IX: Männerwerk 8000 DM.
Pos. X: Frauenarbeit 8500 DM unb noch bei ber
Pos. XII: Pflege ber kirchlichen Musik 4900 DM.
Bei bem Antrag auf diese Kürzungen heizt es:
Bei ben Positionen (Männerwerk, Frauenarbeit) mürbe 

darauf hingewiesen, baft bie Gefahr einer Verbeamtung 
dieses Dienstes vermieden werden sollte unb mehr wieder auf 
bie Mithilfe freiwilliger Kräfte hingewirkt werden müsse.

Was bie Kürzung insgesamt anbelangt, soll fie ab 1. 4. 
1952 in Kraft treten. Sie ift ben betreffenden Werken aber 
umgehend mitzuteilen, damit dieselben sich bis dahin ver- 
mehrt auf bie Mitarbeit freiwilliger Helfer umstellen können.

Die eingesparten Beträge unb zwar sind es bie 41 400 DT
worden ift. Der Antrag lautet: (Pos. 8, 9, 10, 12).



22
%

Zweite Sitzung

Dann wäre noch bie Einsparung auf Haus
Gartenstrasze, bie wir beschlossen haben, mit 70 000 DM

und die Einsparung vor

im Etat des OK, die wir ebenfalls beschlos- 
sen haben, sonach insgesamt

10 000 DD

121 400 DTR
finb als vermehrte Zuweisung an kriegsgeschädigte Gemein- 
ben zu verwenden.

Das ift ber Antrag zu biefen Positionen.
Präsident Dr. Umhauer: 3c eröffne bie Aussprache über 

Pos. VIII, Pos. IX, Pos. X unb Pos. XII. Jugenddienst, 
Männerwerk, Frauenwerk unb pflege ber kirchlichen Musik.

Wer wünscht das Wort: — Niemand. Ich barf daraus 
schlieszen, dasz Sie ben Antrag des Finanzausschusses ein- 
stimmig annehmen wollen.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Mit Pos. VIII 
wurde auch bie Einzelposition unb zwar bie Vorlage des Ev. 
Jungmännerwerks Baden CV3M behandelt. Das Jung- 
männerwerk beantragte bie Bewilligung einer jährlichen Bei- 
hilfe von 30 000 DM für feinen Jahresetat.

Der Finanzausschuß beantragt, bie Synode wolle wie folgt
beschlieszen:

Angesichts des noch ungeklärten Verhältnisses ber landes- 
kirchlichen Jugendarbeit zum CV3M wolle aus bem Dis- 
positionsfond des laufenden Rechnungsjahres eine ein- 
malige Beihilfe von 3000 DM gewährt werden als An- 
erkennung des Dienstes des CVST an unferer evangel. 
Jugend. In weiteren Verhandlungen möge eine engere 
Zusammenarbeit geprüft werden. Falls biefe möglich, soll 
ber Oberkirchenrat zur nächsten Synode bie Vorlage für 
einen laufenden Jahreszuschusz an bie Synode machen.
Präsident Dr. Umhauer: Wird zum Antrag des Ev. Jung- 

männerwerks das Wort gewünscht? — Das ift nicht ber Fall. 
Ic schliesze daraus, dasz Sie ben Antrag des Finanzaus- 
schusses gutheiszen. x

Sc rufe auf bie
Ziff. XI: Für ben Wohlfahrtsdienst.
Biff. XII: Pflege kirchlicher Musik: ift schon erledigt.
Riff. XIII: Für bie Evang.-soziale Frauenschule.

e

Riff. XIV: Ruhegehälter.
Ziff. XV: Unterstützungen.
Riff. XVI: Hinterbliebenenversorgung.
(Alle sechs Positionen werden einstimmig angenommen.)
Präsident Dr. Umhauer: Position XVII .ift zum Teil schon 

besprochen. -
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Bei ber Position 

XVII: Allgemeiner Aufwand kam ber Eintrag ber ev. Grosz- 
stadtgemeindens), wie er im Schreiben vom 5. 10. 1950 
feinen Ausdruck fand, zur Besprechung. Zu biefem Eintrag

*) Die Städtekonferenz ber Bad. Ev. Grokzstadtgemeinden, bie 
am 5. 10. 1950 in Karlsruhe zusammengetreten ift, hat als 
Ergebnis ihrer Beratungen folgendes beschlossen:

Es ift Aufgabe der Landeskirche in ihrer Gesamtheit, die 
Lasten ber durch ben Krieg unb feine Folgen geschädigten Ge- 
meinden ju tragen.

Dem entsprechend beantragen wir:
1. Die Landeskirche möge Kredit in Höhe oon mindestens 

5 000 000 DM aufnehmen, aus welchem ben geschädigten Gemein- 
ben Beträge zum Wiederaufbau entsprechend bem Grad ihrer 
Bedürfnisse zur Verfügung gestellt werben. Verzinsung unb 
Amortisation biefes Kredits finb Aufgabe ber Landeskirche. 
Aufwendungen hierfür finb aus bem im Voranschlag ber Landes- 
kirche unter Abschnitt XVII Ziff. 1 vorgesehenen Betrag oon 
jährlich 500 000 DM zu bestreiten. Dabei wirb vorausgesetzt, das 
biefer Betrag auch in spätere Voranschläge bis zur völligen 
Tilgung bes Kredits eingesetzt wirb.

Sollte bie Landeskirche nicht in ber Lage fein, in Bälbe 
biefen Kredit in ber angegebenen Höhe selbst zu beschaffen, fo 
soll es ben in Frage kommenden Kirchengemeinden überlassen

ber Städtekonferenz beantragt ber FA, bie Synode wolle 
folgendes beschlieszen:

Zu 1. Der Ev. Oberkirchenrat wolle sic um auszerordent- 
liche Kredite in Höhe bis zu 5 Millionen DM zum Zwecke 
des Wiederaufbaus bemühen. Tragbar sind nur Kredite, bie 
folgende Voraussetzung erfüllen:

a) Zinssatz maximal 6% bei voller Auszahlung,
b) möglich langfristige Laufzeit; kurz- ober mittelfriftige 

Kredite sollen nur aufgenommen werden, wenn Aussicht 
auf Umwandlung in langfristige Laufzeit mit niedrigen 
Tilgungsquoten besteht.

Träger des Kredits ift bie Landeskirche, auch wenn einzelne 
Gemeinden ben Kredit vermitteln. Verzinsung unb Tilgung 
liegen bei ber Landeskirche. Dafür werden bie unter Position 
XVII vorgesehenen Mittel verwendet.

Zu 2. Der im Rechnungsjahr 1949/50 aus den vorgesehenen 
500 000 DM nicht ausbezahlte Betrag von 372 166 DM kann 
haushaltsrechtlich nicht nachträglich überwiesen werden. Diese 
Summe soll aber aus etwaigen Überschüssen des laufenden 
unb ber nachfolgenden Rechnungsjahre, vor allen anderen 
Aufwendungen, an bie beteiligten Gemeinden zur Aus- 
Zahlung kommen.

Zu 3. Es wird zugestimmt, dasz, wenn aus erhöhtem Ge- 
samtaufkommen unb nach Erledigung von Pos. 2, das sind 
bie 372 166 DM, noch Aberschüsse bleiben, von diesen 25% 
an bie Kirchengemeinden überwiesen werden.

Zu 4. Die Dauer des Haushaltsplanes wird auf 2 Jahre
festgesetzt, b. h- für bie Zeit vom 1. 4. 1951 bis 31. 3. 1953.

Die erften brei Punkte behandeln bie Frage ber Bauhilfe, 
bie ia auch unter biefer Position XVII mit 500 000 DM für 
das laufende Jahr jeweils eingesetzt finb. Es müszten deshalb 
hier biefe Beschlüsse gefaszt werden.

Abgeordneter Ruser: Mit bem Antrag ber Städtekonferenz 
auf Anleihe von 5 Millionen DM kann ich mich nicht be- 
freunden unb habe auch in ber Ausschuszsitzung bagegen ge- 
stimmt. Denn Schulden drücken immer. Die 5 Millionen finb 
bald aufgenommen, ober auch nicht. Denn ber Kapitalmarkt
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fein, Kredite im Rahmen des Gesamtkredits zu beschaffen. Ver- 
zinsung unb Tilgung übernimmt bie Landeskirche.

Falls hierzu notwendige Sicherheiten von ben Gemeinden nicht 
beschafft werden können, werben diese von ber Landeskirche zur 
Verfügung gestellt.

Die Beträge, bis zu welchen bie einzelnen Kirchengemeinden 
aus biefem 5-Millionen-Kredit Zuwendungen erhalten ober 
Kredite selbst aufnehmen bürfen, finb nach ben Bedürfnissen 
ber betroffenen Kirchengemeinden vom Oberkirchenrat im Be- 
nehmen mit biefen Kirchengemeinden umgehend festzulegen.

2. Unabhängig oon bem im Voranschlag bes laufenden bzw. 
ber folgenden Rechnungsjahre unter Abschnitt XVII eingesetzten 
500 000 DM sind bie für bas »ergangene Rechnungsjahr 1949/50 
vorgesehenen aber nicht ausbezahlten 500 000 DM unter allen 
Umständen entsprechend bem Voranschlag 1949/50 nachträglich 
auszubezahlen.

3. Das Verhältnis zwischen bem Anteil ber Kirchengemeinden 
an ber Kirchensteuer oom Einkommen unb bem Gesamtaufkom- 
men biefer Steuer beträgt nach bem Voranschlag 1949/51 runb 
13% unb nach bem Voranschlag 1951/54 runb 16,7%. Sollte bas 
Gesamtaufkommen sic gegenüber bem Voranschlag in Höhe von 
6 000 000 DM für 1950/51 bzw. 7 000 000 DM für 1951/52 er- 
höhen, fo sind von biefem Mehraufkommen 25% netto zusätzlich 
an bie Kirchengemeinden auszuschütten.

4. Mit Rücksicht auf bie Unmöglichkeit ber Abschätzung bes 
Steueraufkommens auf mehrere Jahre, sowie im Hinblic auf bie 
Notwendigkeit einer Reuabgrenzung zwischen Landes- unb Orts-. 
kirchensteuer bzw. Neufestsetzung ber Anteile ber Kirchengemein- 
ben an einer gemeinsamen Kirchensteuer vom Einkommen wirb 
ber Haushaltsplan nur für bie Zeit oom 1. 4. 1951 bis 31.3. 1952 
festgestellt.

Wir legen biefen Antrag ber Landessynode ber Ev.-prot. 
Landeskirche Badens oor.

3. A. der Vorsitzende ges- Seufert, Kirchenrat, Dekan.
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hat sich so versteift, das langfristige Kredite kaum 811 kriegen 
sind, namentlich nicht zur einem Zinssat von 6%. Die Not 
ift aber ba, bie zerstörten Kirchen unb kirchlichen Räume 
müssen aufgebaut werden. Wir haben heute morgen voit ber 
Notlage in ben Stäbten gehört unb auch von Pforzheim, wo 
eben einfach die Räume fehlen — unb ba musz geholfen wer- 
ben; drum habe ic mir einen Gegenvorschlag überlegt: Die 
Aufnahme eines 5-Millionenkredits tann sic vielleicht 2—3 
Jahre hinziehen unb bringt ungeheure Verhandlungen mit 
sich unb kostet auszerdem immerhin einen Zinssatz von jährlich 
300 000 DM. Ich mache baher ben Vorschlag, mir nehmen 
ben Kredit von 5 Millionen auf unb zwar sofort in ben näch- 
sten Haushalt, aber nur theoretisch, mit 6% zu verzinsen.
das ergibt
und mit 4% zu amortisieren

300 000 DM
200 000 DM

zusammen: 500 000 DM.
Wenn mir eine Laufzeit nehmen von 25 Jahren, so ift bas 

eine Amortisation von mindestens 4%, also 200 000 DM. 
Damit haben mir bie Summe von 500 000 DM, wie sie im 
Voranschlag für Aufbauhilfe vorgesehen ift. Aber hier ift ein 
wunder Punkt. Die 500 000 DM stehen wohl im Voranschlag 
aber sie sind nicht verbraucht unb verausgabt worden, ba es 
hiesz, mir haben fein Geld. Wenn mir aber bie 5 Millionen 
wirklich aufnehmen unb zwar nicht theoretisch, bann sind Sie 
verpflichtet, biefe 500 000 DM, bie im Voranschlag stehen, 
auch zur Auszahlung zu bringen; benn bie Banken marten 
nicht. Sie sind auf ben Eingang ber Zinsen ebenso angewie- 
fen tote jeber auf feinen Lohn. Deshalb sind bie 500 000 DM 
nicht angreifbar für andere Zwecke unb bie Auszahlung ift 
für diesen Zwec gewährleistet.

Die Ausgabeposten im Voranschlagetat sind mit 11 807 744 
DM vorgesehen. Man rebet immer von ber Aufblähung bes 
Verwaltungsapparates. Aufblähungen können nur zur Ge- 
jundung gebracht toerben, durch ein Aderlassen. Hier geht 
mein Vorschlag dahin:

Aus ber Summe von 4000 000 DM dürfen 10% nicht 
verwendet toerben, sind aber als vordringliche Ausgaben ber 
Bauhilfekasse zuzuwenden. Das beträgt 4 mal 100 000 DM. 
Dieser Weg ift gangbar, ohne den Voranschlag nur im ge- 
ringsten abzuändern. An ben kirchlichen Werken sind höhere 
Prozentsätze in Abzug gebracht worden, unb wenn man hin- 
zunimmt bie fachlichen Ausgaben, bie noc höhere Prozente 
vertragen können, so dürften in anderen Positionen kleinere 
Prozente in Anwendung kommen. Ic hätte eS nicht gewagt, 
an ber Position ber Seelsorge einen Abstrich zu machen. 
Wenn aber hier ein Antrag angenommen wird, das ohne 
biefen Posten zu gefährden, 10 Praktikantinnen besoldet wer- 
ben füllen mit einem monatlichen Gehalt von 80 DM, so sind 
bas jährlich schon 10 000 DM. Dies nur als Hinweis.
1 Hierzu käme das Notopfer. Es wird noc ein Antrag kom-
men. Das Notopfer ist seinerzeit bei ber Währungsreform 
als notwendig eingeführt worden, hat aber heute, nachdem 
bie 6%ige Kürzung in Wegfall gekommen ist, feine Berechti- 
gung verloren. Obwohl bie Kirche immer Not hat infofern, 
weil sie gröszere Nöte sieht, wo sie zu helfen verpflichtet wäre, 
so musz doch diesem Notopfer ein neuer Inhalt gegeben wer- 
ben. Unb das wäre bie restlose Abführung an bie B aukasse, 
denn hier ift noch grose Not. Im Voranschlag sind bafür 
90 000 DM vorgesehen. Dieser Betrag lönnte noch — bei 
genügender Bekanntmachung — mit ber inneren Berechti- 
gung, biefer Not zu steuern, erträglicher gestaltet werden. 
Alles zusammen gäbe 1 Million jährlich, ohne Schulden zu 
machen zum Aufbau ber zerstörten Kirchen. Das musz aus 
dem Voranschlag herausgewirtschaftet werden. Die ersten 
500 000 DM stehen schon brin im Voranschlag, aber sie können 
nicht ausbezahlt werden, weil fein Geld ba ift. Die Banken 
verlangen aber einfach ihre Zinsen. Machen wir Schulden,

bann haben toir endlos Zins zu bezahlen. Nac meinem Vor- 
schlag haben Sie auch 5 Millionen erreicht unb sind frei. Was 
das heiszt unb bebeutet, kann nur ber ermessen, ber im Sehen 
selbst mal Schulden gemacht hat. Sie leiben selbst barunter.

Dieser Weg führt, wenn auch etwas hart, zur Unabhängig- 
feit unb Freiheit, ber anbere Weg zu einer erdrückenden Zins- 
knechtschaft.

Der Weg ift ganghar, unb bie 10% Abfehreibungen sind 
auch möglich. Unb bas Notopfer dazu, das gibt eine Million. 
Der Weg ift gangbar. Das ift mein Vorschlag.

Abgeordneter Siegel: Ich möchte zur Sache bes Kredits 
auch etwas sagen: Es ift bei ben Ausschuszberatungen auf bie 
innere Anleihemöglichkeit hingewiesen worden. Wir haben 
in unferer evangelischen Kirche fo viel Seute, bie Geld haben. 
Wenn bie Kirche eindringlich genug dazu aufruft, das alle zu- 
sammenhelfen füllen, bie vordringlichen Schäden zu beseitigen, 
toerben biefe sagen: Gut, toir sind bereit, ber ßirche unfer 
Geld zu leihen. Die Kirche toirb bis zu 5 Prozent Zinsen be- 
zahlen. Dann bekommen toir unter Umftänben auch Geld von 
unseren Seuten, das billiger ift. Das müszte mit entsprechen- 
ber Propaganda vorgetragen toerben. Auch evtl. Zeichnungs- 
listen müszten durch bie Häuser gehen. Da fönnte man schon 
einen ersprieszlichen Betrag zusammenbringen. Jc nehme an, 
das auch bie erforderliche staatliche Genehmigung dazu er- 
teilt mürbe.

Abgeorbneter Dr. Uhrig: Aus bem, was in ber General- 
bebatte gefagt murbe, geht schon hervor, das ich dem Antrag 
unseres Freundes Ruser diesmal nicht folgen fann. Wir 
brauchen für unfere Kirchenbauten jetzt das Geld, und 
menn mir es friegen können, müssen mir es jetzt nehmen! 
Was Herr Pfr. Hausz heute in biefer Hinsicht über bie Dring- 
lichkeit ausgeführt hat, baS halte ich für durchaus richtig. Ic 
möchte babei nicht verhehlen, das mir bie Bedenken, bie er 
vorgetragen hat, durchaus für beachtlich halten, Bedenken, 
bie ernst sind, unb ic glaube, niemand nimmt sie leicht. Aber 
andererseits mirb eS wohl doch auch fo fein, das mir eS dies- 
mal für nötig halten, bie Bedenken unter allen Umftänben 
zurückzustellen unb unferen schwergeschädigten Gemeinden‘ 
fofort zu helfen ober, fobalb baS möglich ift. Den Weg, 10% 
ober wieviel, von ben Ausgaben zu drosseln, ben kann ic nicht 
mitgehen. Wir kämen dadurch zu einem ganz schematischen 
Abstreichen — baS verträgt unfer Haushalt nicht! Unb menn 
mir baS hätten tun wollen, hätte sic ber FA nicht ein paar 
Tage in ben Beratungen herumzuplagen brauchen. Aber das 
ber FA bis heute geschafft unb getagt hat, ift schon ein Be- 
weis, wie schwierig bie ganzen Dinge sind. Wir müffen uns 
also, so leib eS uns tut, von biefen Berechnungen absetzen. 
Ic glaube nicht, dasz mir jährlich mit biefer Million auS 
unferen Haushaltsmitteln mürben rennen können, dasz mir 
bann natürlich auch nicht in 5 Jahren bie 5 Millionen zu- 
fammen hätten. Unb menn mir also baS verneinen, bie Mög- 
lichkeit beffen, bann müffen mir aber auch dazu noch fagen: 
— da- pflichte ic unferem Pfarrer Zitt bei, ber an baS 
Bodelschwinghsche Wort erinnerte — Hilfe tut not! — unb 
zwar eilig.

Abgeorbneter Hausz: Ic bin sehr bantbar, das man fo viel 
Verständnis für bie Not ber zerstörten Kirchen in ben Grosz- 
städten uns entgegenbringt, unb das man nun Mittel unb 
Wege sucht, uns zu helfen. Aber ich möchte auch, beeindruckt 
von bem, maS unfer Freund Ruser sagte, etwas dazu vor- 
schlagen ober ergänzen: Dasz biefe 500 000 DM aufgeteilt 
werden auf bie betroffenenen Stäbte. Es sind, soviel ic er- 
ehe, vier Stäbte, in erfter Sinie Manheim, Karlsruhe, Pforz- 
heim, Freiburg, fo dasz jebe Stabt mit einem beftimmten Be- 
trag rechnen tann.- Es foil ber betr. Kirchengemeinde über- 
lassen bleiben, sic mit diesem Betrag bie Kredite zu be- 
schaffen, zu verzinsen unb amortisieren, ober mit biefem Be- 
trag etwa ihre Bauten ohne Kredite mit Hilfe ber einzelnen 
Sprengelgemeinden unb Opferringe felbft aufzubringen. Es

off
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tönnte ja auc etwa ohne Fundierung leichtsinnig Kredit 
beansprucht werden. Es sollten biefe Kredite, biefe 100 000 
DM, bie jede Groszstadtgemeinde befommt, nur für ben 
Wiederaufbau zerstörter Kirchen unb zerstörter Betsäle ver- 
wendet werden, also, bie Zweckbestimmung dieser Mittel 
müszte ganz streng überwacht werden. Auszerdem märe zu 
überlegen, ob nicht auc bie Gemeinden, bie biefe Kredite 
aufnehmen, sic beteiligen an ber Verzinsung unb ber Amortt- 
fation, wenn eS nur ein kleiner Teil märe. Meine arme 
Sprengelgemeinde verzinst bie 80 000 DM, bie mir aufge- 
nommen haben, vollständig. ES märe immerhin ganz gut, 
wenn bie betr. Gemeinden mit irgendeinem Prozentsatz, menn 
eS nur 1% märe, bei ber Amortisation sic selbst beteiligten. 
Dasz hier eine sorgfältige Kreditaufnahme geschieht unb nicht 
irgendwie leichtsinnig gehandelt mirb, musz beachtet werden, 
meil eS sehr schwerwiegend ift, auf lange Zeit Kredite zu ver- 
zinsen unb zu amortisieren.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic stelle den Antrag, ben Antrag 
von Herrn Pfarrer Hausz und des Herrn Ruser an ben FA 
auf bie nächste Tagung zu verweisen.

Abgeordneter Schneider: Ic bin ber Auffassung, das mir 
bie Sache gleich im Plenum behandeln unb bereinigen soll- 
ten. Der Antrag Ruser fann m. E. nicht angenommen wer- 
ben. (Abg. Uhrig: Sehr richtig!) Wir haben heute morgen 
von Herrn Pfarrer Bernlehr in einem anberen Zusammen- 
hang gehört, das von ben Gesamtausgaben von 11,8 Mil- 
lionen DM über 9 Millionen DM Ausgaben für Gehälter, 
Ruhegehälter, Hinterbliebenenversorgung usw. sind. Herr 
Ruser hat bie Totalausgaben von 11 Millionen DM geteilt 
in einen Betrag von 7 Millionen unb in einen Betrag von 
4 Millionen, von benen er bie 10% nehmen mill. Die Rech- 
nung ftimmt alfo nicht! Oder man müszte mieber an ben 
Gehältern etwas kürzen ober einsparen. Das geht nicht! Er 
hat auc baS Rotopfer mit einrechnen wollen. Für baS Not- 
opfer liegt m. W. ein Antrag vor, wonach dasselbe für ben
Wiederaufbau bireft verwendet werden soll, um bamit bie Baunot in Mannheim. Unb ba mirb festgestellt, daß für bie 
jährliche Wiederaufbauwoche zu fparen bzw. zu ersetzen. Alfo nächste Zeit allein bort mindestens brei Millionen DM nötig 
fann fo, zunächst rein rechnerisch gesehen, die Sache nicht auf- FELS ii-o -----* *~om *
gezogen werden.

Wir müssen uns zu einer Entscheidung durchringen, näm- 
lic zu der: Wir wollen rasch helfen, sofort helfen! Das 
kann nur durch eine Kapital-Kreditaufnahme erfolgen. Oder 
wollen wir bedächtig langsam Stritt für Schritt, fo wie es 
die Mittel au§ dem Haushaltsplan ermöglichen — das ift die 
Grundtendenz des Ruserschen Antrages — Jahr für Jahr, 
das, was wir haben, fagen wir einmal eine halbe Million 
ober 6—700 000 DM ausgeben, und nur in biefem Tempo 
bauen? Diese Frage steht nun vor uns zur Entscheidung: 
ber tonnen wir nicht ausweichen. Nun muß ic fagen: Ic 
war einerfeitS erftaunt, das offenbar Herr Pfarrer Hausz nun 
auch noch eine Kombination finden wollte in ber Weise, in- 
bem er sagte, ic möchte bie 500 000 DM, bie wir im Haus- 
halt als ordentliche Mittel, als Aufbauhilfe haben, aufgeteilt 
wissen auf Gemeinden. Wenn er baS will, bann nimmt er bie 
Grundlage für den Kredit als Verzinsung unb Tilgung, bie 
wir eingehen müssen. Es gibt nur ein Entweder — Oder 
(Abg. Hausz: Das kann bie Gemeinde entscheiden, wie sie eS 
haben will). Es gibt nur ein Entweder — Oder!

Nehmen wir baS Kapital auf, müssen mir bie 500 000 DM 
zunächst realisierbar für biefen Zins unb bie Tilgung haben. 
Ic möchte davor marnen, das man erklärt, biefe 500 000 
DM an bie 4 Gemeinden zu geben. Ic bin nicht im Bilde, 
aber ic nehme an, das auch noch andere Gemeinden, unb 
zwar auch tleine Gemeinden, ba sind, bie auch ihre Kirche 
mieber aufbauen wollen, bie mir bann bei dieser Formu- 
lierung vor ben Kopf (tagen mürben. (Zurufe: sehr richtig!) 
Ic möchte also ganz einbeutig unb tlar Sie vor bie Ent- 
scheidung stellen: Wollen mir im Sinne dessen, maS heute 
morgen von ben Herren Zitt, Kühlewein unb Bruder Hausz,

ber ba auch unter ben Stürmern mar, gefagt worden ist, rasch 
helfen, bann muß baS Kapital aufgenommen werden. Wollen 
mir langsam, schrittweise, nur aus ben Mitteln bcS Haus- 
haltsplanes vorgehen, entsprechend bem Antrag Ruser, bann 
müssen mir eben bie Kapitalaufnahme fallen lassen, weil bie 
Sicherung ber Verzinsung Grundvoraussetzung ist, das mir 
überhaupt verhandeln tonnen unb Geld bekommen. Es hat 
mich auch wunder genommen, das Bruder Hausz die An- 
regung gegeben hat, daß bie Gemeinden an ber Verzinsung 
unb Tilgung beteiligt werden sollen. Wir haben fo helfen 
mallen, dasz bie Landeskirche ber Xräger ber Verzinsung unb 
Tilgung (ei, bamit hier eine ganz flare Sicht unb ganz klare 
Trennung erfolge und, das hier im Sinne unseres Antrages 
wirklich, bie Landeskirche als Träger beS Gesamtkredites an- 
gesehen mirb unb sie für bie Tilgung unb bie Verzinsung 
aufzukommen hat.

Wenn Sie mich fragen, welchen Weg fallen mir gehen, 
möchte ich fagen: Ic möchte, das mir ben Weg ber Kapital- 
aufnahme gehen, um wirklich bem Antrag ber Städte- 
konferenz sichtbar nun entsprechen zu tönnen.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic mill mich ganz kurz 
fassen in meinen Worten unb nur fagen, das ber Antrag ber 
Städtekonferenz sehr überlegt unb nicht so aus bem Hand- 
gelenk geschüttelt ist. Dieser Antrag zeigt Erwägungen, mie 
(ie auf Grund von Erfahrungen allgemein üblich sind. Glau- 
ben Sie eS einem Baufachmann, dasz eine Behebung ber 
Wohnnot unb ber Baunot nicht aus laufenden Mitteln mög- 
licunb darum auch nicht üblich ift. Es märe herrlich, wenn 
man soviel verdiente mie manche Industriewerke, das (ie 
dauernd von ben Erträgnissen bauen tönnen. Das kann fein 
normaler Mensch unb er(t recht feine Kirche; baS i(t ganz aus- geschlossen.

Unb bann Nr. 2, Notopfer. Wohin kommen mir mit ben
paar Mark — entschuldigen Sie, es sind im Verhältnis nur 
ein paar Mark? Ic habe eine umfassende Aufstellung der

ind. Was können wir mit den 500 000 D9D tun — denn eine
Millionen fommt nicht heraus. Was hat Mannheim davon, 
wenn eS davon einen Bruchteil befommt unb brei Millionen 
DM braucht. Dann hätte bie Städtekonferenz daheimbleiben 
tönnen, wenn man fo etwas gewollt hätte. Ic bin nicht da- 
für, das nun plötzlich aus bem Affekt heraus im Plenum 
jetzt ber Vorschlag fommt, bie Gemeinden sollten 1% dazutun. 
Natürlich ift bas möglich. Aber das widerspricht bem Grund- 
sat ber Städtekonferenz: Die Gesamtkirche muß eintreten für 
bie Nöte ber Groszstadtgemeinden, bie daran unschuldig sind. 
Wenn man baS gewollt hätte, hätte man baS reiflich über- 
legen müssen, aber nicht plötzlich im Plenum barauf kommen 
sollen. Das birgt bie Gefahr beS Dilettantismus in sich.

Darüber bin ich mir tlar, das mit bem Gesuch um fünf 
Millionen DM ber Kredit noch nicht da ist. Wenn eS sic nurs 
um 1000 ober 2000 DM handelt, bann fann jeder selber 
wursteln. Wenn nun aber wirklich etwas erreicht werden foil, 
bann ift ein großzügiges Vorgehen nötig.

Abgeordneter D. Dr. Ritter: Eines ift doch zu bedenken: ein 
wesentliches Argument bafür, eine Anleihe aufzunehmen, 
mar bie Beschleunigung beS Bauvorhabens. Wäre bieS nicht 
baS Ziel, fo könnte man in ber Tat sich fragen, ob eS nicht 
beffer ift, jährlich ein paar hunderttausend DM aufzubringen 
für Bauten ftatt für Anleihezinsen. Ist eS benn aber sicher, 
daß mir rasch fünf Millionen Anleihe beschaffen können? 
Das muß doch — trotz aller Ausführungen Dr. Schmechels — 
gefragt werden. Wenn bie Anleihe nur langsam zusammen- 
tröpfelt im Laufe einiger Jahre, bann weisz ic nicht, ob eS 
wirklich vorteilhaft ift, aus Anleihemitteln ftatt aus Etat- 
mitteln zu bauen unb bamit zugleich bie Zinsen ju fparen.

Abgeordneter Odenwald: Wir brauchen feine Furcht zu 
haben, wenn heute bie Synode beschlieszt, eine Kapitalauf-

*
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nahme von 5 Millionen DM zu nehmen zum Wiederaufbau 
zerstörter Gebäude, das am Montag die Banken angelaufen 
kommen und dem OR die 5 Millionen geben werden. Es wird 
allergröszte Mühe fordern, diese 5 Millionen nach und nach 
vielleicht in kleineren Beträgen zu bekommen. Das schlieszt 
natürlich nicht aus und würde auch dem Wunsch der Synode 
durchaus entsprechen, dasz die 500 000 DM nicht zur Ver- 
zinsung gebraucht werden und bann birett an die Kirchen- 
gemeinden ausgeschüttet werden; benn bie 500 000 DM 
müssen unter allen Umständen zur Verteilung kommen unb 
bürfen nicht etwa zurückgestellt werden zur Verzinsung unb 
Tilgung anberer Schulden.

Den Vorschlag von Herrn Siegel, bie Kirchengemeinden 
privat zur Kapitalhingabe zu veranlagen, halte ich für ver- 
fehlt; benn bie Kirchengemeinden, bie jetzt Geld haben, legen 
das Geld auch bei ihrer Sparkasse ober Bank an, weil fie dies 
Geld vielleicht brauchen. Würden sie bas Geld hergeben, fo 
müszten fie bestimmt befürchten, das fie es nicht wieder be- 
kommen, weil es feft ausgeliehen ift. So geht es- nicht. Es 
bleibt fein anberer Weg, als diese Anleihe bestimmungs- 
gemäsz flüssig zu machen unb im übrigen biefe 500 000 DM, 
soweit fie nicht für Zinsen unb Tilgung gebraucht werden, 
eben nach Möglichkeit auszuschütten.

Abgeordneter Joest: Eine kurze Bemerkung, bie anschlieszen 
soll an das, was Dr. Schmechel gejagt hat: Die Verantwort- 
liehen in Mannheim sind sic durchaus bewuszt gewesen, alle 
bieje Monate her, das bie Gedanken des OK, insbesondere 
bie des Referenten, durchaus in ber Richtung gegangen finb, 
bie nun durch bie Beratung ber Städtekonferenz sehr deutlich 
gemacht worden ift, das mit 10 000 ober 20 000 DM nichts 
getan ift. Es muß etwas Groszes getan werden. Unb bafür 
möchte ich jetzt doch auch unseren Dank aussprechen. Wir 
haben immer gefühlt, dasz für unseren Referenten in dieser 
Angelegenheit Mannheim Lazarus Nr. 1 gewesen ift.

Abgeordneter Hausz: Es ift eben das Problem, ob nun 
auf einmal ein Jo groszer Kredit bezogen werden kann; benn 
bis jetzt war das unmöglich. Unb deshalb war mein Ge- 
banfe, dasz man wenigstens bann bie 500 000 DM, soweit fein 
Kredit aufgenommen werden kann, ben einzelnen betroffenen 
Gemeinden mit gewissen Ausschüttungen gibt, bamit Jie sich 
Kredit Juchen. Denn es wurde uns gejagt auf ber Städte- 
konferenz, dasz etwa Mannheim selbst Kredit bekommen kann.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Steht im Antrag drin.
Abgeordneter Schneider: Ic würde vorschlagen, dasz mir 

unserem Beschluß wie vom Finanzausschuß vorgeschlagen 
hinzufügen: „Träger des Kredits ijt bie Landeskirche, auch 
wenn einzelne Gemeinden ben Kredit vermitteln". Ver- 
zinsung unb Tilgung liegen also bei ber Landeskirche. Dafür 
werden bie vorgeschlagenen Mittel verwendet, das sind biefe 
500 000 DM.

Ferner märe noch hinzuzufügen: „Sofern biefe Mittel 
nicht zur Verzinsung unb Tilgung benötigt werden, finb fie 
bis zur vorgesehenen Höhe bireft an aufbaubedürftige Ge- 
meinben auszuzahlen."

Landesbischof D. Bender: Noch eine Frage: Es hiesz: „So- 
fern fie nicht benötigt werden, finb fie an bie Gemeinden zu 
geben." Ic frage: Wann? Wielange muß dies Geld liegen 
bleiben in ber Hoffnung, Kredite zu bekommen? Ich Jage das 
nun, gewitzigt burch bie Erfahrung, bamit uns nicht später 
ein ähnlicher Vorwurf gemacht mirb mie in ber Frage ber 
Aufhebung ber 6%igen Kürzung. Deswegen musz ic bie 
Synode bitten, uns genau zu informieren, ob das Geld etwa 
ein Jahr lang zu liegen hat, bamit dauernd bie Mittel für 
bie Verzinsung eine§ eventuellen Kredits vorhanden finb. 
Dieser Ausdruck: „Sofern fie nicht benötigt merben" leibet 
an einer Unklarheit, vor ber ic mich fürchte.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Meines Erachtens mirb sic 
bie Frage, bie ber Herr Landesbischof gestellt hat, jeweils am 
Schlus eines Rechnungsjahrs entscheiden.

Abgeordneter Schneider: Sc bin anberer Auffassung.
Abgeordneter Frank: 3c wollte nur kurz zu ber Frage 

kirchlicher Lastenausgleic etwas bemerfen. Wir hatten uns 
seinerzeit von Donaueschingen aus an vier grosze Gemeinden, 
bie in feiner Weise kriegsgeschädigt waren, mit ber Vitte ge- 
wandt, uns eine Spende, ein Darlehen zum Aufbau unferer 
Kirche zur Verfügung zu stellen mit ber Maszgabe ber not- 
wendigen Verzinsung. Wissen Sie, maS mir bekommen/ 
haben? Keinen roten Heller! Denn jebe ber Gemeinden hatte 
selbst in irgendeiner Weise auch eine Aufgabe aufzuweisen, 
jo das mir nicht mehr ben Mut hatten, in biejer Frage des 
innerkirchlichen Lastenausgleichs irgendetwas zu unter- 
nehmen.

Abgeordneter Odenwald: Die Anfrage beS Herrn Landes- 
bischofs können mir, glaube ich, beruhigt in ber Weise beant- 
worten, dasz mir sagen, wenn nach einem halben Jahr bie 
Möglichkeit einer Kreditaufnahme nicht bestanden hat, bann 
finb ja von diesen 500 000 DM schon 250 000 DM erspart; 
bie können an bie Gemeinden herausgehen. So kann im fort- 
schreitenden 3citraum über biefe Gelder oerfügt merben.

Präsident Dr. Umhauer: Ich stimme ganz bem Antrag von 
Herrn Odenwald zu. Wir wollen fo fagen: Es geht ja jetzt 
noch faft ein halbes Jahr, bis biefer Voranschlag überhaupt 
in Kraft tritt, fo dasz, wenn bie Verhandlungen jetzt an- 
gefangen merben, unter Umständen zum mindesten für einen 
Teilkredit bie Aufnahmemöglichkeit jetzt noch ober im Laufe 
des halben Jahres fein mirb; baS müszte bann noch gespeist 
merben aus Bos. XVII beS laufenden Haushaltjahres. Im 
übrigen wollen mir bem Herrn Finanzreferenten bie Freiheit- 
lassen, das er nun Jo disponiert, mie eben nach ber Auf- 
nahme ber Kredite es möglich ist. Der Vorschlag ist aber gut, 
dasz mir fagen, nach einem halben Jahr setzen mir eine Zäsur 
ein, sehen, wieviel Kredit aufgenommen mürbe ober merben 
fonnte, unb es mirb bann bon ber ersten Hälfte ber 500 000 
DM, was zur Verzinsung benötigt mirb, abgesetzt unb baS 
anberc ausbezahlt. Die 2. Hälfte zu Ende beS 2. Halbjahres.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic ftimme an unb für sic 
für Freiheit beS Finanzreferenten in biejer Angelegenheit; 
benn bieje Anleihen finb eine Angelegenheit, bie sowieso eines 
groszen Geschickes bedarf, unb bie nicht dadurch erledigt mirb, 
dasz mir hier Anweisungen geben. Ic bin aber dennoch ber 
Meinung, dasz bie Möglichkeit besteht, zu verfahren, mie ber 
Herr Berichterstatter gejagt hat, einfach besmegen, weil ich 
nicht glaube, dasz von ben 5 000 000 DM im Laufe beS näch- 
sten Jahres mehr als 2% Millionen aufgebracht merben. Ich 
mürbe mich schon barüber fehr freuen. Insofern ift fein 
Rififo babei. Aber in biefer Hinsicht verspreche ic mir von 
all ben Vorschlägen nicht allzu viel. Es geht im Grunde um 
etwas ganz anderes als um solche Vorschläge, bie mir auS 
ber Westentasche jiehen unb unserem Finanzreferenten geben. 
DaS ift mir zu billig. Es geht im letzten darum, dasz hier 
eine entschiedene unb flare Entscheidung getroffen mirb, unb 
das in ganz anberer Weise mie bisher bie Landeskirche nun 
bie Führung in ber Kreditaufnahme übernimmt, um ben 
Gemeinden zu helfen. DaS ift baS erste. Unb baS zweite, das 
Wie sollten mir unferem Finanzreferenten überlassen, ber ja 
nun doch bisher gezeigt hat, dasz er uns manchmal ein klein 
wenig überlegen ift ober mindestens gleichwertig!

Präsident Dr. Umbauet: Darf ic bitten, Herr Bürger- 
meister Schneider, tiefen Zusat noch einmal zu verlesen. Es 
ift übrigens gebeten morben, dasz mir abschnittsweise ab- 
stimmen.

Berichterstatter Abgeorbneter Schneider: Der Zusat mürbe 
lauten:

„Sofern bie Mittel nicht zur Verzinsung unb Tilgung 
benötigt merben, finb fie bis zur vorgesehenen Höhe bon 
500 000 DM bireft an baubedürftige Gemeinden auszu- 
zahlen."
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Präsident Dr. Umhauer: Nun scheint eS mir geboten zu 
fein, das wir zunächst uns schlüssig werden darüber, in 
welcher Weise mir über bie Anträge abstimmen. Es liegt ein 
Antrag des FA vor unb ein Antrag Ruser, Eisinger, Bern- 
lehr folgenden Wortlauts:

„Das monatliche Notopfer foil fontret zum Wiederauf- 
bau zerstörter Kirchen unb Kirchengebäude verwendet wer- 
ben, so das durch biefeS zwölfmalige Opfer bie jährliche 
kirchliche Aufbauwoche ersetzt werden könnte."
Es ist noch ein zweiter Antrag beS Herrn Ruser gestellt 

worden, er ift vorhin in feiner ersten Siebe etwas rasch gestellt 
worden, fo das er nicht in baS Bewusztsein aller Synodalen 
eingegangen fein bürfte. Ich möchte deshalb ben Wortlaut 
gerne haben. 3c tönnte mir vorstellen, das bie beiben An­
träge Ruser als durch ben Antrag beS FA für erledigt ertlärt 
werden könnten. Ic weis nicht! (Abg. Dr. Uhrig: Nur ber 
eine!)

Abgeordneter Schweikhart verliest ben Ruser’schen Antrag:
Zum Antrag ber Städtekonferenz: „Aufnahme eines 

5-Millionen-Kredits" habe ich Bedenken, das langfristige 
Kredite 3. 3. schwer zu betommen sind zu einem mäszigen 
Zinssatz. Die Not ift ba, unb eS muß geholfen werden.

Die 5 Millionen finb theoretisch aufzunehmen
mit 6% 811 verzinsen
mit 4% zu amortisieren

300 000 DM
200 000 DM

zusammen 500 000 DM %

Die Verzinsung ift vordringlich ‘jährlich Zu bezahlen.
Da steht ber Posten in Ausgaben mit 11 807 744 DM. 

Hierzu dürften von 4 Millionen 10% in Abzug gebracht 
werden, b. h. nicht zur Auszahlung tommen unb müffen
vorher ausbezahlt merben

Notopfer

zusammen

400 000 DD
90 000 DT

990 000 DD
(9038. obige 500 000 Do der Landeskirche dazu.)
Der Weg ist gangbar, bie 500 000 DM sind damit ge- 

sichert, bie Banken wollen ihren Zins auch unbedingt 
haben. Jc halte das für ben schnellsten Weg, unb bie 
5 Millionen sind in 5 Jahren getilgt unb drücken niemand 
mehr.
Präsident Dr. Umhauer: Ic bitte ben Herrn Bericht- 

erstatter, dazu Stellung zu nehmen.
Berichterstatter Abg. Schneider: Die Stellungnahme ift 

eine einfache. Wir haben in ber Diskussion bereits darüber 
gesprochen. Es ift unmöglich, biefe Reserve von 1 Million — 
das sind bie 500 000+400 000 DM + Notopfer durch bie Kür- 
zungen zu schaffen. Wir haben in zweitägiger Arbeit im FA 
um kleinste Beträge gemarktet. Jetzt foU das Notopfer durch 
ben Antrag Ruser zweckgebunden werden für bie Aufbau- 
hilfe bei kriegszerstörten Gemeinden. Es fallen Punkt 2 ober 3 
feiner Rechnung weg. Infolgedessen ift ber Eintrag nicht an- 
nehmbar. Er müszte übrigens bann fo gestellt werden, bie 
Synode solle beschlieszen, das anstelle ber Kapitalaufnahme 
eine jährliche Summe von 1 Million in ben Haushalt für 
ben Aufbau kriegsbeschädigter Gemeinden eingestellt wird. 
Diese Million fei zusammengesetzt aus

a) 500 000 DM in ber Pos. XVII „Allgemeiner Aufwand", 
b) 10% Kürzung an 4 Millionen — ber FA soll suchen, 

wo er biefe 10% kürzen kann — unb
c) baS Notopfer mit 90 ober 100 000 DM.
So müszte ber Antrag lauten! Ic habe ihn absichtlich fo 

scharf formuliert, bamit Sie sehen, welche Umwälzungen 
dadurch gegeben wären. Ic bitte, ben Antrag Ruser abzu- 
lehnen, weil er praktisch nicht durchführbar ift.

Prof. D. Hupfeld: Ich glaube, das bas, was durch Gehälter 
usw. unb Lasten feftliegt, ungefähr 9—10 Millionen beträgt.

Sm allerhöchsten Fall tönnte man bei 2 Millionen eine Kür- 
zung herbeiführen. Das ist zum Teil aber schon gemacht 
worden. 3c glaube auch, bie Sache hat feinen Zweck!

Berichterstatter Abgeordneter Schneider erklärt ganz kurz 
bie rechnerische Unmöglichkeit beS Ruser’schen Antrages im 
Zusammenhang mit ber Pos. XVII unter Berücksichtigung 
ber Tatsache, das bie 500 000 DM in bem Betrag schon ent- 
halten finb.

Präsident Dr. Umhauer: Herr Ruser, ic barf Sie fragen, 
ob Sic angesichts biefer Ausführungen Ihren Antrag zurück- 
ziehen wollen?

Abgeordneter Ruser: Nein! Ic ziehe ihn nicht zurück.
Präsident Dr. Umhauer: Wir müffen abstimmen. Ic bin 

ber Auffassung, baß mir über bie beiben Anträge Ruser ab- 
stimmen müffen, weil sie präjudiziell für ben Antrag beS FA 
finb.

1. Antrag zum Notopfer: „Das monatliche Notopfer foil 
fontret zum Wiederaufbau zerstörter Kirchen..."
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Zur Geschäfts- 

ordnung: Wäre eS nicht zweckmäszig, ben Ausdruck „konkret 
zum Wiederaufbau zerstörter Kirchen unb Kirchengebäude 
verwendet werden" zu erflären, maS bamit gemeint ift.

Präsident Dr. Umhauer: „Ausschlieszlich" vermutlich.
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Anbern mir baS 

Wort „konkret" in „ausschlieszlich".
Abgeordneter Ruser: Betreffend bem Notopfer ift nahe- 

gelegt morben, man folle eS abschaffen, weil eS feine Be- 
rechtigung mehr hat. Wenn man Opfer bringe, müsse baS 
Opfer eine innere Berechtigung haben, ober mit ber Gabe in 
innerer Beziehung stehen. Darum habe ich geglaubt, das baS 
Notopfer, wenn eS zu einem bestimmten Zweck gegeben mirb 
— zum Aufbau ber zerstörten Kirchen — wieder eine Unter- 
mauerung befommt unb auch mieber in eine innere Be- 
ziehung beS Opfers tommt. Deswegen haben mir geglaubt, 
bie Aufbauwoche, bie beschlossen unb nicht durchgeführt mürbe 
in diesem Jahr (Zuruf: Kollekte), fahren zu lassen, baS Not- 
opfer aber nicht fahren zu laffen. Es soll bestimmt merben 
für einen bestimmten Zweck, nämlich zum Aufbau zerstörter 
Kirchen unb Kirchenräume.

Präsident Dr. Umhauer: Nachdem Herr Ruser feinen An- 
trag begründet hat, eröffne ich bie Diskussion barüber,

Abgeordneter Frank: 8c möchte ben Antrag stellen, ben 
Nachsat in bem Antrag zu streichen; benn baS Notopfer 
wendet sic an bie Gottesdienstbesucher unb wird von biefen 
gegeben, während bie Aufbauwoche sich auch an bie wendet, 
bie feiten zur Kirche tommen.

Abgeordneter Bernlehr: Der Antrag, ben ich unterschrieb, 
lautete anders. Ich meine bie erfte Formulierung.

Präsident Dr. Umhauer: Die erfte Formulierung ift mit 
ber Schreibmaschine geschrieben unb schlieszt mit „verwendet 
werden" ab unb bann ift mit Handschrift beigefügt: „fo dasz 
durch biefeS usw.".

Abgeordneter Bernlehr: Ic habe baS Handgeschriebene 
nicht gesehen unb möchte deshalb meine Unterschrift nur für 
ben ersten Sat gegeben haben.

Abgeordneter Eisinger: Der Nachsat im vorliegenden An- 
trag Ruser murbe von mir veranlaszt unb zwar aus folgen- 
bem Grunde. Ic murbe beschworen, bafür zu forgen, das baS 
Notopfer wegfällt. Ic hatte jedoch nicht bie Freiheit, bie 
Aufhebung beS Notopfers hier zu beantragen. Dagegen hielte 
ic eS für möglich, baS Notopfer evtl. an bie Stelle ber 
„Wiederaufbauwoche" treten zu laffen. Die Wiederaufbau- 
woche hat feinen Anklang gefunden. Sie ift auch in ber Tat 
eine ganz schwierige Sache. Man musz bie Gemeinden drau- 
szen verstehen, wenn sie gegen meitere Sammlungen Be- 
denken haben. Musz, menn mir immer unb immer mieber 
bitteub an unfere Gemeindeglieder herantreten, bei ihnen
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nid)t ber Eindruck entstehen: Man sucht nicht euch, sondern 
bas Euere? Freilich, bie Not ift ba. Aber wenn mir bedenken, 
um mas alles mir unsere Gemeindeglieder angehen müssen, 
um Kirchensteuern unb Kollekten, um Mitgliedsbeiträge für 
Krankenpflege- unb Hilfsvereine, um Spenden für bie 
Sammlungen fürs Hilfswerk unb bie Innere Mission, um 
Gaben für bie Auszere Mission unb vieles andere, — kommt 
bann nicht einmal ein Punkt, wo man sic ernstlich fragt, ob 
mir ihnen immer neue Opfer zumuten dürfen? — Die 
Wiederaufbauwoche ift, mie mir sehen, sehr schwer unterzu- 
bringen. Sie liegt zeitlich nur etwa 6 Wochen nach ber Haus- 
sammlung für bie Innere Mission. Es folgen gleich darnach 
bie Weihnachtssammlungen, Basare usw., bei benen bie Ge- 
meindeglieder wieder angegangen werden müssen. Also eine 
sehr grope Schwierigkeit.

Wäre es barum nicht möglich, — unb das mar ber Sinn 
des von mir veranlaszten Nachsatzes zum Eintrag bcS Herrn 
Synodalen Ruser — baS Notopfer an bie Stelle einer jähr- 
liehen Wiederaufbauwoche treten zu lassen? Dadurch, das 
dieses Notopfer 12mal im Jahr für biefen besonderen Zweck 
erhoben mürbe, märe Gelegenheit, immer wieder auf bie 
besondere Not ber einzelnen kriegszerstörten Gemeinden unb 
auf bie Notwendigkeit, ihr zu begegnen hinzuweisen, fo das 
eine jährliche Wiederaufbauwoche wegfallen könnte.

Wir können baS Notopfer nicht in ber bisherigen Weise 
beibehalten, wenn man an bie Erhöhung ber Kirchensteuer 
denkt. Wenn man bie Kirchensteuer erhöht, kann man baS 
Notopfer nicht dadurch glaubhaft machen, dasz man allgemein 
fagt, eS fehle ber Kirche eben an Gelb. Man musß das Not- 
opfer bann schon für einen klar beftimmten Zweck erheben, 
zumal baS Notopfer nicht mie bie Kirchensteuer eine Umlage 
ift, bie alle trifft, fonbern nur bie jeweiligen Kirchgänger. 
Wenn man eS aber beibehalten will, bann musz eS für einen 
konkreten, sichtbaren, begreiflichen Zweck beftimmt fein.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Die Begründung, bie mein 
Freund Eisinger gegeben hat für feinen Antrag, hat mich 
bewogen, gegen biefen Antrag zu stimmen. An unb für sic 
stehe ich dem Gedanken, baS Notopfer für einen beftimmten 
Zweck einzusetzen unb baS ber Gemeinde zu fagen, nicht fern 
unb fremd gegenüber. Aber das mir baS Notopfer brauchen, 
baS dürfte ja doch unfer Fehlbetrag von 1,4 Millionen DM 
erweisen. Wir haben ja leider bie Genehmigung, auf 10% zu 
gehen, nicht, unb ic fürchte, dasz mir fie nicht fo leicht kriegen 
werden. So lange brauchen mir baS Notopfer ganz unbedingt. 
Es mürbe ein immerhin ganz beachtliches meitereS Loch in 
unseren Haushalt geben, wenn mir baS Notopfer ba heraus- 
brechen wollten. Davor möchte ich warnen. Der OK hat ja 
bie Möglichkeit, baS Notopfer anzukündigen mit einem be- 
stimmten Zweck, ohne dasz mir einen Beschlusz darüber zu 
fassen brauchen. Unb ic möchte fagen, unseren Gemeinden 
musz ganz eindringlich gemacht werden bie finanzielle Not 
ber Landeskirche. Sie ift ba unb fie ift so grosz, dasz mir auf 
ben Anleiheweg gehen müssen. Die Not ift alfo zweifellos 
ba, namentlich auch im Blick auf bie Gehälter, wenn ber 
Herr Finanzreferent 200 000 DM in ber Kasse hat unb 
900 000 DM bezahlen soll. Ja, was ift benn das? Da ift doch 
eine schwerste Finanznot unb eine schwerste Kassennot vor- 
handen. Wir dürfen ba an bie Gemeinden herantreten, nein, 
mir müssen eS. Unb diese Begründung für .den Antrag, bie 
uns bie Stimmung in Lörrac mitteilt, bie hat mic stutzig 
gemacht. Ic muß baS schon fagen. Ic habe bei auszer- 
ordentlichen Sammlungen, Innere Mission usw., immer 
selber meine Sammelliste geschwungen. 3c weisz. Was eS 
heiszt, sammeln. Aber ic darf auch fagen, ic habe bisher 
immer noch ganz erträgliche Ergebnisse erzielt. Wir dürfen ba 
auch wirklich nun nicht müde Werben, unb unsere Gemeinden 
— baS ift jetzt zum zehnten Mal gesagt Worben — muffen 
eben wissen. Wie fie auch über ihre Privattasche verfügen, 
dasz sie Rechenschaft zu geben haben.

Abgeordneter Zitt: Jc möchte gerade aus der Sicht der 
kriegszerstörten Gemeinden heraus bitten, von der Einschrän- 
kung des Notopfers auf einen besonderen Zweck zu verzich- 
ten. Es ist nicht nötig, das wir auch bei dieser weiteren 
Gelegenheit unsere Gemeinden auf ihre Not stoszen. Gerade 
bei der Ankündigung des Notopfers ift es für mich immer 
eine wertvolle Hilfe, der Gemeinde die Augen aufzutun für 
die allgemeine Not unferer Kirche, damit sie über ihre zer- 
störten Kirchenmauern hinaussieht auf das Ganze. Darum 
rate ic als Pfarrer einer ausgebombten Gemeinde dazu, 
das das Notopfer als ein „landeskirchliches Notopfer" er- 
halten bleibt.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Ic wollte nur 
den Herrn Finanzdezernenten fragen: 1. Können Sie über- 
haupt auf diese 90 000 DM verzichten, indem sie zweckgebun- 
den werden? 2. 8c möchte darauf hinweisen, wenn mir diese 
90 000 DM zweckbinden, und dadurch das Defizit für all- 
gemeine Rechnung um 90 000 DM vergröszert wird, bann 
kommen eben auf 1372 166 DM, bie mir nachbezahlen wollen, 
bie 90 000 DM später drauf. Also es handelt sic lediglich 
um eine Verlagerung in ber Praxis aber um feine Ver- 
besserung. Und bann ist wohl zu überlegen, ob ber Gedanke, 
den Herr Pfarrer Zitt ausgesprochen hat, über ben auch ic 
mich sehr freue unb ben ic im FA erwähnt habe, das mir 
das Notopfer lieb ift, weil es jeden Monat ber Gemeinde 
vorhält: mir sind Glieder ber Gesamtkirche. Ob das nicht 
wichtiger ift als eine rechnerische Überlegung.

Abgeordneter Dr. Barner: Nach meiner Kenntnis ber 
Dinge mirb bas Notopfer von ben Gemeinden noch immer 
als eine notwendige Kollekte zur Behebung ber ungünstigen 
Finanzlage unferer Landeskirche verstanden. Die jeweils er- 
reichte Höhe dieses Opfers im Vergleich zu andern Kollekten 
scheint mir dies zu beweisen.

Ic möchte ferner darauf aufmerksam machen: Wenn mir 
für das Notopfer noch einen besonderen Zweck wie 3- B. für 
zerstörte Kirchen unb Gemeindehäuser angeben mürben, 
könnten mir bann nicht noch Kollekten für bie zerstörten Ge- 
bäübe irgendwelcher Einzelgemeinden ergeben. Man mürbe 
bann in ben Gemeinden fagen: Für biefen Zweck haben mir 
ja schon beim Notopfer unsern Beitrag erstattet.

Abgeordneter Bernlehr: Nach biefen Ausführungen ziehe 
ic meine Unterschrift auch unter dem ersten Teil zurück. 
Zum zweiten Teil: Ein Ersatz der Wiederaufbauwoche ift 
wohl nicht so leicht möglich, weil schon ein Beschluß ber 
Synode borliegt — fobiel ic weisz — unb weil mir damit 
einen älteren Beschluß ber Synode umstürzen mürben.

Abgeordneter Dr. Bier: Ich möchte bitten, bie Wiederauf- 
bauwoche durchzuführen. Sie ist angeordnet worden, unb mir 
wollen sie durchführen mit Lust unb Liebe. Die Leute geben 
etwas. Das Ergebnis mirb 200 000 DM sein; mindestens 
fobiel mie bei ber Sammlung für bie Innere Mission.

Im übrigen möchte ic vorschlagen, künftig nicht mehr als 
zwei Kollekten im Monat zu erheben.

Präsident Dr. Umhauer: Es ift Schluß ber Debatte be- 
antragt. Ic lasse über biefen Antrag abstimmen. Wer dafür. 
Hand ergeben. — Gegenprobe. — Gegen brei Stimmen an- 
genommen.

Wir kommen zur Abstimmung, unb zwar mußic zunächst 
über ben Antrag des Herrn Ruser betr. Notopfer detailliert 
nach 1. unb 2. Teil abstimmen lassen. Der erfte Teil heizt:

„Das monatliche Notopfer soll ausschlietzlic zum Wieder- 
aufbau zerstörter Kirchen und Kirchengebäude verwendet 
werden."
(Der Antrag mirb mit allen gegen 6 Stimmen bei 6 Ent- 

Haltungen abgelehnt.)
Damit fällt auch ber zweite Teil; benn ber fagt ja nur, 

infolge biefer ausschließlichen Verwendung des Notopfers fei 
bie jährliche kirchliche Aufbauwoche entbehrlich.

4



28 Zweite Sitzung

Sst das Haus dieser Auffassung? Dann können wir es 
unterlassen, über den 2. Teil besonders abzustimmen.

Nun zum 2. Antrag des Herrn Ruser, her etwas kompli- 
ziert ist, der verlangt, das durch eine 10%ige Kürzung einer 
Ausgabensumme von 4 Millionen DM int Haushaltsplan, zu- 
züglic der 500 000 DM, die jedes Jahr für den Wiederauf- 
bau zerstörter Kirchen usw. in bett Haushaltsplan eingestellt 
werden, zuzüglic des Notopfers, was jetzt wegfällt, ein Be- 
trag Don 990 000 DM bzw. jetzt 900 000 DM bann flüssig 
gemacht werden soll zum Wiederaufbau.

(Der Antrag wird gegen 1 Stimme abgelehnt.)
Nun ber Antrag bes Finanzausschusses. Ich bitte ben 

Herrn Berichterstatter, ben ersten Antrag vorzulesen.
Berichterstatter Abgeordneter Schneider:
Punkt 1: Der Evang. Oberkirchenrat wolle sich um auszer- 
ordentliche Kredite in Höhe bis zu 5 Millionen DM zum 
Zwecke des Wiederaufbaus bemühen. Tragbar sind nur 
Kredite, bie folgende Voraussetzung erfüllen:
a) Zinssat maximal 6% bei voller Auszahlung,
b) möglich langfristige Laufzeit; kurz ober mittelfristige 

Kredite sollen nur aufgenommen werden, wenn Aus- 
sicht auf Umwandlung in langfristige Laufzeit mit nie- 
brigen Tilgungsquoten besteht.

Träger bes Kredits ift bie Landeskirche, auch wenn einzelne 
Gemeinden ben Kredit vermitteln. Verzinsung unb Tilgung 
liegen bei ber Landeskirche. Dafür werden bie unter Pos. 

XVII vorgesehenen Mittel verwendet; sofern bie Mittel nicht 
zur Verzinsung unb Tilgung benötigt werden, finb sie bis zur 
vorgesehenen Höhe direkt an aufbaubedürftige Gemeinden 
auszuzahlen.

(Einstimmig angenommen bei 1 Enthaltung.)
‘ Berichterstatter Abgeordneter Schneider:

Punkt 2: Der im Rechnungsjahr 1949/50 aus ben vor- 
gesehenen 500 000 DM nicht ausbezahlte Betrag Don 
372 166 DM kann haushaltrechtlic nicht nachträglich über- 
wiesen werden. Diese Summe soll aber aus etwaigen 
Überschüssen bes laufenden unb ber nachfolgenden Rech- 
nungsjahre, Dor allen anderen Aufwendungen, an bie be- 
teiligten Gemeinden zur Auszahlung kommen.
(Einstimmig angenommen.)
Berichterstatter Abgeordneter Schneider:

• Punkt 3: ES wird zugestimmt, dasz wenn aus erhöhtem 
Gesamtaufkommen unb nach Erledigung Don Punkt 2 — 
baS finb bie 372 166 DM — noch Überschüsse bleiben, Don 
diesen 25% an bie Kirchengemeinden überwiesen werden. 
(Einstimmig angenommen.)~ 
Berichterstatter Abgeordneter Schneider:

Punkt 4: Wegen ber Dauer deckt sic nachher mit einer 
anderen Ziffer, bie im Haushalt ift.
Präsident Dr. Umhauer: Damit wären mir mit den Aus- 

gaben zu Ende. Ich komme zu ben Einnahmen: Ziff. 1 
ber Einnahmen.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Bei Punkt 1 
„Ertrag ber Landeskirchensteuer" musz ich zunächst hier be- 
kennen, das ich heute morgen mich auch in ben Reihen ber 
Stürmer bewegt habe unb zwar in meinen Ausführungen 
in Bezug auf bie Haltung ber staatlichen Dienststellen gegen- 
über ben Anträgen bes Oberkirchenrats wegen Erhöhung beS 
Steuerfuszes. Meine Auszerung, dasz bie staatlichen Dienst- 
stellen bie Erhöhung beS Steuerfuszes abgelehnt hätten, stützte 
sich auf Ausführungen, bie ber Herr Finanzreferent unS im 
Finanzausschuß gemacht hat, in beiten, es hiesz: „Bei ber Be- 
sprechung mit ber Präsidialkanzlei in Karlsruhe in An- 
wesenheit ber Herren bes Kultusministeriums kam zum Aus- 
druck, dasz ber Staat nicht gewillt mar, unserem Antrag Dom 
25. Mai 1950 zu entsprechen." Daraus habe ic bie Formu- 
lierung gewählt, dasz baS Gesuch ober ber Antrag ber Landes- 
kirche abgelehnt morden fei.

Ic bin ein Stürmer deshalb gewesen, weil ich zunächst bie

Differenzierung zwischen Nord- unb Sübbaben, bie ic sonst. 
im allgemeinen sehr exakt vornehme — in biefem Fall nicht 
angewendet habe. (Ministerialdirektor Dr. Fleig: „Natürlich 
Zu Ungunsten Don Nordbaden"). Zu Gunsten beS Gröszeren, 
Herr Ministerialdirektor!

Aber es musz festgestellt werden, daz biefe Auszerung
1. sic auf bie Verhandlung mit bem Landesdirektionsbezirk 

Nordbaden bezieht unb
2. baS wurde mir nun in privatem Gespräch über ben Mittag 

gefagt — man eben nur deshalb nicht gewillt mar, bem zu 
entsprechen, weil man mit Hilfe bon staatlichen Über- 
brückungskrediten im Juli, August, September bie Dinge, 
bie Not ber Kirche, anberS Lösen unb zunächst einmal zu- 
marten wollte. Nun finb ja Kredite nicht einer Steuer- 
erhöhung gleichzusetzen, bie eine effektive Einnahme brächte. 
Aber baS Wichtigste ift, dasz offenbar nun nach persönlichen 

unb privaten Auszerungen in beiben Landesteilen bie Ver- 
handlungen, bie mir heute morgen erbeten haben, — näm- 
lich das ber Steuerfusz doch erhöht werden kann Don 8 auf 
10% — wieder aufgenommen, beschleunigt unb in ber näch- 
sten Zeit zum Abschluß gebracht werden. Ganz vorsichtig unb 
ganz priDat mürbe angebeutet, dasz ein rosaroter Schimmer 
bestünde. Wenn baS Vorstürmen diesen Effekt gehabt hat, 
was ganz priDat fo rosarot angebeutet murbe, unb immerhin 
als Hoffnung heute zum Ausdruck kam, bann hat baS Vor- 
stürmen feinen Zweck erreicht. Im übrigen ift bie Frage ber 
Aufhebung beS Art. 13 — baS möchte ic in biefem Zu- 
sammenhang noch einmal sagen — genau fo wichtig für bie 
Frage ber Baubedürfnisse, unb mir möchten noch einmal 
herzlich ersuchen, dasz uns auch hier geholfen mirb. Ich 
wiederhole, — nach meiner Ansicht ift bieS eine Frage ber 
Wiedergutmachung —, dasz eine Sperre eines Gesetzes, bie 
ausdrücklich bamit begründet murbe, es mürbe national- 
sozialistischen Grundsätzen widersprechen, dasz biefe Sperre 
mieber beseitigt Werben musz. (Zuruf Uhrig: fehr richtig!) 
Denn biefe Gründe gelten doch heute nicht mehr.

Im übrigen möchte ic sagen, dasz ber Voranschlagsansat 
mit 7 750 000 DM eine vorsichtige Schätzung ift unb daz er 
basiert auf einem Steuerfusz Don nur 8 D. $. Deshalb ift 
eben ber tatsächliche Fehlbetrag Don 1,45 Millionen DM so- 
lange m. E. nicht ausgleichbar, bis mir bei dieser Position 
eine Erleichterung durch Genehmigung eines erhöhten Steuer- 
fuszes erhalten.

Es ift zu biefem Punkt ebenfalls ein Antrag beS FA Dor» 
liegend. Der Antrag lautet:

Die Synode wolle beschlieszen:
Der Oberkirchenrat mirb gebeten, feine Verhandlungen 
mit ben zuständigen staatlichen Stellen megen
Erhöhung bes Steuerfuszes unb •
Aufhebung ber zu Unrecht Dom nationalsozialistischen 
Staat vorgenommenen Sperre beS Art. 13 beS ORSt@. 
mit allem Nachdruck fortzusetzen.
Unser evangelischer Volksteil mürbe es nicht verstehen, 

wenn ber Staat bie Bemühungen ber Kirchenleitung unb 
ber Synode, bie finanziellen Grundlagen beS kirchlichen 
Dienstes Zu ordnen, um ben dringendsten Wiederaufbau- 
aufgaben ber Kirche nachzukommen, hemmen ober gar ab- 
lohnen mürbe.

Den Zeitpunkt ber Erhöhung beS Steuerfuszes bzw. 
Wiedereinfühung beS Art. 13 beS ORSt@. beftimmt, wenn 
bie staatliche Genehmigung erfolgt ift, ber Erw. Evang. 
Oberkirchenrat.

Den zuständigen staatlichen Stellen wolle Don biefem 
Beschluß ber Synode Kenntnis gegeben werden.
(Der Antrag mirb einstimmig angenommen.) 
Präsident Dr. Umhauer:

08.2: Reinertrag ber Zentralpfarrkasse.
3: Beiträge beS Staates.
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4: Beiträge der unmittelbaren Fonds zum allgemeinen 
kirchlichen Aufwand.

5: Sonstige Beiträge.
6: Einnahmen aus der Hinterbliebenenversorgung der 

Geistlichen.
7: Einnahmen aus Erteilung von Religionsunterricht.
8: Überschüsse kirchl. Fonds.
9: Aus Gebäuden und Grundstücken.

10: Mietzinsen für vermietete Dienst- u. Mietwohnungen.
11: Zinsen.
12: Rückersatz von Betreibungskosten.
13: Niedergeschlagene nachträglich wieder flüssig gewor- 

bene Steuerbeträge.
14: Aus bem Betrieb des kirchenmusikalischen Instituts. 
15: Aus bem Betrieb ber ev. sozialen Frauenschule.
16: Ersatzbeträge.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: In 03. 16 „Er- 
satzbeträge" soll ber eingesetzte Betrag von 139 500 DM nm 
5000 DM gekürzt werden, weil mir auf ber Ausgabenseite 
ben Zuschuß an das Jugendwerk unserer Landeskirche gekürzt 
haben, unb zwar ift ber Zuschuß für bie Bezirksjugendwarte 
von 50 000 auf 40 000 herabgesetzt worden. In biefen 139 500 
DM ift eine Gegenleistung nämlich, dasz bie Hälfte des Zu- 
schuszbetrages wieder von ben Bezirkskassen zu ersetzen ift. 
Wenn mir ben Zuschuß um 10 000 DM kürzen müssen unb 
bie Hälfte, bie mir als Wiedervergütung geben, b. h. um 
5000 DM ermäszigen, so barf ic bitten, hier 134 500 DM 
einzusetzen.

Präsident Dr. Umhauer: Wird hierzu das Wort gewünscht? 
Ic stelle fest, das bie Synode biefen Vorschlag annimmt. 
0817: Ersatz von Kosten aus ber Tätigkeit des Dienst- 

gerichts unb des Verwaltungsgerichts.
18: Sonstige Einnahmen.*

Zur Gesamtaufstellung bitte ber Herr Berichterstatter!
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Gesamtsumme ber 

Einnahmen unb Ausgaben: Wir brauchen eine Richtig- 
stellung nicht vorzunehmen, weil ja im Beschlusz, ben wit 
über bie Kürzungen gefaszt haben, bestimmt ift, dasz bie Er- 
trägnisse, bie au§ ben Kürzungen frei werden, nicht etwa 
eingespart werden, sondern einem anderen Zweck, nämlich 
für bie Wiederaufbauhilfe verwendet werden sollen; fie blei- 
ben also Ausgaben, nur mit einer anderen Zweckbestimmung.

Präsident Dr. Umhauer: Die Einnahmen finb um 5000 
DM geringer! (Zuruf: Bei ben Einnahmen müssen 5000 DM 
abgezogen werden.)

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Die 5000 DM 
müssen mir auf ber Ausgabenseite ebenfalls kürzen.

Ich mürbe vorschlagen, bei ber Einnahmeposition 18 „Son-
stige Einnahmen" biefe Änderung durchzuführen. Das ift
fing, bamit bie Endziffer bleibt. len des gehobenen Dienstes" soll bie Stellenzahl wie folgt

Präsident Dr. Umbauer: Wo? (Zuruf: Bos. 18.) Sie schla-
gen vor, bie Ziffer 155 000 DM einzusetzen. Dann bleiben
bie Endziffern dieselben.

Wird baS Wort hierzu gewünscht? — Das ift nicht ber
Fall.

Nun kommen mir zum Stellenplan. Ic rufe auf bie 
Anlage 1: „Stellenplan ber Beamten".

Abschnitt 1. Verwaltungsdienst a) planmäszige Beamte. 
1. Mitglieder beS Oberkirchenrats: Landesbischof.

Oberkirchenrat, geschäftsleitender Vorsitzender bes Ober- 
kirchenrats.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Der FA schlägt 
vor, bah die Bemerkung, welche bei biefer Position beS 
Stellenplanes ift:

Der derzeitige Steneninhaber erhält ftatt ber Bezüge 
nach B 2 jene nach ber Gruppe A la unb eine ruhe- 
gehaltsfähige unwiderrufliche Stellenzulage von jährlich 
1200 DM

gestrichen mirb unb ftatt dessen eine Bemerkung eingefügt 
wird:

Die Gruppe B 2 gilt für ben derzeitigen Stelleninhaber.
Landesbischof D. Bender: Ich mar nicht babei, als dieser 

Vorschlag begrünbet wurde. Aber mir scheint, dasz hier ganz 
sachlich entschieden werden musz, ob biefe Stelle als Stelle 
mit ber bamit verbundenen Arbeit unb Verantwortung für 
biefe Eingruppierung in Frage kommt, ober von irgend- 
welchen persönlichen Qualitäten bes jeweiligen Stellen- 
inhaberS abhängt. Mir ift offengestanden nicht ganz wohl 
bei biefer ein wenig willkürlich bestimmten Festlegung.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Herr Landes- 
bischof! Wir waren ber Auffassung, im jetzigen Augenblick, 
bevor bie ganze Finanzlage ber Kirche geklärt ift, soll nichts 
Endgültiges getroffen werden. Wir waren aber andererseits 
ber Auffassung, dasz mir gerabe im jetzigen Augenblick bem 
derzeitigen Steneninhaber, Herrn OR D. Dr. Friedrich, durch 
bie Streichung biefer Bemerkung unb durch bie Anerkennung 
ber Gruppe B 2 für feine Person ben Dank ber Synode aus- 
sprechen sollten für bas, mas er in ben 25 Jahren feines 
Dienstes unb was er besonders in ben letzten 15 Jahren für uns 
getan hat. 3c bitte, bie Bedenken zurückzustellen. Man kann 
grundsätzlich durchaus Ihrer Auffassung fein, aber es mürbe 
im jetzigen Augenblick bie generelle Bewilligung biefer Stelle 
vielleicht im Lande falsch verstanden werden.

Abgeordneter Odenwald. Vielleicht märe eS zweckmäszig fest- 
zulegen, von welchem Zeitpunkt ab biefe Streichung erfolgen 
soll, ob ab 1. 4. 1951 ober schon früher!

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Ich bin ber Auf- 
faffung, dasz mir ab 1. Oktober bie Angelegenheit fo regeln 
sollen. 3c nehme an, dasz bie Mittel im laufenden Haushalt 
bafür vorhanden finb. 3c bitte bem zuzustimmen.

Präsident Dr. Umhauer: Ic bitte, noch einmal ben Ver- 
merk vorzulesen.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Die Bemerkung:
Der derzeitige Stelleninhaber erhält ftatt ber Bezüge 

nach B 2 jene nach ber Gruppe A la unb eine ruhegehalts- 
fähige unwiderrufl. Stellenzulage von jährlich 1200 DM 

mirb aufgehoben unb an deren Stelle foil eingesetzt werden:
Die Besoldung nach Gruppe B 2 gilt vorerst nur für ben 

derzeitigen Stelleninhaber mit Wirkung vom 1. 10. 1950 
ab.
Dann Pos. Oberkirchenräte.
2. Oberkirchenrat (Zentralverwaltung)

a) Stellen bes höheren Dienstes
Ich rufe in complexo auf:

b) Stellen beS gehobenen Dienstes.
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Vei Pos. b „Stel-

*
erhöht werden:

Finanzoberinspektoren 4 statt bisher 3,
Finanzinspektoren, Verwaltungsinspektoren 9 ftatt bis- 
her 6.

Diese Gesamtzahl mar bereits bei ber Erarbeitung des 
Stellenplanes im Vorjahr als angemessen im Verhältnis ber 
verschiedenen Stellengruppen bezeichnet worden. Man hat 
damals davon abgesehen, diese höhere Stellenzahl schon 311 
bestimmen. Wir sind aber seitens bes zuständigen Personal- 
referenten darauf aufmerksam gemacht worden, daß eine 
ganze Anzahl fehr befähigter Nachwuchsleute im oR feien, 
unb man wolle ihnen wenigstens bie Möglichkeit zeigen, daß 
sie im Laufe ihrer Tätigkeit bei ber kirchlichen Vermaltung 
in eine entsprechende Gruppierung einrücken können; benn 
sonst märe bie Gefahr vorhanden, dasz fie abwandern wür- 
den. Wir haben an bie Erhöhung bie Bedingung geknüpft, 
dasz selbstverständlich ein Einrücken in biefe Stellen erft nach 
ber allgemein üblichen 5jährigen Vorbereitungszeit erfolgen
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soll. Sch möchte das hiermit auch im Protokoll noch einmal sten Jahren ausreichen werden, um die in Ruhestand gehen- 
festlegen. den Beamten zu ersetzen.

Abgeordneter Kühlewein: Ic stelle den Antrag, dasz wir
diese Erhöhung der Stellen nicht vornehmen. Seit vielen Finanzausschuß nachgewiesen habe, bis zum Jahre 1955
Jahren erfüllt uns mit groszer Sorge, — und diese Sorge 9 Beamte abgehen, hintereinander je nach Dienstalter. Auszer-
ist im ganzen Land drauszen — dasz die bürokratische Ver- planmäszige Stellen haben wir ja nicht, sondern wir stellen
waltung der Landeskirche immer mehr zunimmt. Es ist des- auszerplanmäszig an, wer die nötigen Prüfungen abgelegt
wegen im letzten Jahr sehr scharf gebremst worden und sind hat, der wird auszerplanmäsziger Beamte und zwar nach
alle die Stellen weggefallen, die damals nicht besetzt waren. Maszgabe des Abgangs nach oben. Denn die Zahl der Be-

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: ES werden, wie ic dem

Sc kann mir nicht vorstellen, das innerhalb eines Jahres amten, die wir jetzt haben, die brauchen wir, wenn wir die 
die Verhältnisse in der Kirche so anders wurden, dasz nun Verwaltung in Ordnung halten wollen. Die Verwaltung 
plötzlich diese Stellen notwendig sind. Ich meine auch, dasz wird eigentlich von Jahr zu Fahr umfangreicher und schwie- 
der Nachwuchs, den wir selbstverständlich auch in der Kirchen- riger, nicht, weil wir den Beamtenapparat aufblähen und 
verwaltung brauchen, die Möglichkeit hat, so nachzurücken, Stenotypistinnen einstellen, sondern weil die Eingänge und 
wie es möglich ist innerhalb dieser Verwaltung. Wenn in den das ganze Schreibwerk und die Arbeit immer umfangreicher 
vergangenen Jahren, in der Zeit der Finanzabteilung, die wird. Zu unserem eigenen Leidwesen geschieht das. Also ic 
Beamten zu hoch eingestuft worden sind, dann ist natürlich werde, solange ic jedenfalls das Personalreferat habe und 
die Folge, dasz sie jetzt sehr viel langsamer nur nachrücken die Aufsicht über diese Dinge, sehr darauf achten, das nur
fönnen. Sch für meine Person — und ic glaube, daß noch in den Ausmaß, in dem oben Beamte abgehen, unten tüchtige 
einige Freunde dieser Meinung sind — glaube, dasz wir die neue Leute wieder als Anwärter und als auszerplanmäszige 
Vermehrung dieser Stellen versagen sollten; denn nach dem Beamte eintreten. An eine Vermehrung des Beamtenappa- 
Gesetz des horror vacui fürchte ich, das sie rasch besetzt sein rates ist nicht gedacht.
f ö n n t e n . Abgeordneter Odenwald: Es handelt sic hier darum, die

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Sch möchte auch die Zugänge zu1 den gehobenen mittleren Beamtenstellen sicher- 
Synode bitten, so wie ic das im FA getan habe, diese Stellen zustellen. Seit Jahren sind auch im Staatsdienst keine Be- 
doch zu bewilligen. Dasz die Kirchenverwaltung sic fortgesetzt amtenanwärter mehr eingestellt worden, d. h. erst jetzt nach 
vermehrt, ist ein Märchen, dem man immer wieder entgegen- Kriegsende, nachdem die jüngeren Leute aus der Gefangen- 
treten kann und das trotzdem bestehen bleibt. Aber deswegen schaft usw. zurückkamen, sind Prüfungen im staatlichen Dienst
ist es eben doch nicht richtig, auch wenn es noch so oft an-
geführt wird. Seit 1945 hat sic die Zahl der in der kirchlichen fungen bei der Inneren Verwaltung gewesen, und bei der 
Verwaltung Bediensteten von 192 auf 132 gesenkt. Die jetzt 2. Prüfung haben 4 oder 6 Anwärter des O® an den Aus- 
verlangten Stellen werden ja nur für die bereits vorhan- bildungskursen und an den Prüfungen teilgenommen. Und 
denen, insbesondere auszerplanmäszigen Beamten nötig für da ic zum Teil Kursunterrichtender war, habe ic mit

wieder borgenommer mordert. ES sind bis jetzt zivei Prik-

die Zeit, Zit der es gesetzlich notwendig wird, dasz sie dann auch groszer Freude festgestellt, mit welchem Eifer die Leute ge- 
einrücken können. Sie machen ja diesen Stellenplan für drei arbeitet haben. Obwohl ihnen die Verwaltung fremd war.
Jahre, beginnend am 1. 4. 1951. In dieser Zeit werden die haben sie doc mit groszem Interesse sic in dieses neue Gebiet 
5 Jahre, von denen gesprochen wird, für diese auszerplan- des Staatsaufsichts- und Gemeindewesen eingearbeitet, und 
mäszigen Beamten fällig, und der OR muß sie dann eben zu der Erfolg dieses Strebens war ja auch gut, da sie im grokzen 
planmäßigen Beamten machen.

Wir haben gestern auch gehört, dasz es sic um besonders hier darum, dasz wir den Zugang zu der gehobenen mittleren 
qualifizierte Beamte handelt, die heute, obwohl ein groszes Beamtenschaft nicht abriegeln, sondern die Möglichkeit geben.

und ganzen sehr gut abgeschnitten haben. Also es handelt sic

Angebot ist, der Staat jederzeit nehmen würde; denn von nachzurücken. Sc möchte deshalb dringend bitten, diese drei 
diesen Bamten haben zwei an vorderster Stelle ihre Prü- Stellen für Inspektoren und 1 Oberinspektorenstelle zu be- 
fungen abgelegt und haben auch sofort gesagt bekommen: willigen.
Wollt ihr nicht zu uns kommen in den Staatsdienst. Sie sind Abgeordneter Rühlesvein: Der Herr Personalreferent sagt.
bei uns geblieben unb werden es auch bleiben; denn es sind daß innerhalb der nächsten 5 Jahre 9 Stellen frei werden, 
kirchlich eingestellte Leute. Es wäre ein Unrecht, wenn man Da es noch 3% Jahre dauert, bis diese jungen Beamten 
nun hier nicht die erforderlichen Stellen für die Kräfte, die planmäßig werden können, wird diese Zahl reichen, um diese
mir brauchen, einfach auch vorsehen würde. Es ist das min- Beamten planmäßig zit machen. Im übrigen ist es aber so.
deste, was hier verlangt werden musz, und ic bitte, diese daß in den gehobenen Stellen diese Vermehrung stattfindet 
3 Inspektorenstellen und die Oberinspektorenstelle zu be- und wir eben allmählich wieder auf dem Weg sind, den wir 
willigen. schon einmal gegangen sind, dasz diese Stellen zu sehr ver- 

Abgeordneter Dr. Barner: 3c bin sehr dankbar, dasz über mehrt werden.
diesen Punkt gesprochen wird. Sc weis, daß der Abgeord-
nete Kühlewein eine Stimmung zum Ausdruck gebracht hat, damit eine Vermehrung der Stellen nach oben nicht statt-
die in der Landeskirche immer wieder laut wird: Man möge findet. Diese Stellen 2 a, 3b Oberrechnungsräte, sind genau
ja darauf achten, dasz sic der Beamten- und Angestellten- festgesetzt und entsprechen den Richtlinien des Ministeriums
apparat des OK nicht wieder aufblähe. Nachdem Herr Ober- des Unterrichts. Der Stellenplan des Unterrichtsministeriums
kirchenrat Dr. Friedrich eine Erklärung abgegeben hat, dasz musz auch hier zur Anwendung kommen. Ich hätte sehr
eine Vergröszerung des Verwaltungsapparates nicht ein- hebliche Bedenken, wenn wir nach oben hin eine Vermehrung
treten werde, habe ic an ihn noch die Frage zu richten: Wenn der Stellen hätten vornehmen wollen. Der Stellenplan ist

Abgeordneter Odenwald: Sc möchte noch beifügen, dasz

er »

die bisher auszerplanmäszigen Beamten auf bie neuen Plan- durchaus in Ordnung. Er bedeutet für bie Beamten eine Ver-
stellen versetzt sind, werden dann nicht sofort wieder neue schlechterung ihrer Beförderungsverhältnisse. Denn so und so 
auszerplanmäszige Beamtenanwärter angestellt? Ist in diesem viel Leute werden nicht mehr Oberrechnungsräte werden 
Fall nicht zu befürchten, dasz eine unnötige Vergrößerung usw., wie bisher, sondern die Mehrzahl werden mit Ober- 
des Beamtenapparats eintritt? Eine solche scheint uns in inspektor abschlieszen, wie das auch bei der Staatsverwaltung 
keinem Fall notwendig zu sein, da wir festgestellt haben, dasz der Fall ist.
bie nun planmäßig werdenden Beamten als notwendiger
Nachwuchs für bie landeskirchliche Verwaltung in ben näch- angenommen.)

(Der Vorschlag des Ausschusses wird gegen 9 Stimmen
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Präsident Dr. Umhauer: Sch rufe weiter auf:
3. Bezirksvermögensverwaltung

a) Stellen des höheren Dienstes:
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Bei a) Stellen bes 

höheren Dienstes ist vom Personalreferent unb OR selbst be- 
antragt worden, daß entsprechend ber Bewertung ber Ver- 
antwortung ber Sachgebiete, bie ben betreffenben sperren zu- 
gewiesen sind, eine etmas niedrigere Einstufung ber betreffen- 
ben Stellen erfolgen könne unb zwar soll abgeändert werden:

Oberfinanzrat ftatt A 2a in A2b
Oberfinanzrat A2b in A2c
Die Finanzratstelle bleibt.
Diesen beiden Anderungen hat der FA gerne zugestimmt.
Präsident Dr. Umhauer: Ich frage den Herrn Referenten: 

Heiszt der bann Oberfinanzrat, wenn er in A 2c ist? (Zuruf: 
Nein, er heiszt Finanzrat.)

Dann musßz es heiszen: Finanzräte A 2c. Also 1. Ober- 
finanzrat bleibt, der 2. wird gestrichen, dafür 3. bann ftatt 
Finanzrat „Finanzräte" A 2c2 Stellen.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Wir möchten bann 
bie Frage ergeben: Ist ber jetzige Stelleninhaber Oberfinanz- 
rat nach A2b gewesen, bann werden wir wohl für ihn eine 
Bemerkung machen müssen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Die A 2 a-Stelle ift frei, 
sonst könnten mir diese Stelle nicht in eine A 2b Stelle ver- 
wandeln.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Die jetzt als erfte 
steht. Er rückt nun auf bie A 2 a-Stelle, bie in A 2b umge- 
manbelt wird, hinein. Es ift bie Heidelberger Stelle, und bie 
A 2 b-Stelle, bie er frei gibt, ift bie Mosbacher Stelle; bie ift 
unbesetzt. Die können mir in eine A 2 c-Stelle umwandeln, 
ohne jemand zu fragen.

Also A 2a Oberfinanzrat in A 2b
dann Finanzrat A2c
Präsident Dr. Umhauer: Der wird gestrichen.
Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Nein, das dürfen Sie nicht 

streichen.
Präsident Dr. Umhauer: So sage ich: Wir haben nur 2 

Posten. Es heiszt:
Oberfinanzrat 
Finanzräte

A 2b
A2c 2 Stellen

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Ja, fo ift eS zu machen.
Präsident Dr. Umbauer: Unb bie Bemerkung „Vorstand 

einer Bezirksbehörde" wird gestrichen, bie mittlere Bemerkung 
rückt an bie erfte Stelle.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Die Heidelberger Stelle 
ift eine A 2 a-Stelle. Sie ift noch unbesetzt unb fann noch 
umgewandelt merben.

Präsident Dr. Umbauer: Unb bie heiszt „Vorstand einer 
großen Bezirksbehörde"..1

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Wir streichen bie 
erfte Bemerkung und setzen bie anbere auf bie erfte Stelle hin- 
auf.

Abgeordneter Lindenbach: Mir ift bekannt, das ber Stellen- 
inhaber von Heidelberg, ber bisher in Mosbach mar, feit einem 
halben Jahr in Heidelberg feinen Dienst versieht. Es märe zu 
überlegen, ob nicht hier eine Härte besteht, dasz ber Mann nach 
Heidelberg versetzt mürbe in ber Hoffnung: Ich rücke auf, unb 
er macht entsprechende Aufwendungen. Nun mirb ihm nach 
fo langer Zeit gefaßt, bie Stelle mirb abgeändert. Diese Be- 
amten haben eine sehr grosze Verantwortung, unb fie fönnen, 
wenn fie ihren Dienst richtig versehen, ber Kirche fehr viel 
einbringen, wenn mir fie anständig bezahlen. Auf ber an- 
deren Seite, toenn man baS Gehalt kürzt unb bie Aufstiegs- 
möglichkeiten nimmt, fann eine gewisse Müdigkeit unb Gleich- 
gültigkeit eintreten. (Nicht zustimmende Zurufe aus bem Ple- 
num!) 3c wollte baS nur zu überlegen geben, ob eS richtig 
ift, das man biefe Anderung vornimmt.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Einiges von bem, was Sie 
gesagt haben, ift durchaus zutreffend unb wird auch von den 
Beamten angeführt. Wenn ber OR sic doch entschlossen hat, 
eine solche Anregung zu geben, bie Stellen so einzugruppieren, 
so liegt bem folgendes zugrunde:

1. Der Beamte, ber von Mosbach nach Heidelberg versetzt 
ift, mürbe vorerst mit ber Verwaltung ber Pflege Schönau 
beauftragt. Auf bie Stelle ift er noch nicht ernannt.

2. Wir haben nun geprüft, mie bie gleichen Stellen im staat- 
lichen Dienst eingruppiert sind; benn von unseren Beamten 
unb Angestellten wird doch immer mieber barauf abgehoben, 
das gleiche Verhältnisse mie beim Staat bestehen sollen. Wir 
müssen ja auch, unb mir wollen überall sparen unb mit den 
Einnahmen haushälterisch umgehen. Deswegen schien es ge- 
boten zu prüfen: Sind bie Stellen in jeber Hinsicht richtig 
bewertet? — Da muszte ich feststellen, baft bie Stellen bei bem 
Domänenamt Heidelberg, das wohl noch eine größere Güter- 
verwaltung hat als bie Pflege Schönau, eingruppiert sind — 
nach ber Reichsbesoldungsordnung sind bie Bezifferungsbuch- 
staben anders — nach einer Gruppe, bie zwischen 2b unb 
2c liegt. Nur ber derzeitige Stelleninhaber, ein altbewährter 
Mann, ber in ber nationalsozialistischen Zeit an ber Beför- 
derung gehindert mar unb ein ausgezeichneter tüchtiger Mann 
ift, ift für feine Person in ber Gruppe A 2 a. Die Stelle selbst 
aber ift nicht einmal ganz in A 2 b, das finb einige hundert 
Mark weniger. Alle anberen Stellen sind entsprechend hier in 
A 2 c. Unb ba haben mir gefaßt: Es ift wohl richtig, dasz mir 
nun diese Veränderung hier auch in Vorschlag bringen.

Abgeordneter Dr. Barner: Wird ber Mosbacher Stellen- 
inhaber nicht evtl, heruntergesetzt werden?

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Es werden keine beamten- 
rechtlichen unb besoldungsrechtlichen Belange irgendwie be- 
rührt.

Abgeordneter Dr. Kuhn: 3d) glaube, mir bürfen uns ben 
Ausführungen des Herrn Abgeordneten Lindenbac nicht ver- 
schlieszen. Ic befürchte, mir werden ben derzeitigen Stellen- 
inhaber, ber sic in feinen Gedanken unb Entschlieszungen 
wohl bereits barauf eingestellt hat, hier enttäuschen. Wohl 
hat Herr Oberkirchenrat Dr. Friedrich gesagt, das wir mit 
bem Geld haushälterisch umflehen müszten; mir bürfen aber 
wohl bie Ausführungen beS Herrn Abgeordneten Lindenbac 
nicht übergehen. Ic schliesze mich feinem Antrage an.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ich wollte mich eigentlich nicht 
zum Worte melden. Ic bin Mitglied beS FA unb musz sagen: 
das sind ganz neue Töne, bie an mein Ohr klingen. Ic bin 
gerne bereit, immer mieber mich auch neu zu orientieren unb 
zu lernen, aber baS steht nun in feinem Zusammenhang mit 
bem, was mir nun feit zwei Jahren geübt haben. Der OR 
hat gejagt: Nun rangiert endlich fo ein, mie sic bas eigentlich 
gehört. Der erfte Versuch ift gemacht, es ift ber erfte kleine 
Versuch. Nicht das ic jemand verarge, wenn er einen anberen 
Standpunkt hat. 3c bin für grosze Freiheit unb glaube, barin 
sagen zu bürfen: Es musz doch wenigstens System haben. Unb 
barin kann ich keines erblicken!

Abgeordneter Odenwald: Ic fann ben Gedankengängen 
beS Herrn Kuhn nicht folgen. Wir als Staatsbeamte haben 
unsere Aufgaben zu erfüllen, gleichgültig ob mir in eine Stelle 
einrücken, bie mir glauben, auch versehen zu fönnen. Wir tun 
unseren Dienst, mie mir es als alte gewissenhafte Beamte tun, 
unb ein solches Verhältnis — müszte ich eigentlich annehmen 
— sollte unter ben Beamten beS OS bestehen. Wenn ber Leiter 
ber Pflege Schönau glaubt, er müsse unbebingt in A 2 a ein- 
gestuft werden, sonst könne er feinen Dienst nicht ordentlich 
versehen, fo fann ich mich einem solchen Gedanken unmöglich 
anschlieszen. Die Einstufung in ber Gruppe A 2b ift günftig, 
auch für ben Verwalter ber Pflege Schönau. Sie fönnen an- 
hand ber Besoldungsordnung bie entsprechenden Stellen ver- 
gleichen. 8. B. finb in 2b eingestuft Oberbauräte auf wich-

8
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tigen Dienststellen, Abteilungsvorstände in ber Zentralver- 
waltung, von Betrieben unb Anstalten ber Groszstädte mit 
50 000 bis 100 000 Einwohnern. Das finb Stellen, bie eine 
große Verantwortung mit sic bringen. Gröszer fann ich mir 
bie Verantwortung des Leiters ber Pflege Schönau auch nicht 
vorstellen. 3c glaube, bie Einstufung in A2b fann durchaus 
genügen.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Ich verstehe noch nicht, warum, 
wenn bisher biefe Stelle nach A 2a bezahlt worden war, jetzt 
dies geändert werben füll. Was bisher maszgebend mar, müszte 
auch fünftig maszgebend sein.

Abgeordneter Willauer: Bis jetzt hat man nur mit Ziffern 
gearbeitet. Könnte man mal hören, wie hoc bie Gehälter 
liegen, bamit bie Leute auch orientiert merben.

Präsident Dr. Umhauer: Ist bie Gehaltsliste da?
Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Sch höbe bie Besoldungs- 

ordnung ba. A2b fängt an mit 6000 DM unb [teigt bis 
9000 DM.

Präsident Dr. Umhauer: Das ift b (Zuruf: Dazu fommt 
noch das Wohnungsgeld).

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Die Truppe A 2a fängt 
an mit 7000 unb fteigt an bis 9700 DM. *

Abgeordneter Frank: Sch beantrage, in ber Tagesordnung 
fortzufahren.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Nein, mir müssen 
abstimmen.

Präsident Dr. Umhauer: Ic fasse das als Antrag auf 
Schluß ber Debatte auf. Wer für biefen Antrag, bitte bie Hand 
zu erheben. — Einstimmig angenommen.

Wir kommen also zur Abstimmung über ben Antrag bes 
Finanzausschusses, wonach biefe Stellen des höheren Dienstes 

1 Oberfinanzrat Stelle A 2a in eine solche A 2b um- 
gewandelt merben foil unb bie Stelle in A 2c ftatt einer 
2 Stellen umfassen soll.

Ic bitte diejenigen, bie für ben Antrag sind, bie Hand zu 
erheben. Der Vorschlag des FA ift angenommen.
Icrufe auf:
b) Stellen bes gehobenen Dienstes,
c) Stellen bes mittleren Dienstes.

4. Bauamt:
b) auszerplanmäszige Beamte.

II. Religionslehrer
a) planmäszige,
b) auszerplanmäszige.

III. Kirchenmusik.
IV. Ev.-soz. Frauenschule Freiburg.
V. Gesamtverband ber Inneren Mission.

Sch rufe auf bie Zusammenstellung für planmäszige unb 
auszerplanmäszige Beamte.

Es gibt eine Vermehrung ber Planstellen des gehobenen 
Dienstes unter 12 b, mie beschlossen.

Sch rufe auf den „Stellenplan der Angestellten":
1. Verwaltungsdienst,
2. Kreisdekanate,
3. Gemeindepfarrdienst,
4. Gemeindehelferinnen,
5. Religionslehrer,
6. Jugendarbeit,
7. Männerwerk,
8. Frauenwerk,
9. Landesjugendsing- und Posaunenwart,

10. Evo. kirchenmusikalisches Institut Heidelberg,
11. Ev.-soz. Frauenschule Freiburg,
12. Ev. Akademie Herrenalb.

/

Da feine Wortmeldungen erfolgen, schliesze ic daraus, das 
feine Beanstandung des Stellenplans der Angestellten erfolgen 
soll.

Tun kommt die Anlage 3 „Stellenplan für die Pfarrstellen":
a) Pfarrstellen in Gemeinden,
b) Seelsorgestellen an Krankenhäusern,
c) Dienst an der Jugend,
d) Studentenseelsorge,
e) Männerwerk der Landeskirche,
f) Frauenarbeit der Landeskirche,
g) Dienst in der sozialen Fürsorge und im Wohlfahrtsdienst, 
h) Hauptamtliche Dekane
i) Volksmissionarisches Amt.
Es wird ein Widerspruch gegen diesen Stellenplan nicht 

erhoben.
Anlage 4 „Stellenplan für die Stellen der unständigen 

Geistlichen":
a) Unständige Geistliche auf Vikarstellen,
b) Diasporapfarrämter,
c) Frauenarbeit der Landeskirche,
d) Hilfsgeistliche im Wohlfahrtsamt.
Nun kommen mir zu dem Gesetzentwurf.
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Beim Gesetzent- 

Wurf ist zunächst in der Überschrift das Jahr 1953 zu streichen, 
sowie die in Klammer gesetzten Einzelziffern auf 1953 statt 
1954 abzuändern. Also das es lautet:

Gesetzentwurf über die allgemeinen kirchlichen Ausgaben 
und Einnahmen für die Rechnungsjahre 1951 und 1952 
(1. 5. 1951 bis 31. 3. 1953).
Dem Artikel 1 c fall folgender Wortlaut gegeben Werben:

Der sich darnac ergebende Fehlbetrag von jährlich 
1 394 754 DM soll aus ben Mehrerträgnissen, bie sic aus 
ber Erhöhung des Steuerfuszes ergeben unb, foweit biefe 
nicht ausreichen, aus Betriebsmitteln unb durch Aufnahme 
eines Darlehens gedeckt Werben.
Zu dieser Ergänzung in biefem Sat sind mir gekommen, 

weil in Artikel 2 bereits festgestellt werden soll, dasz ber Steuer- 
fusz mit 10 vom Hundert angenommen merben soll. Es ift dies 
in biefem Artikel 2 aufgenommen worden, weil ohne biefe 
Steuererhöhung nach Ansicht bes Finanzdezernenten unb auch 
bes Finanzausschusses ein Ausgleich des Defizits nicht mög- 
lic ift.

Ferner foil bei Art. 5 vor ber Ziffer 2 Millionen DM am 
Schlusse das Wort „insgesamt" eingefügt merben, um bamit 
zum Ausdruck zu bringen, das nicht etwa neu für 2 Millionen 
bie Genehmigung für bie Aufnahme von Kirchenanleihen 
gegeben merben soll, fonbern bie etwaigen bisher schon erfolg- 
ten Aufnahme in ben 2 Millionen mitenthalten sind. Für 
bie 5 Millionen haben mir ja eine befonbere Ermächtigung 
in dem anderen Antrag gegeben.

In Art. 7 soll ber Betrag Don 1,5 Millionen Ermächtigung 
zur Übernahme von Bürgschaften auf 2 Millionen erhöht 
merben, weil bereits jetzt ein Betrag von 1,3 Millionen hier 
in Aussicht genommen mar.

Der Art. 8 foil in 9 umgewandelt merben, 9 in 10 unb 10 
in 11, unb statt dessen ein neuer Artikel 8 eingesetzt merben, 
ber lautet:

Ergeben sic in ben Haushaltjahren 1951 unb 1952 feine 
wesentlichen Änderungen ber Grundlagen unb Voraus- 
setzungen des Haushaltes, fo fann derselbe um ein weiteres 
Jahr, also bis 31. 3. 1954, verlängert merben.
Das sind bie Anderungen, bie für biefen Gesetzesentwurf 

vorgeschlagen finb Vom FA.
Präsident Dr. Umhauer: Ic eröffne bie Diskussion. Zu- 

nächst zu ber Überschrift, bie ja bie grundsätzliche Beschrän- 
fung des Haushaltes auf 2 Jahre enthält. Wird das Wort ge- 
wünscht? Tas ift nicht ber Fall. -

Abgeordneter Kühlewein: 3c möchte doch noch einmal auf 
meine Anregung von heute Vormittag zurückkommen, dasz Wir 
ben Voranschlag auf 1 Jahr beschränken wegen ber Unsicher-

J
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Einzelberatung geändert hat, sowie über das gange @e- 
set nochmals abstimmen zu lassen. Und ic frage:

1. Haushaltsplan: Wer ist für bie Annahme des 
ganzen Haushaltsplanes mit den eben beschlossenen Anderun- 
gen? Bitte bie Hand zu ergeben. — Bitte um Gegenprobe. — 
Wer enthält sich? Einstimmig angenommen.

2. Ebenso bitte ic über das ganze Gesetz über bie allge- 
meinen kirchlichen Ausgaben unb Einnahmen für bie Rech- 
nungsjahre 1951 unb 1952 abzustimmen. Wer für das ganze 
Gesetz ist, bitte bie Hand zu ergeben. — Wer dagegen? Nie- 
mand. — Wer enthält sich? 1 Stimme Enthaltung.

Damit sind mir am Ende unserer Beratung des Haushalt- 
planes. Der Herr Berichterstatter wünscht nochmals bas Wort.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Ic habe noch 
zwei finanzielle Angelegenheiten, bie ben Finanzausschusz be- 
lastet haben, vorzutragen. Es lag ein Antrag ber Synodalen 
Schmidt, Frank unb Fischer um Gewährung eines Darlehens 
von 40 000 DM für das Zinzendorf-Gymnasium Königsfeld 
vor. Der FA bittet bie Synode zu beschlieszen:

Der Oberkirchenrat wolle baS erbetene Darlehen ge- 
währen, wobei eine Zinsdifferenz über ben Zinsfuß von 
3% hinaus von ber Landeskirche zu tragen märe. Wenn 
möglich soll auch für Anschaffung von Mobiliar ein ein- 
maliger Zuschuß gegeben merben. Mit dieser finanziellen 
Hilfe mill bie Badische Landeskirche ber Brüdergemeine 
welche in ihren Heimatgebieten schwerste Einbuszen erlitten 
hat, brüderliche Hilfe unb Anerkennung ihrer Arbeit über« 
mitteln.
Abgeordneter Dr. Schmidt: Die Brüderunität hat durch die 

Ereignisse im Osten unb durch ben vorhergegangenen Krieg 
ben gröszten Teil ihres Vermögens verloren. Sie ift infolge- 
dessen nicht mehr in ber Lage, dem Zinzendorf-Gymnasium 
in Königsfeld ihre meitere Hilfe angedeihen zu lassen. Wir 
haben im vorigen Jahr durch ben Vortrag von Herrn OR Kat 
gehört, mie wichtig bie Erhaltung von evang. Mittelschulen 
ift. Ic barf Sic deshalb herzlich bitten, bem Vorschlag ber 
Finanzkommission bie Zustimmung zu erteilen.

Präsident Dr. Umhauer: Wird hierzu baS Wort gewünscht. 
Das ift nicht ber Fall. Ic bitte, bie Herren, bie für ben An- 
trag beS FA sind, bie Hand zu erheben. Der Antrag ift ein- 
stimmig angenommen.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Es liegt ein wei- 
terer Antrag ber Bezirkssynode Wertheim vor betr. einem 
einmaligen Darlehen von 100 000 DM zu Gunsten beS 
Melanchthonstifts in Wertheim, baS Bausorgen in finan- 
zieller Hinsicht hat. Der Antrag beS Ausschusses lautet:

Die Synode wolle beschlieszen:
Der OR mirb ermächtigt, bie Beschaffung eines solchen 

Darlehens für baS Melanchthonstift durchzuführen, um ben 
Neubau beS Stiftes einleiten zu können.
Abgeordneter Dr. Lampp: Das Haus beS Melanchthonstiftes 

in Wertheim genügt in feiner Weise mehr ben Anforderungen, 
bie man an ein moberneS Erziehungsheim stellen musz. Es ift . 
zu bedenken, das gerabe baS Melanchthonstift in Wertheim ein 
Grundstein ift für bie Erhaltung beS evangelischen Charakters 
beS bortigen Gymnasiums. Aber viele Eltern geben ihre Kin-

heit ber Sage unb um bamit ben Finanzausgleich ju be- 
s ch l e u n i g e n.

Präsident Dr. Umhauer: Wer wünscht dazu baS Wort? Ic 
lasse darüber abstimmen, ob ber Vorschlag bes FA auf eine 
zweijährige Haushaltsperiode angenommen mirb ober nicht. 
Die gegenteilige Auffassung bes Herrn Pfarrers Kühlewein 
bedingt eine Ablehnung, also eine Nein-Stimme.

Wer für ben Antrag beS Haushaltsausschusses ift, bitte ich, 
bie Hand zu erheben. — Wer dagegen? 2 Stimmen dagegen. 
— Wer enthält sich? 2 Stimmen. Also mit allen Stimmen 
gegen 2 bei 2 Enthaltungen ist ber Vorschlag beS FA an- 
genommen.

Die Einleitung lautet bann:
Die Landessynode hat am 19. 10. 1950 baS folgende kirch-

liche Gesetz beschlossen.
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Ic barf barauf 

aufmerksam machen, das selbstverständlich durch baS ganze 
Gesetz hindurch bie Ziffern 1954 in 1953 geändert unb auch 
hier baS Jahr 1953 gestrichen merben musz, also im ganzen 
G e s e t z .

Präsident Dr. Umhauer: Jawohl, mir wollen bas grund- 
sätlich machen. Also es ift in a) 1953 zu streichen unb in ber 
Klammer 1954 in 1953 zu ändern. Ebenfo unter b) dasselbe.

Abgeordneter Eisinger: Ic möchte fragen, ob hier nicht 
auch die Winderinkraftsetzung Von Art. 13 beS ORSt.-Gesetzes 
hereingenommen merben könnte. Besteht Aussicht auf Wieder- 
einführung ber Besteuerung ber s.Zt. nach Art.13 Pflichtigen?

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Das fommt nur 
ben Gemeinden zugut.

Präsident Dr. Umhauer: ES handelt sich ja nur um bie
Beschluszrechte ber Landeskirche, nicht ber Gemeinde.

Wird sonst noch baS Wort gewünscht? — Ich stelle fest, das 
Artikel 1 in dieser Fassung angenommen mirb.

In Artikel 2 sind bie Worte „unb 1954" zu streichen; eS muß 
heiszen „1952 unb 1953". Unb meiter unten heiszt eS bann: 
„über bie Erhebung ber 1952er unb 1953er Kirchensteuer" 
„unb 1954er" ift zu streichen. In Absatz 2 dasselbe.

Wird hierzu baS Wort gewünscht? — Das ift nicht ber Fall.
Artikel 2 ift angenommen.

Bei Artikel 3 ift feine Underung notwendig. ES melbet 
sic niemand zum Wort. Angenommen.

Artifel 4 ift unverändert. Auch hier meldet sic niemanb.
A n g e n o m m e n .

Artikel 5 mirb in ber vorletzten Zeile Vor 2 Millionen 
DM baS Wort „insgesamt" eingeschaltet.

Meldet sic hier jemand zum Wort? Das ift nicht ber Fall.
Angenommen.
Artikel 6 unverändert. Keine Wortmeldung. Ange- 

nommen.
Artikel 7. Hier mirb in Absatz 2 zweitletzte Zeile statt 

1,5 Millionen „2 Millionen DM" geschrieben.
Es melbet sich niemanb zum Wort. Er ift angenommen.
Der neue Artife1 8 lautet:

Ergeben sich in ben Haushaltjahren 1951 unb 1952 feine 
wesentlichen Anderungen ber Grundlagen unb Voraus- 
setzungen beS Haushaltes, fo fann derselbe um ein meitereS 
Jahr, also bis 31.3* 1954, Verlängert merben. der, nachdem sie diesen „alten Saften” selbst Mennengelernt
Steine Wortmeldung. Angenommen. haben, nicht borthin, unb bie anderen, bie ihre Kinder dorthin

. Artikel 8 mirb in 9 umgeändert. Nun muß es wohl heiszen: geben müssen, tun bieS nur ungern. Deshalb geht an bie
statt „31. März 1954" richtig „31. März 1953". Meldet sic Landessynode unsere herzliche Bitte, uns in Fragen beS Neu-
hier jemand zum Wort? Das ift nicht ber Fall. Der Ar- - bauS tatfräftig zu unterstützen. Die Gesamtlage ift bisher
tife19 ift angenommen.‘------

Artikel 10: Dieses Geset tritt am 1. April 1951 in 
Kraft. Angenommen.

Artikel 11: Der Evang. Oberkirchenrat wird mit dem 
Vollzug dieses Gesetzes beauftragt. Angenommen.

Ic habe nun nach Gesetzesvorschrift über den ganzen 
Haushaltsplan, wie er sic nach den Beschlüssen in der

folgende: Der Bauplat ift vorhanden, ebenfo der Bauplan, 
auch die Baugenehmigung liegt vor. An Kapital sind greifbar 
10 000 DM vom Lutherischen Weltbund und versprochen wur- 
den 20 000 DM von Pfarrer Schmidt. Dazu kommen noch un- 
gefähr 25 000 DM, die vom Opfertag in ber Jugendopferwoche
erbeten und auch zugesagt wurden. Da nun das gesamte Bau- 
vorhaben auf 250 000 bis 300 000 DM veranschlagt ist, müsz-

/
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ten zu den teils vorhandenen, teils bestimmt in Aussicht 
stehenden 50 000 DM noch 100 000 DM aufgebracht werden, 
um die Hälfte der Gesamtbausumme zu erhalten, deren Vor- 
handensein garantiert fein musz, wenn die andere Hälfte aus 
Mitteln der MacCloy-Spende gegeben werden soll, wozu 
eine wohlberechtigte Aussicht in Stuttgart besteht.

Die Bezirkssynode Wertheim stellt deshalb den Antrag, ein 
Darlehen von 100 000 DM zu gewähren, das j. B. auf bent 
Wege der Eintragung von je 50 000 DM als 1. Hypothek auf 
bie beiden gut eingerichteten und schuldenfreien Melanchthon- 
stifte in Heidelberg und Freiburg beschafft werben könnte.

Präsident Dr. Umhauer: Ich lasse über ben Antrag des FA 
abstimmen. Wer ift für ben Antrag, ben bitte ic bie Hand zu 
erheben. — Wer enthält sich? — 1 Stimme Enthaltung. Der 
Antrag ift angenommen.

Damit sind Sie, Herr Berichterstatter, wohl fertig und alle 
Aufgaben, bie dem FA übertragen worben sind, haben ihre 
glückliche Erledigung gefunden. Ich barf diesen Anlasz dazu 
benutzen, entsprechend bem, was Herr Oberstudiendirektor 
Dr. Uhrig schon gesagt hat, namens ber Synode meinen herz- 
lichen Dank bem FA unb insbesondere feinem Vorsitzenden für 
bie vorbildliche Arbeit auszusprechen, bie sie geleistet haben.

Abgeordneter Hausz: Siebe Brüder! Wir sind am Enbe un- 
ferer breitägigen ober faft noch längeren mühseligen Arbeit

angelangt. Wir haben uns durc bie Finanzen unseres Haus- 
haltsplanes unferer Kirche durchgearbeitet. Es ift babei auch 
gekämpft Worben, auch von mir, aus rein sachlichen Gründen 
für bie Behebung ber kirchlichen Notstände unferer Groszstädte. 
Vei biefem Kampf hat es auch Wunden gegeben, aber Wunden, 
bie man im Kampf bekommt, sind ehrenvoll. Jedenfalls war 
ber Erfolg, ber uns beschert worben ift, ein schöner. Unb ic 
möchte Ihnen allen banfen, bafe Sie so weites Verständnis 
für unsere Nöte uns entgegengebracht unb durc bie Tat be- 
Wicfen haben. Vor allem ift es mir eine Freude, unferem 
Finanzreferenten, Herrn Ox Dr. Bürgy, ben Dank auszu- 
sprechen für feinen treuen, in innerster Verantwortung ge- 
tragenen Dienst. Wenn ein Heiner Hausvater in biefer heu- 
tigen schweren Zeit oft große Sorgen hat, wie er bie Bedürf- 
nisse ber Seinen befriedigen soll, bann fann er es ermessen. 
Was es bedeutet, für einen so groszen Haushalt sorgen zu 
müssen, wie es unser lieber Finänzreferent, Herr OR Dr. 
Bürgy, tun musz. Wir möchten ihm von Herzen bauten für 
feinen selbstlosen aufopfernden Dienst, ben er für unfere Äirche 
tut.

Präsident Dr. Umhauer: Auch ic schliesze mich biefen 
Dankesworten für Herrn o® Dr. Bürgy herzlich an. — Da- 
mit sind wir am Enbe unferer heutigen Tagung angelangt.

Kreisdekan D. Maas spricht baS Schluszgebet.
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Dritte öffentliche Sitzung

Langensteinbach, Freitag, ben 2 0. 0 f t o b cr 195 0, 8.30 Uhr.

Tagesordnung:

I.
Bekanntgabe von Eingängen.

II.

Bericht beS ständigen Verfassungsausschusses:

Bericht erstatt er: Kreisdekan Prof. D. Hof.

III.

Berichte beS Verfassungsausschusses:
Berichterstatter: Oberamtsrichter Kley.

a) Entwurf eines kirchlichen Gesetzes betr. bie Errichtung 
einer Evang. Kirchengemeinde Malsch,

b) Entwurf eines kirchlichen Gesetzes betr. bie Errichtung 
einer Evang. Kirchengemeinde Zell a. H.,

c) Entwurf eines kirchlichen Gesetzes betr. bie Anderung 
ber Kirchenbezirke Wertheim unb Borberg,

d) Entwurf eines kirchlichen Gesetzes: Vorläufiges kirch- 
liches Gesetz betr. bie Errichtung einer Evang. Kirchen- 
gemeinde Odenheim,

e) Eingaben von Pfr. Lic. K. Lehmann vom 1. unb 6. Mai 
1950 Kinderzuschlag betr.

f) Anträge beS Kirchenbezirks Wertheim betr. baS Ge- 
meindeprinzip.

Berichterstatter: Dr. Kuhn
g) Entwurf eines kirchlichen Gesetzes betr. Anderungen 

einiger Bestimmungen ber Kirchenverfassung Landes- 
synode betr.

IV.
Berichte beS Hauptausschusses:

Berichterstatter: Pfarrer Hammann
a) Dr. Stürmer Katechismusentwurf („Hundert Glaubens- 

fragen für ben Unterricht"),

b) Anträge des Kirchenbezirks Wertheim,
aa) Mischehen betr.,
bb) Sonntagsblatt betr.,
cc) Gesangbuch betr.,

c) Der abgeänderte Vorschlag der Liturgischen Kommission 
für die Ordnung des Gottesdienstes.

Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Sitzung.
Abgeordneter Dr. Bier spricht bas Eingangsgebet.
Präsident Dr. Umhauer: Ic habe zunächst bekanntzugeben: 

Die Herren Freiherr von Gemmingen unb Bürgermeister 
Schneider haben sich beurlauben lassen, weil sie heute im 
Sauf beS Vormittags zu anderweitigem Dienst benötigt 
werben. Oberkirchenrat Kat muszte gleichfalls auS dienst- 
lichen Gründen gestern abend schon abreifen.

I.
An Eingängen sind zu verzeichnen:
Vom Oberkirchenrat ber Entwurf eines kirchlichen Gesetzes 

über bie Anderung ber §§ 98 unb 99 ber KV. Wegen ber 
Dringlichkeit und angesichts ber Tatsache, daß Wir nicht noch 
eine besondere Berfassungsausschuszsitzung nach Bekannt- 
gabe biefer Eingänge halten können, habe ic von ber Er- 
mächtigung, bie mir nach ber Geschäftsordnung gegeben ift, 
Gebrauch gemacht unb biefen Eintrag bem Verfassungsaus- 
schuß unmittelbar überwiesen. Er hat auch bereits barüber 
Beschluss gefaszt, und Sie finden ben Antrag heute auf ber 
Tagesordnung.

Abgeordneter Schweikhart gibt bie folgenden weiteren Ein- 
gänge bekannt: Mitteilung unb Anfrage beS Heinen Ver- 
fassungsausschusses an bie Landessynode, Antrag Eisinger 
u. Gen. zum Gesangbuch, Antrag Varner, Meyer, Willer 
bzgl. ber kirchlichen Aufbauwoche, ber zurückgeht auf eine Ein- 
gabe ber Bezirkssynode Heidelberg an ben Evang. Ober- 
kirchenrat.
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Präsident Dr. Umhauer: Ic schlage Ihnen folgende ge- 
schäftliche Behandlung dieser Eingänge vor:

1. Das kirchliche Gesetz über die Anderung der KV wird 
als Ziff. 3 a der heutigen Tagesordnung behandelt.

2. Die Mitteilung und Anfrage des Heinen Verf.-Aus- 
schusses wird im Zusammenhang mit dem Bericht des Herrn 
Kreisdekans Hof als Ziff. 2 ohne Vorbereitung im Ausschuß 
behandelt.

3. Die Eingabe Eisinger u. Gen. über das Gesangbuch wird 
ohne Vorbereitung im Ausschuss im Zusammenhang mit dem 
Punkt 4 b) c) der Tagesordnung behandelt.

4. Der Antrag Barner, Meyer, Müller wegen der kirch- 
lichen Aufbauwoche wird nm Schlusz der Tagesordnung ohne 
Vorberatung im Ausschuß direkt im Plenum behandelt. Ic 
nehme an, das das kurz sein kann, nachdem wir ja bereits im 
Zusammenhang mit bem Bericht des Finanzausschusses bie 
Aufbauwoche schon eingehend verhandelt haben.

(Das Plenum ist mit dieser geschäftlichen Behandlung ber 
Eingänge einverstanden.)

II.
Nun zu Ziff. II ber Tagesordnung: Bericht beS

ständigen Verfassungsau sschusses.
Berichterstatter Kreisdekan D. Hof: Auf Wunsch beS Herrn 

Vorsitzenden beS kleinen Verfassungsausschus- 
.ses barf ich ber Synode einen kurzen Bericht über bie Ar- 

beit beS Ausschusses geben.
Seit ber letzten Synode ift bie Frage ber Zusammen- 

setzung unseres Ausschusses geHärt worden. Herr Pfarrer 
Dr. Köhnlein, Vorsitzender beS Landesbruderrates, hat bie 
Berufung in unferen Ausschusz angenommen. Seitbem ge- 
hören zu bem Ausschusz folgende acht Mitglieber:

Prof. D. Dr. von Dietze als Vorsitzender, 
ich selbst als stellvertretender Vorsitzender, 
Pfarrer Dr. Köhnlein, Pfarrer Kühlewein, Professor 
D. Dr. Schlink, Bürgermeister Schneider, Pfarrer 
Schweikhart unb ber Herr Präsident ber Synode.

Mein Bericht kann kurz fein. Wir waren leiber nur in ber 
Sage, eine einzige Sitzung feit ber letzten Tagung ber Landes- 
synode zu halten, unb ausserdem kann ber Bericht kurz fein, 
weil wir zu jebem unferer Verhandlungsgegenstände baS Er- 
gebniS ber Beratung in kurzen Sätzen niedergelegt haben, 
fo baft ic mic im wesentlichen auf bie Mitteilung ber Er- 
gebnisse beschränken kann. Selbstverständlich stehen wir ber 
Synode, wenn fie weitere Auskünfte wünscht, zur Ver- 
fügung.

Wir haben uns mit ber Frage ber Besetzung ber Dekanate 
unb Dekanatsstellvertreterstellen beschäftigt, dazu veranlaszt 
durch eine Eingabe ber Pfarrkonferenz Hornberg, welche eine 
stärkere Beteiligung ber Kirchenbezirke an ber Besetzung 
biefer beiden Stellen gewünscht hat. Es finb in biefer Frage 
ziemlich gegensätzliche Auffassungen im Kreise beS Aus- 
schusses vertreten worden. Die Mehrheit hat sic auf folgende 
Grundlinien für bie Regelung biefer Frage entschieden: Die 
Dekane werden vom Landesbischof nach Zustimmung beS 
Erw. Oberkirchenrats ernannt. Bevor bie Kirchenleitung ben 
Erw. Oberkirchenrat angeht, hat sie bie Bedürfnisse beS Be- 
zirks mit bem Bezirkskirchenrat einschlieszlic ber Stellver- 
treter zu besprechen. Die Dekanatsstellvertreter werden auf 
sechs Jahre bon ber Bezirkssynode gewählt unb vom Erw. 
Oberkirchenrat bestätigt. Es barf bamit gerechnet werden, 
baft ber nächsten Tagung ber Landessynode ein Gesetzentwurf 
borgelegt wird, ber bie hier gegebenen Grundlinien als Aus- 
richtung hat.

Zum zweiten haben wir bie Besprechung über bie Denk- 
fChrift beS Herrn Oberkirchenrats D. Dr. Friedrich fortgesetzt 
unb haben babei baS Kapitel über bie Kirchenleitung be- 
sprochen. In jener Denkschrift — ic kann nur kurz skizzieren 
— ift bie Sache fo gebacht, baS Landesbischofsamt im wesent- 
lichen auf bie geistliche Leitung ber Kirche zu beschränken

unb als solches neben bie eigentliche Kirchenverwaltung 31t 
stellen. Wir haben bie Dinge eingehend besprochen unb haben 
unsere Stellungnahme in folgenden Sätzen zusammengefaszt:

„Wir wünschen nicht eine Beschränkung beS Bischofs- 
amteS auf bie geistliche Leitung im Sinne ber Denkschrift. 
Wir meinen, dasz bie Kirchenleitung vom Landesbischof, 
bem OR, bem Erw. OK unb ber Landessynode wahr- 
genommen wird. Die Zuständigkeit beS Bischofs soll in bie 
Grundordnung eingefügt werden. Das Gesetz über bie 
Einrichtung beS Bischofsamtes vom 1. 6.—1.7. 1933 ift in 
feinem Wortlaut unbrauchbar."
Herr Oberkirchenrat Friedrich tonnte bei biefer Bespre- 

chung nicht anwesend fein unb barum auch fein Anliegen 
nicht selber vertreten Es ift wohl bamit zu rechnen, das wir 
in ber nächsten Sitzung auf biefe Dinge nocheinmal zurück- 
kommen werden.

Den ganjen Vormittag hat uns bie Frage beschäftigt, von 
ber bie Synode schon weisz. Es geht um bie Frage: Soll zur 
Klärung ber Fragen, bie mit bem Bekenntnisstand unferer 
Landeskirche zusammenhängen, ein theologisches Gutachten 
ber theologischen Fakultät in Heidelberg erbeten werden? In 
bem Bericht, ben ic vor 1 Jahr ber Synode geben burfte, 
habe ich die Fragen genannt, um bie eS babei geht. Auf S. 31 
beS gedruckten Sitzungsprotokolls ber Verhandlungen ber Ev. 
Landessynode im November 1949 sind biefe Fragen an- 
gegeben. Wir haben uns in unserem Ausschuß dahin ent- 
schieden, baft wir ber Landessynode eine Mitteilung unb An- 
frage zu biefer Frage borlegen wollen. Sie ift vorhin schon 
beriefen worden. Ich barf sie abschlieszend noch einmal vor- 
lesen:

„1. Die Mitglieber beS Heinen Verfassungsausschusses 
sind übereinstimmend ber Auffassung, baft zur Ausarbei- 
tung beS Entwurfs einer Grundordnung ber Landeskirche 
bie Klärung des Bekenntnisstandes, auch im Verhältnis 
zur Ev. Kirche in Deutschland unb Ökumene gehört.

2. Die Landessynode soll befragt werden, ob sie ben Auf- 
trag zum Entwurf einer Grundordnung, ben bie Landes- 
synode am 3. April 1948 bem Ausschuß erteilt hat, ebenfo 
versteht unb ob fie ben Ausschusz bevollmächtigt, theol. Gut- 
achten über ben Bekenntnisstand zu erheben."
Professor D. Hupfeld: Schon auf ber borigen Synode habe 

idj, als biefer Gegenstand besprochen wurde, meine Zweifel 
angemeldet, ob biefe Frage eigentlich zum Gegenstand einer 
Verhandlung gemacht werden bürfe. Jedenfalls muft Har 
ausgesprochen werden, was man unter „Klärung beS Be- 
kenntnisstandes" versteht. So wie es eben formuliert wurde, 
scheint mir bie Frage anders ausgerichtet zu fein, als fie da- 
malS ausgerichtet wurde. Es waren bamalS eine Reihe bon 
ganz konkreten Fragen gestellt, bei beren Verneinung bie 
Synode in bie Sage versetzt worden wäre, sic selbst, bzw. die 
Landeskirche, zu sprengen. Da aber bie Synode dazu ba ift, 
ber Landeskirche zu bienen, schien eS mir fraglich zu fein, ob 
ein derartiger Auftrag überhaupt angängig wäre, weil baS 
Problem: wer hat eigentlich jetzt ben Bekenntnisstand zu ver- 
bürgen, bzw. festzusetzen, nach bem Wegfall ber früher bafür 
verantwortlichen Instanzen ein sehr schwieriges Problem ift. 
Jetzt aber scheint eS mir fo zu fein, als ob sich die Frage 
wesentlich darauf beziehe, bie Eigenart unseres Bekenntnis- 
standes im Kreis ber ERD, bzw. ber Ökumene herauszu- 
arbeiten. Dagegen hätte ic selbstverständlich keine Bedenken, 
weil ja in diesem Fall bon bem Faktum ber unierten Kirche 
ausgegangen würde unb nicht etwa bie Union selbst als solche 
in Frage gestellt würde. Die Infragestellung ber Union da- 
gegen würde ic für unangängig halten. Sie wäre eine Über- 
schreitung unferer Zuständigkeit. Unb in diesem Zusammen- 
hang könnte auch ein Gutachten ber Fakultät für mein Ge- 
fühl keine Bedeutung haben, weil bie Synode meiner Ansicht 
nach zu Beschlüssen auf Grund eines solchen Gutachtens nicht 
zuständig ist. Gegen bie anbere Fragestellung hätte ich keine
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Bedenken. Wir brauchen wirklich eine Umreiszung dessen, was 
eigentlich das Wesen unseres Bekenntnisstandes ist, eine Um- 
schreibung unserer (Eigenart, um nicht nur für unfere Ver- 
fassung, sondern auch für bie Geltendmachung unserer Eigen- 
art innerhalb ber ERD unb der Ökumene eine klare Grund- 
tage zu haben. Wie ift bie Sache gemeint? Das ift bie Frage, 
bie ic stelle.

Kreisdekan D. Hof: Ic will versuchen, mich möglichst kurz 
zu fassen. Ich möchte zunächst feststellen, dasz biefe ganjen 
Fragen, bie um ben Bekenntnisstand unferer Kirche kreisen, 
ja von uns nicht irgendwie sozusagen vom Zaun gerissen 
worden finb. Wir wurden barauf gestoszen, als mir baran 
gingen, uns Gedanken barüber zu machen, was etwa in ben 
Vorspruch aufzunehmen fei, ben unfere neue Grundordnung 
haben soll, genau wie bie Grundordnung ber ERD einen 
Vorspruch hat. Da tarnen mir sofort auf bie Frage: welche 
Bekenntnisse finb ba zu nennen, in welcher Form beziehen 
mir uns auf ben derzeitig gültigen Bekenntnisstand unferer 
Landeskirche? Soviel zur Erklärung barüber, mie mir über- 
haupt auf biefe Frage gekommen finb. Zweitens betone ich, 
daß niemals jemand von uns an eine Auflösung ber Union 
unb eine Anderung beS Bekenntnisstandes gedacht hat, son- 
bern mir haben immer nur bie Frage gehabt: Ist unser 
Bekenntnisstand wirklich in sich felber klar? Wir tonnen unS 
nicht verbergen — unb baS Referat von Pfarrer Bösinger 
auf ber letzten Synode hat uns baS deutlich vor Augen ge- 
führt —, das zwischen einzelnen in unferer Landeskirche 
geltenden Bekenntnissen gewisse Gegensätze borliegen. Darin 
möchten mir wohl so etwas mie eine Gefährdung ber Ein- 
deutigkeit unb bamit ber Einheit unb bamit ber Reinheit 
ber Lehre erblicken fönnen, unb mir meinen, es müsse hier 
eine Klärung herheigeführt werden, mie biefe verschiedenen 
Aussagen sic zueinander verhalten, unb ob eine Kirche als 
georbnet gelten kann, in ber Bekenntnisse nebeneinander in 
Kraft ftehen, bie sic in verschiedenen Aussagen widersprechen. 
So tarnen mir zur Formulierung jener Fragen, bie an ber 
vorhin ermähnten Stelle S. 31 beS Synodalberichts formu- 
liert worden finb. Unb um biefe Fragen geht es auch heute. 
Sie haben babei wohl fofort deutlich ja nun auch einen Be- 
zug auf bie Frage nach ber Stellung unferer Kirche inner- 
halb ber ERD unb ber Ökumene. Es scheint fo, als märe 
unfere Kirche durch ihren Bekenntnisstand sehr stark isoliert, 
weil man kaum noch eine andere christliche Kirche finben 
mirb, in ber ber Bekenntnisstand fo formuliert ift mie bei 
unS, während, wenn mir ihn in irgenbeiner Weise klären 
und interpretieren, mir uns bamit stark annähern mürben 
an anbere Kirchen mit ihrer Bekenntnishaltung. Insofern 
bleiben also bie Fragen von Prof. Hupfeld bestehen unb finb 
in ber Tat nicht ohne meiteres klar, aber sie finb in bie Fra- 
gen hineingestellt, bie sich ergeben, wenn mir an baS Ver- 
hältnis unferer Kirche zur ERD unb zur Ökumene denken.

Jc glaube, das bamit ungefähr bie Fragen beantwortet 
finb, mie fie gestellt finb.

Professor D. Hupfeld: Möchte nur fagen: Wobei meine 
Bedenken bagegen nicht ausgerottet sind.

Landesbischof D. Bender: Vielleicht im Unterschied zu ver- 
gangenen Zeiten geschieht es heute, dasz unfere Theologie- 
studenten unb Kandidaten vor allem, wenn fie zur Ordi- 
nation borbereitet unb alfo gewillt sind, bas Ordinations- 
gelübde recht zu erfassen unb ernst zu nehmen, mit ber ein- 
fachen Frage kommen, mie ber Passus in ber Ordinations- 
frage zu verstehen fei, dasz fie baS Wort Gottes „bem evan- 
gelischen Glauben unb bem Bekenntnisstand unferer Landes- 
kirche gemäsz" verkündigen sollen.

Als Theologen haben mir bie besondere Pflicht, die Ordi- 
nationsfrage unferer Kirche zu klären, um fie mit gutem 
Grund ben künftigen Dienern ber Kirche erklären zu können. 
Dabei stellen sic Verlegenheiten heraus, an denen nicht mir, 
fonbern bie Väter ber Union dadurch Schuld tragen, dasz fie

verschiedene Bekenntnisschriften nebeneinander gestellt haben, 
bon denen sie ber guten Meinung waren, fie mürben im 
Wesentlichen unb in ber Hauptsache dasselbe sagen. Das tun 
nun bie in ber Unionsurkunde angeführten Bekenntnisse 
nicht. Dasz eS sic babei nicht um theologische Aufstellungen 
handelt, bie für die schlichte Frömmigkeit nichts bedeuten, 
werden mir merken, wenn eS auf unferer Synode um bie 
Fragen einer kirchlichen Lebensordnung geht, 5. V. um bie 
Frage, was bie hl. Taufe ober baS hl. Abendmahl für unfere 
Kirche bedeutet unb mie unfere Kirche biefe Sakramente zu 
verwalten hat. Dann werden auch unfere Laien merken, 
welche Bedeutung bem Bekenntnis ber Kirche zukommt.

Sch möchte wissen, bon welchem rechtlichen Gesichtspunkt 
aus mir gehemmt fein sollen, unS mit ber Grundlage unferer 
Kirche zu befassen. Warum soll eS uns, bie mir uns als evan- 
gelische Christen rühmen, einzig ber Wahrheit verpflichtet zu 
fein, verwehrt fein, um Klarheit in ber Frage beS Bekennt- 
nisstandes unferer Kirche zu ringen? Unb warum sollen mir 
unS nicht bon Männern helfen lassen, die wir dankbar als 
Lehrer ber Kirche anerkennen?

Professor D. Hupfeld: Ich bin burchauS nicht ber Mei- 
nung, das baS Gespräch nicht geführt werden sollte. Wir soll- 
ten fogar bie Besonderheit unferer Kirche, bie es gemagt hat, 
eine starke konfessionelle Verschiedenheit zu überwinden unb 
zu einer neuen (Einheit vorzustokzen, noch viel mehr, als mir 
eS bisher getan haben, sowohl für baS theologische Gespräch, 
mie auch für bie kirchliche Praxis aktivieren. Aber ic habe 
meine Zweifel barüber, ob bas, maS Sie eben gefagt haben, 
durch Synodalbeschlüsse ober ähnliches einfach zu erledigen, 
fei. Tatsächlich mürbe sic ja ein solches Gespräch nicht fo 
vollziehen, dasz man etwa bestimmte Fragen einfach durch 
ben Hinweis auf Stellen aus unseren Bekenntnissen beant- 
worten mürbe. Ic denke etwa an bie Tauffrage. In ihr finb 
alle für unfere Kirche gültigen Bekenntnisschriften sic 
einig. Faktisch aber finb heute ber Taufe gegenüber völlig 
neue Fragen aufgebrochen, bie nicht formal durch ben Hin- 
meis auf bie lutherischen unb reformierten Bekenntnisschrif- 
ten, fonbern nur durch eine neue Befragung ber Schrift er- 
ledigt werden fönnen. Wir kämen also durch irgenb eine 
Entscheidung über unseren Bekenntnisstand, mie fie.auch aus- 
fallen möge, nie um sehr ernsthafte theologische Weiterarbeit 
herum unb um immer neue Überlegungen, bie sic auf bie 
praktischen Konsequenzen, bie aus ihr zu ziehen finb, beziehen. 
Das bedeutet aber nicht, dasz nicht auch bie Herausarbeitung 
ber Eigenart unseres Bekenntnisstandes feine Bedeutung 
haben tonnte. Im Gegenteil: angesichts ber heutigen Span- 
nungen in ber ERD kann es sehr wesentlich fein, am Bei- 
spiel unferer Kirche zu zeigen, dasz man trotz verschiedener 
Bekenntnisgrundlagen volle kirchliche Gemeinschaft, auch 
Abendmahlsgemeinschaft aufrecht erhalten fann unb dasz sich 
auf biefer Grundlage ein fruchtbares kirchliches Leben ent- 
falten kann. Dagegen mürben mir uns in unabfehbare Ge- 
fahren begeben, wenn mir bie Grundlage selbst problemati- 
sieren. Ich werde bie Befürchtung nicht Io§, das mir auf 
biefen Weg geführt werden.

Das ift mein ganzes Bedenken. Ic mill nicht meiter dar- 
über sprechen, ic habe mich ausgesprochen. Ich bin ja nur 
beratendes Mitglied. Animam meam salvavi! Für bie Konse- 
quenzen möchte ic nicht einstehen.

Abgeordneter D. Dr. von Dietze: Ic bin dankbar, daß 
biefe Gedanken unb Sorgen bon unserem beratenben Mitglied 
geäuszert mürben, unb ic möchte fragen, ob etwa mit folgen- 
ber Fassung biefen Gedanken unb Sorgen Rechnung getragen 
werden kann, menn auf beibe Punkte, alfo auf bie Mitteilung 
unb bie Frage, bie Landessynode jetzt alfo folgendes be- 
stimmen mürbe:

„Die Landessynode nimmt bon ber Mitteilung beS 
kleinen Verfassungsausschusses Kenntnis. — Darüber ift 
ja wohl fein Zweifel. — Auch fie ift ber Auffaffung, daß
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der Auftrag zum Entwurf einer Grundordnung die Klä- 
rung des Bekenntnisstandes erforderlich macht, auch im 
Verhältnis jur ERD und jur Ökumene. Sie bevollmächtigt 
den Ausschuss, theologische Gutachten über den Bekenntnis- 
stand ju erheben. Sie stellt fest, dasz damit von feinem 
Mitglied der Landessynode und von feinem Mitglied des 
kleinen Verfassungsausschusses beabsichtigt ist, die in un- 
serer Landeskirche verwirklichte Union aufzuheben." 
Abgeordneter Kühlewein: Ic weisz nur nicht, ob damit 

die Frage beantwortet ist, die vom kleinen Verfassungsaus- 
schus gestellt ist, ob die Landessynode den Auftrag aufrecht 
erhält, dasz eine ganze Grundordnung neu gebildet wird. Wir 
sind im kleinen Verfassungsausschusz auf biefe Frage gekom- 
men, weil wir uns nicht im klaren waren, ob wir eine ganj 
neue Grundordnung ausarbeiten ober nur in einzelnen 
kleinen Seifen eine Neubearbeitung vornehmen sollen.

Professor D. Hupfeld: Es wird sich wesentlich um baS Er- 
gebniS ber Frage an bie Fakultät handeln, ob biefe Konse- 
quenz gezogen werden musz ober nicht.

Abgeordneter Kühlewein: Ic befürchte, mir befinden uns 
in einem Miszverständnis. Die Frage, die mir vom VA an 
bie Synode stellen, ift, ob bie Grundordnung ober Verfassung 
ganz neu bearbeitet ober ob bie alte Verfassung überarbeitet 
werden soll.

Landesbischof D. Bender: Einstweilen haben mir es so ge- 
halten, das mir nicht eine neue Grundordnung in einem 
Wurf schaffen, fonbern einzelne Kapitel daraus erneuert 
haben, fo bie Wahlordnung für bie kirchlichen Körperschaften 
und bann eine neue Pfarrerwahlordnung. Man kann fo 
weiterfahren unb je nach Notwendigkeit alte Stücke ber gel- 
tenben Ordnung durch neue ersetzen.

Wir werden aber auf bie Dauer nicht darum herum 
kommen, eine neue Grundordnung zu schaffen unb nicht nur 
neue Flicken auf ein altes Kleid ju flicken.

Es fann sic ja heute kaum jemand mehr in bem jetzigen 
Status unserer Kirchenverfassung mit ihren vielen im Laufe 
ber 3 Jahrzehnte erfolgten Streichungen unb Neufassungen 
einzelner Bestimmungen zurechtfinden.

, Abgeordneter D. Dr. von Dietze: Ich glaube, bie Frage, 
bie Bruder Kühlewein gestellt hat, fann deutlicher, als ic 
eS mit meinem Vorschlaq beabsichtigt hatte, folgendermassen 
gelöst werden, dasz ber Wortlaut dessen, was ic beantragen 
mürbe, dahin geändert mirb:

„Die Landessynode nimmt von ber Mitteilung beS 
kleinen Verfassungsausschusses Kenntnis. Sie bestätigt ben 
Auftrag, eine neue Grundordnung zu entwerfen."
Der Auftrag geht dahin, eine ganj neue Grundordnung zu 

entwerfen. Wieweit mir bamit fertig werden, muffen mir 
sehen. Wir haben ben Auftrag, eine neue Grundordnung zu 
entwerfen, unb bestätigen ben Auftrag, eine neue Grund- 
ordnung ju entwerfen.

„Sie teilt bie Auffassung, dasz bicfer Auftrag bie Klärung 
beS Bekenntnisstandes erforderlich macht, auch im Verhält- 
nis jur EXD unb jur Ökumene. Sie bevollmächtigt ben 
Ausschuß, theologische Gutachten über ben Bekenntnisstand 
ju erheben. Sie stellt fest, dasz fein Mitglied ber Landes- 
synode unb fein Mitglied des kleinen Verfassungsaus- 
schusses beabsichtigt hat, bamit bie in unserer Landeskirche 
verwirklichte Union aufzuheben." -
Abgeordneter Dr. Kuhn: Meine Herren! Wenn es fich 

darum handelt, bie Bekenntnisfrage ju klären, fo ift bie 
Frage, ob bie Kirchenverfassung geändert werden sollte, für 
mich nur dahin ju beantworten, dasz nur in biefem Punkt 
ein Teil ber Verfassung zu ändern märe, nicht aber bie ganze 
Verfassung. Es hat soeben ber Herr Landesbischof gesagt, bie 
Kirchenverfassung fei durch viele Anderungen unb Streichun- 
gen unübersichtlich, dasz man daraus nicht klug werden 
mürbe. Aber bem fann abgeholfen werden, inbem bie Ver- 
fassung in ihrer jüngst gültigen Fassung neu gedruckt mirb,

bamit all das herausbleibt, mas abgeändert murbe. Sann be- 
stehen nicht mehr bie Schwierigkeiten, von denen ber Herr Lan- 
desbischof gesprochen hat. Wenn also ju ber Frage, bie heute 
morgen hier angeschnitten murbe, eine Störung erfolgen soll, 
so betrifft bieS wohl nur einen Ausschnitt aus unserer Ver- 
fassung, hat aber nicht jur Folge, dasz bie ganze Verfassung 
ju erneuern fei.

Abgeordneter D. Dr. Ritter: 3c weisz nicht ganj, ob bie 
Frage, bie Prof. Hupfeld aufgeworfen hat, eigentlich durch 
bie Formulierung, bie Herr v. Dietze vorschlägt, beantwortet 
ober umgangen ift. Ich musz offen gestehen, dasz ich nicht ver- 
stehen fann, warum baS alles in bie kurze Praefatio ber 
neuen Verfassungsformulierung hinein soll. Das mürbe eine 
letzte Klärung theologischer Probleme erfordern — eine 
Störung sehr heikler, tiefgehender Fragen ber Sakraments- 
lehre — bie, fo viel ich davon verstehe, in ber heutigen Theo- 
logie abweichend von ber Lehre beS 16. Jahrhunderts be- 
antwortet werden. Ist eS wirklich notwendig, wegen ber 
Praefatio, bie ben allgemeinen Bekenntnisstand unferer 
Kirche nennen soll, bie letzten Fragen ber Sakramentslehre 
zu lösen? 3c mürbe mir benfen können, dasz über bas, was 
innerhalb ber badischen Kirche über bie Sakramentslehre ge- 
lehrt unb geglaubt werden soll, bie theologische Fakultät unb 
man fonft im Lande sic viel Gedanken machen sollte. Ic 
finde eS aber unnötig unb unglücklich, baS mit ber Ver- 
fassung ju verkoppeln: eS entspricht auch nicht bem allge- 
meinen Grundzug unb Charakter unserer Landeskirche, an 
bem ja doch ausdrücklich nichts geändert werden soll. Ic 
meine nicht, dasz nun hier mit ben Verfassungsfragen, bie 
doch schlieszlic mehr bie äuszere Ordnung betreffen, zut viel 
Theologie verankert werden sollte. Eine Veränderung in 
unferer Landeskirche fönnte eintreten, wenn mir auf einmal 
einen ganj reformierten Bekenntnisstand bekämen. SaS 
mürbe sich auf bie ganze Lebensordnung auswirken. Oder 
menu mir zu lutherischen Amtsbegriffen gelangen sollten, fo 
fönnte dies in ber verfassungsmäßig festgelegten Form des 
Amtscharakters beS Landesbischofs hervortreten. Niemand 
mill ja aber 'an ber Union etwas ändern. Ic verstehe nicht, 
dasz man etwas aufrührt, baS im 16. Jahrhundert viel Anlas 
ju Zwistigkeiten gegeben hat.

Landesbischof D. Bender: Es ift doch ganj deutlich für mich, 
Herr Dr. Suhn, dasz bie Voraussetzungen, unter denen bie 
jetzt noch geltende, mit allen Ausmerzungen, bie inzwischen 
erfolgt sind, geltende Kirchenverfassung zustande gekommen 
ift, ganj andere sind als bie, von benen mir heute ausgehen. 
SaS hat gar-nichts mit ber konfessionellen Frage zu tim. Das 
bat bamit ju tun, dasz mir auf bem Weg feit 1921 über baS 
Wesen ber Kirche von Gott durch sehr einschneidende Ereig- 
nisse neu belehrt morben sind.

In ber alten Kirchenverfassung ift j. B. das Altestenamt 
ein Ehrenamt. SaS paszt durchaus in bie zu Grunde liegende 
Vorstellung, dasz bie Kirche ein Verein ift, mo jeber froh ist, 
Vorsitzender ober Schriftführer ober Kassier fein zu dürfen. 
Es gibt aber in ber Kirche nur Dienstämter. Darum geht eS, 
biefe neue Erkenntnis, bie uns in ben bitteren schweren 
Jahren nach 1933 eingeprägt worden ift, für unsere Kirche 
fruchtbar zu machen. Um nichts anderes.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ich muß sagen, ich bebarf gut- 
nächst ber Belehrung darüber, ob mir, wenn mir das Wesen 
unseres Bekenntnisstandes gegenüber ber EXT unb gegen- 
über ber Ökumene betreiben wollen, ob mir ba nicht auf baS 
eigentliche Wesen, funditus, eingehen müssen. Nicht wahr, 
Herr Professor, mir kommen ba nicht drum herum! Unb bie 
Konsequenzen dieser Forderung an uns, bie Möglichkeit von 
Konsequenzen meine ich, haben mir ja von vornherein inS 
Airge gefaszt unb sind entschlossen, wie ber Antrag beS Herrn 
Prof. v. Dietze beweist, ben ic Wort für Wort unterstreiche, 
unb bem ic Wort für Wort folgen fann, eine Lösung 311 fin- 
den. Was mir hier treiben, tun mir zu bem Zweck, uns besser
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zu verstehen unb besser zusammenzukommen. Als wir bie 
Grundordnung ber ERD annahmen, ba haben mir doch be- 
schlossen, dasz bon uns aus alles geschehen soll, um baS theo- 
logische Gespräch, baS nun in so hoffnungsvollen Anfängen 
ift, bon uns aus zu förbern. Ja, ic meine, dazu gehört nun 
auch bie Frage an unfere Fakultät. Und es ift gar fein Zwei- 
fel, biefe Dinge sind fundamentalwichtig, unb ba gibt es fein 
Ausweichen, unb auch nicht das Ausweichen, baft wir sagen, 
bie Unterschiede berühren uns gar nicht mehr. Wir wollen 
zu einer wirklichen Einigung, zu einem wirklichen Verständ- 
niS fommen. Unb ic barf vielleicht auch noch sagen, für jebett 
evangelischen Christen ift eS dringend nötig, darüber klar zu

• werden, was ihm bie Heilige Schrift ift. Sein Schriftver- 
ständnis, unser Schriftverständnis ift gefragt. Ich musz schon 
sagen, bie Grundordnung muß geändert werden. Taft sie in 
vielen Punkten geändert werden musz, ift uns klar, unb 
selbstverständlich ift auch baS ebenfo klar, bie ganze Sache 
musz aus einent Gusz fein. Unb andererseits ift bie Situation 
ja bie, mir lassen uns nicht unter Zeitdruc pressen, obwohl 
vielleicht doch unfere Musze bei biefem Werk nicht so ganz 
ihre Berechtigung hat. Wir müssen doch ba auch zu einer 
gewissen Eile fommen unb wollen doch nun auch wirklich eine 
Grundordnung schaffen, bie zeigt, das mir aus ber jüngsten 
Geschichte unserer badischen Kirche unb ber deutschen evan- 
gelischen Kirche überhaupt etwas gelernt haben. Dasz baS ge- 
schehe, ift für mid) ein dringendes Anliegen, unb barum 
müssen mir uns mit biefer Sache auseinandersetzen, unb 
barum musz ber kleine Verfassungsausschusz biefe Arbeit 
gründlich tun. Unb baft ihm fein Auftrag neu beftätigt 
merbe, baS schlagen mir in biefer Entschlieszung vor. 3c 
wiederhole, ich ftimme mit biefem Antrag von Herrn bon 
Dietze vollkommen überein unb bitte Sie alle, ihm zuzu- 
ftimmen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Ich habe bewuszt ge- 
schwiegen. Aber id) glaube, ic musz noch eines sagen. Ic 
möchte bitten, baft bem Antrag beS Herrn bon Dietze zu- 
gestimmt mirb unb möchte baS in menigen Sätzen begründen:

Ich bin erstaunt, baft Herr Professor Hupfeld biefe Be- 
benfen erhebt. Er hat felbft in „Arbeit unb Besinnung" eine 
gröszere Darstellung über bie Geschichte unb ben Charakter 
ber Badischen Union gegeben. Er hat alfo ein Gutachten er- 
ftattet. Wir haben weiter auf ber letzten Synode eine Dar- 
stellung unb eine Beurteilung ber Badischen Union bon 
Pfarrer Bösinger zur Kenntnis genommen, alfo auch hier ein 
Gutachten erhalten.

Wer etwas bie Geschichte ber Badischen Union kennt, weisz, 
dasz feit 1821 immer wieder um ihre Natur geftritten worden 
ift. Auf eine extreme Formel gebracht fann man sagen, bie 
einen behaupten, dasz nur ber Grundsatz ber freien For- 
schung gilt, bie andern dagegen, baft bie CA unb bie Katechis- 
men, biefe in ihrer Übereinstimmung, verbindlich feien, unb 
dasz bieS bon ber Synode bon 1855 ausgesprochen ift. 3c 
habe fo ben Eindruck, dasz gerabe bie Arbeit bon Professor 
Hupfeld biefe Ungesichertheit über ben Bekenntnisstand ber 
Landeskirche erkennen läszt.

So gesehen, meine Herren, ift bie Union eine Aufgabe, bie 
ber Kirche geftellt ist. Das ift hier auch schon ausgesprochen 
morbett. Unb dasz bie Union eine Aufgabe ift, barin sehe ic 
baS Fruchtbare in ihr für bie Kirche. Wir können nicht sagen, 
für unS ift bie Augustana ober bie Konkordienformel ober 
fonft ein Bekenntnis in einem Ausmasze bindend, dasz solche 
Bekenntnisse beinahe an bie Stelle ber Schrift treten, bei- 
nahe zur normierenden Norm werden unb nicht baS bleiben, 
was fie finb, eine durch bie Schrift normierte Norm. Das 
fann eS in unserer Union nicht geben. AnbererfeitS ift aber 
sicher, baft bei uns bie CA einer feitS. unb bie beiben Katechis- 
men andererseits, soweit fie miteinander übereinstimmen, 
irgendwie gelten, daneben aber hinsichtlich beS Sakramentes 
des Abendmahles ber § 5 ber Unionsurkunde eine eigene

Formulierung- aufgestellt hat. Wie verhalten sic nun all 
diese Gröszen zueinander? Es sollte in unserer Kirche nicht 
aufhören, hierüber Klarheit zu schaffen, wenn es vielleicht 
auch nicht möglich ist, letzte Einhelligkeit zu gewinnen. In 
dieser eigentlich feit 1821 gehenden Auseinandersetzung, über 
die ich hoffe, ihnen doch noch einmal eine Darstellung zu 
geben, sollte nicht geruht werden. Und deshalb könnte es nur 
ein Gewinn für bie Kirche fein, hier auch bie Lehrerin ber 
Kirche, bie Heidelberger Fakultät, gutachtlich zu hören. Es 
handelt sich nicht darum, bie Union irgendwie anzutasten, 
sondern nur darum, möglichst weite Klarheit über ihren 
Charakter zu erhalten. Und hier wird ein Gutachten nur den 
erwünschten Dienst leisten. An bie Union will niemand 
rühren und ic möchte bitten, bent Antrag in ber Fassung 
von Prof, von Dietze zuzustimmen.

(Ein Antrag von Prof. D. Hupfeld auf Schluß ber Debatte 
wird einstimmig gebilligt.)

Präsident Dr. Umhauer: Wir kommen nun zur Abstim- 
mung über den Antrag von Dietze. — Der Antrag wird 
einstimmig angenommen.

Abgeordneter Schweikhart: Ic möchte eine Bitte von ber 
Synode aus an ben Oberkirchenrat bzw. an den Preszverband 
weitergeben: Gerade im Blick auf bie fog. Laien, also bie 
Nichtpfarrer in ber Synode, wäre es doch wohl ratfam, wenn 
man wieder klein unb handlich bie Urkunde über bie evang. 
Kirchenvereinigung int Groszherzogtum Baden als amtlichen 
Neudruck nicht von 1914, sondern von 1950, taufen könnte, 
um darin zu studieren.

(Die Anregung wird mit allen Stimmen bei einer Ent- 
haltung angenommen.)

III.
Präsident Dr. Umhauer: Wir kommen zu Punkt 3 ber 

Tagesordnung: Berichte des Verfassungsausschusses unb zwar 
zunächst ber Bericht über ben Entwurf eines kirchlichen Ge- 
setzes betr. bie Errichtung einer evangelischen Kirchengemeinde 
in Malsch.

Berichterstatter Abgeordneter Kley: Dem VA lagen fol- 
gende Eingaben unb Anträge zur Beschlussfassung vor:

1. Der Entwurf eines kirchlichen Gesetzes bie Errich- 
tung einer Evang. Kirchengemeinde Malsch 
betr.

Der Verfassungsausschusz empfiehlt ber Synode bie An- 
nahme des Gesetzes.

Präsident Dr. Umhauer: Da sic niemand zu Wort meldet, 
darf ic schlieszen, baft bie Synode mit ber Annahme des An- 
trags einverstanden ift. Ich bitte um Entbindung von ber 
Notwendigkeit, das Gesetz nocheinmal zu beriefen unb bie 
einzelnen Paragraphen zur Abstimmung zu bringen.

Das Gesetz ist - einstimmig angenommen. Der bon mir bor 
geschlagene Verhandlungsmodus ift genehmigt.

Berichterstatter Abgeordneter Kley: 2. Entwurf eines kirch- 
liehen Gesetzes bie Errichtung einer Evang. Kir- 
chengemeinde ZeIl a. H. betr.

Der Verfassungsausschusz empfiehlt ber Synode bie An- 
nahme beS Gesetzes.

Präsident Dr. Umhauer: Wortmeldungen liegen nicht bor.
Der Antrag ift einftimmig angenommen.

Berichterstatter Abgeordneter Kley: 3. Entwurf eines kirch- 
lichen Gesetzes die Anderung ber Kirchenbezirke 
Wertheim unb Borberg betr.

Der Antrag, bie Kirchengemeinde Lauda vom Kirchenbezirk 
Wertheim loszutrennen unb bent Kirchenbezirk Boxberg zit- 
zuteilen, war bon ber Kirchengemeinde Lauda ausgegangen. 
Die Gründe des Antrages ergeben sic aus ber schriftlichen 
Begründung zu bem Gesetzentwurf.

In einer Sitzung bom 6. 10. 1950 hat nun ber Kirchen- 
gemeinderat Lauda mit Mehrheit ben Beschluß gefaszt, bie 
Frage vorerst zurückzustellen, weil „bie damals angeführten 
Gründe zur Abtrennung heute nicht mehr bon ber Mehrheit
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bes Kirchengemeinderats anerkannt werben". Von ber ver- vertreten Werben kann. Wir bürfen eine Losung, eine Jahres-
änberten Lage hat bas Dekanat Wertheim ben Ev. Ober- losung, bie während bes Krieges einmal an uns brang, nicht
kirchenrat am 12. 10. 1950 telegraphisch unb schriftlich in vergessen. Dort hiesz es: „Der Herr ift unser Meister, König
Kenntnis gesetzt unb gebeten, bie Entscheidung über diese unb Richter." Meine Herren! Wir haben es vor unferem
Frage Vorerft zurückzustellen. Herrgott unb Heiland als Richter zu vertreten, was wir hier

Der VA ift ber Ansicht, baß bie Frage ber Lostrennung entscheiden, unb ic glaube, auch Wenn ber Finanzausschuß
ber Kirchengemeinde Lauda vom Kirchenbezirk Wertheim unb unb ber Verfassungsausschusz sic dahin geäußert haben, baß
ber Zuteilung zum Kirchenbezirk Boxberg noch nicht zur Ent- bie Eingabe abzulehnen fei, baß ich mich als Synodaler nicht
scheidung reif ift. Er empfiehlt baher ber Synode, bie Vor- diesen Ansichten anschliezen kann. ES hat Herr Pfr. Lehmann
tage zur Weiteren Bearbeitung an ben Erweiterten Evang. barauf hingewiesen, baß er baran leiber nichts änbern könne,

■ Oberkirchenrat zurückzugeben. baß fein Kind jenen Weg einschlug. ES fei bics ein Weg ge-
Präsident Dr. Umhauer: Wer ift für ben Antrag bes Aus- wesen, ber sittlich, von ber Allgemeinheit aus gesehen, nicht

schusses? — Der Antrag ist einstimmig angenommen. beanstandet Werben tönne, weswegen er auch feinem Kinde
Berichterftatter Abgeordneter Kley: 4. Entwurf eines kirch- gegenüber in biefer Richtung Einwendungen, bie rechtlich ge-

lichen Gesetzes Vorl. kirchliche Gesetze betr. hört werben tönnten, nicht erheben tönne. Er ift auch feinem
Der Erw. Oberkirchenrat hat gemäß § 120 RB am 15. 6. 

1950 ein vorl. kirchliches Gesetz über die Errichtung einer
Evang. Kirchengemeinde Odenheim beschlossen. Der Ver- über zum Unterhalt verpflichtet ift, eine Sinderzulage ge-
fassungsausschusz empfiehlt ber Synode bie Annahme bes währt Werbe, fo können wir ihm diese Kinderzulage nicht ent-
Gesetzes. ziehen, auch wenn biefeS Kind einen Weg gegangen ift, ber

Präsident Dr. Umhauer: Wird hierzu baS Wort gewünscht? uns allen zuwider ift. Ich glaube beSWegen, meine Zustim- 
mung zu ben Entschlieszungen bes Finanzausschusses unb bes 
Verfassungsausschusses versagen zu müssen.

Abgeordneter Zitt: Ic glaube, baß wir in biefer Frage 
‘nur zwei Möglichkeiten haben: Entweber wir bejahen baS 

Gesetz fo, wie es ursprünglich Vom o® Vorgelegt Worben 
War, ober wir Verneinen es. Ic bin für bie letzte Lösung. 
In ben ganzen Erörterungen ift ber Standpunkt, ben Pfr. 
Lehmann in feiner Eingabe äußert, noch nicht widerlegt

— Das ist nicht der Fall. — Der Antrag ist einstimmig an-
genommen.

Berichterstatter Abgeordneter Kley: 5. Eingaben — 3c der 
Tagesordnung — von Pfarrer Lic. Lehmann Mannheim 
vom 1. und 6. 5. 1950 betr. Kinderzuschlag.

Pfarrer Lic. Lehmann in Mannheim hat während der 
letzten Tagung der Landessynode eine Eingabe an diese vor- 
gelegt, durch welche er eine Abänderung des § 1 Ziff. 8 des 
von der Landessynode unterm 29. 9. 1948 beschlossenen Ge- 
setzes, die Regelung des Kinderzuschlages ber kirchl. Be- 

.diensteten betr. verlangt. Das einzelne ist aus ber in Abschrift 
ben Synodalen vorliegenden Eingabe vom 1. 5. 1950 nebst 
Ergänzung vom 6. 5. 1950 ersichtlich. Über die Eingabe wurde 
auf ber letzten Tagung ber Landessynode noch feine Ent- 
schlieszung gefaszt. Der BA hat bie Eingabe geprüft. Er 
empfiehlt bie Ablehnung ber Eingabe des Herrn Pfarrer 
Lic. Lehmann in Mannheim. Er ift ber Auffassung, das bie 
grundsätzlichen Erwägungen, bie f. 3. zu bem Erlasz dieses 
Gesetzes geführt haben, durch bie Eingabe des Herrn Pfarrers 
Lic. Lehmann nicht aufgegeben werben tonnen.

Abgeordneter Dr. Kuhn: 3c rege an, das ber Bericht- 
erftatter des FA, bem bie Eingabe auch zugeleitet wurde, uns 
feine Stellungnahme mitteilt.

Präsident Dr. Umbauer: Wer vom FA ift dazu in ber 
Lage?

Abgeordneter Dr. Übrig: 3c bin zwar nicht Mitglied des 
FA und habe als Zaungast an ber Sitzung teilgenommen. 
Der FA war in feiner Stellungnahme von ber Erwägung 
beftimmt, das bie Geringfügigkeit ber Beträge, bie ba in 
Frage kommen, eine Weitere Beschäftigung mit ber Vorlage 
nicht notWenbig mache, unb das ganze Gewicht ber An- 
gelegenheit mehr ber Stellungnahme des Rechtsausschusses 
zukommt.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Der Finanzausschuß hat aus 
Fragen ber Geringfügigkeit geglaubt, bie Eingabe ablehnen 
zu tonnen. Ic kann mich erinnern, als Zaungast im Finanz 
ausschus gehört zu haben, das man insbesondere auch aus 
einem anberen Gesichtspunkt glaubte, bie Eingabe ablehnen 
zu können, nämlich unter bem Gesichtspunkt, das man auf 
bie Gemeindeglieder Rücksicht nehmen müffe, benen es nicht 
verständlich fei, das über ihre Beiträge zur Kirche, ihre 
Steuern usw., hier auf eine Weise verfügt Werbe, bie bem 
Empfinben ber Gemeindeglieder zuwiderlaufe. Meine Herren! 
Icweisz nicht, ob bie Geringfügigkeit eine Rolle spielen kann 
unb ob es eine Rolle spielen kann, das Gemeindeglieder evtl. 
Anstosz nehmen. Denn zum einen handelt es sich um bie 
Frage, ob dies rechtlich überhaupt Vertreten Werben kann, zum 
anbern handelt es sich darum, ob es vor unferem Herrgott

Kinde gegenüber zum Unterhalt verpflichtet. Wenn es nun 
so geregelt ist, das einem Pfarrer, der einem Kinde gegen-

worben, daß es sich bei ber Kinderzulage um eine durch das 
Arbeitsgesetz allgemein verbindliche Sozialabgabe handelt, 
bie ber Arbeitgeber bem Arbeitnehmer zu gewähren hat. Wir 
haben in anberem Zusammenhang gehört, das eine Behörde 
ben Verzicht auf ein rechtlich unb gesetzlich zustehendes Ge- 
halt unb bie bamit verbundenen Zulagen nicht annehmen 
kann, und zwar barum, weil ber eine, ber nicht barauf ver- 
zichtet, bem anberen gegenüber, ber barauf verzichtet, irgend- 
wie in ein schiefes Licht kommt. Das ift hier unb in biefem 
Zusammenhang ebenfo ernft zu nehmen Wie in bem anberen 
Fall, in bem biefer Grundsatz geltend gemalt Worben ift. Ic 
frage auszerdem, wie weit wirb bie Auslegung gehen, das 
auch aus anberen Gründen eine Weiterzahlung des Kinder- 
zuschlags Anstosz erregen kann.

Sch stehe mit größter Zurückhaltung vor ber Tatsache, 
Wenn das Kind eines Pfarrers aus einer letzten Gewissens- 
entscheidung heraus bas Band zu unferer Kirche löst. Das 
tut uns gewiß im tiefften Innern sehr leib unb sehr wehe. 
Aber, liebe Brüder, wer von uns ift in feinem theologischen 
Ringen unb wohl auch in feinem menschlichen Kämpfen nicht 
auch schon an biefem Abgrund entlanggegangen? Unb ift eine 
berartige Entscheidung eines Kindes nicht eher zu ehren an- 
gesichts ber Erfahrung, baß Pfarrkinder durch ihren Lebens- 
wandel u. U. einen Anstosz erregen, ber ber Kirche viel, viel 
mehr schadet als ber Austritt eines Kindes aus ber Kirche. 
Unb Wer ift ber Richter über baS Mas beS Anstoszes? Das 
möchte ic niemanden in bie Schuhe schieben, barüber eh 
unb je richten zu müssen. Ic bitte barum, Von einer Simi- 
tierung bes Rechts auf ben Kinderzuschlag abzusehen.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic will ganz offen gestehen, baß 
ic versucht bin, fo feierliche Ausführungen, wie wir sie eben 
gehört haben, in ben Bereich beS Übergeistlichen zu rücken. 
(Zuruf: 0 nein!) Hier werben bie Dinge nach meiner Mei- 
nung nicht fo gesehen, wie fie wirklich gesehen werben müssen. 
Die Kinderzulage Wirb als eine finanzielle Förderung ge- 
Währt in ganz bestimmten Fällen. Wenn baS Kind bie Vor- 
aussetzung für diesen Kinderzuschlag nicht mehr erfüllt, bann 
fällt er eben Weg, unb ic möchte sagen, ich möchte unferer 
Kirchenleitung hier in bent Punkt dieselbe Genauigkeit emp- 
fehlen, wie fie in ber Staatsverwaltung üblich ift. Ic glaube,

%
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man ist im Raum der Kirche etwas weniger genau. Sc 
glaube nicht, wenn ic recht im Bilde bin, — Herr Ober- 
kirchenrat Friedrich — bann wird nicht jedes Jahr eine Er- 
klärung über bie Begründung weiter, eingefordert. (Zuruf: 
doch, doch!) — Wenn das ber Fall ist, bann bin ich beruhigt. 
Ic kann nicht zugeben, das ein Vater, dessen Sohn im 
Monat 40 DM und 1 pfennig verdient, dadurch, das ber 
Kinderzuschlag eingestellt werden soll, bestraft wird. Das ist 
feine Bestrafung, sondern das ist lediglich bie Folge eines 
gesetzmäszig eintretenden Ereignisses, ber Wegfall einer Vor- 
aussetzung für ben Kinderzuschlag. 3c kann nicht zugeben, 
das ein Vater, dessen Sohn fällt, und ber bann auch ben 
Kinderzuschlag verliert, bestraft wird durch ben Wegfall. Ic 
kann nicht zugeben, etwa um etwas ähnliches heranzuziehen, 
das eine Pfarrerswitwe, bie sich wieder verheiratet, wodurch 
das Witwengeld wegfällt, bestraft wird. Der Gesichtspunkt 
ber Bestrafung scheidet aus. Auch ber Gesichtspunkt, das nun 
bie Möglichkeit besteht, dasz das Kind aus ernftefter Er- 
wägung aus ber Kirche ausgetreten ist. Dies spielt hier nach 
meiner Meinung für bie Bedeutung unseres vorliegenden 
Gesetzes feine Rolle. Es ift doch so, es wird im Kirchenvolk 
nicht verstanden, wenn für Kinder, bie ber Kirche nicht mehr 
angehören, ein Kinderzuschlag bezahlt wird. Das muß mit 
allem Nachdruck gesagt werden.

Der Vater wird nicht an ber Ausübung feiner Pflich- 
ten bcm Kind gegenüber gehindert. Es ift aber ba auch fest- 
zustellen, bas Kind hat sic aus ber Familie entfernt, gelöst 
aus dieser Gemeinschaft. Es hat ben Anspruch auf die väter- 
liche Siebe nach wie vor. Aber daß es sic aus der Gemein- 
schaft gelöst hat, baS steht boch feft, und das bas auch für das 
Verhältnis von Eltern zum Kind Folgen hat, auch baS steht 
feft. 3c gestehe offen, ich bin ber Ordnung in ber jetzigen 
Form nicht Freund, weil fie bem Oberkirchenrat bie Verant- 
wortung läszt und dazu noch bem, ber ben Kinderzuschlag be- 
fommen ober erhalten foil, fie, auflegt. Es müffen also hier 
zwei Stellen Verantwortung tragen, während bisher bie Ver- 
antwortung nur bei einem war, eine Vorschrift, wie fie 
in bem Entwurf bes Gesetzes vor zwei Jahren enthalten war, 
war besser als bie, bie an ihre Stelle getreten ift. Sie er- 
innern sich, daß ich damals dafür gekämpft habe. Unb nun, 
wenn mir wieder zu bem Entwurf zurückkehren wollten, 
bann mürben mir gewissermaßen eine lex specialis schaffen 
ober unS bem Verdacht aussetzen, eine solche zu schaffen. Sch 
möchte vorziehen, das mir erst in späterer Zeit wieder zu- 
rückkehren unb im übrigen also bie Eingabe beS Herrn 
Pfarrers Lehmann ablehnen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Ich möchte meber allzu 
geiftlich noch allzu materiell sein. Der Satz, ben Pfr. Leh- 
mann auffteUt, das cS ein Grundsat beS Arbeitsrechts fei 
unb deshalb für bie Kirche verbindlich, hat mich am meisten 
gewundert, weil er aus bem Munde eines Mannes fommt, 
ber in ber Zeit von 1933 bis zum Verlassen Deutschlands 
nicht genug fagen fonnte, mie bie Kirche eigenständiger Ord- 
nung fei. Jetzt aber plötzlich ist fie bem allgemeinen Arbeits- 
recht unterworfen.

Meine Herren! Wenn bie Kirche bem allgemeinen Arbeits- 
recht unterworfen märe, bann fonnte nicht in unseren Be- 
stimmungen bes kirchlichen Beamten- unb Angestelltenrechts 
ber Sat stehen: „Wer aus ber Kirche austritt — vielleicht 
nach inneren schweren Kämpfen — verliert ohne weiteres 
feine Stellung unter Verlust aller feiner Ansprüche." Tas 
ift baS eine. Unb das anbere ift bieS, ein ganz ursprüngliches 
Gefühl: Sollen Kirchensteuermittel für Kinder verwendet 
werden, bie auS ber Kirche ausgetreten sind? (Zuruf Abg. 
Uhrig: Nein!) Unb ba ift eben immer wieder gesagt worden, 
baS geht nicht, unb wir haben in praxi, ohne das mir baS 
Gesetz hatten, in ber nationalsozialistischen Zeit einem Pfarrer 
ben Kinderzuschlag entzogen, dessen Sohn öffentlich gegen 
bie Kirche gesprochen hat. Das mar nicht ganz einfach. Dieser

Vater hat bie Masznahme ruhig hingenommen. Unb ein 
Letztes: Es handelt sich hier nicht um ein kleines Kind, son- 
bern um bie Tochter bes Pfarrers Lehmann, die, wenn ich 
recht unterrichtet bin, in diesen Tagen ihr 24. Lebensjahr 
vollendet unb studiert. Die Gewährung bes Kinderzuschlags 
mürbe also ohnehin balb zu Ende fein.

Abgeordneter Kley: Ic möchte barauf hinweisen, das es 
hier um grundsätzliche Fragen des Rechts geht. Zu bem, mas 
Herr Dr. Uhrig gejagt hat, ift zu fagen: Im staatlichen Be- 
reich fällt ber Kinderzuschlag nur beim Vorliegen bestimmter 
gesetzlicher Voraussetzungen meg, z. B. Erreichung eines ge- 
wissen Lebensalters, Abschluß ber Ausbildung mit bem 
24. Lebensjahr. Er ift aber nicht abhängig unb kann nicht ab- 
hängig gemacht werden von ber Lebensführung des Kindes. 
Wenn weiter gejagt murbe, bas Kirchenvolk verstehe es nicht, 
menu Kirchensteuermittel hierfür verwendet mürben, fo ift 
bie Frage aufzuwerfen, ob solche Erwägungen für ben Gesetz- 
geber bindend fein tonnen ober ob nicht vielmehr zu prüfen 
ift, ob bie Auffassung bes Kirchenvolkes ober eines Teiles bes 
Kirchenvolkes eine falsche ist. Das Kind ift ja auch eine Auf- 
gabe, bie ben Eltern von Gott gegeben ift. Wir müffen fie in 
ber Erfüllung biefer Aufgabe, das Kind jederzeit wieder auf 
ben rechten Weg zurückzuführen, unterstützen (Surufe: Sehr 
richtig!) Überspitzt ausgedrückt tonnte ihnen aber bie Er- 
füllung biefer Aufgabe erschwert ober gar unmöglich gemacht 
werden, menu ihnen bie finanzielle Beihilfe zu ber Ausbil- 
bung beS Kindes entzogen wird unb fie dadurch gezwungen 
Werben, das Kind wegzugeben unb sich selbst zu überlassen. 
Es ift ferner im Hinblick auf bie Eigenständigkeit ber Kirche 
in ber Rechtsetzung gesagt worden, das bann auch feine Be- 
stimmung getroffen werben könnte, dasz derjenige Kirchen- 
bedienstete, ber aus ber Kirche austrete, aller Rechte verlustig, 
gehe. Hier handelt eS sich boch um etwas anbereS. Eine solche 
Bestimmung richtet sic gegen Pfarrer ober anbere Kirchen- 
bedienstete, bie austreten. Im Falle beS Kinderzuschlags Wirb 
dagegen ein Vater getroffen, ber für ben Schritt seines Kin- 
bes nicht verantwortlich gemacht werben kann. Es Wäre im 
übrigen auch denkbar, das ein anderes Familienangehöriges, 
etwa bie Frau bes Pfarrers, etwas tun würbe, Was nicht ge- 
billigt werben fonnte. Dann bestünde auch feine Möglichkeit, 
bem Pfarrer bas Gehalt zu kürzen.

Abgeordneter Dr. Schlapper: Es ift mir zunächst nicht 
flar, weshalb bie Ausführungen beS Herrn Pfarrers Zitt 
„übergeistlich" gewesen fein Jollen. Sc bin selbst nicht Theo- 
loge, mir sind sie sehr gut eingegangen. Es geht hier auch 
nicht um bie persönlichen Verhältnisse, ich kenne Pfr. Leh- 
mann nicht, unb er intereffiert mich nicht. Es geht um eine 
prinzipielle Frage. Für mich als Nichttheologen ift bie Sache 
fo: Wenn in einem solchen Fall ber Kinderzuschlag entzogen 
wirb, so bebeutet bas letzten Endes eine Kritik an ben er- 
zieherischen Masznahmen bes Vaters. Unb ic möchte als 
Vater fagen, das ich mich nicht dazu berechtigt fühle, eine 
solche Kritik auszuüben. Wenn unsere Kinder einschlagen, 
wie man sic wohl gern ausdrückt, bann wollen Wir bafür 
Gott herzlich dankbar fein. Wir wollen aber nicht uns ein- 
bilden, dasz baS bie Folgen unserer Erziehung sind. Denn 
welches sind bie Erziehungsmasznahmen, bie Wir anwenden 
können? Wir können unfern Kindern ein Vorbild geben, Wir 
fönnen Jie entsprechend anleiten: aber ob fie wirklich ein- 
schlagen, ift für mich eine Gnade Gottes.

Abgeordneter Zitt: Ic ergreife nocheinmal zu biefer Ma- 
terie das Wort. 8c baute bem Herrn Professor Dr. Uhrig 
für Jein Urteil, das meine Ausführungen in ber Gefahr 
standen, „übergeistlich" zu fein. Damit ift ein Urteil, baS am 
Vormittag in anderer Richtung gefallen ift, in etwa kompen- 
fiert. Es fönnte jebenfallS bedeuten, dasz mein Verhalten in 
menschlich sehr schwacher Weise nun boch irgendwie um eine 
geistliche Linie oszilliert.
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Es ist noch auf zwei oder drei Dinge hinzuweisen: Wir 
haben gestern in einem aubereu Zusammenhang gehört, dasz 
ic als Vater mic in einer fontreten Situation entscheiden 
kann, wobei es sehr fraglich ist, ob ic diese Entscheidung auch 
für mein Kind mitvollziehen darf. Das heizt nun umgekehrt: 
Wenn ic als Vater und als Diener meiner Kirche aus biefer 
Kirche austrete, bann ift es ganz selbstverständlich, das mic 
bic volle Schärfe des Rechts trifft. Das ist eine Entscheidung, 
bie ic fasse und für bie ic geradezustehen habe. Da hat 
bann auch meine Familie mitzutragen, obwohl bas sehr 
schwer für sie ift. Aber wenn das Kind eine Entscheidung 
trifft, glaube ich, kann ihre Auswirkung nicht einfad) in um- 
gekehrter Richtung erfolgen. Das Gehalt und bie damit ver- 
bunbenen Zulagen sind dazu Verdienst und Entlohnung des 
Vaters ünb nicht in irgendeiner Weise Belohnung, ober wie 
man bas sonst ausdrücken will, des Kindes. Gültige Gründe 
für bie Einstellung ber Kinderzulage sind nur Erwerbsfähig- 
keit. Alter ober Tod des Kindes. Das sind rein natürliche 
Voraussetzungen. Wenn gesagt wird, die Tatsache, das ein 
Kind aus ber Kirche ausgetreten ift, weiterhin aus Kirchen- 
steuermitteln unterhalten wird, würde Anstosz im Kirchen- 
volk erregen und von ihm nicht verstanden werden, bann 
frage ich: Wieviele Masznahmen musz bie Kirche ergreifen, 
wieviel müssen mir in ber Verkündigung aussprechen, was 
im Kirchenvolk nicht verstanden wird! Wir haben wieder in 
einem anderen Zusammenhang gestern abend von einer Ent- 
scheidung unserer Kirchenleitung gehört, bei ber ebenfalls bie 
Frage ist, wieweit sie im Kirchenvolk verstanden wird. Das 
kann unb barf nicht ber Maszstab kirchlichen Handelns sein.

Zuletzt bitte ich Sie, abzusehen von biefem vorliegenden 
befonberen Fall. Wir schaffen ein Gesetz (Abgeordneter Uhrig: 
Nein, baS Gesetz besteht!), ober mir unterziehen ein Gesetz 
einer Nachprüfung, durch baS jedenfalls eine generelle Rege- 
lung getroffen mirb, unb zwar auch für Fälle, wo mir noch 
fehr ernsthaft in eine Auseinandersetzung kommen müszten, 
mie wohl biefer Sat auszulegen ift, daß aus anderen Grün- 
ben eine Weiterzahlung bös Kinderzuschlags Anstosz erregen 
tonnte.

Präsident Dr. Umhauer: Wir haben eben gehört, baß 
Zweifel darüber bestehen, ob mir ein Gesetz schaffen ober an- 
wenden. 3c habe mich bemüht, bas Gesetz über bie Kinder- 
Zulage beizubringen. Wohl habe ich die Verhandlungen ber 
Landessynode vom September 1948, in ber baS beschlossen 
wurde. Ic stelle feft aus biefen Verhandlungen — Seite 9: 
Da ift ber Eintrag beS Oberkirchenrates folgendermassen 
formuliert:

„Der Evang. Oberkirchenrat kann bie Zahlung beS 
Kinderzuschlags einstellen, menn
a) baS Kind aus ber Ev. Kirche austritt ober
b) baS Kind eine gegenkirchliche Einstellung bekundet ober 
c) baS Kind einen anstöszigen Lebenswandel führt." 
Während ber Verhandlungen mürbe ein Abänderungs- 

antrag gestellt, und zwar durch Herrn OR Dr. Friedrich 
betannt gegeben, ber auf Seite 10 steht. Darnach soll in ber 
damaligen Vorlage Ziff. 8 lauten:

„Tritt baS Kind aus ber Ev. Kirche aus, ober mürbe 
aus anderen Gründen eine Weiterzahlung beS Kinderzu- 
schlages Anstosz erregen, fo legt ber Ev. Oberkirchenrat bem 
Empfänger beS Kinderzuschlages nahe, sich mit ber Ein- 
stellung ber Zahlung einverstanden Zu erklären."
hierüber ift abgeftimmt worden; diese Fassung ift an- 

genommen worden mit allen gegen 5 Stimmen. Ic nehme 
an, dasz eS ber endgültige Wortlaut des Gesetzes ift.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Der Wortlaut beS Gesetzes 
ist in ber Eingabe von Pfr. Lic. Lehmann abgeschrieben. ES 
handelt sic meber um bie Schaffung eines neuen Gesetzes, 
noch um bie Abänderung eines bestehenden Gesetzes, fonbern 
um bie Frage, ob ber Ev. OK baS ihm zugestandene Er-

messen richtig ausgeübt hat. (Zurufe: Nein, nein! — ES 
handelt sich um Ziff. 8.)

Präsident Dr. Umhauer: Für ben Herrn Pfr. Lehmann 
handelt eS sich um bie Ermessensauslegung. (Zurufe: Nein! 
Pfr. Lehmann mill Ziff. 8 aufgehoben haben.)

Abgeordneter Dr. Uhrig: Zur Geschäftsordnung: Sc 
wollte sagen, es liegt hier für uns ber Antrag beS VA vor, 
bie Eingabe beS Herrn Pfarrers Lehmann abzulehnen. Das 
ift baS einzige, was vorliegt. Wenn jetzt noch der Antrag ge- 
stellt werden füllte, baS Gesetz zu ändern, bann müszte baS 
aber bald geschehen, unb bann müszte wohl, soweit ic bie 
Sache unb bie Geschäftslage überblicke, von uns ber Beschluß 
gefaszt werden, bie Beratung darüber auf unsere nächste 
Session Zu verlegen.

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: 3c barf zunächst bie Ge- 
schäftsordnungsfrage aufgreifen. ES ift tatsächlich so — menn 
id) recht sehe —, das hier auf biefem Plenum ber Landes- 
synode augenblicklich ber Antrag beS VA borliegt, bie Ein- 
gabe Lehmann abzulehnen. Wenn biefer Antrag beS VA an- 
genommen mirb, ift bie Sache erlebigt. Wird er abgelehnt, 
bann müszte meiner Ansicht nach ber VA einen neuen Auf- 
trag bekommen, einen Vorschlag für bie Abänderung beS 
Gesetzes zu machen. So ift doch bie geschäftsordnungsmäszige 
Situation?

Nun möchte ic zur Sache sprechen. Ic bitte, bem Antrag 
bes VA stattzugeben unb zwar aus folgenden Gründen: Wie 
mir eben gehört haben, hat damals bie Fassung biefeS Ge- 
setzes ja biel Überlegungen unb, ich glaube jagen zu dürfen, 
ernsteste Überlegungen hervorgerufen. Der OK hatte be- 
antragt, ihm bie Entscheidung anheimzustellen, ob ein Kinder- 
zuschlag weitergezahlt werden foil ober nicht. Die Synode hat 
beschlossen, baS nicht zu tun, sondern rechtlich an ber Weiter- 
Zahlung beS Keinderzuschlags nichts zu ändern. Rechtlich kann 
jeber verlangen, kann auch Pfarrer Lehmann verlangen, dasz 
ihm ber Kinderzuschlag weitergezahlt werden soll. Das ift 
bie bestehende Ordnung. Unb ich habe meines Erinnerns 
babei selber stark mitgewirkt unb gefagt: ich trete bafür ein, 
baff rechtlich nichts geänbert mirb unb daß ber Oberkirchenrat 
nicht ermächtigt mirb, von sic aus die Zahlung einzustellen. 
Unb so ift eS beschlossen worden. Aber mir kommen dadurch 
als Kirche manchmal in bie Situation, ba^ mir Anstosz er- 
regen. Unb menn bann ber Oberkirchenrat an ben ben Kinder- 
zuschlag rechtlich Beziehenden herantritt unb an ihn bie 
Bitte rid)tet, zu verzichten unb sic bamit einverstanden zu 
erklären, das ber Keinderzuschlag nicht bezahlt mirb, fo be- 
beutet bieS: „vilf, das mir aus bem Anstosz herauskommen." 
Das ift feine Kritik ber väterlichen Erziehung, sondern baS 
ift eine Bitte um Hilfe. Wenn ber Vater ablehnt, so ift baS 
feine Sache. Ich habe ein gutes Gewissen bei biefer Sache. Ic 
glaube nicht, bafe Pfarrer Lehmann ober ein anderer, ber in 
biefer Situation ift, dadurch irgendwie von uns unchristlic 
behandelt mirb, menn mir an ihn bie Bitte richten, menn mir 
ihm nahelegen, menn mir ihm fagen: „Statt das bu bein 
Recht geltend machst unb mir dadurch in Schwierigkeiten 
kommen, hilf uns unb verzid)te." ES geht nicht um eine Not- 
lage. Die Kinderzuschläge sind nicht fo, dasz fie ausreichend 
sind. Es geht nicht barum, dasz baS Kind in einen anberen 
Beruf abgebrängt mirb. Der Oberkirchenrat fagt lediglich: 
„Hilf uns durch deinen Verzicht, durch einen kleinen Beitrag, 
aus unserer unangenehmen Lage." Das ift feine Zumutung! 
Ic bitte, bem Antrag beS VA zuzustimmen.

Abgeordneter Dr. Hahn: Ic bitte, bem Antrag beS VA 
zuzustimmen unb zwar: weil ic meine, dasz bas, was vorhin 
gegen biefen Antrag vorgebracht murbe, nicht als übergeist- 
lic beurteilt werden muß, fonbern als allzu profan. Denn 
hier murbe nur Vom staatlichen Recht unb zwar vom Arbeits- 
redjt aus argumentiert. Damit murbe baS staatliche Recht 
als Rechtsnorm für ben Bereich ber Kirche erklärt. Wir 
muffen uns aber umgekehrt auf ben Standpunkt stellen, dasz
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sich das Recht der Kirche nach dem Bekenntnis richtet. Auc 
sehe ic in dem Antrag des BA einen Heinen Ansatz zur 
Kirchenzucht. Wir können deshalb bem Antrag des VA zut- 
stimmen.

Abgeordneter Dekan Dürr: Man hat Gedächtnisfeiern für 
Gefallene verweigert, bie aus ber Kirche ausgetreten waren. 
Die Leidtragenden sind bie Eltern. Und dennoch haben wir 
biefe Gedächtnisfeiern verweigert.

Landesbischof D. Bender: Gerade das ift meine Frage, ob 
bie Kirchendisziplin auf biefe Weise richtig geübt wird. 
Grundsätzlich kann ic nicht dieselbe Entscheidung treffen wie 
Sie. Wie ic vor bem FA ausgeführt habe, hat bie Kirche bie 
Pflicht, bem Vater zu helfen, das er feiner Vaterpflicht nach- 
kommen kann. Gerade im Falle von Pfarrer Lic. Lehmann 
erlischt biefe Pflicht nicht damit, das sich das Kind bon 
nuferer Kirche trennt zum groszen Schmerz des Vaters selbst. 
Eine Kirchendisziplin, bie bem Vater wegen des Übertritts 
ber Tochter zur katholischen Kirche bie Kinderzulage entzieht, 
trifft ja nicht bie Tochter sondern ben Vater.

Der Hinweis darauf, das bas „Kirchenvolk" eine Weiter- 
gewährung ber Kinderzulage in diesem Fall nicht verstehen 
mürbe, läszt nur bie Frage stellen, ob bas Kirchenvolk bann 
geistlich richtig urteilt. Ich glaube nicht, sondern glaube, daß 
so nur aus Gründen ber Rücksicht auf baS Prestige unserer 
Kirche geurteilt mirb. Weil Gott bem Vater ein unabding- 
bares Gebot ber Sorge für feine Kinder gegeben hat, hat eine 
christliche Gemeinde ebenfalls dies Gebot zu ehren und ben 
Vater auch bort in ber Erfüllung des Gebotes zu stärken, wo 
biefe Erfüllung schwer mirb. Es gibt nicht nur eine mensch- 
liche, es gibt noch viel mehr eine christliche Noblesse.

Abgeordneter Kühlewein: Ich stelle ben Antrag auf Schlüft 
ber Debatte.

Präsident Dr. Umhauer: Wer ift für ben Antrag? Die 
Mehrheit ift dafür.

Wir kommen zur Abstimmung. Wer für ben Antrag des 
BA ift, ben Antrag auf Anderung dieses Gesetzes abzulehnen, 

' ben bitte ich, bie Hand zu erheben. — Zwanzig. — Sch bitte 
um bie Gegenprobe? Wer ift gegen ben Antrag des VA? 
— Fünfzehn. — Wer enthält sich? Vier.

Der Antrag des VA ist angenommen.
Berichterstatter Abgeordneter Kley: 6. Anträge des Kirchen- 

bezirks Wertheim betr. Gemeindeprinzip.
Das Evang. Dekanat Wertheim hat am 13. Oktober unter 

Übersendung einer Ausfertigung ber Entschliessung ber Be- 
zirkssynode Wertheim zum „Gemeindeprinzip" vom 5. 10. 
1950 folgende Eingabe borgelegt:

„Gemeindeprinzip betr.: Nachdem bie im Jahre 1935 
unter bem Einfluß des nationalsozialistischen Führerprin- 
zips beseitigten Rechte ber Gemeinde hinsichtlich ber Pfarr- 
mahl und ber Wahl ber synodalen Mitglieder des Erw. OR 
mieber hergestellt Worben sind, ift bie Bezirkssznode ber 
Ansicht, das es jetzt an ber Zeit ift, auch bie bor 1933 
übliche mazgebende Beteiligung ber Bezirkssynoden bei ber 
Bestellung ber Dekane unb Dekanatsstellvertreter mieber 
herzustellen."
Da ber Heine Verfassungsausschusz unter anberem auc 

biefe Frage gegenwärtig bearbeitet, empfiehlt ber VA ber 
Synode, bie Eingabe beS Ev. Dekanats Wertheim bem Heinen 
VA zur weiteren Bearbeitung zuzuleiten.

Präsident Dr. Umbauet: Wird das Wort z1 diesem Antrag 
gewünscht? Dies ift nicht ber Fall. Wer für ben Antrag ift, ben 
bitte ich, bie Hand zu erheben. — Bitte um bie Gegenprobe. 
— Eine Stimme dagegen. — Wer enthält sich?

Mit allen gegen eine Stimme angenommen.
ES folgt nun ber Bericht über ben Entwurf eines kirch- zwar nach § 98 1%, ift bie Landessynode im 1. unb 4. Jahr

lichen Gesetzes betr. A n derung einiger B estims ihrer Amtsbauer zu je einer ordentlichen Tagung einzu-
mungen ber Kirchenverfassung. berufen. § 99 beftimmt, das bie Tagungen ber Landessynode

Berichterftatter Abgeordneter Dr. Kuhn: Der Oberkirchen- durch öffentlichen Gottesdienst eingeleitet unb geschlossen 
rat hat einen Gesetzentwurf borgelegt, ben er bittet, anzu- werden. Die Landessynode wählt nach § 101 Abf. 2 KV zu

nehmen. Sc will Shnen zunächst denselben mitteilen; 
lautet:

er

Die Landessynode hat mit verfassungsändernder Mehr- 
heit als kirchliches Gesetz beschlossen, was folgt:

§ 1.
§ 98 Abs. 3 Kt% erhält folgende Fassung:
Die Landessynode ift im ersten Jahr ihrer Amtszeit 

einzuberufen. Sie vertagt sic und tritt zu weiteren 
Sitzungen auf Einladung ihres Präsidenten zusammen.

§ 2.
§ 99 KV erhält folgende Fassung:
Die Tagung der Landessynode wird mit öffentlichem 

Gottesdienst eröffnet und geschlossen. Die Sitzungen werden 
mit Gebet eingeleitet und beendet.

§ 3.
Die Zeitabschnitte, für welche bie in § 130 Kt% auf- 

geführten Borlagen vom OR zu erstatten sind, bestimmt 
ber Erw. Oberkirchenrat.

Das mar also bie Borlage beS O. Ic halte es für not- 
wendig, daß gegenüber dieser Borlage Ihnen bie einschlä- 
gigen Bestimmungen, bie geändert werden sollen, auch mit- 
geteilt werden. Der § 98 in ber noch heute gültigen Fassung 
ber Kirchenverfassung beinhaltet:

Die Landessynode mirb auf 6 Jahre gewählt. Sie bleibt 
im Amt, bis bie Wahl ber neuen Synode durchgeführt unb 
rechtskräftig geworden ift. Die Erneuerungsmahl foil im 
letzten Monat ihrer sechsjährigen Amtsbauer stattfinden. 
Die Landessynode ift im erften unb vierten Jahr ihrer 
Amtsbauer zu*je einer ordentlichen Tagung, bei dringen- 
ben Bedürfnissen überbieS zu auszerordentlichen Tagungen 
auf Beschlusz ber Kirchenregierung einzuberufen.

Die Einberufung ber Steuersynode erfolgt im Einver- 
ständnis mit ber Staatsregierung.

Dann § 99 KV:
Die Tagungen ber Synode werden mit einem Gottes- 

dienst, bie Sitzungen mit Gebet eingeleitet unb geschlossen. 
ES mar bem BA bie Ihnen zu Eingang vorgelesene Fas- 

Jung eines Entwurfs beS O zugegangen. Der BA hat zu 
diesem Entwurf beS o®.Stellung genommen unb kam zu 
folgender Abänderung:

Die Landessynode hat mit verfassungsändernder Mehr- 
heit als kirchliches Gesetz beschlossen, maS folgt:

§ 1.
§ 98 Abf. 3 ÄB erhält folgende Fassung:
Die Landessynode ift im erften Jahr ihrer Amtsdauer 

einzuberufen. Sie vertagt sic und tritt zu weiteren Ta- 
gungen auf Einlabung ihres Präsidenten zusammen.

§ 2.
§ 99 SV erhält folgende Fassung:
Jede Tagung ber Landessynode mirb mit öffentlichem 

Gottesdienst eröffnet. Die letzte Tagung ber Amtsdauer 
mirb mit einem öffentlichen Gottesdienst geschlossen. Die 
Sitzungen Werben mit Gebet eingeleitet unb beendet.

§ 3.
Die in § 130 RV aufgeführten Borlagen haben minde- 

stens zweimal innerhalb ber Amtsdauer ber Landessynode 
zu erfolgen. Den Zeitpunkt ber Borlagen beftimmt ber 
Erweiterte Oberkirchenrat.

Dieses Gesetz wirb hiermit verkündet.
Zur Begrünbung barf ich folgendes bortragen:
Nach der heutigen Fajjung der Sirchenberfasjung, und
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Beginn jeder ordentlichen Tagung den Präsidenten, feinen 
Stellvertreter unb bie Schriftführer.

Der Sinn biefer Zweiteilung ber Amtsdauer ber Synode 
lag wohl darin, ber Synode bie Möglichkeit zu geben, nach 
3 Jahren ihrer Amtszeit ein neues Präsidium herauszu- 
stellen, wenn bie Kräfteverhältnisse ber Truppen, bie damals 
bie entscheidenden Triebkräfte in ber Synode maren, sic 
anbern mürben. Da nach ber Geschäftsordnung für bie 
Landessynode (§ 8) nach jeder ordentlichen Wahl beS Präsi- 

. beuten bie erforderlichen Ausschüsse bestellt werden, enbet 
mit bem breijährigen Ablauf ber 2(mtSzeit unb ber Schlie- 
zung ber ordentlichen Tagung auch ber Auftrag sämtlicher 
Ausschüsse, bie bei Eröffnung be'r Synode im vierten Jahr 
wieder neu zu bilden sind.

Die Voraussetzungen für biefe Zweiteilung ber Amtszeit 
ber Synode unb bie bamit verbundene Neubildung beS Prä- 
sidiums unb ber Ausschüsse sind heute weggefallen. Es ift 
daher angezeigt, bie Kirchenverfassung entsprechend zu än- 
dern, bis bann in ber zu erwartenden neuen Grundordnung 
bie Dinge im organischen Aufbau geregelt sind. Diese Ande- 
rung foil durch das vorliegende Gesetz geschehen. § 98 Abs. 3 
KV mirb hier durch eine Bestimmung ersetzt, welche bie 
Zweiteilung ber Amtsdauer aufhebt unb bavon ausgeht, daß 
bie Landessynode während ihrer Amtsdauer nach Bildung 
beS Präsidiums unb ber Ausschüsse in einzelnen Tagungen 
ihre Aufgabe erfüllt.

Jede Tagung soll künftig mit einem öffentlichen Gottes- 
dienst eröffnet werden. Die letzte Tagung ber Amtsdauer 
mirb mit einem solchen Gottesdienst geschlossen.

Da nach § 130 KV „für jebe ordentliche Landessynode" 
vorzulegen finb ber Hauptbericht, bie Rechnungen über bie 
kirchlichen Fonds unb bie Nachweisung ihres Vermögens- 
standes, fomie ber Voranschlag unb bie Nachweisung über bie 
Verwendung ber allgemeinen Einnahmen, musz jetzt, nach- 
bem biefe Zweiteilung aufgehoben ift, Vorsorge getroffen 
werden, bah diese Vorlagen auc künftig ordnungsgemäß ber 
Landessynode zugehen. Die erforderliche Bestimmung bafür 
ift in § 3 beS Gesetzentwurfs enthalten, wonach biefe Vorlage 
zweimal innerhalb ber Amtsdauer ber Landessynode zu er- 
folgen hat. Den Zeitpunkt hierfür bestimmt ber Erweiterte 
Oberkirchenrat.

Mit biefen Bestimmungen ift abermals ein Stürf weltlich- 
parlamentarischer Übung aus unserer kirchlichen Ordnung 
beseitigt.

Der VA empfiehlt ber Synode bie Annahme biefer Vor- 
lage.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic mill nicht gegen das Gesetz 
sprechen ober gegen ben Vorschlag, fonbern ic möchte nur 
bie Wotibe zurechtrücken. Es ift nicht richtig, dasz bie Synode 
nach ber jetzt bestehenden Verfassung bie Möglichkeit haben 
sollte, etwaigen Veränderungen ber Kräfteverhältnisse durch 
eine zweimalige Wahl beS Präsidiums gerecht zu werden. 
Denn bie Kräfteverhältnisse ändern sich ja nicht. Es mar alle 
sechs Jahre Wahl nach bem Verhältniswahlsystem, unb nach 
ber entsprechenden Wahlliste hatten für bie evtl, ausscheiden- 
ben Abgeordneten derselben Liste ober berfelben Gruppe an- 
gehörige Nachfolger einzutreten. Also baS Kräfteverhältnis 
blieb fonftant bie sechs Jahre. Die Motive müssen anderswo 
gesucht werden. Und zwar finb fie zu sehen in ber Art, wie 
unsere Verfassung sic entwickelt hat. Sie ift aus bem staats- 
politischen Denken hervorgegangen. Unb ba sollte burCh biefe 
Bestimmung verhindert werden, bah das parlamentarische 
Organ — für biefe Verfassung mar eS ein parlamen- 
tarisches Organ — bestimmend werde. Nach ber bis 1919 
geltenden Verfassung tagte bie Landessynode alle 5 Jahre 
einmal. Unb nun ging man baran, biefe Tagungen in einem 
Zeitraum von sechs Jahren zweimal anzuordnen. Wir haben 
uns Von biefem parlamentarischen Denken gelöst. Die Synode 
soll also eine andere Aufgabe haben, fie hat einen anderen
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Dienst. Und von da her — ic habe die Frage noch nicht ge- 
nügend durchdacht — mag es richtig sein, die Dinge so zu1 
regeln. Ic werde also auc dem Antrag zustimmen.

Aber es ist ebenso nötig, das dem kleinen Berfassungs- 
ausschusz dieser Beschluß zugeleitet und einer Überprüfung 
im Rahmen der Gesamtarbeit dieses Ausschusses unterzogen 
wird. Es foil 1. jedenfalls verhindert werden, das es so aus- 
sieht, als ob mir das letzte Wort in dieser Frage für unsere 
Zeit heute gesprochen hätten. Der Heine VA ift nach meinem 
Ermessen durch unseren heutigen Beschluß nicht daran ge- 
bunden, das als unser letztes Wort in dieser Materie anzu- 
sehen. Und 2. soll verhindert werden, das über die Motive 
Zur bisher geltenden Verfassung ein falsches Bild entsteht.

Das wollte ic damit sagen.
Präsident Dr. Umhauer: Weitere Wortmeldungen liegen 

nicht mehr vor. Ich habe bereits festgestellt, das 43 von 49 
Abgeordneten anwesend sind. Also ift bie vom Gesetz vor- 
geschriebene Zweidrittelmehrheit überschritten. Mindestens 
Zweidvittel aller Synodalen müssen anwesend fein, unb Zwei- 
drittel von ber Zahl ber Abstimmenden mindestens müssen 
für ben Antrag fein.

Ic bitte diejenigen Herren, bie für ben Antrag sind, bie 
Hand zu erheben. Es sind heute morgen 43 Mitglieder an- 
wesend. Alle haben bafür gestimmt. Der Antrag ift von ben 
anwesenden Zweidrittel Mitglieder einstimmig angenommen.

Präsident Dr. Umbauet: Nun schlage ic vor, das mir in 
ber Tagesordnung einschieben ben Antrag Dr. Barner unb 
Genossen betr. bie kirchliche Wiederaufbauwoche. 
Der Antrag hat folgenden Wortlaut:

Die Synode wolle beschlieszen: Die an ben Oberkirchen- 
rat gerichtete Bitte ber Bezirkssynode Heidelberg*)  um 
Verlegung ber kirchlichen Aufbauwoche auf ben Anfang beS 
Jahres 1951 mirb befürwortet.
Abgeordneter Dr. Barner: Mein Antrag weicht von ber 

Bitte ber Bezirkssynode Heidelberg an ben OR infofern ab, 
als ic daraus ben Satz: „Die Sammlung für ben kirchlichen 
Aufbau möchte auf bie erste Hälfte beS neuen Jahres verlegt 
werden", nicht übernommen habe, sondern dahin geändert 
habe, das bie Sammlung auf Anfang beS Jahres 1951 ver- 
legt werde. Ic tat bies, bantit mir bei ber kirchlichen Auf- 
bauwoche nicht mit einer anbern Sammlung, bie in ber erften 
Hälfte beS Jahres 1951 fällig sein könnte, in Kollision 
kommen. Ebenso habe ich den anbern Teil ber Bitte ber Be-

*) Die Eingabe ber Bezirkssynode Heidelberg hat folgenden 
Wortlaut:

„Die Bezirkssynode hat am 11. Oktober einstimmig beschlossen, 
ben evangelischen Oberkirchenrat ergebenst zu bitten, bie Durch- 
führung ber Aufbauwoche nicht mehr in diesem Jahr zu halten, 
sondern in ber erften hälfte des nächsten Jahres.
Begründet wurde biefe Bitte damit:

1. Die Zahl ber Sammlungen, bie in biefem Jahre in ben Ge- 
meinden durchgeführt wurden, hat unter Hinzurechnung ber 
für örtliche Bedürfnisse durchgeführten Sammlungen (Glocken. 
Basar) eine Höhe erreicht, bie bie Gebefreudigkeit ber Ge- 
meindeglieder aufs schwerste beeinträchtigt. Von einer neuen 
Sammlung sind nur geringe Erträgnisse zu erhoffen.

2. Es ift faft unmöglich, freiwillige Sammler unb Sammlerinnen 
in ben Gemeinden zu gewinnen. In erschreckendem Masze zeigt 
es sich, das Frauen unb Jugendliche von ben üblichen Zu- 
sammenkünften fernbleiben, weil fic fürchten, zur Übernahme 
von Sammellisten genötigt zu werben. Die Stimmen sehr 
treuer Gemeindeglieder mehren sich, bie bas gröszte Bedenken 
gegen Häufung ber Sammlungen erheben. Auf Grund biefer 
Erscheinungen hat bie Bezirkssynode weiter beschlossen, bie 
Kirchenleitung zu bitten, in Zukunft nicht mehr als zwei 
landeskirchliche Haussammlungen in einem Jahr anzuordnen. 
Erträglich würbe nach ber Meinung ber Synode bas Zu- 
sammenlegen ber Haussammlungen für verschiedene Werke zu 
je einer Aktion. Die Synode bittet bie Kirchenleitung, Ver- 
ständnis für ihre Vorschläge zu haben, bie aus einem wirk- 
lichen Notstand hervorgehen."
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zirkssynode Heidelberg nicht in meinen Antrag aufgenommen, 
das in Zukunft jährlich nur zwei Haussammlungen gröszeren 
Ausmaszes stattfinden möchten, weil ic glaube, dasz dies die 
Landessynode nicht beschlieszen kann, bevor der OR mit dem 
Hilfswerk und der Inneren Mission darüber Verhandlungen 
geführt hat. Wenn es aber von der Synode gewünscht wird, 
werde ic meinen Antrag dahin ergänzen, das künftig jährlich 
nur 2 Haussammlungen großen Stils durchgeführt werden 
sollen.

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Schmechel: Sie haben 
Kenntnis bekommen von der Eingabe des Evang. Dekanats 
Heidelberg an den Oberkirchenrat vom 14. Oktober und von 
dem Antrag der Synodalen Barner, Maier, Müller vom 
19. Oktober, diese an den o® gerichtete Bitte zu befürworten. 
Mir ist dieser Antrag übergeben worden, wahrscheinlich in 
der Annahme, dasz eine Beratung im FA möglich sei. Das 
ist im Augenblick nicht der Fall. Ich kann also hier nicht als 
stellvertretender Vorsitzender des FA sprechen, sondern ledig- 
lic meine persönliche Meinung sagen. Und diese ist die: So 
sehr ic bereit gewesen wäre, aus den sachlichen Gründen 
der Antragsteller mitzuhelfen an einer Lösung, die auch nach 
meinem Urteil glücklicher märe als die Wiederaufbauwoche 
am Sonntag in brei Wochen, so sehr habe ic doch bie Be- 
fürchtung, das durch diese jetzige Behandlung des eigentlichen 
Antrags, ber am 14. Oktober überlegt worden ist, und ber 
uns erst gestern zugeleitet wurde und dessen ordnungsmäszige 
Beratung im FA nicht möglich mar, nichts mehr gebessert 
werden kann. Ic habe das Bedenken, dasz ber OR schon Vor- 
bereitungen für biefe Wiederaufbauwoche getroffen hat. Der 
ganzen Sache mirb durch bie ganze Art dieses schnellen, kurz- 
fristigen Zurückziehens noch meniger gebient, als menn mir 
biefe allerdings nicht sehr glückliche Wiederaufbauwoche den- 
noch durchführen. Deswegen bin ic ber Meinung, man solle 
einer Befürwortung nicht zustimmen, fonbern biefe Eingabe 
an bie Synode bem OR als Material geben unb ihm bie 
Entscheidung überlassen, . obwohl ic verstehe, dasz ber OR 
vielleicht ein Veto von uns akzeptierte. Ic bin nicht in ber 
Lage, auch nicht nach einer umfangreichen Debatte, zu sagen, 
welcher Schaden gröszer ift. Man kann nicht fo verfahren: 
Herein in bie Kartoffeln, heraus aus den Kartoffeln! Man 
musz hinnehmen, was bei ber Wiederaufbauwoche heraus- 
kommt.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Derselbe Antrag, ber Don 
Heidelberg gestellt wurde, mürbe auch von bem Dekanat 
Hornberg borgelegt. Auch dieses Dekanat hat den Antrag 
gestellt, bie Sammlung zu verlegen. Die Wiederaufbauwoche 
ift von Anfang an bom Unglück verfolgt worden. Sie sollte 
ursprünglich, mie Sie miffen, im Mai b. 8. stattfinden. Die 
Erteilung ber staatlichen Genehmigung, bie nach bem Samm- 
lungsgeset vorgeschrieben ift, murbe bon uns beantragt. Im 
letzten Augenblick stellte sich heraus, dasz baS Innenministe- 
rium bie Genehmigung zur Abhaltung einer Sammlung für 
bas Rote Kreuz in derselben Zeit, bie auch mir für bie 
Sammlung in Aussicht genommen hatten, gegeben hatte. Da 
mir es für unzweckmäszig hielten, gleichzeitig mit bem Roten 
Kreuz zu sammeln, haben mir uns entschlossen, bie Wieder- 
aufbauwoche auf ben November b. 8. zu verlegen unb haben 
bei ben staatlichen Stellen bie Genehmigung für bie Ver- 
Iegung auf ben neuen Termin beantragt. Diese Genehmi- 
gungen sind jetzt erteilt worden. Letzte Woche murbe bann 
berichtet, daß eine Sammlung für ben Wiederaufbau katho- 
lischer Kirchen in ber Woche vor unserer Sammlung ge- 
nehmigt worden fei. Das stellte uns mieber vor neue über- 
legungen. Da in ber Zwischenzeit alle Vorbereitungen für bie 
Wiederaufbauwoche getroffen worden sind, sind mir ber Mei- 
nung, dasz bie Sammlung durchgeführt werden soll. Sie 
miffen alle, welches bie Erwägungen waren, bie angestellt 
mürben, als auf ber letzten Synode über bie Wiederaufbau- 
woche beraten murbe. Sie mürben damals, mie auch in biefen

Tagen, von ber festen Erkenntnis geleitet: Unferen Grosz- 
stadtgemeinden musz in irgenbeiner Art unb Weise geholfen 
werden. Die Synode hat sic damals entschlossen, eine Wie- 
deraufbauwoche zu veranstalten. Üb bie Hindernisse, bie nun 
aufgetreten sind, ein Grund fein können, bie Durchführung 
ber Wiederaufbauwoche, für bie grosze Vorbereitungen ge- 
leiftet worden finb, noch einmal zu vertagen, baS foil bie 
Synode prüfen unb entscheiden.

Abgeordneter Dr. Barner: Der Grund bafür, dasz ic diese 
Vitte ber Bezirkssynode Heidelberg an ben OR hier auf ber 
Landessynode zum Antrag erhoben habe, liegt barin, dasz mir 
auf ber Landessynode im vergangenen Jahr durch einen 
diesbezüglichen Beschluß ben OR veranlaszt haben, bie kirch- 
liche Aufbauwoche abzuhalten. Sollte bie Aufbauwoche nun 
in biefem Jahr nicht mehr stattfinden, bann müszten mir Von 
ber Synode aus bem OR bie Genehmigung geben, biefe zu 
verlegen. Es mar auch von ber Bezirkssynode Heidelberg fo 
gemeint, dasz ihre Vitte an ben OR zugleich als Antrag auf 
ber Landessynode eingereicht werde.

Abgeordneter Specht: Ic glaube, dasz es feinen Zweck hat, 
jetzt in biefem Augenblick noch über biefe Frage zu disku- 
tieren; denn bie Wiederaufbauwoche ift in „Kirche unb Ge- 
meinde" schon angezeigt für ben 12.—18. November, unb alle 
Ausführungen kommen nächsten Sonntag schon in bie Ge- 
meinben. In biefem Augenblick fönnen mir bie Sache nicht 
mehr abblasen unb müssen sie laufen lassen. Wir fönnen 
später mieber einmal barüber reben. Wenn bie Sammlung 
vorbei ift, bann sind mir um einige Erfahrungen reicher unb 
fönnen fagen, ob eS zweckmäszig ift, biefe Sammlung Jahr 
für Jahr durchzuführen. Aber jetzt muß fie einmal durch- 
geführt merben.

Abgeorbneter Dr. Vier: Ic musz bem beipflichten, maS 
Pfarrer Specht soeben gesagt hat, unb bitte, bie Sache mit 
Lust unb Siebe durchzuführen.

Abgeorbneter Vernicht: Ic darf bem, was Pfarrer Specht 
gejagt hat, noch hinzufügen, dasz in bem Kirchenblatt für 
Südbaden bereits ber Aufruf für bie Frühjahrswiederauf- 
bauwoche stand unb bie Abbildungen ber zerstörten Kirchen. 
Das ift jetzt vielleicht mieber fo. Wenn nun ber Beschluß ge- 
faszt mürbe, bie Aufbauwoche wiederum zu verlegen, alfo eine 
zweite Verlegung in aller Öffentlichkeit befannt mürbe, fo 
mürbe das einen denkbar schlechten Eindruck machen.

Darf ich dann noch hinzufügen: Ic möchte bitten, das an 
bie Gemeinben, bie intakten Gemeinden, noch einmal bie 
Erwartung ausgesprochen mirb, ihre brüderliche Verbunden- 
heit mit ben Gemeinben, bie zerstörte Kirchengebäude haben, 
baburch zum Ausbrucf zu bringen, das sie, soweit es in ihren 
Kräften steht, eine besondere Spende geben zum Aufbau ber 
Kirchen.

Präsident Dr. Umhauer: Nun zur Abstimmung, mer ben 
Antrag Dr. Varner u. Gen. annehmen mill, bitte bie Hand 
zu erheben. Der Antrag ift mit groszer Mehrheit abgelehnt.

IV.
Berichterstatter Abgeorbneter Dammann: Pfarrer Dr. 

Stürmer hat ber Synode einen K atechismusentwurf 
zur Beurteilung vorgelegt. Da bie Frage ber Einführung 
eines neuen Katechismus 3. 3. nicht zur Diskussion steht, fah 
ber Hauptausschus feine Notwendigkeit ber Behandlung ber 
Vorlage. Der HA schlägt vor, die Synode wolle bem OR biefe 
Arbeit als Stoff für spätere Absichten einer Katechismus- 
Neubearbeitung überweisen.

(Der Antrag beS SA mirb einstimmig angenommen.)
Berichterstatter Abgeorbneter Dammann: Nun zunächst 

ber Antrag beS Evang. Dekanats Wertheim betr. Misch- 
ehen.

Der Antrag beS Kirchenbezirks Wertheim bittet, ber Misch- 
ehenfrage unb -Lage erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken unb 
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evtl, eine geeignete Persönlichkeit zentral für ben Dienst im mehr als bisher von Seiten ber Gemeinden Von ber Möglich- 
ganzen Land hierfür anzustellen. w-
Der Hauptausschusz war sich der Wichtigkeit dieses seel-
jorgerlichen Dienstes wohl bemußt. Jedoch ift eine zentrale Anzeigen, ba auch bie Ortsbeilage ben Pressegesetzen unter- 

Löfung dieser Aufgabe sowohl wirtschaftlich mie finanziell liegt. ES murbe auch vorgeschlagen zu prüfen, ob ber Stellen- 
unb auch personell zur Zeit kaum tragbar unb durchführbar. vermittlungsplan ber inneren Mission noch ausgebaut
Andererseits ift bei ber augenblicklichen Belastung ber ben fann.
Wfarrerschaft eine zusätzliche Arbeitsleistung taum bentbar. ,------ „__ ,
Der HA nahm dankbar zur Kenntnis, baß ein Wort beS biefe wichtige volksmissionarische Möglichkeit, in viele Häuser 
Herrn Landesbischofs hierzu beabsichtigt ift. Allgemein mar bas gedruckte Wort ber Kirche zu bringen, noch intensiver als
man ber Auffassung, baß hierzu freiwillige Kräfte in ben Ge- bisher betrieben merbe. Dies fann auch dadurch geschehen,
meinden, bie sich zur Mitarbeit bereit erklären unb für ge- : * ........ ' " 2*y * *.
eignet befunden werden, eingesetzt werden können, 3. P. auch allgemein kirchliche Bedürfnisse verwenden bzw. ben Pfarr- 
bie Flüchtlingsfürsorgerinnen. Der HA schlägt ber Synode

leit Gebrauch gemacht merbe, in bie Ortsbeilage alle all- 
gemein interessierenden Notizen aufzunehmen, jeboch feine

Iver-

Gleichzeitig aber schlägt der HA vor, alles zu1 tun, damit

das gedruckte Wort der Kirche ju bringen, noch intensiver als

daß alle badischer Blätter ihre erzielten Überschüsse nicht für

bar:
Die Synode malte ben Oberkirchenrat ersuchen, bie 

Pfarrämter unb Gemeinden auf diese dringende Aufgabe 
hinzuweisen unb ebtl. Richtlinien für eine geeignete Zu- 
rüstung freiwilliger Mitarbeiter unb Hilfskräfte zu er-
laffen.
Abgeordneter Bernlehr: Darf ic nur hinzufügen, baß bei 

ben Flüchtlingsfürsorgerinnen selbstverständlich an bie beS 
Hilfswerks gedacht mar, nicht allgemeine Flüchtlingsfür- Synode wolle beschließen: 
sorgerinnen.

(Der Antrag mirb einstimmig angenommen.)

ämtern ausbezahlen, sondern baß dieser Überschuss insgesamt 
bem Blatt selbst mieber zuflieszt. Dieses Gebaren 
allein entspricht auch bem Sinn ber erzielten Einnahmen. 
Auf biefe Weise könnte eine reichere Ausgestaltung ber Blät- 
ter hinsichtlich ber Originalartikel befannter Persönlichkeiten 
unb auch hinsichtlich ber Bebilderung erreicht unb dadurch ber
®efahr ber Abbestellung begegnet werden.

Deshalb schlägt ber HA ber Synode folgende Entschlieszung
vor, die für das gesamte Kirchengebiet gültig sein soll: Die

In „Kirche und Gemeinde" Anzeigen aufzunehmen, fann

Berichterstatter Abgeordneter Hammann: Der Antrag betr. 
Sonntapsblatt „Kirche unb Gemeinde":

Der Antrag beS Kirchenbezirks Wertheim an bie Synode 
geht dahin, in „Kirche unb Gemeinde" möchten Annoncen

nicht empfohlen werden. Jedoch ift es einmütige Auffassung 
ber Synode, baß erzielte Überschüsse ber Blätter nicht für 
allgemein kirchliche Bedürfnisse, sondern allein für eine
beffere Ausgestaltung ber Plätter selbst eingejefet werden 
fallen.
Abgeordneter Frank: Wer tatsächlich im Dienst ber Ge-örtlicher Geschäftskreise aufgenommen werden; sonst feien 

kirchliche Kreise gezwungen, in anberen Sonntagsblättern zu 
inserieren. Dadurch entstehe ein unerträglicher Zustand, meinbe, ber Gemeindeglieder, ber Flüchtlinge u. a. bemüht,
welcher ber Perbreitung beS Plattes hinderlich fei. Wenn ber ift bantbar bafür, wenn ihm in ben Zuschüssen, bie ihm aus
Preszverband entgegenfomme, entstehe bie wichtige Verbin- bem Kirchenblatt gewährt werden, eine kleine Hilfe dar-
duing zwischen ber evangelischen Bevölkerung unb evange- gereicht mirb. Die Gemeinden sind ja heute weithin nicht
lischen Geschäftskreisen. imstande, aus ihren Mitteln bas zu tun. Unb ich persönlich

möchte darum diesem Antrag widersprechen, unb bitten, baß 
biefe kleine Hilfequelle ben Pfarrern meiter gewährt mirb.

Abgeordneter Dr. Schmidt: Der Pfälzische Kirchenbote, ber 
sich fehr weitgehender Perbreitung erfreut, hat feit mehr als

meinde steht und sic auch um die allerlei Anliegen der Ge-

Der Hauptausschuß nahm dazu folgende Stellung ein:
Die Kirchlichen Blätter, bie 5. Zt. in Nord- unb Südbaden 

erscheinen, haben hinsichtlich ber pressegesetzlichen Bestimmun- 
gen eine verschiedene Sage. Es ift Bedingung für bie Befrei- 
ung ban ber Körperschaftssteuer des vom Ev. Preszverband 
herausgegebenen Blattes für Rordbaden, baß keine Annoncen hebliche Erfahrungen borliegen, unb ich möchte vorschlagen.

20 Jahren regelmäßig Snserate. 3c nehme an, das bafür er-

baß von Karlsruhe aus Herr Dekan Wien in Speyer einmalaufgenommen merben. Im südbadischen Platt murbe ber Ver-
such, Annoncen aufzunehmen, nach einiger Zeit mieber auf- gefragt wird, wie die Verhältnisse sich bort gestaltet haben, 
gegeben, ba sic bie Geschäftskreise ber Gemeinden, bie bei ber Landesbischof D. Bender: Ich möchte doc sagen, baß ich 
kleinen Zahl möglicher Anzeigen außerhalb Freiburgs be- grundsätzlich gegen eine Aufnahme ber Inserate bin. Das ift
greiflicherweise nicht berücksichtigt merben konnten, hiergegen eine Sache ber Vergangenheit, bie damit zusammenhängt,
verwahrten. baß bie Kirche eben in manchen Dingen ein wenig unscharf

Es entstünde eine berartige Fülle Von Anzeigen in jeber gesehen hat. Ic meine, mir sollten aus ber Gottseligkeit, um
Nummer, fo baß bies nur auf Kosten einer ftarfen Redu- die es doch bei ber Botschaft ber Kirchenblätter geht, nicht ein
zierung beS Textumfanges geschehen tönnte. Aber ba anderer- Geschäft noch machen. Diese Dinge sollten auseinandergehal-
seits unfere Plätter eine verhältnismäßig hohe Abonnenten- 
zahl bisher hatten, tönnten bie zahlreichen Wünsche ber mei- 
sten Gemeinden bei ber meiten Perbreitung beS Blattes doch ganz deutlich unb flar zu biefem Punkt gesprochen morben.

Landesbischof D. Bender: Jc möchte doch jagen, daß ic

ten werden. Und es ift ja auch in ber Aussprache, bie mir
schon einmal in ber Synode über bie Sirchenblätter hatten.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Sc möchte micben Ausführungennie auch nur annähernd erfüllt werden.
Vor allem aber erhebt sich bie große Frage: Wo ift bie beS Herrn Landesbischofs gerne anschlieszen. Aber bei dieser Ge-

Grenze für eine Anzeige, bie in einem ev. Sonntagsblatt noch legenheit möchte ic bie Frage stellen, ob es benn nicht — es
ober nicht mehr tragbar ist? — Auch mürbe ber Betrag, ber gehört an sic nicht zum Antrag, aber ich möchte trotzdem bie
durch Anzeigen einkäme, bie Körperschaftssteuer kaum wesent- Frage stellen — möglic ift, baß uns baS Kirchenblatt „Kirche
lich ersetzen, bie bann bezahlt werden müßte. unb Gemeinde" aufgeschnitten geliefert werden kann. 3c

Aus biefen Gründen fann ber HA nicht empfehlen, bem habe neulich mit Herrn Pfarrer Meerwein hierüber ge-
Gesuch Wertheims zu entsprechen. sprochen, unb er fagte, baß baS im Augenblick deswegen nicht

Der 5. Zt. zu beobachtende Rückgang ber Bezieherzahl läßt möglich fei, weil feine Rotationsdruckmaschine zur Perfügung
sic aus anderen Gründen erklären, j. B. aus ber allgemeinen stehe, sondern eine Flachdruckmaschine. ES ift für mich bie
wirtschaftlichen Notlage vieler unb aus bem Bedürfnis nach Frage, ob nicht diese Flachdruckmaschine irgendwie ergänzt
illustrierten Plättern. werden fann, baß mit bem Schnitt beS vierblättrigen Pa-

Um bem Bedürfnis ber Einzelgemeinden aber einiger- picreS dasselbe in ber Mitte geteilt mirb unb damit mir bann
maßen abzuhelfen, b. h. um wenigstens bie Vorgänge in ber biefe beiden Hälften haben unb nicht, wie bisher angeliefert,
Einzelgemeinde zu registrieren, mirb empfohlen, baß noch ein Stück. Das ift eine Anregung. Wir haben wiederholt

C



46 Dritte Sitzung

schon Klagen darüber gehört, das das Blatt ungeschnitten ge- 
liefert werde und man manchmal deshalb mit einer gewissen 
Unmusze an das Blatt herangeht. Ich stelle mir vor, man 
kommt abends spät nach Hause, lieft die Zeitung und will 
bann noch in das Gemeindeblatt sehen. Es ift aber nicht auf- 
geschnitten unb man legt es daher zur Seite, nur deswegen, 
weil es nicht aufgeschnitten ift Kann nicht Karlsruhe bamit 
entgegenkommen unb das Blatt aufgeschnitten liefern?

Abgeordneter Dr. Fischer: Ich weisz au§ ber Praxis, das 
dies bie Sache sehr verteuern würde. Man hat bie Papier- 
formate genormt, Druckrahmen, Presse unb alles ift genormt. 
Wollte man das Blatt hälftig drucken, müszte man zwei 
Drucke machen, also müszte es zweimal durch bie Maschine 
laufen, ober man müszte nachher bie Druckbogen besonders 
schneiden unb falzen. Das kostet eine Arbeitskraft, bie viele 
Stunden daran sitzt, unb das kostet fomit Geld.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Ic mürbe nicht anregen, das 
das Blatt in zwei Druden gedruckt wird, aber nachher extra 
geschnitten unb hierfür ein zusätzliches Messer an ber Ma- 
schine angebracht werde (Zuruf: Dr. Fischer: Das kann man 
nicht!)

Landesbischof D. Bender: Nachdem mir uns fagen lassen 
muffen, dasz das Schneiden, das sehr einfach erscheint, be- 
sondere technische Vorgänge benötigt, durch bie baS Blatt ver- 
teuert mürbe, glaube ich, das mir alle miteinanber helfen, in 
biefem Punkt zu sparen unb jeder baS Messer nimmt unb 
dieses Schneiden selber bornimmt. Ic weisz, cS ift nicht sehr 
bequem.

Abgeordneter Dr. Lampp: Ic befürchte nur unb weisz, dasz 
auf bem Land bie Gefahr besteht, dasz baS Kirchenblatt achtlos 
zur Seite gelegt mirb, menn es nicht geöffnet geliefert mirb. 
Man hat mit ber Landbevölkerung solche Erfahrungen ge- 
macht.

(Der Antrag beS HA wird mit allen gegen zwei Stimmen 
bei einer Stimmenthaltung angenommen.)

Berichterstatter Abgeordneter Hammann: Da auf biefer 
Session ber Synode bie @esangbuchfrage nicht be- 
handelt mirb, sah ber HA feine Möglichkeit, zu ben verschie- 
denen Punkten beS Antrages beS Kirchenbezirks Wertheim 
Stellung zu nehmen. Die Eingabe foil deshalb bem OR zur 
Beachtung bei ber Behandlung ber Eingänge ber Bezirfs- 
synoden in biefer Sache übermiefen unb bis zur Entscheidung 
im Frühjahr vertagt merben.

Der Antrag Wertheims murbe jedoc zum Anlasz genom- 
men, bem OR bzw. ber Gesangbuchkommission einige Vor- 
schläge beS HA zu unterbreiten.

ES murbe allgemein bebauert, dasz durch bie teilweis späte 
Anweisung ber Bezirkssynoden unb anbere Umstände nun- 
mehr eine peinliche Verzögerung ber Verabschiedung ber Ge- 
fangbuchfrage eingetreten ift. Nun entsteht mieber bis zur 
Konfirmation bie Frage: Sollen Gesangbücher gekauft ober 
nicht mehr gefauft merben? Eine Frage, bie gerabe bei ber 
Sitte unserer badischen Gemeinden, bem Konfirmanden ein 
Gesangbuch zu schenken, nicht übergangen merben kann. Unb 
bamit hängt bie Vorfrage zusammen: Soll ber Verleger noch- 
mals eine Auflage beS bisherigen Gesangbuches drucken lassen?

Der HA vertrat einstimmig bie Auffassung, dasz ber Ver- 
leger nicht angewiesen merben solle, nochmals drucken zu 
laffen. Jedoch sollte ben Pfarrämtern zur Orientierung hier- 
über unb für bie Beantwortung auf eventuelle Fragen fol- 
gende Auffassung mitgeteilt merben: Wer ein bisheriges Ge- 
sangbuc noch bekommen fönne, möge es kaufen.

Ferner murbe folgendes vorgeschlagen: Die liturgische 
Kommission solle prüfen, ob ber „Anhang" in bie Bezeich- 
nung „Zweiter Teil" umbenannt merben fönne. Ferner, ob 
zwischen Württemberg unb Baden wenigstens in ben Liedern 
beS 2lnhangS eine gewisse Einheitlichkeit erzielt merben 
fönne. Eine Drucklegung im Selbstverlag ber Kirche zwecks

einer billigeren Ausgabe füll vorgesehen merben. Es murbe 
noch gewünscht, dasz bis zur Frühjahrssynode bie Synodalen 
instandgesetzt werden, einige in bie badische Vorlage zum 
Gesangbuchanhang angenommene frembe Melodien noch 
fennen lernen zu tonnen. Dem Notendruck sollte besondere, 
Aufmerksamkeit geschenkt merben.

Der HA legt folgende zwei einftimmig gefaszte Entschlie- 
jungen ber Synode mit ber Bitte um Zustimmung vor.

Die Synode wolle beschlieszen:
1. Die Gesangbuchfrage soll im nächsten Frühjahr zur 

Erledigung gebracht merben.
2. Sobalb wie möglich, jedoc spätestens auf Weihnachten 

1951 füll bie Herausgabe beS neuen Gesangbuches erreicht 
werden.

Unb bie zweite Entschlieszung beS HA:
Die Synode bittet ben Oberkirchenrat zu prüfen, ob eS 

geeignet erscheint, an bie Pfarrer hinsichtlich ber Anschaf- 
fung von Gesangbüchern zur Konfirmation eine Mitteilung 
zu geben.
Someit ber Bericht beS Hauptausschusses.
Präsident Dr. Umbauet: Wir haben also über brei Dinge 

abzustimmen:
Zunächst ber vorliegende Antrag von Wertheim soll bem 

OK als Material übermiefen merben. Wer ift für diesen An- 
trag? Der Antrag ift einftimmig angenommen.
Zweitens: Die Synode wolle beschlieszen:

1. Die Gesangbuchfrage soll im nächsten Frühjahr zur 
Erledigung gebracht merben.

2. Sobalb mie möglich, jedoc spätestens auf Weihnachten 
1951 foil bie Herausgabe eines neuen Gesangbuches er- 
reicht merben.
Wird um getrennte Abstimmung über bie beiben Sätze ge- 

beten? Das ift nicht ber Fall. Der Antrag ift angenommen.
Unb nun fommt drittens eine Entschliessung beS Haupt- 

ausschusses:
. Die Synode bittet ben o zu1 prüfen, ob eS geeignet 

erscheint, an bie Pfarrer hinsichtlich ber Anschaffung von 
Gesangbüchern zur Konfirmation eine Mitteilung 311 
geben.
Der Antrag ift einftimmig angenommen.
Nun kommen mir zu bem Ergänzungsantrag Eifinger, 

Hausz, Bernlehr.
Berichterstatter Abgeordneter Hammann: Ich verlese noch 

einmal biefen Antrag:
Hohe Synode, mir beantragen, das baS neue Gesangbuch 

in ben Selbstverlag ber Ev. Landeskirche Badens genom- 
men mirb. Vielleicht läszt sic in Verbindung mit ber 
priviligierten württembergischen Bibelanstalt in Stuttgart, 
mit ber unferc Landeskirche von Anfang an zusammen- 
arbeitet, bie Drucklegung unb ber Einband verbilligen.
Hierzu ift zu fagen: Der erfte Teil biefeS Eintrages ift be- 

reitS im Bereich beS HA behandelt morben, aber hier nur als 
Vorschlag an ben O® genannt gewesen. Nun foil ein Beschluß 
ber Landessynode hierüber zustandekommen. Ic möchte vor- 
schlagen, biefen erften Teil beS Antrages als Beschlußfolgen- 
dermaszen zu formulieren:

Die Synode wolle beschlieszen: DaS neue Gesangbuch soll 
in ben Selbstverlag ber Landeskirche genommen merben.
Zur Begründung mirb gefügt merben bürfen: ES ift wohl 

bie Absicht ber Antragsteller, bie ja auch bem Wunsch beS HA 
entspricht, diese Frage nicht in weitestem Sinne offen zu 
laffen, fonbern ber Kirchenleitung unb bem Ev. Presseverband 
hiermit eine Grundlage zu schaffen, alle Masznahmen in bie 
Wege zu leiten, bie zur Erreichung biefeS Zieles führen, im 
Selbstverlag ber Kirche ein billigeres Gesangbuch zu er- 
halten.

Zum 2. Teil biefeS Antrages möchte ic vorschlagen, dasz 
er als Bitte ber Synode an ben OK weitergegeben mirb.



Dritte Sitzung 47

Abgeordneter Dr. Schmechel: 8c bebaure eigentlich, das 
ich diesem Wunsche, in Verbindung mit ber württember- 
gischen Bibelanstalt in Stuttgart bie Angelegenheit zu be- 
treiben, nicht jo freudig zustimmen kann, wie ic das 
wünschte. Das hat feinen Grund darin, das nicht nur nach 
meinem Urteil, sondern auch nach bem Urteil anderer Leute 
bie ganz vorzügliche württembergische Bibelanstalt in einem 
Punkte leider zurückgeblieben ift bis heute, trotz mancher An- 
regungen, bie gegeben finb, unb bas ift bie graphische Aus- 
stattung dessen, was bei ihr herauskommt. (Zuruf: Sehr 
richtig!) Wenn nun schon eine solche Verbindung aufgenom- 
men mürbe, bann müszten biefe Bebenfen befeitigt werden, 
Bedenken, bie eben nicht nur bei mir, sondern auch bei an- 
beren sachverständigen Seuten bestehen. Wir haben in unferem 
badischen Land fo vorzügliche drucktechnische graphische Er- 
Zeugnisse gehabt, das mir aus ber Tradition in bem Punkte 
uns von ber Landeskirche entfernen mürben, wenn mir etwa 
bie württembergische Bibelanstalt für bie Ausstattung beS 
Buches mit heranziehen. Denn wenn schon von bem Einband 
bie Rede ift: in bem Punkt stehen bie Bücher nicht an ber 
Spitze.

Berichterstatter Abgeordneter $ammann: Mit meinem 
Vorschlag mit ber Bitte, bie Materie an ben oR zu über- 
weisen, ift gar nichts entschieden. Es ift lediglich damit bie 
Möglichkeit geschaffen, dasz ber Herr Landesbischof im Früh- 
jahr bereits zuverlässige Mitteilungen machen kann. Des- 
halb mürbe ic eS doch begrüszen, wenn mir über bie Mög- 
lichkeit bis dahin besser orientiert mären, als das jetzt im 
Augenblick auf Grund allerlei anderer Erfahrungen etwas 
gefagt ober nicht gesagt werden könne.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Durch biefe Mitteilung 
meinerseits ift bas schon geschehen.

Abgeordneter Odenwald: Ic glaube, man füllte Angebote 
von badischen Druckereien verlangen, um einen Bergleich zur 
württembergischen Bibelanstalt zu haben. Sonft ift man ben 
Preisforderungen ohne meitereS ausgeliefert. Ic glaube, das 
mir doch in Baben leistungsfähige evangelische Firmen haben, 
bie bie Aufträge durchführen können.

Präsident Dr. Umhauer: Ich frage bie Antragsteller, ob fie 
mit ber Modifikation, wie fie ber Herr Berichterstatter ge- 
geben hat, einverstanden finb. Ic lasse über ben Antrag beS 
Herrn Pfarrer Hammann abstimmen. Einstimmig ange- 
nommen.

Präsident Dr. Umbauer: Unb nun bitte ich Herrn Pfarrer 
Hammann, zu berichten über ben abgeänderten Vor- 
schlag ber liturgischen Kommission für bie 
Gottesdienstordnung.

Berichterstatter Abgeorbneter Hammann: Hohe Synode! 
Der pA hatte sic mit bem abgeänderten Vorschlag ber litur- 
gischen Kommission für bie Ordnung beS Gottesdienstes zu 
beschäftigen. Diese Borlage ift in Ihren Händen. Mein Be- 
richt gliedert sich in 5 Abschnitte:

I. Zum Grundsätzlichen,
II. Aussprache über einzelne Vorschläge,

III. Einführung ber Ordnung,
IV. Underungen unb Ergänzungen zum Wortlaut ber 

Borlage,
V. Beschluss.

I. Zum Grundsätzlichen.
Der HA prüfte auch während dieser Sitzungsperiode der 

Synode in einer, das fei besonders vermerkt, brüderlichen 
Aussprache, in welcher jeder das Anliegen des andern zu 
erfassen sic bemühte, die Frage: Kann die Synode den Ge- 
meinden, die bereit über schon im Begriff finb, Erweiterungen 
ihrer Gottesdienstordnung vorzunehmen, das Recht und bie 
Möglichkeit hierzu geben, ober füll es bei ber bisherigen Ord- 
nung verbleiben? Man wurde sic in ber Auffassung einig,

das diese Frage mit einem Ja beantwortet werden könne, 
wenn bie Actung vor ber Enticeibung 
des Bruders das Leitmotiv bleibe. Die Ge- 
meinten selbst in ihren Körperschaften haben in freier 
Entscheidung, aber gleichzeitig auch als Glied ber gesamten 
Landeskirche zu urteilen. Irgendwelche unfreie Nötigung 
ber Gewissen nach beiden Seiten hin muß abgelehnt werden.

Andererseits aber verschloß man sich nicht ber Meinung, 
das das Anliegen endlich aus bem weiten, schillernden Ge- 
biet ber mehr über weniger von Sachkenntnis erfüllten Dis- 
kussion, ber Stimmungen unb Empfindlichkeiten herauszu- 
heben fei. Hier geht es um ben geistlichen Aufbau ber Ge- 
meinde an zentralster Stelle!

Der HA hielt bie Vorlage ber liturgischen Kommission nach 
einigen Abänderungen unb mit Ergänzungen für einen ge- 
eigneten Weg, dies einigermaßen zu erreichen.

Die Frage: Darf ben Gemeinden, welche bie Vorlage nicht 
anzunehmen bereit finb, diese „Beunruhigung", bie durch eine 
solche Veröffentlichung entstehen kann, zugemutet werden, 
glaubte ber HA mit Mehrheit dahingehend beantworten zu 
füllen: Es ift nicht ein evangelisches Motiv, Gemeinden mit 
einer solchen Frage möglichst nicht zu beunruhigen. Unb ba es 
ein dringendes Anliegen nicht weniger Gemeinden des Lan- 
des geworden ist, vom Gottesdienst, feiner Wortverkündigung 
unb feiner liturgischen Erneuerung her das Gemeindeleben 
aufzubauen, läszt sic biefe Situation nur unter bem apo- 
stolischen Grundsatz einige Jahre hindurch ertragen, das nach 
Phil. 2, 3 „in Demut einer ben anbern höher achte denn sic 
selbst", unb das in solcher gegenseitigen Achtung ber Entschei- 
dung Raum gewährt werde. In einer Zeit, ba bie Kirche ber 
Gegenwart um ihre ökumenische Verbundenheit weisz, wächst 
bas Verlangen nach einer neuen Einheit ber Anbetung im 
Gottesdienst.

Die Vorlage ift nach ber Meinung des HA in wesentlichen 
Dingen geeignet, Unruhe unb Miszdeutungen in ber Dis- 
kussion über biefe Frage vermeiden zu lassen. Deshalb be- 
grüszte ber HA mit Mehrheit dieses Vorgehen. Die vorge- 
schlagene Ordnung füll nun in aller Freiheit, aber auch in 
Ruhe unb in gegenseitigem Vertrauen ba, wo sie über- 
nommen wird, ihren Dienst tun bürfen. Die über bie Ord- 
nung ber bisherigen Gepflogenheit hinausgehenden Stücke 
bürfen nur in ber vorgeschlagenen festgelegten Form unb nicht 
anberS verwendet werden. Sonft entsteht neue Willkür. Die 
Gemeinden, welche zu bem Vorschlag bereit finb, finb auch 
verpflichtet, ihn einzuhalten.

Der HA ersucht bie Synode, an ben Oberkirchenrat bie 
Bitte zu richten:

Es möge geprüft werden, ob bie hier vorgeschlagene Ord- 
nung nicht schon jetzt in groszer Auflagezahl gedruckt wer- 
ben könne, um fie später, mit ben Erläuterungen versehen, 
bie auch ben Sinnzusammenhang gegenüber bem Ganzen 
beachten, ins Gesangbuch legen zu tönnen.

II. Aussprache über einzelne Vorschläge.
ES sei mir geftattet, hier bie Punkte in ber Borlage nicht 

mehr zu erwähnen, bie ber HA übereinstimmend ober ohne 
weiteres gebilligt hat. Wenngleich manche Verschiedenheit in 
ber Auffassung laut geworden ift, so wurde es doch einmütig 
begrüszt, dasz innerhalb dieses Höchstoorschlages eine Fülle 
von Möglichkeiten in ber Behandlung ber einzelnen Punkte 
vorgesehen wurde, fo dasz bie Aussprache hierüber eigentlich 
nur ein nochmaliges vorsichtiges Abwägen beS Für unb 
Wider wurde.

1. Ich barf bitten, dasz Sie hierzu bie Borlage aufschlagen, 
auf Seite 2, rechte Spalte:

Zu bem von ber Gemeinde gefungenen „Amen" nach bem 
Botum: Gegenüber bem Einwand, das bieS bie Andacht ber 
Gemeinde störe, fame gejagt werden, dasz baS Amen ber Ge- 
meinde an biefer Stelle sofort als eine Mitbeteiligung unb
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Zustimmung ber Gemeindeglieder unb als eine Bestätigung 
ber Legitimation bes Sprechenden angesehen werden barf. Es 
wurde auch baran erinnert, daß baS gemeinsame Amen ber 
Gepflogenheit in vielen Gebetskreisen- entspreche. Ausserdem 
wird mit bem gemeinsamen Amen an bie in ben Apokryphen 
überlieferte alte Ordnung angeknüpft.

2. Zu bem Sündenbekenntnis — etwas weiter 
unten Seite 2, rechte Spalte:

Es wurde eingewendet: Für jeden Sonntag vorgesehen, fei 
bieS eine allmählich lästig werdende Wiederholung, es ent- 

. spreche an Festtagen auch nicht ber seelischen Verfassung ber 
Gottesdienstbesucher unb lasse ben Dank vermissen. Mit gro- 
szer Mehrheit aber ftellte ber Hauptausschus heraus, das nur 
aus wirklicher Busze unb Vergebung ber Sünden heraus bie 
rechte $altung zur Anbetung unb zum Dank auch unb gerabe 
an Festtagen gewonnen werde.

3. Zu bent Glaubensbekenntnis — Seite 3 in ber 
Vorlage, linte Spalte:

gs wurde darauf hingewiesen, das später, aber erft nach 
Einführung bes neuen Gesangbuches, bie Möglichkeit ins 
Auge gefaßt werden tönnte, anstelle bes Glaubensbekennt- 
nisses baS Glaubenslied „Wir glauben all an einen Gott" 
treten zu lassen, aber bann allerdings unter Wegfall eines 
noch besonderen Predigtliedes.

Die weiteren Anregungen unb Vorschläge sind aus meinem 
Bericht Abschnitt IV „Anderungen unb Ergänzungen zum 
Wortlaut ber Vorlage" zu entnehmen.

III. Einführung ber Ordnung.
Auf bas Bedenken, das bie Vorlage, welche eine Einfüh- 

rungszeit ber neuen Ordnung für bie nächsten 5 Jahre vor- 
sehe, bie Einheit ber badischen Landeskirche stark beeinträch- 
tigen fönne, kann nur gesagt werden, das bie gegenwärtige 
Situation ber liturgischen Frage ja auch alles andere als eine 
Einheit darstellt. Jedenfalls ift ber derzeitige Zustand 
auf bie Dauer untragbar. Deshalb sah ber HA in ben 
vorgesehenen fünf Jahren einen gangbaren Weg. Auf Grund 
biefer Lage hat ber SA ber Vorlage zugestimmt, dasz in un- 
feren Gemeinden 5 Jahre hindurch ba, wo bie neue Ordnung 
begrüszt wird, ein Zeitraum besteht, in welchem biefe Ord- 
nung praktiziert werden fann. Nach 5 Jahren füll bie Landes- 
synode über biefe Ordnung weiter beraten.
IV. Anderungen u. Ergänzungen zum Wortlaut ber Vorlage.

Sch bemerte, dasz ber Wortlaut biefer Anderungen unb Er- 
gänzungen im Auftrag beS HA von ben Herren Synodalen 
Prof. D. Hupfeld, Prof. Dr. Hahn unb mir zusammen mit 
Oberkirchenrat Dr. Heidland festgelegt wurde. Ic barf Sie 
bitten, bie Vorlage zur Hand zu nehmen.

III. ber Vorlage „Die Einführung ber Ordnung" auf 
Seite 3, redete Spalte, welche als I veröffentlicht werden foil, 
erhält folgenbe Fassung:
1. Die Landessynode legt bie folgenbe Gottesdienstordnung 

ben Gemeinden vor. Zur Einführung biefer Ordnung foil 
feine Gemeinde gezwungen werden.

Andererseits sollen bie Gemeinden, bie eine Erweiterung 
ihrer Gottesdienstordnung wünschen, in ihrem Bestreben 
nicht zurückgehalten werden. Um babei ber Willkür zu 
wehren, sind bie Erweiterungen an bie nachstehende Ord- 
nung gebunden.

Über bie Einführung in ber Gemeinde felbft entscheidet 
ber Kirchengemeinderat (in zusammengesetzten unb geteil­
ten Kirchengemeinden ber Altestenkreis bzw. Sprengelrat). 
Die Entscheidung muß nicht fofort erfolgen, sondern fann 
int Lauf ber nächsten Jahre herbeigeführt werden.

2. Entschlieszt sich eine Gemeinde zur Einführung, fo fann 
biefe auch schrittweise geschehen. In jebem Fall muß eine 
gründliche Vorbereitung in Religions- unb Konfirmanden- 
unterricht, in Gemeindekreisen, Kirchenchören usw. voraus- 
gehen.

3. Bleibt wie bisher. Nur eine einzige Korrektur: in der
zweiten Zeile ber Vorlage muß es heisen: 
Nachstehenden festgelegten Form..."

„...in ber im

4. und 5. bleiben wie bisher.
I. ber Vorlage „Der Predigtgottesdienst" — in der Bor- 

lage Seite 2, linke Spalte unten — soll II werden.
Auf Seite 2, rechte Spalte, 17. Zeile von oben „Sünden- 

bekenntnis" werde in ber Klammer hinzugefügt: („... an- 
gegeben ist, ober durch eine entsprechende Anderung ber Ein- 
gangsgebete").

In ber eingeklammerten Erklärung zum Kyrie muß es )
heißen: „... fei es von einem Konfirmanden- ober Sugend-
chor, ober werden von Pfarrer selbst gesprochen. Es ist aber 
auch möglich,..." usw.

Auf Seite 3, linke Spalte, 8. Zeile von oben: Gemeinde: 
Halleluja. Hier soll hinzugefügt werden in Klammer („Beide 
Formen ber Notenbeilage sind zugelassen.")

Auf Seite 3, linke Spalte, zum Glaubensbekenntnis werde 
in bic Klammer nach bem „Amen" hinzugefügt: zuerst ein ‘ 
Gedankenstrich und bann lese ic ben Text: — An Festtagen 
darf auch bas nizänische Glaubensbekenntnis, baS bereits in 
verschiedenen Gemeinden Eingang gefunden hat, verwendet 
werden, ba es zu ben Bekenntnissen ber Landeskirche zählt.) 
— Ich fahre int Bericht fort:

Das nizänische Glaubensbekenntnis felbft soll später als 
Sonderdruck zum ginlegen in bas Kirchenbuch herausgegeben 
werden.

In berfelben Spalte ber Seite 3, weiter unten, foil hinter 
bem Wort „Dauptgebet" eine Klammer mit folgendem Wort- 
laut eingefügt werden:

(Hierauf fann ein stilles Gebet folgen. Die Aufforderung 
dazu geschieht mit ben Worten: „Wir beten weiter in ber 
Stille". Darnach ohne Ankündigung „Unser Vater...") 
II. Auf Seite 3, linke Spalte unten „Das heilige Abend- 

mahl" foil Ziff. III werden.
Zu „Erste Möglichkeit": Der erfte Satz bleibt wie bisher 

bis zu ber Klammerbemerkung „Ordnung III". Nun diktiere 
ic weiter:

Es entfallen bie Stüde Ziff. 2—5 ber genannten Ord- 
nung. Nac bem Eingangslied beginnt ber Pfarrer: „Das 
ift gewiszlic wahr"... (wie in ber Vorlage).
Seite 3, rechte Spalte, in ber 15. Zeile von oben, werde nach

„Ordnung III" in Klammer hinzugefügt:
(Die Präfation kann auch nach ber älteften liturgischen 

Tradition in folgender Form geschehen nach bem eucha- 
ristischen Lied:
Pfarrer: „Erhebet eure Herzen!"
Gemeinde: „Wir erheben fie zum Herrn!"
Pfarrer: „Laszt uns bauten bem Herrn, unserem Gott!"
Gemeinde: „Recht unb würdig ift es."
Pfarrer: „Recht ift es unb wahrhaftig würdig..." usw.) 

wie im Kirchenbuch II Seite 56.
Nun ein Absatz: Unb zu ber Kommunio:
Pfarrer: „Der Friede beS Herrn sei mit euch allen."
Gemeinde singt: „Und mit beinem Geist!"
Zu „Zweite Möglichkeit": Hinter bem Wort „Buszpsalm" 

ift in Klammer zu setzen: (5. B. 6, 25 Vers 1—7, 32, 38, 42, 
43, 51, 102, 130, 139, 143 unb Gebet Manasses).

Als nächste Zeile:
An biefer Stelle kann eine ganze kurze Beichtrede ge- 

halten werden.
Das ift gewiszlic wahr unb ein teuer wertes Wort... 

usw., wie Vorlage.
Unb nun noch zu Seite 4 ber Notenbeilage: Über ber vor- 

letzten Notenzeile unten ift hinter bem Wort „Gruß" anzu- 
fügen: „unb Friede (Abendmahlsfeier)". Ferner sind bie 
2. Form des halleluja unb bie Responsorien ber Abendmahls- 
feier aufzunehmen.

Sc komme zunt letzten Abschnitt meines Berichts.
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V. Beschluss ber Landessynode!
Hochverehrte Synodale, ber Beschlusz, den bie Synode jetzt 

Zu treffen hat, ift eine Entscheidung Don großer Tragweite! 
Der HA sieht bie Vorlage als ein Geschenk für unsere Ge- 
meinden au, bas nach langem Ringen um bie heute mögliche 
Form aus ber Verantwortung Dor bem Herrn ber Kirche, aus 
ber Freiheit eines Christenmenschen, aus rechter Bruderschaft 
unb in ber Achtung Dor ber Gewissensentscheidung beS Mit- 
christen zustandegekommen ift.

Dem Mühen ber liturgischen Kommission um ein Gerecht- 
werden ber Sage unferer badischen Gemeinden unb um ein 
wagefreudiges Anpacken gegenwärtiger Aufgaben fei unfer 
Dank ausgesprochen.

Der Herr Christus lasse unsere schlichten Versuche um bie 
Siturgie ber ecclesia militans nun zu einer Einübung auf bie 
himmlische Siturgie ber ecclesia triumphans werden!

Der HA bittet bie Landessynode auf Grund seines ein-
stimmig gefaszten Beschlusses:

Hohe Synode wolle beschlieszen: „Dem vorliegenden ab- 
geänderten Vorschlag ber liturgischen Kommission für bie 
Ordnung bes Gottesdienstes mit den Dom Hauptausschusz 
vorgeschlagenen Änderungen unb Ergänzungen wird zuge- 
stimmt."
Abgeordneter Specht: Siebe Herren unb Brüder! 8c habe 

Dier Jahrzehnte lang in den Gottesdiensten nach einer alten, 
einfachen, schlichten Form unb Ordnung in den Gemeinden 
gefungen unb gebetet. Unb biefe schlichte Form ift mir in ber 
langen Zeit, in ber ich fie gebrauchte, recht lieb geworden. 
Von mir aus hätte ich nicht daran gedacht, eine andere Ord- 
nung ober Form bes Lobpreises unb ber Anbetung Gottes zu 
suchen, unb ich fage ganz offen, ic bin zunächst den neuen 
Vorlagen etwas kühl unb innerlich unbeteiligt gegenüber- 
gestanden. Anders wurde es erft in ber letzten Zeit, besser ge- 
jagt, feit ic diesen abgeänderten Vorschlag, ber heute Dor uns 
liegt, zu Gesicht bekam unb mich damit beschäftigte. Es ift 
mir babei ähnlich gegangen, wie offenbar bem Herrn Bericht- 
erftatter, das ich aus dieser Vorlage etwas spürte Don ber 
herrlichen Freiheit eines Christenmenschen. Unb ich möchte 
beinahe sagen, baS gehört mit zu bem Besten unb Schönsten 
biefer Ordnung, baft fie uns in einem Gewand entgegentritt, 
an bem man aus jeber Falte etwas spürt von ber Sichtung 
Dor bem Bruder, Dor feinem Glauben, Dor seinem Gewissen, 
Dor feiner Art unb Weise zu beten unb zu fingen. Dasz bie 
neue Ordnung uns nicht fordernd entgegentritt: „Hier bin 
ich, und nun haft bu mich zu gebrauchen!" sondern baft fie be- 
scheiden entgegenkommt, abwartend, gleichsam bittend: „Bro- 
biere eS boch einmal mit mir!", barüber bin ic innerlich froh 
unb dankbar geworden. Dankbar, baft ic in einer solchen 
Kirche fein unb bienen barf, bie ihren Gliedern unb Dienern 
bie Freiheit gewährt, Z“ der der Herr der Kirche, Jesus 
Christus, und erlöst unb befreit hat. Dankbar auch den Brü- 
dern in ber liturgischen Kommission und in ber Kirchen- 
leitung, bie es verstanden haben, biefeS jüngste geistliche Kind 
unferer Landeskirche fo z» kleiden, baft man eS lieb haben 
kann. Unb aus biefem Empfinden heraus richte id) an bie 
Synode bie herzliche Bitte: Geben Sie bie hier vorliegende 
Fassung nun ben Gemeinden frei. Vielleicht geht es vielen 
fo, wie eS mir ergangen ift, baft fie aus ber Beschäftigung 
mit biefer Vorlage fie herzlich lieb gewinnen.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Meine Herren! An ber Sitzung 
ber liturgischen Kommission haben nicht alle Mitglieder teil- 
genommen. Ic bitte um Mitteilung, ob bie nachträglich ein- 
geholten Stellungnahmen hier bei ber uns vorgelegten Vor- 
lage mit verwendet wurden.

Abgeordneter Specht: Herr Prof. Hupfeld war bei ber Be- 
ratung mit babei.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Ich habe nicht gefragt, ob Herr

Prof. Dr. Hupfeld hier zu der Vorlage gehört wurde, sondern 
ob er feine Stellungnahme zu dem Vorschlag der liturgischen 
Kommission vor Fertigung der neuen Vorlage eingereicht 
habe und ob feine Stellungnahme mitverwendet wurde.

Prof. D. Hupfeld: Sc habe selber bei der Schluszredaktion 
mitgewirkt und habe vorher im HA alle meine Bedenken, die 
ic gehabt habe, vorgebracht, und die sind berücksichtigt wor- 
den (Zuruf: Herr Präsident, es handelt sic um Pfarrer 
Weber).

Abgeordneter Dr. Kuhn: Und auch um Herrn Professor 
D. Hupfeld. Wir haben hier die Vorlage; das ist die Stellung- 
nahme des Ausschusses. Lag bei beren Fertigung bie Stel- 
lungnahme des Herrn Prof. D. Hupfeld und des Herrn 
Pfarrer Weber vor? Wurden sie mitverwendet?

Prof. D. Hupfeld: Bei ber ursprünglichen Vorlage war 
meine Stellung nicht verwertet. Wie es mit ber von Herrn 
Pfarrer Dr. Weber steht, weisz ic nicht. Aber bei ber jetzt 
borgelegten ift jedenfalls meine Stellung voll verwertet.

Präsident Dr. Umhauer: Herr Oberkirchenrat Heidland, 
können Sie noch über bie Verwertung ber Stellung des 
Pfarrers Weber etwas sagen?

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Sie ift erfolgt. Sein An- 
liegen bezog sic im wesentlichen auf das Kyrie, und wir 
haben ausführlich barüber noch gesprochen.

Abgeordneter Schweikhart: Ich möchte mich zu dieser 
Frage nun auch ganz kurz äuszern. Meine Nuszerung stellt ein 
retardierendes Moment bar. Ic habe Gründe bafür.

Bei unserer letzten Zusammenkunft auf bem Thomashof 
bei Durlac habe ich die folgende Erklärung abgegeben, bie 
ich hiermit wiederhole:
„1. Es liegt mir unsere badische Kirchenunion als Konsensus- 

unb Lehrunion besonders am Herzen. Ist fie doch für uns 
alle ein gutes Beispiel ber Ökumene im Kleinen.

2. Wenn sic bie Landessynode behutsam unb freundlich um 
bie neue Liturgie bemüht, so liegt auch nach meinem Er- 
messen fein gewissenbeschwerender Status confessionis vor, 
b. h. es wird unfer badischer Bekenntnisstand baburch nicht 
berührt.

3. Die Tatsache, das in unserem Kirchengebiet nicht wenige 
Gemeinden unb Pfarrer den derzeitigen liturgischen Be- 
mühungen abwartend, ja ablehnend gegenüberstehen, barf 
nicht übersehen werden. Ich habe feststellen können, dasz 
Diele Gemeindeglieder, besonders auf bem Sanbe, alle Re- 
sponsorien als befremdlich empfinden. Sie beten lieber in 
ber Stille mit bem Pfarrer, fie wollen wirklich beten unb 
beten auch. Niemand hat das Recht, das zu bestreiten. So 
bitte ic herzlich darum, in unferen Kreisen nicht mehr 
äuszern zu wollen, solche Brüder unb Schwestern übten 
nicht bie rechte Anbetung Dor Got, ober es mangele ihnen 
das rechte geistliche Leben, auf das nicht biefe Glieder 
nuferer Kirche ungebührlich unb unhrüderlic abgewertet 
werden. Alle Dinge, auch in Sachen ber Liturgie, lasset in 
ber Siebe geschehen."
Darüber hinaus teile ic mit, dasz ic auf Grund eines 

Briefes Don Herrn Prof. D. Dr. Wolf sagen barf, das er im 
Einklang mit Herrn Prof. D. Karl Barth ber Überzeugung 
ift, man bürfe bie liturgische Frage mit ber konfessionellen 
Frage nicht vermengen unb vermischen. Es freut mich sehr, 
daß Herr Prof. Wolf ju meiner Ihnen dargelegten Stellung- 
nahme sic ebenfalls bekannt hat.

Es geht mir nun darum, baß bie Freunde ber Gottes- 
dienstordnung Don 1930 mitnichten im Raum unferer Landes- 
kirche abgewertet werden. (Zwischenruf Abg. D. Dr. D. Dietze: 
Denkt doch niemand bran!)

Ebenfalls geht es mir darum, baß bie Freiheit für bie 
Freunde ber Gottesdienstordnung Don 1930 wirklich garan-
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tiert bleibe. Denn beide Gottesdienstordnungen, die von 1930 
ebenso wie die von 1950, sind in kirchenrechtlicher und auc 
in geistlicher Hinsicht gleichberechtigt, und das bedeutet: 
gleichwertig.

Ic bin tief beeindruckt von der Erklärung des Herrn 
Landesbischofs, die er während der Verhandlungen int Haupt- 
ausschusz abgegeben hat. Er will die Freiheit der liturgischen 
Gestaltung nach beiden Seiten hin, für die Freunde der 
Gottesdienstordnung von 1930 und von 1950 gewährleistet 
wissen.

Jc bitte darum, das diese Freiheit auc deutlich bei den 
Besprechungen der liturgischen Frage im Lande, vor allem 
bei den Veröffentlichungen in den beiden groszen Kirchen- 
blättern int Süden und int Norden zum Ausdruck komme.

Einer unserer Synodalen, der bereits abgereift ift, hat 
einen Bericht für die Tageszeitungen geschrieben, in dem nach 
meiner Überzeugung der Tatbestand einfettig geschildert ift. 
Es heizt u: a. in diesem Artikel:

Die neue liturgische Gottesdienstordnung. Diese Ord- 
nung sieht eine reifere Ausgestaltung der Gottesdienst- 
Liturgie vor, beren Fassung auf Grund eingehender Vor- 
beratung in ben Gemeinden und Bezirkssynoden enbgültig 
bestimmt wurde. Diese neue liturgische Ordnung wird zu- 
nächst nur für 5 Jahre vorgeschlagen und fall ohne Zwang 
durch Beschluß ber örtlichen Kirchengemeinderäte eingeführt 
werden. Die bann gewonnenen Erfahrungen sollen, falls 

■ notwendig, nach Ablauf ber 5 Jahre in einem endgültigen
Entwurf verwertet werden.
Sehen Sie, liebe Herren Synodalen, diese Darstellung ift 

unbefriedigend, denn ber nicht Eingeweihte kann aus ihr 
nicht entnehmen, das bie Gemeinden, bie bei ber Gottesdienst- 
ordnung von 1930 bleiben wollen, auc bas von ber Landes- 
synode zugestandene Recht dazu haben.

Auszerdem sind in bent Vortrag, ben ber Berichterstatter 
ber liturgischen Beratungen int Hauptauschusz, Herr Pfarrer 
Hammann, hier int Plenum gehalten hat, Tenor unb Ten- 
denz auf bas Ziel hin ausgerichtet, bie neue Siturgie im Be- 
reich unserer Landeskirche — allerdings vorsichtig unb rück- 
sichtsvoll — einzuführen. Nac meinem Ermessen ift nicht 
deutlich genug hervorgehoben, das es Gemeinden gibt, bie aus 
Gründen, über bie zu urteilen uns baS Recht nicht zusteht, 
bie alte liturgische Ordnung ber neuen vorziehen.

Ich habe mitnichten bie Absicht, bie Einheit ber Synode 
in liturgischen Dingen zu sprengen unb sozusagen als litur- 
gischer Gegenstürmer aufzutreten. Das liegt mir völlig fern. 
Ich bitte Sie nur: machen Sie ernft mit ber Zusicherung ber 
Freiheit für bie Gemeinden, bie bei ber alten Gottesdienst- 
ordnung bleiben wollen. Sorgen Sie bafür, das biefe Ge- 
meinden nicht in ein schiefes Licht, etwa in das ber Rück- 
ständigkeit ober ber Unbelehrbarfeit (unb dergleichen mehr), 
kommen. Dieses mein Anliegen ift heute, ba im politischen 
Raum fo verdächtig viel von Freiheit geredet wird, um fo 
wichtiger, auf dasz bei uns in ber Kirche Freiheit wirklich 
Freiheit fei.

Abgeordneter Günther: Ich schliesze mich dem an, was 
Herr Pfr. Schweikhart eben ausgeführt hat. Auch barf ic 
noch ermähnen, das ich von meinem Sinsheimer Bezirk be- 
auftragt wurde, unter allen Umständen bie Neueinführung 
ber Liturgie abzulehnen.

Auch möchte ic noch ermähnen, wenn jedem Kirchen- 
gemeinderat bie Freiheit gegeben ift, bie neue Gottesdienst- 
ordnung einzuführen unb mir 5 Jahre Zeit haben, mirb sie 
wohl in vielen Gemeinden eingeführt werden, in manchen 
aber auc abgelehnt. Haben mir bann nicht auc wieder bie 
grosze Variation, um nicht zu fagen ben Durcheinander, bem 
mir ja zu steuern hofften? Auf biefe grosze Gefahr möchte 
ic aufmerksam machen. Auch möchte ich die Gewähr haben,

daß hernach feine Gemeinde über bie Achsel angeschaut mirb, 
'menu sie bie neue Ordnung nicht eingeführt hat. In meiner 
Gemeinde haben mir nac bem Eingangsspruc baS „Ehre fei 
bem Vater", ben Lobvers, baS Halleluja, mir sprechen ge- 
meinsam bas „Unser Vater", bie Gemeinde baS dreimalige 
„Amen"; an Festtagen bie Doxologie unb gemeinsam bas 
Glaubensbekenntnis. Alles-andere hat mein Kirchengemeinde- 
rat heute bor 8 Tagen in einer Sitzung abgelehnt.

Professor D. Hupfeld: 1. 3c hätte niemals zu ber ganzen 
Sache meine Zustimmung gegeben, wenn nicht von vorn- 
herein ber Sat am Anfang stehen mürbe: ES mirb feine Ge- 
meinte zu biefer Ordnung gezwungen. 2. Ic möchte aller- 
bingS wünschen, das an einer Stelle biefeS Anliegen noch 
deutlicher zum Ausdruck kommt; unb zwar möchte ich, Herr 
Pfarrer Hammann, zu der Stelle Ihres Berichts:

„Der HA ersucht bie Synode, an ben Oberkirchenrat bie 
Bitte Zu richten, ob bie hier vorgeschlagene Ordnung nicht 
schon jetzt in grotzer Auflagezahl gedruckt merben tonne, um 
fie später, mit Erläuterungen versehen, bie auch den Sinn- 
zusammenhang gegenüber bem Ganzen beachten, inS Ge- 
sangbuc legen zu können",

ben Wunsch haben, daß man, menu man etwas derartiges für 
baS Gesangbuch vorbereitete, beide Ordnungen, biefe neue 
unb bie bisherige, abdruckte, damit deutlich heraustritt, das 
bie bisherige Ordnung für alle Gemeinden eine legale Ord- 
nung bleibt. Dadurch mürbe man auch bem Anliegen von 
Herrn Pfarrer Schweikhart voll gerecht merben. Unb ic 
glaube, Herr Pfarrer Günther ift derselben Meinung. ES gibt 
viele Kirchen, bie in ihre Gesangbücher vorn ober hinten 
nicht nur zwei, sondern fogar noch mehr Ordnungen zur Aus- 
mahl hineindrucken.

Ferner habe ich noch eine ganz kleine Bitte: ES märe viel- 
leicht ganz gut, wenn auf S. 3, wo von ben Apokryphen bie 
Rede ift, bie betten vom Herrn Landesbischof genannten 
Stellen aus ben Tüchern JobiaS unb Judith hinzugesetzt 
merben, damit bie Gemeindeglieder nicht vergeblich in ihrer 
Bibel bie betr. Stellen suchen.

Schlieszlic habe ich noch ein ganz nebensächliches Anliegen, 
bei bem es nur um bie Sauberfeit ber Aussage geht: Auf 
Seite 3 beS Ihnen zugegangenen Berichts steht bei „Zweite 
Möglichkeit" — das ift ja jene Möglichkeit, von ber ic an-
nehme, daß sie wirklich praktiziert werden mirb — hinter 
Votum: „Buszpsalm". Nun hat hier Herr Pfarrer Hammann 
auf meine Veranlassung zu ben Psalmen, bie man gewöhnlich 
als Buszpsalmen bezeichnet, noch einige andere Psalmen hin- 
zugesetzt, bie ebenfalls an dieser Stelle sinngemäsz Verwen- 
dung finben fönnen. Aber ic glaube, mir tonnen biefe Psal- 
men nicht unter bem Titel „Buszpsalm" bringen; benn ber 
Titel „Buszpsalm" hat feine ganz bestimmte kirchliche Tra- 
bition. Wir drucken am beften: Buszpsalmen (6, 32, 38, 51, 
102, 130, 143) ober anbere Psalmen, z- B. 25, 1—7, 42, 43, 
139 ober baS Gebet Manasses.

Im übrigen möchte ich noch einmal betonen: Sc meine, 
daß bie Tatsache, bag bie jetzige Vorlage ben Absatz über bie 
Einführung ber Ordnung als Punkt I an bie Spitze gestellt 
hat unb ausdrücklich hervorhebt: „Zur Einführung bicfer 
Ordnung foil feine Gemeinde gezwungen werden", in jeder 
Weise baS Recht ber Gemeinden schont unb bem mehrt, das 
bie Gemeinden, bie sic nicht zur Einführung ber neuen Ord- 
nung entschlieszen fönnen, irgendwie disqualifiziert merben. 
Der Pressebericht, ben Herr Pfarrer Schweikhart borgelegt 
hat, ift in ber Tat nicht zu verantworten. In ihm ift baS 
Anliegen, das uns im HA, das den Herrn Landesbischof unb 
auc ben Oberkirchenrat bewegt hat, einfach nicht zum Aus- 
druck gebracht. ES märe beffer gewesen, wenn ber Presse- 
berichterstatter feinen Bericht erft bem HA borgelegt hätte. 
Denn meber bie Liturgische Kommission, noch ber HA hätten 
einen solchen Bericht gedeckt.
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Sereisdekan D. Maas: Nur eine kleine Ergänzung wollte 
Vic noch vorschlagen. Ic habe in der Vorberatung vorge- 
schlagen, das bei dem „Kyrie" und bei dem „(Gloria" neben 
der Form, nach der der Chor im Wechsel mit ber Gemeinde 
das Kyrie und das Gloria singt, eine andere trete, in ber 
an Stelle des Chors auch ber Pfarrer als Sprechender treten 
könne. Nun wurde das soeben nur für bas Kyrie beschlossen 
unb in bie Liturgie eingesetzt, nicht aber für das Gloria. Ic 
bitte darum im Bericht auch beim Gloria biefe Form einzu- 
setzen, nach ber ber Pfarrer das „Ehre sei Gott in ber Höhe" 
spricht unb bie Gemeinde danach singend einsetzt: „und 
auf Erden Fried unb ben Menschen ein Wohlgefallen".

Abgeordneter Frank: Nach bem Widerstand, ben bie da- 
malige Vorlage einer neuen Gottesdienstordnung im ver- 
gangenen Jahr ba unb bort im Lande gefunden hatte, ist es 
wohl beachtsam, mit welcher Behutsamkeit unb mit welchem 
Bedacht bie liturgische Kommission unb ber zuständige Refe- 
rent, Oberkirchenrat Dr. Heidland, bie neue Vorlage „Die 
Gottesdienstordnung betr." ausgearbeitet haben unb über 
beren Beratung, Abänderung unb Beschlussfassung er im HA 
wachte unb auch heute im Plenum hier darüber wacht. Es 
wird aber trotzdem nicht ausbleiben, das bei bem Versuch ber 
Einführung ber erweiterten neuen Gottesdienstordnung im 
Lande hin unb her ein paar Kirchenfenster eingeworfen wer- 
den. Aber was schadet es, wenn ba unb dort in bie muffige 
Stickluft toter Gewohnheit ein frischer Wind hineinfährt unb 
Menschen innerlich genötigt werden, sic mit ber Frage ber 
Gottesdienstordnung neu auseinanderzusetzen. Es geht keines- 
wegs darum, Pfarrern unb Gemeinden eine Saulsrüstung 
überzustülpen, unter ber fie seufzen, unb unter ber das innere 
Leben einen harten Zwang erleidet. Im Gegenteil! Die neue 
Gottesdienstordnung will eine Hilfe fein, bie zur Verlebendi- 
gung des Gottesdienstes zum Segen ber Gemeinde unb des 
einzelnen Gliedes führen soll. Dabei scheint es mir eine 
Grundvoraussetzung zu fein, das Pfarrern unb Gemeinden 
neu aufgeht, — eine ganze Reihe wissen es bereits — was es 
um das Wesen des Gottesdienstes ift. Es geht in jebem echten 
Gottesdienst um bie Präsens, um bie Gegenwart bes leben- 
digen Herrn Christus unb um bie Begegnung ber Gemeinde 
mit ihm in Gericht unb Gnade. Wo sic aber das ereignet, 
kann es nicht anders fein, als das ber unheilige Mensch, baft 
icunheiliger Mensch, in ber Gliedschaft ber Gemeinde meine 
Sünde bekenne unb ben Zuspruch ber Gnade höre, in das Lob 
Gottes einftimme unb fein Richtung gebendes unb aufrichten- 
des Wort über mein ohne Ihn verlorenes Leben höre. Von 
hier aus kommt es zu einer freudigen Bejahung einer Got- 
tesdienstordnung, bie ber Gemeinde alle biefe Stücke in ver- 
mehrtem Masze anbietet. 8c möchte so sagen: In bem Masze, 
als Menschen sich bie Augen für das Wesen des Gottesdienstes 
öffnen lassen, wächst auch bie Siebe zu einer Gottesdienst- 
ordnung, bie reicher ift als bie bisherige. Wer Gottesdienst 
an sic erfahren hat, ift dankbar bereit für ben Gottesdienst 
unb feine Ordnung.

Unb nun noch ein Letztes: Eine wesentliche Hilfe bei ber 
Einführung ber neuen Gottesdienstordnung kann ben 
Pfarrern erwachsen, bie eine gröftere Zahl von Flüchtlingen 
in ihrer Gemeinde haben, bie aus anderen Landeskirchen 
mit einer Gottesdienstordnung kommen, bie über unsere bis- 
herige Ordnung hinausgeht. Diese Flüchtlinge vermissen 
immer etwas in unferen Gottesdiensten. Gerade fie werden 
in bem lebendigen Kreis ber Gemeinde bei ber Einführung 
ber erweiterten Gottesdienstordnung in innerer Bereitschaft 
mittun. Wir unsererseits aber können mit ber Einführung 
ber erweiterten Gottesdienstordnung auch dazu mithelfen, 
baft Menschen, bie Hab unb Gut, Heimat unb Heimatkirche 
verloren haben, ein Stück weit innerlich heimisch werden, 
wenn fie angesichts ber Not unb Trübsal ihres Lebens in ben 
Gottesdiensten ihnen bekannte Klänge aus ber einigen Hei- 
mat hören.

Abgeordneter Müller: Ic möchte ber Synode folgende 
kurze Erklärung abgeben: Ic habe in der Sitzung des HA 
meine Bedenken zu ber Vorlage ber liturgischen Kommission 
zum Ausdruck gebracht. Sie beziehen sic weniger auf bie ein- 

zelnen Stücke, bie zu unserer seitherigen Liturgie hinzu- 
kommen sollen, sondern gründen sic vielmehr auf bie Be- 
sorgnis, ivie bie Neuerung in ben einzelnen Kirchengemein- 
ben aufgenommen wird. Es ift zu befürchten, baft vielfach in 
bie Gemeinden Unruhe, Befremden unb Misztrauen zum 
Schaden ber Kirche unb des Kirchenbesuches hineingetragen 
wird. Man ficht ba unb bort trotz gegenteiliger Beteuerungen 
bie liturgische Bewegung auf bem Weg nach Rom. Man be- 
fürchtet, ba bie eriveiterte Liturgie einen gröszeren Raum 
einnimmt im Gottesdienst, eine Zurückdrängung ber Wort- 
verkündigung, und man bestreitet kurzerhand bie Notwendig- 
feit einer Anderung unferer seitherigen badischen Liturgie, 
bie beim Vergleich mit anberen Liturgien eine schöne Mitte 
einhält. Nun ift bie Einführung ber neuen Liturgie nach ber 
Vorlage unb nach ber besonderen Betonung durch ben Herrn 
Landesbischof, für bie ich besonders dankbar bin, in bas Er- 
messen ber Einzelgemeinde gestellt. Es ift dazu weiter nichts 
mehr zu sagen. Dieser Passus ift von verschiedenen Rednern 
ganz besonders stark hervorgehoben worden. Unb gerade im 
Hinblick auf biefen Passus habe ich im HA ber Empfehlung 
ber Vorlage an bie Synode zugestimmt. Ic möchte bas 
unterstrichen haben. Dessen ungeachtet werde ich mich bei ber 
endgültigen Abstimmung hier im Plenum ber Stimme ent- 
halten. Einmal, weil ic an eine wirkliche geistliche Erneue- 
rung ber Gemeinde durch bie eriveiterte Liturgie nicht glaube, 
unb sodann halte ich es für notwendig, baft hier auch bie 
Bedenken zum Ausdruck gebracht werden. Sollten sic biefe 
Bedenken im Saufe ber Zeit nicht bewahrheiten, fo wird dies 
niemand mehr freuen als mich.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Meine Herren! Auf Seite 4 ber 
Vorlage finben wir Text unb Vertonung. Für mich ift bie 
Frage: Sind biefer Text unb bie Vertonung letztlich unb 
Jollen fie so bleiben ober sind hier nicht Anderungen zu ver- 
anlaffen? 3. V. beim Kyrie unb bem Gemeinde-Teil. Es 
wurde mir von Herrn Musikdirektor Dr. Deffner gesagt, baft 
biefe Vertonung eine unorganische Sache fei, unb er habe 
darüber auch bereits nach Karlsruhe berichtet. (Zuruf: Nein!)

Ic bitte, nun einmal zu biefer Frage Stellung zu nehmen.
Im Gloria fagte vorhin Herr Prof. D. Hupfeld „unb 

Friede auf Erben". Aber hier steht es anders. Was soll nun 
werden? Soll es werden, wie es hier steht ober soll es nicht 
fo werden, ivie wir es Von Kindesbeinen an kennen unb es 
Herr Prof. D. Hupfeld wiederholt hatte?

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Zu bem Monitum von 
Dr. Deffner ift zu fagen: Es bezieht sic nicht auf bie ganje 
Form des Kyrie mit ben griechischen und ben deutschen Tei- 
len, sondern es bezieht sich nur darauf, baft in unserem heu- 
tigen Gesangbuchanhang bie deutschen Teile unmittelbar auf- 
einander folgen unb zwar in ber Tonfolge, bie fie in Ver- 
binbung mit ben griechischen Teilen haben. Dagegen hat er 
musikalische Vebenfen. Ich persönlich teile biefe Bedenken. 
Wir haben barüber auch in ber liturgischen Kommission ge- 
sprochen. Aus eben diesem Grund hat bie liturgische Kom- 
mission es nur als einen Notfall bezeichnet, wenn bie deut- 
schen Teile nacheinander gesungen mürben. Es märe möglich, 
ivie es Herr Dr. Deffner, unb nicht nur er, vorschlägt, für bie 
deutschen Teile, wenn fie unmittelbar nacheinander gesungen 
werden, eine befonberc Melodie zu entwerfen. Ic würde 
aber dazu nicht raten; benn dadurch käme eine zu grofte Ver- 
schiedenheit in bie einzelnen Gemeinden hinein. Sc nehme 
ba ben Vorwurf ber Musiker auf mich unb glaube, baft es 
aufs Ganze gefchen leichter ift, ivenn mir bie Tonfolge des 
deutschen Teiles in jebem Fall beibehalten, als menn ivir sie 
für ben deutschen Teil ändern, je nachdem, ob er mit bem
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griechischen verbunden ift ober nicht. Wir erleichtern ber Ge- 
meinde, menu mir ben deutschen Teil in jedem Fall bei- 
behalten, baS Einleben in baS ganze Responsorium.

Und bas anbere: Wortlaut unb Melodie bcS „Ehre fei Gott 
in ber Höhe" musz, mie richtig festgestellt mürbe, in ber Form 
ber Notenbeilage unserer Vorlage gebraucht werden. Diese 
Form ift für Südwestdeutschland von besonderer Bedeutung: 
fie flammt aus Straßburg unb murbe bort 1525 eingeführt, 
ift also ein Stück Deformation unserer Heimat. Sie genieszt 
in ber Liturgik hohes Ansehen unb findet fid) auch im „Litur- 
gischen Handbuch".

Abgeordneter Eifinger: Auch id) möchte sagen, das ich bei 
aller Liebe zur Liturgie diesem Entwurf im Hauptausschuß 
nur deswegen meine Zustimmung geben fonnte, weil zu ihm 
eben bicfeS Vorwort unb damit bie Zusage ber vollen Frei- 
heit gegeben ift unb zwar, mie mir scheint, in sehr deutlicher 
Form. — Aber maS Bruder Frank eben gefagt hat, baS hat 
bewiesen, das baS Wort, baS Bruder Schweikhart vorhin ver- 
lesen hat, trotzdem noch nötig mar. Denn darum geht es ja 
nun gerabc bei ber vollen zugesagten Freiheit, daß über die- 
jenigen Gemeinden, bie fid) nicht ober noch nicht entschlieszen 
tonnen, bie neue Siturgie einzuführen, kein abwertendes 
Urteil gefällt mirb. Das aber hat Bruder Frank getan, wenn 
er vorhin von bem „frischen Wind" rebete, ber in bie muffige, 
bumpfe Atmosphäre ber Gemeinden hineinfahren müszte, bie 
bie bisherige Liturgie beibehalten möchten. Das ift es, was 
immer wieder befürchtet mirb im Lande drauszen unb baS ift 
eS, maS bann — wenn ic baS Wort bcS Herrn Landes- 
bischofs gebrauchen barf — bie „Hohlräume" erzeugt, das 
bei ben betr. Gemeinden ber Einbrucf entsteht: Wir werden 
als minderwertig, als zurückgeblieben, als langweilig ober 
etwas schwerfällig angesehen, menu mir das nicht haben 
wollen. Unb dabei ift eS nun doch wirklich nicht fo, dasz 
eS etwa nur bie kirchenfremden unb unlebendigen Ge- 
meindeglieder sind, bie einer Anderung ber Liturgie kritisch 
ober ablehnend gegenüberstehen. Vielfach sind eS Vielmehr 
gerabc sehr lebendige Gemeindeglieder, bie wirklich innerlich 
am Gottesdienst teilnehmen — aus Gemeinschaftskreisen 
3. B. —, bie persönlich ftarfe Hemmungen gegenüber ber Ein- 
führung ber neuen Liturgie ober einzelner Stüde derselben 
haben. —Das Wort von Bruder Frank hat also gezeigt, mie 
nötig bas Wort Von Bruder Schweikhart gewesen ift.

Abgeordneter Schweikhart: Ic mill noch ein Anliegen an- 
merken. Bruder Frank sprach auch Von ben Flüchtlingen, bie 
fid) mit ber neuen Liturgie leichter anfreunden könnten unb 
so im Gottesdienst ihre Seelenheimat besser gewinnen wür- 
ben. 3c habe auch Flüchtlinge in meiner Gemeinde. Sie 
haben bei ber alten Liturgie ihre Seelenheimat bereits ge- 
funden. Diese Flüchtlinge kommen gerne unb treu zum Got- 
tesdienst unb haben fid) in ber Kirche ihren befonberen 
„Stuhl", b. h. ben regelmäszig eingenommenen Platz aus- 
gewählt, nicht nur bie Frauen, sondern auch bie Männer. Sie 
gehen bei ber alten Liturgie ebenfo gut mit mie bie Ein- 
heimischen.

Zu ber Frage ber Flüchtlinge im allgemeinen möchte id) 
noch anfügen: — mir in Nordbaden haben mehr Erfahrung 
mit Flüchtlingen als bie Südbadener — mir wollen unb 
müssen ben Flüchtlingen in jeher Weise geben, maS möglich 
ift. Darüber hinaus aber wollen unb müssen mir unsere Ein- 
heimischen nicht vergessen. So sollen fie 3. B. im Gottesdienst 
ihre Seelenheimat behalten. ES gibt im Badener Land fo 
etwas mie bie kleine Pfalz, die die neueren Liturgiebestre- 
bungen ablehnt.

Abgeordneter Zitt: Ic bitte hie Synode, menn fie nachher 
abstimmt, sich zwei Dinge ernstlich Vor Auge unb Herz zu 
stellen: Das eine ift, dasz das liturgische Leben, das in unserer 
Kirche — unb nicht nur in ihr — aufgebrochen ift, sic nicht 
mehr auSrotten läszt ohne Schaden für diese Kirche. Das

andere ist aber, das dieses Leben in feine geordnete Bahnen 
und Formen gebracht werden musz. Wir haben „Liturgiker", 
die über das, was die Vorlage will, weit hinausgehen; diesen 
Leuten muß eine klare Bahn und Richtung gewiesen werden. 
Das ift von Anfang an unser Anliegen bei dieser Vorlage 
gewesen, das wir den Extremen die Auswüchse beschneiden 
und doch ihrem Anliegen gerecht werden, indem wir sagen: 
„Das ift die Richtung, in der gegangen werden musz."

Abgeordneter Dr. Kuhn: Meine Herren! Bei der Zusage 
her Vollen Freiheit halte ich es aber doch für notwendig, baff 
im Gegensatz zu der Ansicht des Herrn OR Dr. Heidland auch 
ber Gemeinde-Teil, wenn er allein gesungen wird, feine 
eigene Vertonung bekommt. Sehen mir doch aus bem Ent- 
wurf ber Gottesdienstordnung für bie Kirchengemeinde 
Karlsruhe, daß bort vorgesehen ift, das bas Kyrie evtl, weg- 
bleibe. Unb in diesem Fall ift es notwendig, das bann ber 
bleibende deutsche Textteil bie Vertonung bekommt, ber er 
wirklich bebarf, wenn er allein dasteht.

3c bitte deswegen, zu veranlassen, das auch biefer Teil für 
den Fall, das er allein bleibt, entsprechend vertont werde.

Abgeordneter Dr. Barner: c möchte noch auf eine Klei- 
nigkeit hinweisen. Sie ift aber vielleicht nicht unwichtig. Auf 
Seite 2 des Berichts des HA heiszt es: „Weiter möge geprüft 
werden, ob bie hier vorgeschlagene Ordnung nicht in groszer 
Auflagezahl gedruckt werden könne, um sie später, mit ben 
Erläuterungen versehen, bie auch ben Sinnzusammenhang 
gegenüber bem ganzen beachten, ins Gesangbuch legen zu 
können." Bei ber Behandlung ber Gesangbuchfrage auf ben 
Bezirkssynoden ift bie Frage gestellt worden, ob in das künf- 
tige Gesangbuch beibe Gottesdienstordnungen, bie jetzige unb 
bie neue, ober nur bie neue aufgenommen werden sollten. 
Durch bie eingehenden Beschlüsse ber Bezirkssynoden in die- 
fer Sache erhält ber OR Unterlagen für bie ihm anheim- 
gestellte Prüfung ber Frage, ob er in ben Sonderdruck beibe 
Gottesdienstordnungen ober nur bie neue aufnehmen soll. 
Ferner meine ich, das bie neue Ordnung sofort mit Erläute- •' 
rungen versehen gedruckt werden sollte, was aus bem oben 
angeführten Satz des HA nicht eindeutig hervorgeht. Wenn 
man jemand etwas verständlich machen mill, muß man es 
ihm auch zugleich erläutern.

Professor D. Hupfeld: Ich möchte dazu nichts äuszern. Ich 
möchte nur Herrn Kuhn beruhigen. Ich halte es für unprak- 
tisch, wenn mir jetzt eine ganze Menge von musikalisch ver- 
schiedenen Formen einführen. Diese Form — auch bie hal- 
Vierte, wenn ic fo fagen darf, — ift durchaus singbar. Ich 
habe das jetzt gerade in einem bayrischen Gottesdienst, in bem

. ich am Vorigen Sonntag zufällig mar, erlebt. Die einzige 
Schwierigkeit ift baS „f" bei „Christe" und „auf Erben 
Fried". Ich habe Vielfad) bie Frage gehört: wird biefer unS 
ungewohnte Ganztonschritt Von unseren Landgemeinden ge- 
packt werden; mir sind bod) nun einmal an biefer Stelle ein 
„fis" gewohnt. Ursprünglich habe id) in meinem Schreiben 
an Herrn Oberkirchenrat Dr. Heidland vorgeschlagen, das 
„fis" wenigstens zur Auswahl zu stellen. Aber vielleicht ift es 
besser, das man baS läszt. Denn bie Groszartigkeit biefer alten 
melodischen Form wird sic unserer Jugend leicht einprägen, 
weil sie gewohnt ift, in solchen Tonschritten zu singen; mit 
ber Zeit mirb fid) auch die Gemeinde baran gewöhnen. ES 
wird sehr darauf ankommen, daß Herr Professor Dr. Poppen 
einen Orgelsatz herstellt, ber ber Gemeinde baS Singen des 
„f" erleichtert. Man füllte hier both keine Kompromisse schlie- 
szen unb in unseren Vorschlag nicht unnötige Kcompliziert- 
heiten hineinbringen. Wir wollen es deshalb auch bei bem 
Wortlaut: „unb auf Erben Fried" bewenden lassen. Man 
kann auf bie vorgeschlagene Melodie nicht „und Frieden auf 
Erben" fingen. Wir müszten also an biefer Stelle, wenn man 
diesen Wortlaut zur Auswahl zur Verfügung stellen mürbe, 
auf bie aus bem 19. Jahrhundert stammende in unserem
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Gesangbuch in ber Liturgie beS Kindergottesdienstes ent- 
haltene schwelgende Melodie zurückgreifen. Dadurch mürbe 
aber bie ganze von uns jetzt erarbeitete Siturgie stilistisch 
fragwürdig. Davor möchte ic warnen.

Präsident Dr. Umhauet: Die Rednerliste ift erschöpft. Wir 
wollen abstimmen.

Der Antrag ber Kommission lautet folgendermaszen:
„Der Hauptausschusz bittet bie Landessynode auf Grund 

feines einftimmig gefaszten Beschlusses:
Hohe Synode wolle beschlieszen: Dem vorliegenden ab- 

geänderten Vorschlag ber liturgischen Kommission für bie 
Ordnung bes Gottesdienstes mit ben vom HA vorgeschla- 
genen Anderungen unb Ergänzungen mirb zugestimmt." 
Wer für diesen Antrag ift, ben bitte ich, bie Hand zu er- 

heben: 31. Wer ift gegen diesen Antrag? — 2. Wer enthält 
fich? - 8.

Der Vorschlag ift angenommen mit 31 Stimmen bei 8 
Enthaltungen unb gegen 2 Stimmen.

Damit finb mir am Ende unferer Tagesordnung angelangt. 
Ter Herr Landesbischof mirb uns nachher fein Schluszwort 
sprechen. Ic möchte aber doch, bevor ic abtrete, noch einer 
Dankespflicht genügen, bie ic auch ben Herrn Vorsitzenden 
unb Mitgliedern beS HA unb beS VA schuldig bin. Ic habe 
ja bem FA gestern schon meine Huldigung dargebracht. Ic 
bin ber Auffassung, dasz auch bie beiben anderen Ausschüsse 
unb ihre Vorsitzenden unb Berichterstatter unseren herzlichen 
Dank oerbient haben.

Landesbischof D. Bender: Verehrte, liebe Vrüber! Vebor 
ic mit ein paar kurzen Sätzen unfere Synodaltagung be- 
schliesze, möchte ich unferen Synodalen hoch noch mitteilen, 
dasz unfer verehrter Freund, Kreisdekan D. Maas, am 
31. Oktober auf einen 50jährigen Dienst in unferer Kirche 
zurückblicken barf. Es ift doch etwas befonbereS, dasz mir ihn 
noch als aktiven Pfarrer unter uns haben, — ein Anlasz auch, 
ihm herzlich für alle Treue zu danken, bie er in 5 Jahrzehn- 
ten an baS ihm befohlene Amt gewandt hat. Wir danken ihm 
für feinen Dienst als Kreisdekan an ben Gemeinden feines 
Sprengels, ganz befonberS auch für ben väterlichen unb zu- 
gleich brüderlichen Dienst, ben er in ben bergangenen Jahren 
auf vielen Freizeiten an unferen Pfarrern getan hat.

Ein zweiter Dank gebührt bem Haus, baS uns mieber fo 
gastlich aufgenommen unb aufs befte berforgt hat. Immer 
mieber spüren mir ben Hauch ber Stille, bie unS hier umgibt 
unb uns ebenso not ift mie wohl tut.

Unb nun noch ein ganz kurzer Rückblick: Wir haben bie 
Aufgabe, bie uns gestellt mar, erledigen fönneu dank ber 
fleiszigen Arbeit aller Mitglieder ber Synode. Zwei Schwer- 
punkte kennzeichnen bie Arbeit: Der eine lag in ber Ver- 
abschiedung bes Haushaltsplans. Es ging ja hier nicht nur 
um Zahlen unb nicht nur barum, dasz ber Haushalt, mie man 
so fagt, ordnungsgemäß ausbalanciert mirb. Es ging auch 
nicht nur barum, dasz man nach Wegen suchte einzusparen 
unb bie Ausgaben ber Kirche zu drosseln. Es ging auch nicht 
nur um bie grosze Sorge, bie uns dieses Mal ganz besonders 
mieber eindrücklich gemacht morben ift, mie nämlic bie zer- 
störten Kirchen möglichst bald mieber aufgebaut merben könn- 
ten. Sonbern eS ging im Grund um baS gesamte Leben 
unferer Kirche. So eine Beratung über ben Haushalt ift 
eigentlich eine Generaldebatte über baS Leben unb bie Arbeit 
unferer Kirche überhaupt. Anders fann eS auch nicht fein in 
einer Kirche, mo baS Geld zwar auch eine Rolle spielt, aber 
eben nur eine ganz begrenzte.

Den anberen Schwerpunkt unferer Beratungen bildete bie 
erweiterte Gottesdienstordnung, bie eben beschlossen unb ben 
Gemeinden freigegeben mürbe, bie dazu willig unb freudig 
finb.

Ich selber bin froh und banfbar für biefen Schritt, ben 
unfere Synode in ber Frage ber Gottesdienstordnung getan

hat. Sc denke aber in dieser Stunde besonders an biejenigen, 
die, wie wir es eben von Bruder Müller gehört haben, bie 
Sorge nicht zu unterdrücken vermögen, dasz hier ein liturgischer 
Asthetizismus oder, was noch gefährlicher wäre, eine Nei- 
gung zu katholisierenden Formen im Spiele fein könnte. Die 
Brüder, bie Bedenken haben, möchte ic bitten, langsam im 
Urteil zu fein unb mir zu glauben, dasz es uns barum ganz 
gewisz nicht geht. Es ift unser Gottesdienst auf Erden, wenn 
wir ihn recht verstehen, ein Präludium zu bem himmlischen 
Gottesdienst, bem mir entgegenhoffen unb entgegengehen. 
Wenn ich’s tonnte, bann möchte ic unseren Gemeinden mit 
Engelszungen erklären, was in unferem Gottesdienst geschieht 
unb wie bie Responsorien (Wechselreden) nur ein schwacher 
Widerhall jenes groszen Responsoriums finb, das an jenem 
Tage anhebt, wo Gott mit bem Introitus anhebt: „Wache 
auf, ber du schläfst!" unb bie Antwort ber Erlösten fein wird: 
„vier bin ic unb bie Kinder, bie bu mir gegeben hast", unb 
Gott fortfahren wird: „Ei bu frommer unb getreuer Knecht, 
aehe ein zu beineS Herrn Freude" unb mir mit bem 126. Psalm 
antworten: „Der Herr hat Groszes an uns getan. Des finb 
mir fröhlich."

Das bemegt mein Herz, dasz unfere Gemeinden fo ben 
Gottesdienst verstehen möchten. Dann ift er eine Einübung 
auf ben groszen Tag, wo unfere Zunge ihn rühmt unb unser 
Mund voll Lachens fein mirb, unb mo baS grosze hemmende 
Schweigen unb bie innere Verlegenheit ganz von uns ge- 
nommen mirb, unb baS grosze Hephata baS Vanb ber Zunge 
und baS Vanb ber Seele für immer löft. Es ift sicher nicht 
zufällig, dasz in biefem geschichtlichen Augenblick unfere Kirche 
von ber Frage nach bem lebensvollen Gottesdienst bemegt 
mirb. Unfere Kirche steht ja immer in einer hoppelten Be- 
wegung: in ber Bewegung hin jur Welt: „Gehet hin in alle 
Welt." Noch nie ift fo von Öffentlichkeitswille unb Verant- 
wortung ber Kirche für bie uns umgebende Öffentlichkeit, für 
unfer Volt, für hie Welt unb für ihre armen unb vergäng- 
lichen Ordnungen gesprochen worden, noch nie ift biefe Ver- 
antwortung so in unfer Gewissen geschoben morben. Unb 
gestern hat einer ber Amerikaner, Bruder Littel, ein Metho- 
distenpfarrer, mit bem mir noch sprechen tonnten, gefagt, er 
verstünde unfere Haltung in ber Entscheidung über baS Ge- 
läute, aber er müsse sagen, an unserer deutschen Kirche falle 
ihm auf, wieviel bortreffliche innerlich gerichtete tief denkende 
Menschen ba mären, aber was ihm an unserer Kirche fehle 
ober zu fehlen scheine, märe, dasz fie mehr wirke in bie sie um- 
gebende Gesellschaft, unb dasz fie stärker etwas bon ber Salz- 
unb Lichtkraft berrate, bie Gott ber Gemeinde auf Erden 
nicht für sic selbst, sondern für baS Volt umher gegeben hat. 
Aber wenn unfere Kirche sic anschickt, unb fie schickt fich an, 
biefer ihrer Pflichten für bie Welt bewuszt zu werden, wenn 
fie alfo gleichsam hinausgeht in bie Welt, bann tann sie baS 
nur ohne bie Gefahr, fich felbft zu verlieren unb dadurch ver- 
loren zu gehen, wenn fie ihre fefte Heimat im Gottesdienst 
hat. Dienst an ber Welt, wenn er recht ift, tommt aus dem 
Dienst Gottes an uns unb führt auch mieber zu ihm. Unb 
barum ift es gut, menn Gott gleichsam in biefem Augenblick, 
mo mir unferer Verantwortung für unfer Volt, für fein 
politisches Leben, für fein Rechtsleben, für alle bie Fragen, 
bie unfer Volt angehen, Flüchtlingsfragen usw. bewuszt wer- 
ben, durch biefe neue Gottesdienstordnung einen Anstosz gibt 
zu her anderen Bewegung: „Kommet her zu mir alle!" Gehet 
ins Heiligtum unb bleibt im Allerheiligsten unb lebt im Lobe 
Gottes, damit ihr auS bem Lobe Gottes unb zum Lobe Gottes 
nachher in ber Welt fein könnt.
Ic baute Gott, dasz er uns auch so brüderlich hat bleiben 

lassen, unb menn mir, mie Friedrich Haus gesagt hat, im 
Kampfe bann unb mann einige Wunden bekommen haben, 
bann sorgt Gott bafür, dasz her Samariter schon dasteht, ber 
ihm in biefe Wunden ein menig OI unb Wein hineingieszt. 
Unb davon haben mir in ber Synode auch etwas gemerft.
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Liebe Brüder, ic bin darüber beglückt, das sic alle Mühe 
gegeben haben, in ben Schranken zu laufen, und wenn bann 
einmal ba unb dort in ber Hitze des Gefechts unb unter dem 
Zuge unseres Temperaments ber Fus etwas über ben Strich 
hinübergegangen ist, man doch auch gemerkt hat, wie Gott 
ben anbern am Zügel hielt unb er feinen Fusz wieder in bie 
Schranke zog. Das ift etwas Beglückendes. Was uns Gott 
hier geschenkt hat, ift das Werk des heiligen Geistes, dessen 
wir uns erft voll bewuszt werden, wenn wir barauf achten,

Sitzung

wie es in einem weltlichen Parlament zugeht, so wie wir in 
unserem Familienleben des Schutzes Gottes uns oft erft 
bewuszt werden, wenn wir in Berührung mit anderen Fa- 
milien kommen, die biefen Schut nicht haben unb in denen 
die bösen Geister ihr zerstörendes Werk tun. Dem Herrn 
Christus fei Dank, dasz wir auch als Synode „in Seinem 
Reich unter Ihm leben" durften und dürfen!

Präsident Dr. Umbauer: Die Synode vertagt sich.
Landesbischof D. Bender spricht das Schluszgebet.

'

%

%

/



Vorlage des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens

im Herbst 1950

Anlage I

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes
t

über die allgemeinen kirchlichen Ausgaben und Einnahmen für die Rechnungsjahre
1951, 1952 und 1953 (1. 44. 1951-31. 3. 1954).

Die Landessynode hat am
folgende kirchliche Gesetz beschlossen:

das

Artikel 1
1

a) Die allgemeinen kirchlichen Ausgaben für die Reh-
nungsjahre 1951, 1952 und 1953 (1. 4, 1951- 31. 3.
1954) werden auf Grund des angeschlossenen Vor­
anschlags auf jährlich 11807 744 DM
festgesetzt.

b) Die allgemeinen kirchlichen Einnahmen für die
Rechnungsjahre 1951 1952 und 1953 (1. 4. 1951 -
31. 3. 1954) werden auf Grund des angeschlossenen
Voranschlags auf jährlich 10412990 DM
festgesetzt.

c) Der sich danach ergebende Fehlbetrag
von jährlich 1 394 754 DM

A soll ans Betriebsmitteln und soweit dies.e nicht aus­
reichen, durch Aufnahme eines Darlehens gedeckt
werden.

Artikel 2
Als Steuergrundlagen für die Kirchensteuerjahre

1952, 1953 und 194 gelten die Ursteuern, die durch die
von den zuständigen staatlichen Stellen gem. Art. 12
Abs. 1 des Landes- und Ortskirchensteuergesetzes zu
erlassenden Verordnungen über die Erhebung der
1952er, 1953er und 1954er Kirchensteuer bestimmt
werden.
Der Steuerfuß (Kirchensteuersatz) beträgt für die

1952er, 1953er und 1954er Kirchensteuer der Lohn­
steuerpflichtigen und der veranlagten Einkommen­
steuerpflichtigen 1o v. H. der Lohnsteuer bzw. der Ein- .
kommensteuer.

Artikel 3
Werden während des Voranschlagszeitraums die Ge­

setze über die nah Artikel 12 Abs. 1 des Landes-
Kirchensteuergesetzes und nach Artikel 12 Abs. 1 des
Ortskirchensteuergesetzes der Besteuerung zugrunde
zu legenden Ursteuern derart geändert, daß der zu er­
wartende Steuerertrag nicht erreicht wird, so ist der
Erweiterte Evang. Oberkirchenrat ermächtigt, den in
Artikel 2 bestimmten Steuerfuß! durch einen neuen
Steuerfestsetzungsbeschluß abzuändern.

Artikel 4
Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat wird ermäch­

tigt, den in Artikel 2 festgesetzten Steuerfuß herab­
zusetzen, wenn die Entwicklung der Einnahmen, ins­
besondere des Steueraufkommens, eine Ermäßigung
des Steuerfußes zuläßt.

Artikel 5
Der Evang. Oberkirchenrat ist ermächtigt, mit Ge­

nehmigung des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats
im Wege von Kirchenanleihen für Rechnung der Evang.
Landeskirchenkasse die Mittel aufzubringen, die nöti­
genfalls zur vorübergehenden Verstärkung der Be-
_triebsmittel der Evang. Landeskirchenkasse benötigt
werden, und zwar bis zum Höhstbetrage von 2 Mil­
lionen Deutsche Mark.

Artikel 6
Der Evang. Oberkirchenrat ist ermächtigt, die nach

Artikel 5 nötigen Mittel durch Ausgabe von Shuld­
verschreibungen oder in anderer geeigneter Weise für
Rechnung der Evang. Landeskirchenkasse durch diese
beschaffen zu lassen. Die Bestimmung des Zinsatzes
und der Bedingungen für Schuldverschreibungen und
sonstige Darlehen bleibt dem Evang. Oberkirchenrat
überlassen.

Artikel 7
Der Evang. Oberkirchenrat ist ermächtigt, namens

der Vereinigten Evang.-prot. Landeskirche Badens oder
einer seiner unmittelbaren Verwaltung unterstehenden
Stiftung oder Anstalt, für evang. Kirchengemeinden
und für im Sinne der Landeskirche arbeitende evange­
lishe Körperschaften, Anstalten und Vereine zum
Zwecke der Aufnahme von Darlehen für die Erstellung
oder den Umbau kirchlicher Gebäude oder für eine
Umschuldung Bürgschaften nah $$ 765 ff. des Bürger­
lihen Gesetzbuches zu übernehmen.
Die Gesamtsumme der auf Grund gesetzlicher Er­

mächtigungen übernommenen und noch gültigen und
der weiter zu übernehmenden Bürgschaftsverpflih­
tungen darf den Betrag von 1,5 Millionen DM nicht
übersteigen.

Artikel 8
Sollte bis zum 31. März 1954 das Gesetz über die all­

gemeinen kirchlichen Ausgaben für das Rechnungsjahr
1954 (1. 4, 1954- 31. 3. 1955) und ihre Deckungsmittel
samt Voranschlag für den Haushaltszeitraum 1954/55
noch nicht durch die Landessynode beschlossen sein, so
können alle Ausgaben persönlicher und sachlicher Art
in den gleichen Beträgen fortgezahlt werden, wie sie
im vorliegenden Voranschlag nebst etwaigen Nach­
trägen dazu bewilligt worden sind.

Artikel 9
Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1951 in Kraft.

Artikel 10
Der Evang. Oberkirchenrat wird mit dem Vollzug

dieses Gesetzes beauftragt.

-



Voranschlag
für die Rechnungsjahre 1951, 1952 und 1953

(1. 4. 1951-31. 3. 1954 [aekürzt]).

oz. Ausgaben

Voranschlags­
satz

1951/54
jährl.
DM

OZ. Einnahmen
Voranschlags-

satz
1951/54
jährl.
DM

1

2
3
4
5
6

7
8

I

II

I III

IV
V

VI
VII
Vlla

VIIb

VIII

IX

X

XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

A. Lasten -
Anteile der Kirchengemeinden an
der Kirchensteuer vom Einkommen

Abgänge
Zinsen von Schuldigkeiten
Öffentliche Abgaben
Aufwendungen für Gebäude
Leistungen aus besonderen Rechts-
verpflichtungen der Landeskirche

Prozeßkosten
Sonstige Lasten

Summe A Lasten

B. Zweckausgaben
a) Umlage der EKD
b) Kosten der Landessynode und der

Tagungen des Erweiterten Ober-
kirchenrats '

c) Verwaltungsaufwand des OKR.
d) 4%ige Hebegebühr der Finanz­

ämter .
e) Sahl. Amtsunkosten und Verwal­
tungsaufwand der dem OKR. un­
tergeordneten Dienststellen

Persönlicher Aufwand für den Be­
zirksdienst der landeskirhl. Ver­
mögensverwaltung

Aufwand für die Ausbildung der
künftigen Geistlichen

Aufwand für die Kirchenbezirke
Aufwand für die Gemeindeseelsorge
im allgemeinen

Aufwand für die Studentenseelsorge
Aufwand für den Religionsunterricht
Aufwand für das Volksmissionarische

Amt der Landeskirche
Aufwand für die Ev. Akademie der
Landeskirche

Für den Dienst an der Ev. Gemeinde­
jugend

Fiir das Männerwerk der Landes­
kirche

Für die Frauenarbeit der Landes-
kirche

Für den Wohlfahrtsdienst
Für die Pflege der kirchl. Musik
Für die Ev.-soziale Frauenschule
Ruhegehälter
Unterstützungen
Hinterbliebenenversorgung
Allgemeiner Aufwand

Summe B Zweckausgaben
Summe A Lasten

Gesamtsumme der Ausgaben

1171 000
100 000
70 000
4 000

70 000

10 000
5 000
2 000

1432 000

1
65 124

10 500
306 800

280 000

633 320

114 500

75 000
69 000

5 016 000
19 300

490 500

6 000

12 000

144 500

39 500

48 500
50 500
64 900
50 000

1 055 000
69 300

947 000
808 500

10 375 744
1 432 000

11 807 744

1
2
3

- 4

5
6

7

8
9

10

11
12
13

14

15

16
17

18

Ertrag der Landeskirchensteuer
Reinertrag der Zentralpfarrkasse
Beiträge des Staates
Beiträge der unmittelbaren Fonds

zum allgemeinen kirchl. Aufwand
Sonstige Beiträge
Einnahmen aus der Hinterbliebenen- ,

versorgung der Geistlichen
Einnahmen aus der Erteilung von
Religionsunterricht

Überschüsse kircll. Ponds
Aus Gebäuden und Grundstücken
Mietzinsen für vermietete Dienst-
und Mietwohnungen

Zinsen (
Rückersatz von Betreibungskosten
Niedergeschlagene, nachträglich wie­

der flüssig gewordene Steuer­
beträge

Aus dem Betrieb des Kirchenmusi­
kalischen Instituts

Aus dem Betrieb der Ev.-sozialen
Frauenschule

Ersatzbeträge
Ersatz von Kosten aus der Tätigkeit
des Dienstgerichts und des Ver­
waltungsgerichts

Sonstige Einnahmen
Gesamtsumme der Einnahmen
Gesamtsumme der Ausgaben

- Mehrausgabe

7 750 000
750 000

1140 000

35 990
106 500

184 000
100 000 '

8 000

7 000
7 000

15 000

20 000
139 500

die aus Betriebsmitteln und, soweit diese nicht aus­
reichen, durch Aufnahme eines Darlehens gedeckt
werden soll. \

1

r

l'

I

r
E

160 000
[

10 412 990
11 807 744 1

1 394 754,

l
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~ Anlage II.
I

'
Vorlage des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats

\ ., .
an die Landessynode der Vereinigten Evang.protestantischen Landeskirche Badens

im Herbst 1950.

•
\

Entwurfeines kirchlichen Gesetzes.

Die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde Zell am. Harmersbach betr.

Die Landessynode hat nach erfolgter staatlicher
Genehmigung als kirchliches Gesetz beschlossen, was
folgt.: '

Artikel 1.
Die Evangelischen, welche auf den Gemarkungen

der bürgerlichen Gemeinden Zell am Harmersbach,
Biberach, Nordrach, Oberentersbach, Oberharmers­
bach, Unterentersbach und Unterharmersbach woh­
nen, werden mit Wirkung vom-1. April 1950 zu einer
Kirchengemeinde Zell ai Harmersbach, deren Kirch-

spiel die genannten Gemarkungen umfaßt, zusammen-
geschlossen. '

Die Evang. Kirchengemeinde Zell am Harmersbach
wird dem Kirchenbezirk Lahr zugeteilt.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Artikel 2.

Karlsruhe, den

Der Landesbischof:

1950.

.,
Begründung:

Die in den Gemeinden Zell a. H., Biberach, Ober­
entersbach, Oberhammersbach, Unterentersbach und
Unterharmersbach wohnenden Mitglieder der Landes­
kirche waren seit 1926 zu einer Diasporagemeinde
Zell a. H. zusammengeschlossen, ebenso die Mitglie­
der der Landeskirche in Nordrach zu einer Diaspora­
gemeinde Nordrach. Beide Diasporagemeinden ge­
hörten bisher zum Dienstbezirk des Evang. Pfarramts
Gengenbach. Durch den Zuzug von evangelischen
Flüchtlingen hatte der Diasporadienst des Evang.
Pfarramts Gengenbach in den letzten Jahren eine
solche Erweiterung erfahren, daß ein zweiter Geist­
licher notwendig wurde. Im Vorjahr entschloß sich
daher der ·Oberkirchenrat, einen Vikar zur Hilfe­
leistung nach Gengenbach zu versetzen. Der Dienst
wurde dann nach einiger Zeit mit Genehmigung des
Oberkirchenrats in der Weise verteilt, daß der Vikar,
der zunächst in Gengenbach Wohnung genommen
hatte, seinen Wohnsitz nach Zell a. H. verlegte und

von dort aus hauptsächlich diejenigen Gemeinden
pfanrrdienstlich versah, die jetzt zur Evang. Kirchen-
gemeinde Zell a. H. zusammengeschlossen werden
sollen. In diesem Gebiet wohnen gegenwärtig etwa
800 Evangelische, deren kirchliche Versorgung bei
den weiten Entfernungen, die zu den einzelnen Ge­
meinden und Höfen zurückzulegen sind, die Kraft
eines Geistlichen voll beansprucht. Die Errichtung
einer ständigen Pfarrstelle in Zell a. H. und - als Vor­
aussetzung hierfür - die Erhebung der bisherigen
Diasporagemeinden Zell a. H. und Nordrach zu einer
Evang. Kirchengemeinde Zell a. H. entspricht daher
einem dringenden Bedürfnis.

Die Badische Landesregierung in Freiburg hat am
31. 7. 1950 die nach Artikel 11 Abs. 1 des Ortskirchen­
Steuergesetzes erforderliche staatliche Genehmigung
zur Errichtung einerEvang. Kirchengemeinde Zell a. H.
erteilt. -
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, Anlage III.

Vorlage des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischenLandeskirche Badens

im Herbst 1950.

'

l
.4'
i „

• 1 \~
Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.

Die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde Malsch betr.

Die Landessynode hat nach erfolgter staatlicher
Genehmigung als kirchliches Gesetz beschlossen, was
folgt.

,.

Artikel 1.
Die Evangelischen, welche auf den Gemarkungen

der bürgerlichen Gemeinden Malsch (Kreis Karls­
muhe), Sulzbach (Kreis Karlsruhe) und Waldprechts­
weier (Kreis Rastatt) wohnen, werden mit Wirkung
vom 1. April 1950 zu einer Kirchengemeinde Malsch,

• 4 ! « ,

deren Kirchspiel die genannte; Gemarkungen um-
faßt, zusammengeschlossen. ßkß d

2
Artikel2.

Die Evang. Kirchengemeinde Malsch soll durch
eine besondere Satzung gemäß 38KV mit der Evang.

Kirchengemeinde Dummersheim zu einer Gesamt­
kirchengemeinde Durmersheim-Malsch vereinigt wer­
den, in welcher die Kirchengemeinde Malsch Filial­
kirchengemeinde der Kirchengemeinde Durmersheim •.
wird. ·s'

Artikel 3. ""·::"" #s
,.

Die Evang. Kirchengemeinde Malsch wird dem
Kirchenbezirk Karlsruhe-Stadt zugeteilt.

Dieses Gesetz wird hiermitverkündet.

K a r lsr u h e, den

Der Landesbischof:

1950.

°

',

«,

-~,
. 4 Begründung: ?%·4! '

,

Die Mitglieder der Landeskirche in den Gemein­
den Malsch und Waldprechtsweier bilden seit 1920
eine Diasporagemeinde Malsch und werden samt ,dem
Diasporaort Sulzbach vom Pfarramt Durmersheim
kirchlich versorgt. Die Gottesdienste. für die 3 Orte
finden regelmäßig alle 14 Tage im Rathaussaal in
Malsch statt. An den übrigen Sonntagen wird, da der
Pfarrer nicht kommen kann, durch Laienkräfte Bibel­
stunde gehalten. Dazu kommen 14täglicher Kinder­
gottesdienst und gelegentlicheAbendveranstaltungen
des Pfarrers, z. B. Vorträge, Gemeindeabende und
Passionsandachten.

Der Kirchenvorstand Malsch hat darum gebeten,
daß in Malsch eine Kirchengemeinde errichtet werde,
wobei Sulzbach und Waldprechtsweier in das Kirch-

« 2 # t ao

spiel eingegliedert werdensollen. Diese Bitte findet
ihre Begründung: $ •

1. in der Seelenzahl, denn gegenwärtig wohnen in
den 3 Orten nach dem Bericht des Kirchenvor­
standes etwa 450 Evangelische,

2. in dem regen kirchlichen Leben der Gemeinde,
3. in der Absicht der Gemeinde, in Malsch eine

evang. Kirche zu erbauen, sobald die Verhält­
nisse dies zulassen.

• Der Wunsch der Gemeindeglieder, ein eigenes
Gotteshaus zu besitzen, ist berechtigt. Denn an den
einzelnen Abendender Woche muß der Rathaussaal
meist den Zwecken der bürgerlichen Gemeinde die­
nen, sodaß nur eine beschränkte Möglichkeit zur Ab­
haltung kirchlicher Veranstaltungen besteht. Die Ge­
meinde kann aber einem: solchen Bauvorhaben nur
dann nähertreten, wenn ihr durch Erhebung zur
Kirchengemeinde die Möglichkeit gegeben wird,
Ortskirchensteuer zu erheben.

Der Herr Präsident des Landesbezirks Baden - 'Abt.
Kultus und Unterricht. - in Karlsruhe hat im Einver­
nehmen mit dem Herrn Präsidenten des Landesbe­
zirks Baden - Abt. Innere Verwaltung - am 5. 10.
1949 gem. Art. 11Abs. 1 des Ortskirchensteuergesetzes
die staatliche Genehmigung zur Errichtung der Kir­
chengemeinde Malsch erteilt. Femer hat das Badische
Ministerium des Kultus und Unterrichts in Freiburg
im Einvernehmen mit dem Bad. Ministerium des In­
nern am 30. 8. 1950 diestaatliche Genehmigung erteilt,
daß die im Lande Baden (Südbaden) gelegene Ge­
meinde Waldprechtsweier als kirchlicher Nebenort '
in das Kirchspiel der Evang. Kirchengemeinde Malsch
eingegliedert wird.

«
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Anlage IV.

Vorlage des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats
an die Landessynode derVereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens

• im Herbst 1950.
·+#

3,
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Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.
,

•

Die Änderung der Kirchenbezirke Wertheim und Boxberg betr. ··:·%.
[ ·,

. . -..• ,. •... '1 .• . - . • •·-.
Der Oberkirchenrat wird mit dem Vollzug beauf- _,';

tragt. " :

>

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz be­
schlossen, was folgt: ,

Artikel 1.
Die Kirchengemeinde Lauda wird vom Kirchenbe­

zirk Wertheim losgetrennt und demKirchenbezirk
Boxberg zugeteilt."

Artikel 2.
Dieses Gesetz tritt am 1. April 1951 in Kraft.

,,

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.'
- M

Karlsruhe, den

Der Landesbischof:

Begründung:

1950.

,._

a
,

·.$
a

"

, +e

-,

- $

Der Antrag zu der Aenderung in der Zuteilung, f) der große Unterschied in der Seelenzahl der
der von der Kirchengemeinde Lauda ausgeht, macht beiden Kirchenbezirke würdedurch den Voll­
geltend,· " zug dieser Aenderung gemindertwerden.

a) daß Lauda schon in den Jahren 1874-88 zum Der Aenderungsvorschlag wirdauch vomBezirks­
Kirchenbezirk Boxberg gehörte, kirchenrat Boxberg lebhaft unterstützt, weil die von

b) daß es vonWertheim (31 km) viel weiter ent- derKirchengemeinde Laudaangeführten und für die
- femnt sei als von Boxberg (12 km), AenderungsprechendenGründe anzuerkennen seien.
c) daß die Fernsprech-Verbindung mit den Orten Laude könne sichim Verband mit den Gemeinden,

des Boxberger Bezirks viel besser und billiger des Boxberger Bezirks viel stärker am kirchlichenLe­
sei als mit den Orten desWertheimer Bezirks,' ben beteiligen, als dies im Wertheimer Bezirk möglich

d) daß die Bahnverbindung zwischen Lauda und wäre.Da die Gemeindedurch Zuzug vonFlüchtlingen "
den Orten des Boxberger Bezirks viel besser sei um gewachsen ist, verdiene sieeine erhöhte Be-
alsmit den Orten des Wertheimer Bezirks, weil achtung. =
alle Orte des ersteren an der Strecke Heidel- Der KirchenbezirkWertheim wehrt sich begreif­
berg-Würzburg liegen, die mehrZüge habe licherweisegegen die Abtrennung von Lauda, kann
als die Nebenstrecke Lauda-Wertheim, aberdie ins Feldgeführten Gründe nicht widerlegen.

e) Lauda gehöre viel organischer zum Boxberger Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrathatdaher trotz
Gebiet, weil fast alle evang. Schüler der Ge- der Ablehnung desWertheimer Bezirks inseiner
werbeschule Lauda aus dem Schüpfergrund Sitzungvom 8. September 1950 beschlossen, dem An­
stammen, trag der Kirchengemeinde Lauda zu entsprechen.
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Anlage V.

Vorlage des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens

\ . .
im Herbst 1950.

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.

Vorläufige kirchliche Gesetze betr. 4

'

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz be­
schlossen, was folgt:

Artikel 1.
Nachstehenden seit der Tagung der Landessynode

vom 12.-15. Mai 1950 vom Erweiterten Evang. Ober­
kirchenrat gemäß $ 120 KV erlassenen vorläufigen
Gesetzen hat die Landessynode nachträglich ihre Ge­
nehmigung erteilt:

1. Die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde
Odenheim betr., vom 15. Juni 1950, VBI. Nr. 5,

2. Die Besoldungsverhältnisse der kirchlichen Be­
diensteten betr., vom 8. September 1950, VB!.
Nr. 7.

Artikel 2.

Diese Gesetze werden hiermit als endgültig ver­
kündet.

K a r l s r uhe, den 1950.

Der Landesbischof: •

-
Gesetzestexte:

Die Errichtung einer Evang. Kirchengemeinde Odenheim betr.

Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat hat gemäß
$ 120 KV nach erfolgter staatlicher Genehmigung als
vorläufiges kirchliches Gesetz beschlossen, was folgt:

'Die Evangelischen, welche auf den Gemarkungen
der bürgerlichen Gemeinden Odenheim und Tiefen­
bach und auf dem Gemarkungsteil Stifterhof der bür­
gerlichen Gemeinde Eichelberg wohnen, werden mit
Wirkung vom 1. April 1950 zu einer Kirchengemeinde
Odenheim zusammengeschlossen, deren Kirchspiel
die Gemarkungen Odenheim und Tiefenbach und
den Gemarkungsteil Stifterhof der Gemeinde Eichel­
berg umfaßt.

Artikel 2.
Die Evang. Kirchengemeinde Odenheim soll durch

eine besondere Satzung gemäß $ 38KV mit der Evang.
t

Kirchengemeinde Elsenz zu einer Gesamtkirchenge­
meinde Elsenz-Odenheim vereinigt werden, in wel­
cher die Kirchengemeinde Odenheim Filialkirchen­
gemeinde der Kirchengemeinde Elsenz wird.

Artikel 3.

Die Evang. Kirchengemeinde Odenheim wird dem
Kirchenbezirk Sinsheim zugeteilt.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Karlsruhe,den 15. Juni 1950. T

Der Landesbischof:
D. Bender.

:

Artikel 1.

Die Besoldungsverhältnisse der kirchlichen Bediensteten betr.. ....
Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat hat gemäß

$ 120 KV als vorläufiges kirchliches Gesetz beschlos­
sen, was folgt:

Einziger Paragraph.
Die nach den kirchlichen Gesetzen vom 3. 3. 1949/

3 11. 1949 (VBI. S. 10 und 51) und vom 15. 12. 1949/
13. 5. 1950 (VBI. 1949 S. 94 und 1950 S. 39) bestehende
6%,ige Kürzung.

a) des Ruhegehalts der Geistlichen und der Ver­
sorgungsbezüge der Witwen von Geistlichen
und

e

b) der Bezüge der Geistlichen, der Beamten und
Angestellten sowie

c) der Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer
Hinterbliebenen

fällt mit Wirkung ab 1. Oktober 1950 weg.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Karlsruhe, den 8. September 1950.

Der Landesbischof:
D. Bender.
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Anlage VI.-

Der abgeänderte Vorschlag

der Liturgischen Kommission für die Ordnung

des Gottesdienstes.

Der Landessynode derVereinigten Evang.-protestantischen
Landeskirche Badens vorgelegt im Herbst 1950,

i

Die Liturgische Kommission hat dein ihr von der
Landessynode erteilten Auftrag entsproch_en und ihren
Entwurf einer Ordnung des Gottesdienstes überprüft.
Sie hat ilin auf Grund der Äußerungen der Bezirks­
synoden vom Jahre 1949 abgeändert und dabei ver­
sucht; besonders folgende Anliegen zu berücksichtigen:

1. Die Ordnung soll keine Neuerungen gegenüber
dem jetzigen Bestand des Kirchenbuches von 1930 ent­
halten. Deshalb ist auf die feststehende Formulierung
des Sündenbekenntnisses, die zweite Schriftlesung am
Altar, die Danksagung vor dem Segen und auf den
völligen Zusammenschluß von Predigtgottesdienst und
Abendmahlsfeier verzichtet. Die jetzt vorgeschlagene
Ordnung des Predigtgottesdienstes stellt lediglich eine
Ergänzung der bisher geltenden Ordnung für den
„Hauptgottesdienst an Sonn- und Feiertagen" (Kirchen-
buch I S.5) durch Stücke dar, die aus den Ordnungen
für „Erweiterte Gottesdienste" (Kirchenbuch I S. 448
bis 452) entnommen sind. Es handelt sich also praktisch
darum, daß diese ergänzten Stücke nicht nur für „be-
sonders festliche Anlässe" (Kirchenbuch T S. XVI) be­
stimmt bleiben, sondern für den sonntäglichen Gottes­
dienst freigegeben werden. Was zur Erklärung dieser
einzelnen Stücke zu sagen ist, wurde bereits in der
ersten Vorlage der Kommission ausgeführt und bedarf
darum jetzt nicht mehr einer besonderen Erläuterung.
Desgleichen nahm die Kommission bei der Ordnung
für die Abendmahlsfeier, die im Anschluß an den Pre­
digtgottesdienst stattfindet, lediglich einige Kürzungen
der bestehenden Formulare (Kirchenbuch II S. 44) vor.

2. Die Ergänzung des Predigtgottesdienstes umfaßt
ausschließlich solche Stücke, welche der Gemeinde eine
größere Mitbeteiligung am gottesdienstlichen Geschehen

der Anbetung und des Bekennens einräumen. Wenn in
der Gegenwart der Ruf nah einer stärkeren Betäti­
gung der Gemeindeglieder im öffentlichen und kirh­
lichen Leben laut wird, so muß diese Aktivität im
Mittelpunkt des Gemeindelebens, im Gottesdienst, be­
ginnen.

3. Vom Heiligen Abendmahl glaubt die Kommission,
daß es in die Mitte des kirchlichen Lebens gehört, das
heißt, daß, es weit häufiger empfangen und dabei vor
dem Mißverständnis bewahrt werden muß, es stelle ein
im Grunde überflüssiges Anhängsel des Predigtgottes­
dienstes dar, Durch die an den bestehenden Formu­
laren vorgenommenen Kürzungen soll versucht werden,
Predig·tgottesdienst und Abendmahlsfeier noch stärker
aufeinander zu beziehen und beides zusammen doch
letztlich als den einen christlichen Gottesdienst er­
scheinen zu lassen, auch wenn vor der Abendmahls­
feier ein mehr oder weniger großer Teil der Gemeinde
das Gotteshaus verläßt. Die Kommission glaubt auch,
daß die Bereitschaft der Gemeinde zum Empfang des
Heiligen Abendmahls wächst, wenn wie im Ur-
christentum und in der Frühchristenheit die Freude
der Gemeinde über die Gegenwart ihres Herrn und die
frohe Erwartung seiner sichtbaren Wiederkunft' wieder
stärker den Charakter der Feier prägt. Wird darum
die Beichte unmittelbar mit der Abendmahlsfeier ver­
bunden, so sollte ein Liedvers nach der „Danksagung
für die Sündenvergebung" eingefügt werden, damit der
freudige Ton der Eucharistie aufklinge, z. B. Lied 209, 6.
Noch empfehlenswerter erscheint es, die Beichte über­
haupt von der Abendmahlsfeier zu trennen und un­
mittelbar vor den Predigtgottesdienst zu legen. Da­
durch wird die Beichte zugleich eine Vorbereitung für -:,

+
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den Predigtgottesdienst, wie denn auch die Auf­
einanderfolge von Beichte, Predigt und Abendmahl den
Grundriß des frühchristlichen Gottesdienstes darstellt
und heute in vielen Kirchen der Christenheit Geltung
besitzt. Der Beichtgottesdienst ist wie die dem Predigt­
gottesdienst folgende Abendmahlsfeier auf das Wesent­
liche zu beschränken, so daß alle drei Teile zusammen
bei einer Predigtzeit von 20 Miniten nicht mehr als
13 Stunden beanspruchen, die Teilnahme am Ganzen
also den Gemeindegliedern zumutbar ist. Auch der
selbständige Beichtgottesdienst am Vortag sollte in den
Gemeinden wieder heimisch werden.

4. Die ·Einführung der Gottesdienstordnung darf
weder mit Zwang geschehen, noch mit Zwang unter­
drückt werden. Die .Kommission schlägt deshalb vor,
daß die neue Ordnung lediglich zur schrittweisen Ein­
führung empfohlen wird. Nah einer Frist von fünf
Jahren, in welcher den Gemeinden die Möglichkeit ge­
geben ist, die Ordnung zu erproben, soll erneut über
die Ordnung beraten werden. Das bedeutet praktisch,
daß für die nächsten fünf Jahre die jetzt gültige Ord­
nung des Kirchenbuchs I S. 5 die Mindestform und die
von der Kommission vorgeschlagene Ordnung die
Höchstform des Gottesdienstes darstellt. Dabei wird
das Bild des gottesdienstlichen Lebens der Landeskirche
nicht nur diese beiden Ordnungen in ihrer Reinform
aufweisen, sondern mehrere Variationen zeigen, wie sie
innerhalb der Grenzen der Mindest- und der Höchst­
form durch die schrittweise Einführung der Ergän­
zungsstücke möglich sind. Wihtig ist, daß diese Sticke
der Höchstform nur in der von der Kommission fest­
gelegten Form verwendet werden und die Einführung
anderer Sticke unterbleibt. So mag es zwar auf den
ersten Blick scheinen, als werde nun die bisherige Ein­
heitlichkeit der Gottesdienstordnung aufgegeben. In
Wirklichkeit aber herrscht im gottesdienstlichen Leben
unserer Landeskirche eine ausgesprochene Willkür,
und die neue Gottesdienstordnung bezweckt gerade,
diese bestehende Unordnung wenigstens einmal in eine
geordnete Mannigfaltigkeit zu verwandeln. Das gottes­
dienstliche Leben, welches sich in vielen Gemeinden
regt und nach rechten Betätigungsformen drängt, soll
vor Wildwuchs bewahrt und in bestimmte Bahnen ge­
lenkt werden. Das eigentlich Wünschenswerte bleibt
jedoch nach wie vor die Wiederherstellung einer vollen
und echten Einheit. Diese Einheit wächst, wenn über­
haupt, nur durch eine solche Steuerung, die die neuen
Ansätze gottesdienstlichen Lebens nicht von vornherein
unterdrückt, sondern ihnen Raum zur gesunden Ent­
wicklung bietet.

I. Der Predigtgottesdienst.
(Die ergänzten Stücke sind fettgedruckt.)

Gemeinde: Eingangslied.
PFr.: Votum („„Im 'Namen des Vaters und des

Sohnes und des Heiligen Geistes").
Gemeinde: „Amen" (gesungen, siehe Notenbeilage).
Pfr.: Eingangsspruch.
Gemeinde: „Ehre sei dem Vater und dem Sohn und

dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang,
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu
Ewigkeit! Amen."
(Wird das „Ehre sei dem Vater..." ein­
geführt, so singt der Kirchenchor nah dem
Halleluja vor dem Glaubensbekenntnis,
andernfalls gelten die Richtlinien des Li­
turgischen Wegweisers, Kirchenbuch I
S.XVII)

Pfr.: „Demütiget euch vor dem Herrn, lasset
uns beten!"
Sündenbekenntnis (in der Form, die im
Kirchenbuch I für die meisten Sonntage
und alle Festtage angegeben ist).

Gemeinde: „Kyrie eleison Herr, erbarme dich!
Christe eleison Christe, erbarme dich!
Kyrie eleison Herr, erbarm dich über
uns!"
Die Teile: „Kyrie eleison", „Christe elei­
son", „Kyrie eleison" werden am besten
vom Chor übernommen, sei es vom Kir­
chenchor, sei es von einem Konfirmariden­
oder Jugendchor, es ist aber auch möglich,
daß die deutschen Teile allein und un­
mittelbar nacheinander von der Gemeinde
gesungen werden.)

Pfr.: Gnadenversicherung.
Gemeinde: „Ehre sei Gott_in der Höhe und Friede

auf Erden und den Menschen ein Wohl­
gefallen!"
(Auch hier sollte der erste Teil, „Ehre sei
Gott in der Höhe", vom Chor gesungen
werden. Das ganze Stück entfällt in der
Advents- und Passionszeit.)
Lobvers.

t

Pfr.:
Gemeinde:
Pfr.:

„Der Herr sei mit euch!"
„Und mit deinem Geist!"
„Lasset uns beten!"
Kollekte (ohne Amen!).

Gemeinde: „Amen."

,
(Die Aufforderung des Pfarrers „Lob­
singet. .." unterbleibt, wenn die Gemeinde
bereits die Gnadenversiherung mit „Ehre
sei Gott in der Höhe..." beantwortet hat.
Wird an Festtagen die große Doxologie
vom Pfarrer gesprochen oder vom Chor
gesungen, so geschieht dies nach dem
„Ehre sei Gott in der Höhe". Auch hier­
nach entfällt die Aufforderung zum Lob­
vers. Die Orgel setzt zum Lobvers ohne
Vorspiel ein und endet auch ohne Nach­
spiel. Damit sich der Einsatz der Gemeinde
nicht verzögert, empfiehlt es sich, die Aus­
wahl der Lobverse auf einige wenige, aber
dafür besonders geeignete z. B, 156, 2-
zu beschränken. Jede Zeit des Kirchen­
jahres könnte ihren besonderen Lolvers
erhalten, der sich dann·der Gemeinde ein­
prägt. Auch sollte die Gemeinde schon am
Ende des Eingangsliedes im Gesangbuch
den Lobvers aufschlagen.)

Pfr.: Schriftlesung mit Shlußspruch und
Halleluja.

Gemeinde: Halleluja.
(Kirchenchor)
Pfr. und
Gemeinde: Glaubensbekenntnis

(spricht der Pfarrer allein, so überläßt er
das Amen der Gemeinde, die es dreimal
singt; siehe Gesangbuch 537, Ziff. 9 zweite
Form. Spricht die Gemeinde mit, so endet
sie mit dem einmal gesprochenen Amen).

Gemeinde: Lied vor der Predigt.
----.. -

Pfr.: Kanzelgruß. Lesung des Predigttextes und
Predigt. '
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Gemeinde: Lied nach der Predigt.
(Das Lied vor der Predigt sollte nicht den
Inhalt der Predigt vorwegnehmen, son­
dern eine Bitte um den Heilig·en Geist und
damit um das rechte Hören des Wortes
Gottes enthalten. Dagegen stellt das Lied
nach der Predigt die Antwort der Ge­
meinde auf das an sie ergangene Wort
Gottes dar. Um diese Antwort zur vollen
Geltung kommen zu lassen, empfiehlt es
sich, mehrere Strophen zu singen, die auch
keineswegs immer dem Lied vor der Pre­
digt entnommen sein müssen, sondern ent­
sprechend dem Inhalt der Predigt aus
einem andern Lied ausgewählt sein soll­
ten.)

PRr.: Hauptgebet
Gebet des Herrn.

Gemeinde: „Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen."
(Die Mitbeteiligung der Gemeinde am Ge­
bet des Herrn kommt besser durch das
Singen der Doxologie als durch das laute
Mitsprechen des Gebetes zum Ausdruck.
Keinesfalls darf die Doxologie gesungen
werden, wenn die Gemeinde das Gebet
laut mitspricht.)

Pfr.: Friedensgruß.
Gemeinde: Schlußlied.
Pfr.: Abkündigungen

Segen (ohne „Amen").
Gemeinde: „„Amen, Amen, Amen."

II. Das Heilige Abendmahl in Verbindung
mit dem Predigtgottesdienst.

Erste Möglichkeit: Abendmahlsfeier mit Beichte im
Anschluß an den Predigtgottesdienst (entsprechend
Kirchenbuch II S. 44, Ordnung III). Es entfallen die
Sticke Ziff.1-5 der genannten Ordnung. An ihre.
Stelle tritt nach einem Zwischenspiel der Orgel ein
Eingangswort des Pfarrers:
Pfr.: „Das ist gewißlich wahr und ein teuer­

wertes Wort, daß Christus Jesus gekom­
men ist in die Welt, die Sünder selig zu
machen. So wir sagen, wir haben keine
Sünde, ... (1. Joh.1, 8 und 9). Darum
wollet euch min vor dem heiligen Gott
demütigen..." (Aufforderung zur Beichte
wie Kirchenbuch II S. 49.)
Darauf folgen wie im Kirchenbuch Beichte,
Absolution, Danksagung. Vor der Präfa-

e

tion stimmt die Gemeinde ein eucharisti­
sches Lied an. Das Weitere wie Ziff.816
der Ordnung III.

Zweite Möglichkeit: Beichte von der Abendmahls­
feier getrennt unmittelbar vor dem Predigtgottes­
dienst. Ihr zeitlicher Beginn ist so anzusetzen, daß die
Handlung etwa 10 Minuten v9r dem Predigtgottes­
dienst beendet ist. So können die nur am Predigt­
gottesdienst teilnehmenden Gemeindeglieder, ohne zu
stören, ihre Plätze einnehmen. Die Orgel schweigt.
Pfr.: Votum.

Bußpsalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143).
„Das ist gewißlich wahr und ein teuer­
wertes Wort..."
(wie oben mit Aufforderung zur Beichte).
Beichte'
Absolution
Danksagung (nach Kirchenbuch).

Nach dem Predigtgottesdienst verläuft die Abend­
mahlsfeier nach der Ordnung II des Kirchenbuches II
S. 44, nur daß Ziff. 2 (Votum) entfällt.

+

Dritte Möglichkeit: Selbständiger Beichtgottesdienst
am Vortag. Ordnung siehe Kirchenbuch II S. 44 Ziff. I.

III. Die Einführung der Ordnung.
1. Die Einführung der Ordnung wird den Gemein­

den von der Landessynode lediglich empfohlen. Über
die Einführung in der Gemeinde selbst entscheidet der
Kirchengemeinderat. Die Entscheidung des Kirchen­
gemeinderats muß nicht unmittelbar auf die Genehmi­
gung der Ordnung durch die Landessynode hin er­
folgen, sondern kann im Laufe der nächsten Jahre
herbeigeführt werden.

2. Die Einführung.geschieht schrittweise und nach
gründlicher Vorbereitung in Gemeindekreisen, Kon­
firmanden- und Religionsunterricht.

3. Lie über die Ordnung des Kirchenbuchs I S. 5 hin­
ausgehenden Stücke müssen in der im Vorstehenden
festgelegten Form verwendet werden. Wo sie bereits
in anderer Form eingeführt sind, ist diese Form nach
der hier festgelegten umzuändern. Dies gilt auh für
die Melodien (vgl. das beigelegte Melodienblatt! Die
jetzt vorgeschlagene Weise des „Ehre sei Gott in der
Höhe..." [mit anschließendem Lobvers] kann auch
im Kindergottesdienst verwendet werden, Dies muß
sogar geschehen, wenn sie im Predigtgottesdienst ein­
geführt wird).

4. Über diese Ordnung hinausgehende Verände­
rungen müssen unterbleiben und sind nötigenfalls
rückgängig zu machen.

5. Nah fünf Jahren wird die Landessynode über die
Ordnung neu beraten.
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